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(1) Die Rechte nach Artikel 15 der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 
S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) werden 
nach § 79 und den dazu erlassenen Vor-
schriften der Vereinsregisterverordnung 
durch Einsicht in das Register oder den Ab-
ruf von Registerdaten über das länderüber-
greifende Informations- und Kommunikati-
onssystem gewährt. Das Registergericht ist 
nicht verpflichtet, Personen, deren perso-
nenbezogene Daten im Vereinsregister o-
der in den Registerakten gespeichert sind, 
über die Offenlegung dieser Daten an 
Dritte Auskunft zu erteilen. 

(1) Die Rechte nach Artikel 15 der 
Verordnung (EU) 2016/679 werden nach 
§ 79 und den dazu erlassenen Vorschriften 
der Vereinsregisterverordnung durch Ein-
sicht in das Register oder den Abruf von 
Registerdaten über das länderübergrei-
fende Informations- und Kommunikations-
system gewährt. Das Registergericht ist 
nicht verpflichtet, Personen, deren perso-
nenbezogene Daten im Vereinsregister o-
der in den Registerakten gespeichert sind, 
über die Offenlegung dieser Daten an 
Dritte Auskunft zu erteilen. 

(2) Das Recht auf Berichtigung nach 
Artikel 16 der Verordnung (EU) 2016/679 
kann für personenbezogene Daten, die im 
Vereinsregister oder in den Registerakten 
gespeichert sind, nur unter den Vorausset-
zungen und in dem Verfahren ausgeübt 
werden, die im Gesetz über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie 
der Vereinsregisterverordnung für eine Lö-
schung oder Berichtigung von Eintragun-
gen geregelt sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Widerspruchsrecht nach Arti-
kel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 ist 
auf personenbezogene Daten, die im Ver-
einsregister und in den Registerakten ge-
speichert sind, nicht anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 356b § 356b 

Widerrufsrecht bei Verbraucherdarle-
hensverträgen 

Widerrufsrecht bei Verbraucherdarle-
hensverträgen 

(1) Die Widerrufsfrist beginnt auch 
nicht, bevor der Darlehensgeber dem Dar-
lehensnehmer eine für diesen bestimmte 
Vertragsurkunde, den schriftlichen Antrag 
des Darlehensnehmers oder eine Abschrift 
der Vertragsurkunde oder seines Antrags 
zur Verfügung gestellt hat. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (1a) Der Widerruf ist bei einem All-
gemein-Verbraucherdarlehensvertrag 
auf Papier oder auf einem anderen im 
Darlehensvertrag benannten dauerhaf-
ten Datenträger nach Wahl des Darle-
hensnehmers zu erklären. Der Widerruf 
ist nicht allein deshalb unwirksam, weil 
die Erklärung auf einem anderen dauer-
haften Datenträger abgegeben wurde. 
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(2) Enthält bei einem Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrag die dem Darle-
hensnehmer nach Absatz 1 zur Verfügung 
gestellte Urkunde die Pflichtangaben nach 
§ 492 Absatz 2 nicht, beginnt die Frist erst 
mit Nachholung dieser Angaben gemäß 
§ 492 Absatz 6. Enthält bei einem Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensvertrag die dem 
Darlehensnehmer nach Absatz 1 zur Verfü-
gung gestellte Urkunde die Pflichtangaben 
zum Widerrufsrecht nach § 492 Absatz 2 in 
Verbindung mit Artikel 247 § 6 Absatz 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche nicht, beginnt die Frist erst 
mit Nachholung dieser Angaben gemäß 
§  492 Absatz 6. In den Fällen der Sätze 1 
und 2 beträgt die Widerrufsfrist einen Mo-
nat. Das Widerrufsrecht bei einem Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensvertrag erlischt 
spätestens zwölf Monate und 14 Tage 
nach dem Vertragsschluss oder nach dem 
in Absatz 1 genannten Zeitpunkt, wenn die-
ser nach dem Vertragsschluss liegt. 

(2) Enthält bei einem Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrag die dem Darle-
hensnehmer nach Absatz 1 zur Verfügung 
gestellte Urkunde die Pflichtangaben nach 
§ 492 Absatz 2 nicht, beginnt die Frist erst 
mit Nachholung dieser Angaben gemäß 
§ 492 Absatz 6. Enthält bei einem Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensvertrag die dem 
Darlehensnehmer nach Absatz 1 zur Verfü-
gung gestellte Urkunde die Pflichtangaben 
zum Widerrufsrecht nach § 492 Absatz 2 in 
Verbindung mit Artikel 247 § 6 Absatz 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche nicht, beginnt die Frist erst 
mit Nachholung dieser Angaben gemäß 
§  492 Absatz 6. In den Fällen der Sätze 1 
und 2 beträgt die Widerrufsfrist einen Mo-
nat. Das Widerrufsrecht bei einem Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensvertrag erlischt 
spätestens zwölf Monate und 14 Tage 
nach dem Vertragsschluss oder nach dem 
in Absatz 1 genannten Zeitpunkt, wenn die-
ser nach dem Vertragsschluss liegt. Das 
Widerrufsrecht bei einem Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrag erlischt 
spätestens zwölf Monate und 14 Tage 
nach dem Vertragsschluss, wenn der 
Darlehensnehmer gemäß Artikel 247 § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 17 und Ab-
satz 2 Satz 1 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche über 
sein Widerrufsrecht informiert wurde. 

(3) Die Widerrufsfrist beginnt im Falle 
des § 494 Absatz 7 bei einem Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrag erst, wenn 
der Darlehensnehmer die dort bezeichnete 
Abschrift des Vertrags erhalten hat. 

(3) Die Widerrufsfrist beginnt im Falle 
des § 494 Absatz 7 bei einem Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrag erst, wenn 
der Darlehensnehmer die dort bezeichnete 
Abschrift des Vertrags erhalten hat. Ab-
satz 2 Satz 5 bleibt unberührt. 



 - 6 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

§ 356f § 356f 
entfällt 

Widerrufsrecht des Verbrauchers bei 
unentgeltlichen Darlehensverträgen und 

unentgeltlichen Finanzierungshilfen 

entfällt 

Bei einem Vertrag, durch den ein Unterneh-
mer einem Verbraucher ein unentgeltliches 
Darlehen oder eine unentgeltliche Finanzie-
rungshilfe gewährt, beginnt die Wider-
rufsfrist abweichend von § 355 Absatz 2 
Satz 2 nicht, bevor der Unternehmer den 
Verbraucher entsprechend den Anforderun-
gen des § 514 Absatz 2 Satz 3 über dessen 
Widerrufsrecht unterrichtet hat. Das Wider-
rufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate 
und 14 Tage nach dem Vertragsschluss o-
der nach dem in Satz 1 genannten Zeit-
punkt, wenn dieser nach dem Vertrags-
schluss liegt. 

 

§ 357b § 357b 

Rechtsfolgen des Widerrufs von Verträ-
gen über Finanzdienstleistungen 

Rechtsfolgen des Widerrufs von Verträ-
gen über Finanzdienstleistungen 

(1) Die empfangenen Leistungen sind 
spätestens nach 30 Tagen zurückzuge-
währen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Falle des Widerrufs von außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen oder Fernabsatzverträgen über 
Finanzdienstleistungen ist der Verbraucher 
zur Zahlung von Wertersatz für die vom 
Unternehmer bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn er  

(2) Im Falle des Widerrufs von außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen oder Fernabsatzverträgen über 
Finanzdienstleistungen ist der Verbraucher 
zur Zahlung von Wertersatz für die vom 
Unternehmer bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn er  

1. vor Abgabe seiner Vertragserklärung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
worden ist und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der 
Unternehmer vor Ende der Wider-
rufsfrist mit der Ausführung der Dienst-
leistung beginnt. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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Im Falle des Widerrufs von Verträgen über 
eine entgeltliche Finanzierungshilfe, die 
von der Ausnahme des § 506 Absatz 4 er-
fasst sind, gelten auch § 357 Absatz 5 bis 7 
und § 357a Absatz 1 und 2 entsprechend. 
Ist Gegenstand des Vertrags über die ent-
geltliche Finanzierungshilfe die Lieferung 
von nicht auf einem körperlichen Datenträ-
ger befindlichen digitalen Inhalten, hat der 
Verbraucher Wertersatz für die bis zum Wi-
derruf gelieferten digitalen Inhalte zu leis-
ten, wenn er  

Im Falle des Widerrufs von Verträgen über 
eine Finanzierungshilfe, die von der Aus-
nahme des § 506 Absatz 4 erfasst sind, 
gelten auch § 357 Absatz 5 bis 7 und 
§ 357a Absatz 1 und 2 entsprechend. Ist 
Gegenstand des Vertrags über die Finan-
zierungshilfe die Lieferung von nicht auf ei-
nem körperlichen Datenträger befindlichen 
digitalen Inhalten, hat der Verbraucher 
Wertersatz für die bis zum Widerruf gelie-
ferten digitalen Inhalte zu leisten, wenn er  

1. vor Abgabe seiner Vertragserklärung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
worden ist und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der 
Unternehmer vor Ende der Wider-
rufsfrist mit der Lieferung der digitalen 
Inhalte beginnt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Ist im Vertrag eine Gegenleistung be-
stimmt, ist sie bei der Berechnung des 
Wertersatzes zu Grunde zu legen. Ist der 
vereinbarte Gesamtpreis unverhältnismä-
ßig hoch, ist der Wertersatz auf der Grund-
lage des Marktwerts der erbrachten Leis-
tung zu berechnen. 

Ist im Vertrag eine Gegenleistung be-
stimmt, ist sie bei der Berechnung des 
Wertersatzes zu Grunde zu legen. Ist der 
vereinbarte Gesamtpreis unverhältnismä-
ßig hoch, ist der Wertersatz auf der Grund-
lage des Marktwerts der erbrachten Leis-
tung zu berechnen. 
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(3) Im Falle des Widerrufs von Ver-
braucherdarlehensverträgen hat der Darle-
hensnehmer für den Zeitraum zwischen der 
Auszahlung und der Rückzahlung des Dar-
lehens den vereinbarten Sollzins zu ent-
richten. Bei einem Immobiliar-Verbraucher-
darlehen kann nachgewiesen werden, dass 
der Wert des Gebrauchsvorteils niedriger 
war als der vereinbarte Sollzins. In diesem 
Fall ist nur der niedrigere Betrag geschul-
det. Im Falle des Widerrufs von Verträgen 
über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, 
die nicht von der Ausnahme des § 506 Ab-
satz 4 erfasst sind, gilt auch Absatz 2 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Unterrichtung über das Wider-
rufsrecht die Pflichtangaben nach Artikel 
247 § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 
Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche, die das Wider-
rufsrecht betreffen, treten. Darüber hinaus 
hat der Darlehensnehmer dem Darlehens-
geber nur die Aufwendungen zu ersetzen, 
die der Darlehensgeber gegenüber öffentli-
chen Stellen erbracht hat und nicht zurück-
verlangen kann. 

(3) Im Falle des Widerrufs von Ver-
braucherdarlehensverträgen hat der Darle-
hensnehmer für den Zeitraum zwischen der 
Auszahlung und der Rückzahlung des Dar-
lehens den vereinbarten Sollzins zu ent-
richten. Bei einem Immobiliar-Verbraucher-
darlehen kann nachgewiesen werden, dass 
der Wert des Gebrauchsvorteils niedriger 
war als der vereinbarte Sollzins. In diesem 
Fall ist nur der niedrigere Betrag geschul-
det. Im Falle des Widerrufs von Verträgen 
über eine Finanzierungshilfe gemäß § 506, 
die nicht von der Ausnahme des § 506 Ab-
satz 4 erfasst sind, gilt auch Absatz 2 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Unterrichtung über das Wider-
rufsrecht die Pflichtangaben nach Arti-
kel 247 § 12 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und Ab-
satz 2 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche, die das Widerrufs-
recht betreffen, treten. Darüber hinaus hat 
der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber 
nur die Aufwendungen zu ersetzen, die der 
Darlehensgeber gegenüber öffentlichen 
Stellen erbracht hat und nicht zurückverlan-
gen kann. 

§ 358 § 358 

Mit dem widerrufenen Vertrag verbunde-
ner Vertrag 

Mit dem widerrufenen Vertrag verbunde-
ner Vertrag 

(1) Hat der Verbraucher seine auf den 
Abschluss eines Vertrags über die Liefe-
rung einer Ware oder die Erbringung einer 
anderen Leistung durch einen Unterneh-
mer gerichtete Willenserklärung wirksam 
widerrufen, so ist er auch an seine auf den 
Abschluss eines mit diesem Vertrag ver-
bundenen Darlehensvertrags gerichtete 
Willenserklärung nicht mehr gebunden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Hat der Verbraucher seine auf den 
Abschluss eines Darlehensvertrags gerich-
tete Willenserklärung auf Grund des § 495 
Absatz 1 oder des § 514 Absatz 2 Satz 1 
wirksam widerrufen, so ist er auch nicht 
mehr an diejenige Willenserklärung gebun-
den, die auf den Abschluss eines mit die-
sem Darlehensvertrag verbundenen Ver-
trags über die Lieferung einer Ware oder 
die Erbringung einer anderen Leistung ge-
richtet ist. 

(2) Hat der Verbraucher seine auf den 
Abschluss eines Darlehensvertrags gerich-
tete Willenserklärung auf Grund des § 495 
Absatz 1 widerrufen, so ist er auch nicht 
mehr an diejenige Willenserklärung gebun-
den, die auf den Abschluss eines mit die-
sem Darlehensvertrag verbundenen Ver-
trags über die Lieferung einer Ware oder 
die Erbringung einer anderen Leistung ge-
richtet ist. 

 (2a) Im Falle eines Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrags, der verbun-
den ist mit einem Vertrag über den Er-
werb einer Ware mit Rückgaberecht, der 
für einen bestimmten Zeitraum von 
mehr als 14 Tagen die vollständige 
Rückerstattung des Entgelts einräumt, 
verlängert sich die Frist für die Erklä-
rung des Widerrufs des Darlehensver-
trags auf die Dauer des Rückgabe-
rechts. 
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(3) Ein Vertrag über die Lieferung ei-
ner Ware oder über die Erbringung einer 
anderen Leistung und ein Darlehensvertrag 
nach den Absätzen 1 oder 2 sind verbun-
den, wenn das Darlehen ganz oder teil-
weise der Finanzierung des anderen Ver-
trags dient und beide Verträge eine wirt-
schaftliche Einheit bilden. Eine wirtschaftli-
che Einheit ist insbesondere anzunehmen, 
wenn der Unternehmer selbst die Gegen-
leistung des Verbrauchers finanziert, oder 
im Falle der Finanzierung durch einen Drit-
ten, wenn sich der Darlehensgeber bei der 
Vorbereitung oder dem Abschluss des Dar-
lehensvertrags der Mitwirkung des Unter-
nehmers bedient. Bei einem finanzierten 
Erwerb eines Grundstücks oder eines 
grundstücksgleichen Rechts ist eine wirt-
schaftliche Einheit nur anzunehmen, wenn 
der Darlehensgeber selbst dem Verbrau-
cher das Grundstück oder das grund-
stücksgleiche Recht verschafft oder wenn 
er über die Zurverfügungstellung von Dar-
lehen hinaus den Erwerb des Grundstücks 
oder grundstücksgleichen Rechts durch 
Zusammenwirken mit dem Unternehmer 
fördert, indem er sich dessen Veräuße-
rungsinteressen ganz oder teilweise zu Ei-
gen macht, bei der Planung, Werbung oder 
Durchführung des Projekts Funktionen des 
Veräußerers übernimmt oder den Veräuße-
rer einseitig begünstigt. 

(3) Ein Vertrag über die Lieferung ei-
ner Ware oder über die Erbringung einer 
anderen Leistung und ein Darlehensvertrag 
nach den Absätzen 1 oder 2 sind verbun-
den, wenn das Darlehen ganz oder teil-
weise der Finanzierung des anderen Ver-
trags dient und beide Verträge eine wirt-
schaftliche Einheit bilden. Eine wirtschaftli-
che Einheit ist insbesondere anzunehmen, 
wenn der Unternehmer selbst die Gegen-
leistung des Verbrauchers finanziert, oder 
im Falle der Finanzierung durch einen Drit-
ten, wenn sich der Darlehensgeber bei 
dem Marketing, der Vorbereitung oder 
dem Abschluss des Darlehensvertrags der 
Mitwirkung des Unternehmers bedient. Bei 
einem finanzierten Erwerb eines Grund-
stücks oder eines grundstücksgleichen 
Rechts ist eine wirtschaftliche Einheit nur 
anzunehmen, wenn der Darlehensgeber 
selbst dem Verbraucher das Grundstück o-
der das grundstücksgleiche Recht ver-
schafft oder wenn er über die Zurverfü-
gungstellung von Darlehen hinaus den Er-
werb des Grundstücks oder grundstücks-
gleichen Rechts durch Zusammenwirken 
mit dem Unternehmer fördert, indem er 
sich dessen Veräußerungsinteressen ganz 
oder teilweise zu Eigen macht, bei der Pla-
nung, Werbung oder Durchführung des 
Projekts Funktionen des Veräußerers über-
nimmt oder den Veräußerer einseitig be-
günstigt. 
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(4) Auf die Rückabwicklung des ver-
bundenen Vertrags sind unabhängig von 
der Vertriebsform § 355 Absatz 3 und, je 
nach Art des verbundenen Vertrags, die 
§§ 357 bis 357c entsprechend anzuwen-
den. Ist der verbundene Vertrag ein Vertrag 
über die Lieferung von nicht auf einem kör-
perlichen Datenträger befindlichen digitalen 
Inhalten, hat der Verbraucher abweichend 
von § 357a Absatz 3 unter den Vorausset-
zungen des § 356 Absatz 5 Nummer 2 
Wertersatz für die bis zum Widerruf gelie-
ferten digitalen Inhalte zu leisten. Ist der 
verbundene Vertrag ein im Fernabsatz o-
der außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossener Ratenlieferungsvertrag, sind 
neben § 355 Absatz 3 auch die §§ 357 und 
357a entsprechend anzuwenden; im Übri-
gen gelten für verbundene Ratenlieferungs-
verträge § 355 Absatz 3 und § 357d ent-
sprechend. Im Falle des Absatzes 1 sind 
jedoch Ansprüche auf Zahlung von Zinsen 
und Kosten aus der Rückabwicklung des 
Darlehensvertrags gegen den Verbraucher 
ausgeschlossen. Der Darlehensgeber tritt 
im Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich 
der Rechtsfolgen des Widerrufs in die 
Rechte und Pflichten des Unternehmers 
aus dem verbundenen Vertrag ein, wenn 
das Darlehen dem Unternehmer bei Wirk-
samwerden des Widerrufs bereits zugeflos-
sen ist. 

(4) Auf die Rückabwicklung des ver-
bundenen Vertrags sind unabhängig von 
der Vertriebsform § 355 Absatz 3 und, je 
nach Art des verbundenen Vertrags, § 357 
Absatz 1 bis 3 sowie 5 bis 8 und die 
§§ 357a bis 357c entsprechend anzuwen-
den. Ist der verbundene Vertrag ein Vertrag 
über die Lieferung von nicht auf einem kör-
perlichen Datenträger befindlichen digitalen 
Inhalten, hat der Verbraucher abweichend 
von § 357a Absatz 3 unter den Vorausset-
zungen des § 356 Absatz 5 Nummer 2 
Wertersatz für die bis zum Widerruf gelie-
ferten digitalen Inhalte zu leisten. Ist der 
verbundene Vertrag ein im Fernabsatz o-
der außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossener Ratenlieferungsvertrag, so 
sind neben § 355 Absatz 3 auch § 357 Ab-
satz 1 bis 3 sowie 5 bis 8 und § 357a ent-
sprechend anzuwenden; im Übrigen gelten 
für verbundene Ratenlieferungsverträge 
§ 355 Absatz 3, § 357 Absatz 1 bis 3 und 
6 sowie § 357d Satz 2 und 3 entspre-
chend. Im Falle des Absatzes 1 sind jedoch 
Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und 
Kosten aus der Rückabwicklung des Darle-
hensvertrags gegen den Verbraucher aus-
geschlossen. Der Darlehensgeber tritt im 
Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte 
und Pflichten des Unternehmers aus dem 
verbundenen Vertrag ein, wenn das Darle-
hen dem Unternehmer bei Wirksamwerden 
des Widerrufs bereits zugeflossen ist. 

(5) Die Absätze 2 und 4 sind nicht an-
zuwenden auf Darlehensverträge, die der 
Finanzierung des Erwerbs von Finanzin-
strumenten dienen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 359 § 359 

Einwendungen bei verbundenen Verträ-
gen 

Einwendungen bei verbundenen Verträ-
gen 

(1) Der Verbraucher kann die Rück-
zahlung des Darlehens verweigern, soweit 
Einwendungen aus dem verbundenen Ver-
trag ihn gegenüber dem Unternehmer, mit 
dem er den verbundenen Vertrag geschlos-
sen hat, zur Verweigerung seiner Leistung 
berechtigen würden. Dies gilt nicht bei Ein-
wendungen, die auf einer Vertragsände-
rung beruhen, welche zwischen diesem 
Unternehmer und dem Verbraucher nach 
Abschluss des Darlehensvertrags verein-
bart wurde. Kann der Verbraucher Nacher-
füllung verlangen, so kann er die Rückzah-
lung des Darlehens erst verweigern, wenn 
die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf 
Darlehensverträge, die der Finanzierung 
des Erwerbs von Finanzinstrumenten die-
nen, oder wenn das finanzierte Entgelt we-
niger als 200 Euro beträgt. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf 
Darlehensverträge, die der Finanzierung 
des Erwerbs von Finanzinstrumenten die-
nen. 
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A b s c h n i t t  8  A b s c h n i t t  8  

E i n z e l n e  S c h u l d v e r h ä l t -
n i s s e  

E i n z e l n e  S c h u l d v e r h ä l t -
n i s s e  

T i t e l  3  T i t e l  3  

D a r l e h e n s v e r t r a g ;  F i n a n -
z i e r u n g s h i l f e n  u n d  R a t e n -

l i e f e r u n g s v e r t r ä g e  z w i -
s c h e n  e i n e m  U n t e r n e h m e r  

u n d  e i n e m  V e r b r a u c h e r  

D a r l e h e n s v e r t r a g ;  F i n a n -
z i e r u n g s h i l f e n  u n d  R a t e n -

l i e f e r u n g s v e r t r ä g e  z w i -
s c h e n  e i n e m  U n t e r n e h m e r  

u n d  e i n e m  V e r b r a u c h e r  

§ 491 § 491 

Verbraucherdarlehensvertrag Verbraucherdarlehensvertrag 

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels 
gelten für Verbraucherdarlehensverträge, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Ver-
braucherdarlehensverträge sind Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträge und Immo-
biliar-Verbraucherdarlehensverträge. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Allgemein-Verbraucherdarlehens-
verträge sind entgeltliche Darlehensver-
träge zwischen einem Unternehmer als 
Darlehensgeber und einem Verbraucher 
als Darlehensnehmer. Keine Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträge sind Ver-
träge,  

(2) Allgemein-Verbraucherdarlehens-
verträge sind Darlehensverträge zwischen 
einem Unternehmer als Darlehensgeber 
und einem Verbraucher als Darlehensneh-
mer. Keine Allgemein-Verbraucherdarle-
hensverträge sind Verträge, 

1. bei denen der Nettodarlehensbetrag 
(Artikel 247 § 3 Abs. 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche) weniger als 200 Euro be-
trägt, 

entfällt 

2. bei denen sich die Haftung des Darle-
hensnehmers auf eine dem Darlehens-
geber zum Pfand übergebene Sache 
beschränkt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

3. bei denen der Darlehensnehmer das 
Darlehen binnen drei Monaten zurück-
zuzahlen hat und nur geringe Kosten 
vereinbart sind, 

entfällt 
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4. die von Arbeitgebern mit ihren Arbeit-
nehmern als Nebenleistung zum Ar-
beitsvertrag zu einem niedrigeren als 
dem marktüblichen effektiven Jahres-
zins (§ 16 der Preisangabenverord-
nung) abgeschlossen werden und an-
deren Personen nicht angeboten wer-
den, 

2. u n v e r ä n d e r t  

5. die nur mit einem begrenzten Perso-
nenkreis auf Grund von Rechtsvor-
schriften in öffentlichem Interesse ab-
geschlossen werden, wenn im Vertrag 
für den Darlehensnehmer günstigere 
als marktübliche Bedingungen und 
höchstens der marktübliche Sollzins-
satz vereinbart sind, 

3. u n v e r ä n d e r t  

6. bei denen es sich um Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensverträge oder Immo-
bilienverzehrkreditverträge gemäß Ab-
satz 3 handelt. 

4. die den in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
oder 2 beschriebenen Bezug zu ei-
nem Grundstück aufweisen oder bei 
denen es sich um Immobilienverzehr-
kreditverträge gemäß Absatz 3 Satz 4 
handelt. 

(3) Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträge sind entgeltliche Darlehensver-
träge zwischen einem Unternehmer als 
Darlehensgeber und einem Verbraucher 
als Darlehensnehmer, die  

(3) Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträge sind entgeltliche Darlehensver-
träge zwischen einem Unternehmer als 
Darlehensgeber und einem Verbraucher 
als Darlehensnehmer, die 

1. durch ein Grundpfandrecht oder eine 
Reallast besichert sind oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. für den Erwerb oder die Erhaltung des 
Eigentumsrechts an Grundstücken, an 
bestehenden oder zu errichtenden Ge-
bäuden oder für den Erwerb oder die 
Erhaltung von grundstücksgleichen 
Rechten bestimmt sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Keine Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträge sind Verträge gemäß Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4. Auf Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensverträge gemäß Absatz 2 
Satz 2 Nummer 5 ist nur § 491a Absatz 4 
anwendbar. Keine Immobiliar-Verbraucher-
darlehensverträge sind Immobilienverzehr-
kreditverträge, bei denen der Kreditgeber  

Keine Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträge sind Verträge gemäß Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2. Auf Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensverträge gemäß Absatz 2 
Satz 2 Nummer 3 ist nur § 491a Absatz 4 
anwendbar. Keine Immobiliar-Verbraucher-
darlehensverträge sind Immobilienverzehr-
kreditverträge, bei denen der Kreditgeber 
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1. pauschale oder regelmäßige Zahlun-
gen leistet oder andere Formen der 
Kreditauszahlung vornimmt und im Ge-
genzug nur einen Betrag aus dem 
künftigen Erlös des Verkaufs einer 
Wohnimmobilie erhält oder ein Recht 
an einer Wohnimmobilie erwirbt und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. erst nach dem Tod des Verbrauchers 
eine Rückzahlung fordert, außer der 
Verbraucher verstößt gegen die Ver-
tragsbestimmungen, was dem Kredit-
geber erlaubt, den Vertrag zu kündi-
gen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(4) § 358 Abs. 2 und 4 sowie die §§ 
491a bis 495 und 505a bis 505e sind nicht 
auf Darlehensverträge anzuwenden, die in 
ein nach den Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung errichtetes gerichtliches Protokoll 
aufgenommen oder durch einen gerichtli-
chen Beschluss über das Zustandekom-
men und den Inhalt eines zwischen den 
Parteien geschlossenen Vergleichs festge-
stellt sind, wenn in das Protokoll oder den 
Beschluss der Sollzinssatz, die bei Ab-
schluss des Vertrags in Rechnung gestell-
ten Kosten des Darlehens sowie die Vo-
raussetzungen aufgenommen worden sind, 
unter denen der Sollzinssatz oder die Kos-
ten angepasst werden können. 

(4) § 358 Absatz 2 und 4 sowie die 
§§ 491a bis 495, 497a, 505a bis 505e 
und 511 sind nicht auf Darlehensverträge 
anzuwenden, die in ein nach den Vorschrif-
ten der Zivilprozessordnung errichtetes ge-
richtliches Protokoll aufgenommen oder 
durch einen gerichtlichen Beschluss über 
das Zustandekommen und den Inhalt eines 
zwischen den Parteien geschlossenen Ver-
gleichs festgestellt sind, wenn in das Proto-
koll oder den Beschluss der Sollzinssatz, 
die bei Abschluss des Vertrags in Rech-
nung gestellten Kosten des Darlehens so-
wie die Voraussetzungen aufgenommen 
worden sind, unter denen der Sollzinssatz 
oder die Kosten angepasst werden können. 
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 (5) Die §§ 358, 359, 491a Absatz 3, 
§ 492 Absatz 1a, 3 Satz 2 und Absatz 8, 
die §§ 492a, 492b, 493 Absatz 7, die 
§§ 495, 496, 504, 505a bis 505e und 511 
dieses Gesetzes sowie Artikel 247 § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 11, 12, 14 bis 
24 und Satz 5 sowie § 8 Satz 1 und Arti-
kel 247a § 2 und 3 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
sind nicht auf Allgemein-Verbraucher-
darlehensverträge anzuwenden, die ei-
nen Darlehensvertrag, zu dessen Kündi-
gung der Darlehensgeber wegen Zah-
lungsverzugs des Darlehensnehmers 
berechtigt ist, durch eine oder mehrere 
Rückzahlungsvereinbarungen ergänzen 
oder ersetzen, wenn durch die Rückzah-
lungsvereinbarung oder Rückzahlungs-
vereinbarungen voraussichtlich ein ge-
richtliches Verfahren aufgrund des Zah-
lungsverzugs vermieden wird und wenn 
der Darlehensnehmer nicht schlechter 
gestellt wird als durch den ursprüngli-
chen Darlehensvertrag. 

§ 491a § 491a 

Vorvertragliche Informationspflichten 
bei Verbraucherdarlehensverträgen 

Vorvertragliche Informationspflichten 
bei Verbraucherdarlehensverträgen 

(1) Der Darlehensgeber ist verpflich-
tet, den Darlehensnehmer nach Maßgabe 
des Artikels 247 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu infor-
mieren. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Darlehensnehmer kann vom 
Darlehensgeber einen Entwurf des Ver-
braucherdarlehensvertrags verlangen. Dies 
gilt nicht, solange der Darlehensgeber zum 
Vertragsabschluss nicht bereit ist. Unter-
breitet der Darlehensgeber bei einem Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag dem 
Darlehensnehmer ein Angebot oder einen 
bindenden Vorschlag für bestimmte Ver-
tragsbestimmungen, so muss er dem Dar-
lehensnehmer anbieten, einen Vertragsent-
wurf auszuhändigen oder zu übermitteln; 
besteht kein Widerrufsrecht nach § 495, ist 
der Darlehensgeber dazu verpflichtet, dem 
Darlehensnehmer einen Vertragsentwurf 
auszuhändigen oder zu übermitteln. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Darlehensgeber ist verpflich-
tet, dem Darlehensnehmer vor Abschluss 
eines Verbraucherdarlehensvertrags ange-
messene Erläuterungen zu geben, damit 
der Darlehensnehmer in die Lage versetzt 
wird, zu beurteilen, ob der Vertrag dem von 
ihm verfolgten Zweck und seinen Vermö-
gensverhältnissen gerecht wird. Hierzu 
sind gegebenenfalls die vorvertraglichen 
Informationen gemäß Absatz 1, die Haupt-
merkmale der vom Darlehensgeber ange-
botenen Verträge sowie ihre vertragstypi-
schen Auswirkungen auf den Darlehens-
nehmer, einschließlich der Folgen bei Zah-
lungsverzug, zu erläutern. Werden mit ei-
nem Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trag Finanzprodukte oder -dienstleistungen 
im Paket angeboten, so muss dem Darle-
hensnehmer erläutert werden, ob sie ge-
sondert gekündigt werden können und wel-
che Folgen die Kündigung hat. 

(3) Der Darlehensgeber ist verpflich-
tet, dem Darlehensnehmer vor Abschluss 
eines Verbraucherdarlehensvertrags ange-
messene Erläuterungen zu geben, damit 
der Darlehensnehmer in die Lage versetzt 
wird, zu beurteilen, ob der Vertrag dem von 
ihm verfolgten Zweck und seinen Vermö-
gensverhältnissen gerecht wird. Hierzu 
sind bei einem Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag stets und bei einem 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trag gegebenenfalls die vorvertraglichen 
Informationen gemäß Absatz 1, die Haupt-
merkmale der vom Darlehensgeber ange-
botenen Verträge sowie ihre vertragstypi-
schen Auswirkungen auf den Darlehens-
nehmer, einschließlich der Folgen bei Zah-
lungsverzug oder Zahlungsausfall, zu er-
läutern. Werden im Zusammenhang mit 
einem Verbraucherdarlehensvertrag wei-
tere Leistungen im Paket angeboten, so 
muss dem Darlehensnehmer erläutert wer-
den, ob sie gesondert gekündigt werden 
können und welche Folgen die Kündigung 
hat. 

(4) Bei einem Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag entsprechend § 491 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ist der Darle-
hensgeber verpflichtet, den Darlehensneh-
mer rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger über die Merkmale gemäß den 
Abschnitten 3, 4 und 13 des in Artikel 247 § 
1 Absatz 2 Satz 2 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ge-
nannten Musters zu informieren. Artikel 
247 § 1 Absatz 2 Satz 6 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
findet Anwendung. 

(4) Bei einem Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag entsprechend § 491 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 ist der Darle-
hensgeber verpflichtet, den Darlehensneh-
mer rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger über die Merkmale gemäß den 
Abschnitten 3, 4 und 13 des in Artikel 247 
§  1 Absatz 2 Satz 2 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ge-
nannten Musters zu informieren. Artikel 
247 § 1 Absatz 2 Satz 6 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
findet Anwendung. 
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 (5) Unbeschadet der Informations-
pflichten des Verantwortlichen gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 ist der 
Darlehensgeber verpflichtet, den Darle-
hensnehmer klar und verständlich zu in-
formieren, wenn das Angebot des Darle-
hensgebers auf Abschluss eines Allge-
mein-Verbraucherdarlehensvertrags o-
der ein dem Verbraucher übermittelter 
Entwurf für bestimmte Bedingungen ei-
nes solchen Vertrags auf Grundlage ei-
ner automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten personalisiert 
wurde. 

§ 492 § 492 

Schriftform, Vertragsinhalt Form, Vertragsinhalt und Vertrags-
schluss 

(1) Verbraucherdarlehensverträge 
sind, soweit nicht eine strengere Form vor-
geschrieben ist, schriftlich abzuschließen. 
Der Schriftform ist genügt, wenn Antrag 
und Annahme durch die Vertragsparteien 
jeweils getrennt schriftlich erklärt werden. 
Die Erklärung des Darlehensgebers bedarf 
keiner Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe 
einer automatischen Einrichtung erstellt 
wird. 

(1) Wenn nicht eine strengere Form 
vorgeschrieben ist, bedürfen Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträge der Text-
form und Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträge der Schriftform. Der 
Schriftform ist genügt, wenn Antrag und 
Annahme durch die Vertragsparteien je-
weils getrennt schriftlich erklärt werden. Die 
Erklärung des Darlehensgebers bedarf kei-
ner Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe ei-
ner automatischen Einrichtung erstellt wird. 
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 (1a) Bei Allgemein-Verbraucherdar-
lehensverträgen reicht es für den Ver-
tragsschluss nicht aus, wenn die Erklä-
rung des Darlehensnehmers über vor-
eingestellte Optionen im Vertrag, wie 
insbesondere bereits mit einem Kreuz 
versehene Kästchen, erfolgt. Werden 
zum Abschluss eines Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrags zu markie-
rende Kästchen verwendet, muss der 
Darlehensnehmer vor der Abgabe seiner 
Vertragserklärung auf den Inhalt und 
Wesensgehalt der durch das Kästchen 
vermittelten Vereinbarung hingewiesen 
werden und mit seiner Erklärung ein-
deutig und unmissverständlich zu er-
kennen geben, dass er die Vereinbarung 
treffen will. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für die Erklärung des Darlehens-
nehmers zum Abschluss eines Vertrags 
über weitere Leistungen, die dem Darle-
hensnehmer im Zusammenhang mit ei-
nem Allgemein-Verbraucherdarlehens-
vertrag angeboten werden. 

(2) Der Vertrag muss die für den Ver-
braucherdarlehensvertrag vorgeschriebe-
nen Angaben nach Artikel 247 §§ 6 bis 13 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche enthalten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Nach Vertragsschluss stellt der 
Darlehensgeber dem Darlehensnehmer 
eine Abschrift des Vertrags zur Verfügung. 
Ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des 
Darlehens bestimmt, kann der Darlehens-
nehmer vom Darlehensgeber jederzeit ei-
nen Tilgungsplan nach Artikel 247 § 14 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche verlangen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch 
für die Vollmacht, die ein Darlehensnehmer 
zum Abschluss eines Verbraucherdarle-
hensvertrags erteilt. Satz 1 gilt nicht für die 
Prozessvollmacht und eine Vollmacht, die 
notariell beurkundet ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Erklärungen des Darlehensgebers, 
die dem Darlehensnehmer gegenüber nach 
Vertragsabschluss abzugeben sind, müs-
sen auf einem dauerhaften Datenträger er-
folgen. 

(5) Erklärungen des Darlehensgebers, 
die dem Darlehensnehmer gegenüber nach 
Vertragsabschluss abzugeben sind, müs-
sen auf einem dauerhaften Datenträger er-
folgen. Abweichend von Satz 1 müssen 
Erklärungen des Darlehensgebers eines 
Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trags im Sinne von § 493 Absatz 3 
und 7, § 499 Absatz 1 und 2, ebenso wie 
§ 504 Absatz 1 Satz 1 und 3 auf Papier 
oder auf einem anderen im Darlehens-
vertrag benannten dauerhaften Daten-
träger abgegeben werden. 

(6) Enthält der Vertrag die Angaben 
nach Absatz 2 nicht oder nicht vollständig, 
können sie nach wirksamem Vertrags-
schluss oder in den Fällen des § 494 Ab-
satz 2 Satz 1 nach Gültigwerden des Ver-
trags auf einem dauerhaften Datenträger 
nachgeholt werden. Hat das Fehlen von 
Angaben nach Absatz 2 zu Änderungen 
der Vertragsbedingungen gemäß § 494 Ab-
satz 2 Satz 2 bis Absatz 6 geführt, kann die 
Nachholung der Angaben nur dadurch er-
folgen, dass der Darlehensnehmer die 
nach § 494 Absatz 7 erforderliche Abschrift 
des Vertrags erhält. In den sonstigen Fäl-
len muss der Darlehensnehmer spätestens 
im Zeitpunkt der Nachholung der Angaben 
eine der in § 356b Absatz 1 genannten Un-
terlagen erhalten. Mit der Nachholung der 
Angaben nach Absatz 2 ist der Darlehens-
nehmer auf einem dauerhaften Datenträger 
darauf hinzuweisen, dass die Widerrufsfrist 
von einem Monat nach Erhalt der nachge-
holten Angaben beginnt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Vereinbarung eines veränderli-
chen Sollzinssatzes, der sich nach einem 
Index oder Referenzzinssatz richtet, ist nur 
wirksam, wenn der Index oder Referenz-
zinssatz objektiv, eindeutig bestimmt und 
für Darlehensgeber und Darlehensnehmer 
verfügbar und überprüfbar ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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 (8) Ein Unternehmer darf dem Ver-
braucher nicht, ohne dass der Verbrau-
cher die Gewährung vorher angefordert 
und ihrer Erbringung ausdrücklich zuge-
stimmt hat, Geldmittel zum Zwecke der 
Vereinbarung eines Allgemein-Verbrau-
cherdarlehens zur Verfügung stellen. Er-
folgt dennoch eine solche Gewährung, 
wird kein Anspruch gegen den Verbrau-
cher als Leistungsempfänger begrün-
det. Gesetzliche Ansprüche sind nicht 
ausgeschlossen, wenn die Leistung 
nicht für den Empfänger bestimmt war 
oder in der irrigen Vorstellung einer An-
forderung und ausdrücklichen Zustim-
mung erfolgte und der Empfänger dies 
erkannt hat oder bei Anwendung der im 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte er-
kennen können. 

 (9) Ein Allgemein-Verbraucherdar-
lehensvertrag ist nichtig, wenn zwi-
schen dem vertraglichen effektiven Jah-
reszinssatz und dem zum Zeitpunkt der 
Zinsvereinbarung für vergleichbare Dar-
lehen marktüblichen effektiven Jahres-
zinssatz ein auffälliges Missverhältnis 
besteht. Ein auffälliges Missverhältnis 
liegt in der Regel vor, wenn der vertrag-
liche effektive Jahreszinssatz diesen 
marktüblichen effektiven Jahreszinssatz 
um 100 Prozent oder um zwölf Prozent-
punkte überschreitet. Die zur Besiche-
rung eines nach Satz 1 nichtigen Allge-
mein-Verbraucherdarlehensvertrages 
abgeschlossenen Sicherungsgeschäfte 
sind gleichfalls nichtig. 
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§ 492a § 492a 

Kopplungsgeschäfte Kopplungsgeschäfte 

(1) Der Darlehensgeber darf den Ab-
schluss eines Immobiliar-Verbraucherdarle-
henvertrags unbeschadet des § 492b nicht 
davon abhängig machen, dass der Darle-
hensnehmer oder ein Dritter weitere Fi-
nanzprodukte oder -dienstleistungen er-
wirbt (Kopplungsgeschäft). Ist der Darle-
hensgeber zum Abschluss des Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrags bereit, ohne 
dass der Verbraucher weitere Finanzpro-
dukte oder -dienstleistungen erwirbt, liegt 
ein Kopplungsgeschäft auch dann nicht 
vor, wenn die Bedingungen für den Immo-
biliar-Verbraucherdarlehensvertrag von de-
nen abweichen, zu denen er zusammen 
mit den weiteren Finanzprodukten oder -
dienstleistungen angeboten wird. 

(1) Der Darlehensgeber darf den Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags unbeschadet des § 492b nicht davon 
abhängig machen, dass der Darlehensneh-
mer oder ein Dritter weitere Finanzprodukte 
oder -dienstleistungen erwirbt (Kopplungs-
geschäft). Ist der Darlehensgeber zum Ab-
schluss des Verbraucherdarlehensver-
trags bereit, ohne dass der Verbraucher 
weitere Finanzprodukte oder -dienstleistun-
gen erwirbt, liegt ein Kopplungsgeschäft 
auch dann nicht vor, wenn die Bedingun-
gen für den Verbraucherdarlehensver-
trag von denen abweichen, zu denen er 
zusammen mit den weiteren Finanzproduk-
ten oder -dienstleistungen angeboten wird. 

(1a) Der Darlehensgeber darf den Ab-
schluss eines Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrags nicht davon abhängig ma-
chen, dass der Darlehensnehmer oder ein 
Dritter eine Restschuldversicherung ab-
schließt. Ist der Darlehensgeber zum Ab-
schluss des Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrags bereit, ohne dass der Ver-
braucher eine Restschuldversicherung ab-
schließt, liegt ein Kopplungsgeschäft auch 
dann nicht vor, wenn die Bedingungen für 
den Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trag von denen abweichen, zu denen er zu-
sammen mit der Restschuldversicherung 
angeboten wird. 

entfällt 

(2) Soweit ein Kopplungsgeschäft 
nach Absatz 1 oder Absatz 1a unzulässig 
ist, sind die mit dem Verbraucherdarle-
hensvertrag gekoppelten Geschäfte nichtig; 
die Wirksamkeit des Verbraucherdarle-
hensvertrags bleibt davon unberührt. 

(2) Soweit ein Kopplungsgeschäft 
nach Absatz 1 unzulässig ist, sind die mit 
dem Verbraucherdarlehensvertrag gekop-
pelten Geschäfte nichtig; die Wirksamkeit 
des Verbraucherdarlehensvertrags bleibt 
davon unberührt. 
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§ 492b § 492b 

Zulässige Kopplungsgeschäfte Zulässige Kopplungsgeschäfte 

(1) Ein Kopplungsgeschäft ist zuläs-
sig, wenn der Darlehensgeber den Ab-
schluss eines Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrags davon abhängig macht, dass 
der Darlehensnehmer, ein Familienangehö-
riger des Darlehensnehmers oder beide zu-
sammen  

(1) Ein Kopplungsgeschäft ist zuläs-
sig, wenn der Darlehensgeber den Ab-
schluss eines Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrags davon abhängig macht, dass 
der Darlehensnehmer, ein Familienangehö-
riger des Darlehensnehmers oder beide zu-
sammen  

1. ein Zahlungs- oder ein Sparkonto eröff-
nen, dessen einziger Zweck die An-
sammlung von Kapital ist, um  

1. ein Zahlungs- oder ein Sparkonto eröff-
nen oder führen, dessen einziger 
Zweck die Ansammlung von Kapital ist, 
um  

a) das Immobiliar-Verbraucherdarle-
hen zurückzuzahlen oder zu be-
dienen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die erforderlichen Mittel für die Ge-
währung des Darlehens bereitzu-
stellen oder 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) als zusätzliche Sicherheit für den 
Darlehensgeber für den Fall eines 
Zahlungsausfalls zu dienen; 

c) u n v e r ä n d e r t  

2. ein Anlageprodukt oder ein privates 
Rentenprodukt erwerben oder behal-
ten, das  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) in erster Linie als Ruhestandsein-
kommen dient und 

 

b) bei Zahlungsausfall als zusätzliche 
Sicherheit für den Darlehensgeber 
dient oder das der Ansammlung 
von Kapital dient, um damit das 
Immobiliar-Verbraucherdarlehen 
zurückzuzahlen oder zu bedienen 
oder um damit die erforderlichen 
Mittel für die Gewährung des Dar-
lehens bereitzustellen; 
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3. einen weiteren Darlehensvertrag ab-
schließen, bei dem das zurückzuzah-
lende Kapital auf einem vertraglich 
festgelegten Prozentsatz des Werts 
der Immobilie beruht, die diese zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung oder Rück-
zahlungen des Kapitals (Darlehensver-
trag mit Wertbeteiligung) hat. 

3. u n v e r ä n d e r t  

 (1a) Ein Kopplungsgeschäft ist zu-
lässig, wenn der Darlehensgeber den 
Abschluss eines Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrags davon abhängig 
macht, dass der Darlehensnehmer ein 
Zahlungs- oder ein Sparkonto eröffnet 
oder führt, dessen einziger Zweck die 
Ansammlung von Kapital ist, um das 
Allgemein-Verbraucherdarlehen zurück-
zuzahlen oder zu bedienen, die erforder-
lichen Mittel für die Gewährung des Dar-
lehens bereitzustellen oder als zusätzli-
che Sicherheit für den Darlehensgeber 
für den Fall eines Zahlungsausfalls zu 
dienen. 

(2) Ein Kopplungsgeschäft ist zuläs-
sig, wenn der Darlehensgeber den Ab-
schluss eines Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrags davon abhängig macht, dass 
der Darlehensnehmer im Zusammenhang 
mit dem Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
vertrag eine einschlägige Versicherung ab-
schließt und dem Darlehensnehmer gestat-
tet ist, diese Versicherung auch bei einem 
anderen als bei dem vom Darlehensgeber 
bevorzugten Anbieter abzuschließen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein Kopplungsgeschäft ist zuläs-
sig, wenn die für den Darlehensgeber zu-
ständige Aufsichtsbehörde die weiteren Fi-
nanzprodukte oder -dienstleistungen sowie 
deren Kopplung mit dem Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensvertrag nach § 18a Ab-
satz 8a des Kreditwesengesetzes geneh-
migt hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 493 § 493 

Informationen während des Vertragsver-
hältnisses 

Informationen während des Vertragsver-
hältnisses 

(1) Ist in einem Verbraucherdarle-
hensvertrag der Sollzinssatz gebunden und 
endet die Sollzinsbindung vor der für die 
Rückzahlung bestimmten Zeit, unterrichtet 
der Darlehensgeber den Darlehensnehmer 
spätestens drei Monate vor Ende der Soll-
zinsbindung darüber, ob er zu einer neuen 
Sollzinsbindungsabrede bereit ist. Erklärt 
sich der Darlehensgeber hierzu bereit, 
muss die Unterrichtung den zum Zeitpunkt 
der Unterrichtung vom Darlehensgeber an-
gebotenen Sollzinssatz enthalten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Darlehensgeber unterrichtet 
den Darlehensnehmer spätestens drei Mo-
nate vor Beendigung eines Verbraucher-
darlehensvertrags darüber, ob er zur Fort-
führung des Darlehensverhältnisses bereit 
ist. Erklärt sich der Darlehensgeber zur 
Fortführung bereit, muss die Unterrichtung 
die zum Zeitpunkt der Unterrichtung gülti-
gen Pflichtangaben gemäß § 491a Abs. 1 
enthalten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Anpassung des Sollzinssatzes 
eines Verbraucherdarlehensvertrags mit 
veränderlichem Sollzinssatz wird erst wirk-
sam, nachdem der Darlehensgeber den 
Darlehensnehmer über die Einzelheiten un-
terrichtet hat, die sich aus Artikel 247 § 15 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche ergeben. Abweichende Ver-
einbarungen über die Wirksamkeit sind im 
Rahmen des Artikels 247 § 15 Absatz 2 
und 3 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche zulässig. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bei einem Vertrag über ein Immo-
biliar-Verbraucherdarlehen in Fremdwäh-
rung gemäß § 503 Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 3, hat der Darlehens-
geber den Darlehensnehmer unverzüglich 
zu informieren, wenn der Wert des noch zu 
zahlenden Restbetrags oder der Wert der 
regelmäßigen Raten in der Landeswährung 
des Darlehensnehmers um mehr als 20 
Prozent gegenüber dem Wert steigt, der 
bei Zugrundelegung des Wechselkurses 
bei Vertragsabschluss gegeben wäre. Die 
Information  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. ist auf einem dauerhaften Datenträger 
zu übermitteln, 

 

2. hat die Angabe über die Veränderung 
des Restbetrags in der Landeswäh-
rung des Darlehensnehmers zu enthal-
ten, 

 

3. hat den Hinweis auf die Möglichkeit ei-
ner Währungsumstellung aufgrund des 
§ 503 und die hierfür geltenden Bedin-
gungen und gegebenenfalls die Erläu-
terung weiterer Möglichkeiten zur Be-
grenzung des Wechselkursrisikos zu 
enthalten und 

 

4. ist so lange in regelmäßigen Abstän-
den zu erteilen, bis die Differenz von 
20 Prozent wieder unterschritten wird. 

 

Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzu-
wenden, wenn ein Immobiliar-Verbraucher-
darlehensvertrag in der Währung des Mit-
gliedstaats der Europäischen Union, in 
dem der Darlehensnehmer bei Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz hat, geschlossen 
wurde und der Darlehensnehmer zum Zeit-
punkt der maßgeblichen Kreditwürdigkeits-
prüfung in einer anderen Währung über-
wiegend sein Einkommen bezieht oder 
Vermögenswerte hält, aus denen das Dar-
lehen zurückgezahlt werden soll. 
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(5) Wenn der Darlehensnehmer eines 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags 
dem Darlehensgeber mitteilt, dass er eine 
vorzeitige Rückzahlung des Darlehens be-
absichtigt, ist der Darlehensgeber verpflich-
tet, ihm unverzüglich die für die Prüfung 
dieser Möglichkeit erforderlichen Informati-
onen auf einem dauerhaften Datenträger 
zu übermitteln. Diese Informationen müs-
sen insbesondere folgende Angaben ent-
halten:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. Auskunft über die Zulässigkeit der vor-
zeitigen Rückzahlung, 

 

2. im Fall der Zulässigkeit die Höhe des 
zurückzuzahlenden Betrags und 

 

3. gegebenenfalls die Höhe einer Vorfäl-
ligkeitsentschädigung. 

 

Soweit sich die Informationen auf Annah-
men stützen, müssen diese nachvollzieh-
bar und sachlich gerechtfertigt sein und als 
solche dem Darlehensnehmer gegenüber 
offengelegt werden. 

 

(6) Wurden Forderungen aus dem 
Darlehensvertrag abgetreten, treffen die 
Pflichten aus den Absätzen 1 bis 5 auch 
den neuen Gläubiger, wenn nicht der bis-
herige Darlehensgeber mit dem neuen 
Gläubiger vereinbart hat, dass im Verhält-
nis zum Darlehensnehmer weiterhin allein 
der bisherige Darlehensgeber auftritt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Der Darlehensgeber übermittelt 
dem Darlehensnehmer vor der Änderung 
der Bestimmungen des Verbraucherdarle-
hensvertrags die folgenden Informationen:  

(7) Der Darlehensgeber übermittelt 
dem Darlehensnehmer vor der Änderung 
der Bestimmungen des Verbraucherdarle-
hensvertrags die folgenden Informationen:  

1. eine klare Beschreibung  1. entweder eine klare Beschreibung der 
vorgeschlagenen oder beabsichtig-
ten Änderungen und gegebenenfalls 
des Erfordernisses der Zustim-
mung, wenn die Änderungen der Zu-
stimmung des Darlehensnehmers 
bedürfen, oder eine Erläuterung der 
Änderungen, die sich aufgrund der 
Änderung der Gesetze ergeben wer-
den, 

a) der vorgeschlagenen Änderungen, entfällt 
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b) soweit zutreffend, der Notwendig-
keit der Zustimmung des Darle-
hensnehmers zu den Änderungen 
nach Buchstabe a und 

entfällt 

c) soweit zutreffend, der gesetzlich 
eingeführten Änderungen, die den 
Änderungen nach Buchstabe a zu-
grunde liegen, 

entfällt 

2. den zeitlichen Rahmen, der für die Um-
setzung der Änderungen nach Num-
mer 1 Buchstabe a vorgesehen ist, und 

2. den zeitlichen Rahmen, der für die Um-
setzung der Änderungen nach Num-
mer 1 vorgesehen ist, und 

3. die Möglichkeiten, die dem Darlehens-
nehmer zur Verfügung stehen, um ge-
gen die Änderungen nach Nummer 1 
Buchstabe a Beschwerde einzulegen, 
die Frist für die Einlegung der Be-
schwerde sowie die Bezeichnung und 
Anschrift der zuständigen Behörde, bei 
der die Beschwerde eingereicht wer-
den kann. 

3. die Möglichkeiten, die dem Darlehens-
nehmer zur Verfügung stehen, um ge-
gen die Änderungen nach Nummer 1 
Beschwerde einzulegen, die Frist für 
die Einlegung der Beschwerde sowie 
die Bezeichnung und Anschrift der zu-
ständigen Behörde, bei der die Be-
schwerde eingereicht werden kann. 

§ 492 Absatz 5 ist nicht anzuwenden.  

§ 494 § 494 

Rechtsfolgen von Formmängeln Rechtsfolgen von Formmängeln 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag 
und die auf Abschluss eines solchen Ver-
trags vom Verbraucher erteilte Vollmacht 
sind nichtig, wenn die Schriftform insge-
samt nicht eingehalten ist oder wenn eine 
der in Artikel 247 §§ 6 und 10 bis 13 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche für den Verbraucherdarle-
hensvertrag vorgeschriebenen Angaben 
fehlt. 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag 
und die auf Abschluss eines solchen Ver-
trags vom Verbraucher erteilte Vollmacht 
sind nichtig, wenn die vorgeschriebene 
Form insgesamt nicht eingehalten ist oder 
wenn eine der in Artikel 247 §§ 6 und 11 
bis 13 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche für den Verbrau-
cherdarlehensvertrag vorgeschriebenen 
Angaben fehlt. 

(2) Ungeachtet eines Mangels nach 
Absatz 1 wird der Verbraucherdarlehens-
vertrag gültig, soweit der Darlehensnehmer 
das Darlehen empfängt oder in Anspruch 
nimmt. Jedoch ermäßigt sich der dem Ver-
braucherdarlehensvertrag zugrunde ge-
legte Sollzinssatz auf den gesetzlichen 
Zinssatz, wenn die Angabe des Sollzinssat-
zes, des effektiven Jahreszinses oder des 
Gesamtbetrags fehlt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Ist der effektive Jahreszins zu 
niedrig angegeben, so vermindert sich der 
dem Verbraucherdarlehensvertrag zu-
grunde gelegte Sollzinssatz um den Pro-
zentsatz, um den der effektive Jahreszins 
zu niedrig angegeben ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Nicht angegebene Kosten werden 
vom Darlehensnehmer nicht geschuldet. Ist 
im Vertrag nicht angegeben, unter welchen 
Voraussetzungen Kosten oder Zinsen an-
gepasst werden können, so entfällt die 
Möglichkeit, diese zum Nachteil des Darle-
hensnehmers anzupassen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Wurden Teilzahlungen vereinbart, 
ist deren Höhe vom Darlehensgeber unter 
Berücksichtigung der verminderten Zinsen 
oder Kosten neu zu berechnen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Fehlen im Vertrag Angaben zur 
Laufzeit oder zum Kündigungsrecht, ist der 
Darlehensnehmer jederzeit zur Kündigung 
berechtigt. Fehlen Angaben zu Sicherhei-
ten, so können Sicherheiten nicht gefordert 
werden; dies gilt nicht bei Allgemein-Ver-
braucherdarlehensverträgen, wenn der 
Nettodarlehensbetrag 75 000 Euro über-
steigt. Fehlen Angaben zum Umwand-
lungsrecht bei Immobiliar-Verbraucherdar-
lehen in Fremdwährung, so kann das Um-
wandlungsrecht jederzeit ausgeübt werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Der Darlehensgeber stellt dem 
Darlehensnehmer eine Abschrift des Ver-
trags zur Verfügung, in der die Vertragsän-
derungen berücksichtigt sind, die sich aus 
den Absätzen 2 bis 6 ergeben. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 495 § 495 

Widerrufsrecht; Bedenkzeit Widerrufsrecht; Bedenkzeit 

(1) Dem Darlehensnehmer steht bei 
einem Verbraucherdarlehensvertrag ein 
Widerrufsrecht nach § 355 zu. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein Widerrufsrecht besteht nicht 
bei Darlehensverträgen,  

(2) Ein Widerrufsrecht besteht nicht 
bei Darlehensverträgen, 
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1. die einen Darlehensvertrag, zu dessen 
Kündigung der Darlehensgeber wegen 
Zahlungsverzugs des Darlehensneh-
mers berechtigt ist, durch Rückzah-
lungsvereinbarungen ergänzen oder 
ersetzen, wenn dadurch ein gerichtli-
ches Verfahren vermieden wird und 
wenn der Gesamtbetrag (Artikel 247 § 
3 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche) geringer ist als 
die Restschuld des ursprünglichen 
Vertrags, 

1. die einen Immobiliar-Verbraucher-
darlehensvertrag, zu dessen Kündi-
gung der Darlehensgeber wegen Zah-
lungsverzugs des Darlehensnehmers 
berechtigt ist, durch Rückzahlungsver-
einbarungen ergänzen oder ersetzen, 
wenn dadurch ein gerichtliches Verfah-
ren vermieden wird und wenn der Ge-
samtbetrag (Artikel 247 § 3 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche) geringer ist als die Rest-
schuld des ursprünglichen Vertrags, 

2. die notariell zu beurkunden sind, wenn 
der Notar bestätigt, dass die Rechte 
des Darlehensnehmers aus den §§ 
491a und 492 gewahrt sind, oder 

2. die notariell zu beurkunden sind, wenn 
der Notar bestätigt, dass die Rechte 
des Darlehensnehmers aus § 491a 
Absatz 1 und 2 sowie aus § 492 Ab-
satz 1 bis 3 gewahrt sind, oder 

3. die § 504 Abs. 2 oder § 505 entspre-
chen. 

3. die § 505 entsprechen. 

(3) Bei Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträgen ist dem Darlehensnehmer in 
den Fällen des Absatzes 2 vor Vertrags-
schluss eine Bedenkzeit von zumindest 
sieben Tagen einzuräumen. Während des 
Laufs der Frist ist der Darlehensgeber an 
sein Angebot gebunden. Die Bedenkzeit 
beginnt mit der Aushändigung des Ver-
tragsangebots an den Darlehensnehmer. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 496 § 496 

Einwendungsverzicht, Wechsel- und 
Scheckverbot 

Einwendungsverzicht, Wechsel- und 
Scheckverbot 

(1) Eine Vereinbarung, durch die der 
Darlehensnehmer auf das Recht verzichtet, 
Einwendungen, die ihm gegenüber dem 
Darlehensgeber zustehen, gemäß § 404 ei-
nem Abtretungsgläubiger entgegenzuset-
zen oder eine ihm gegen den Darlehensge-
ber zustehende Forderung gemäß § 406 
auch dem Abtretungsgläubiger gegenüber 
aufzurechnen, ist unwirksam. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Wird eine Forderung des Darle-
hensgebers aus einem Verbraucherdarle-
hensvertrag an einen Dritten abgetreten o-
der findet in der Person des Darlehensge-
bers ein Wechsel statt, ist der Darlehens-
nehmer unverzüglich darüber sowie über 
die Kontaktdaten des neuen Gläubigers 
nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 Nummer 1, 
3 und 4 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche zu unterrichten. Die 
Unterrichtung ist bei Abtretungen entbehr-
lich, wenn der bisherige Darlehensgeber 
mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, 
dass im Verhältnis zum Darlehensnehmer 
weiterhin allein der bisherige Darlehensge-
ber auftritt. Fallen die Voraussetzungen 
des Satzes 2 fort, ist die Unterrichtung un-
verzüglich nachzuholen. 

(2) Wird eine Forderung des Darle-
hensgebers aus einem Verbraucherdarle-
hensvertrag an einen Dritten abgetreten o-
der findet in der Person des Darlehensge-
bers ein Wechsel statt, ist der Darlehens-
nehmer unverzüglich vom bisherigen Dar-
lehensgeber darüber sowie über die Kon-
taktdaten des neuen Gläubigers nach Arti-
kel 246b § 1 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche zu unterrichten. Die Unter-
richtung ist bei Abtretungen entbehrlich, 
wenn der bisherige Darlehensgeber mit 
dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass 
im Verhältnis zum Darlehensnehmer wei-
terhin allein der bisherige Darlehensgeber 
auftritt. Fallen die Voraussetzungen des 
Satzes 2 fort, ist die Unterrichtung unver-
züglich nachzuholen. 

(3) Der Darlehensnehmer darf nicht 
verpflichtet werden, für die Ansprüche des 
Darlehensgebers aus dem Verbraucherdar-
lehensvertrag eine Wechselverbindlichkeit 
einzugehen. Der Darlehensgeber darf vom 
Darlehensnehmer zur Sicherung seiner An-
sprüche aus dem Verbraucherdarlehens-
vertrag einen Scheck nicht entgegenneh-
men. Der Darlehensnehmer kann vom Dar-
lehensgeber jederzeit die Herausgabe ei-
nes Wechsels oder Schecks, der entgegen 
Satz 1 oder 2 begeben worden ist, verlan-
gen. Der Darlehensgeber haftet für jeden 
Schaden, der dem Darlehensnehmer aus 
einer solchen Wechsel- oder Scheckbege-
bung entsteht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 497a 

 Zahlungsrückstände und Nachsichts-
maßnahmen bei Allgemein-Verbraucher-

darlehen 
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 (1) Der Darlehensgeber ist ver-
pflichtet, den Darlehensnehmer eines 
Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trags, der Schwierigkeiten bei der Erfül-
lung seiner finanziellen Verpflichtungen 
hat, an Schuldnerberatungsdienste 
nach dem Gesetz über den Zugang zu 
Schuldnerbera-tungsdiensten für Ver-
braucher zu verweisen, die für den Dar-
lehensnehmer leicht zugänglich sind.  

 (2) Der Darlehensgeber muss, so-
fern angebracht, angemessene Nach-
sicht walten lassen, bevor er ein 
Zwangsvollstreckungsverfahren zur 
Durchsetzung seiner Ansprüche im Zu-
sammenhang mit einem Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrag einleitet. Die 
gegebenenfalls zu ergreifenden Maß-
nahmen der Nachsicht müssen unter 
anderem den individuellen Umständen 
des jeweiligen Darlehensnehmers Rech-
nung tragen. Sie können unter anderem 
aus einer vollständigen oder anteiligen 
Umschuldung des Darlehens bestehen 
und umfassen eine Änderung der Bedin-
gungen des Darlehensvertrags, die un-
ter anderem Folgendes umfassen kann: 

 1. eine Verlängerung der Laufzeit des 
Darlehensvertrags, 

 2. eine Änderung der Art des Darle-
hensvertrags, 

 3. einen Zahlungsaufschub für alle o-
der einen Teil der Rückzahlungsra-
ten in einem bestimmten Zeitraum, 

 4. eine Herabsetzung des Sollzinssat-
zes, 

 5. ein Angebot einer Zahlungsunter-
brechung,  

 6. Teilrückzahlungen, 

 7. Währungsumrechnungen, 

 8. einen Teilerlass und eine Schulden-
konsolidierung. 
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 (3) Werden die Bedingungen eines 
fortbestehenden Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrags gemäß Absatz 2 
Satz 3 geändert, ist § 505a nicht anzu-
wenden, wenn keine deutliche Erhöhung 
des Gesamtbetrags vorliegt. 

 (4) Der Darlehensgeber ist, außer in 
begründeten Fällen, nicht verpflichtet, 
wiederholt Maßnahmen der Nachsicht 
nach Absatz 2 anzubieten. 

§ 498 § 498 

Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungs-
darlehen 

Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungs-
darlehen 

(1) Der Darlehensgeber kann den 
Verbraucherdarlehensvertrag bei einem 
Darlehen, das in Teilzahlungen zu tilgen 
ist, wegen Zahlungsverzugs des Darle-
hensnehmers nur dann kündigen, wenn  

(1) Der Darlehensgeber kann den 
Verbraucherdarlehensvertrag bei einem 
Darlehen, das in Teilzahlungen zu tilgen 
ist, wegen Zahlungsverzugs des Darle-
hensnehmers nur dann kündigen, wenn  

1. der Darlehensnehmer  1. u n v e r ä n d e r t  

a) mit mindestens zwei aufeinander 
folgenden Teilzahlungen ganz o-
der teilweise in Verzug ist, 

 

b) bei einer Vertragslaufzeit bis zu 
drei Jahren mit mindestens 10 
Prozent oder bei einer Vertrags-
laufzeit von mehr als drei Jahren 
mit mindestens 5 Prozent des 
Nennbetrags des Darlehens in 
Verzug ist und 

 

2. der Darlehensgeber dem Darlehens-
nehmer erfolglos eine zweiwöchige 
Frist zur Zahlung des rückständigen 
Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, 
dass er bei Nichtzahlung innerhalb der 
Frist die gesamte Restschuld verlange. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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Der Darlehensgeber soll dem Darlehens-
nehmer spätestens mit der Fristsetzung ein 
Gespräch über die Möglichkeiten einer ein-
verständlichen Regelung anbieten. 

Der Darlehensgeber soll dem Darlehens-
nehmer spätestens mit der Fristsetzung ein 
Gespräch über die Möglichkeiten einer ein-
verständlichen Regelung anbieten. Ist der 
Darlehensgeber dem Darlehensnehmer 
nach § 497a Absatz 2 bis 4 zur Nach-
sicht verpflichtet, hat er die Nachsichts-
maßnahme spätestens mit der Fristset-
zung anzubieten. 

(2) Bei einem Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag muss der Darlehens-
nehmer abweichend von Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b mit mindestens 2,5 
Prozent des Nennbetrags des Darlehens in 
Verzug sein. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 500 § 500 

Kündigungsrecht des Darlehensneh-
mers; vorzeitige Rückzahlung 

Kündigungsrecht des Darlehensneh-
mers; vorzeitige Rückzahlung 

(1) Der Darlehensnehmer kann einen 
Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag, 
bei dem eine Zeit für die Rückzahlung nicht 
bestimmt ist, ganz oder teilweise kündigen, 
ohne eine Frist einzuhalten. Eine Vereinba-
rung über eine Kündigungsfrist von mehr 
als einem Monat ist unwirksam. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Darlehensnehmer kann seine 
Verbindlichkeiten aus einem Verbraucher-
darlehensvertrag jederzeit ganz oder teil-
weise vorzeitig erfüllen. Abweichend von 
Satz 1 kann der Darlehensnehmer eines 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags, 
für den ein gebundener Sollzinssatz verein-
bart wurde, seine Verbindlichkeiten im Zeit-
raum der Sollzinsbindung nur dann ganz o-
der teilweise vorzeitig erfüllen, wenn hierfür 
ein berechtigtes Interesse des Darlehens-
nehmers besteht. 

(2) Der Darlehensnehmer kann seine 
Verbindlichkeiten aus einem Verbraucher-
darlehensvertrag jederzeit ganz oder teil-
weise vorzeitig erfüllen. Abweichend von 
Satz 1 kann der Darlehensnehmer eines 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags, 
für den ein gebundener Sollzinssatz verein-
bart wurde, seine Verbindlichkeiten im Zeit-
raum der Sollzinsbindung nur dann ganz o-
der teilweise vorzeitig erfüllen, wenn hierfür 
ein berechtigtes Interesse des Darlehens-
nehmers besteht. Liegen die Vorausset-
zungen für die vorzeitige Rückzahlung 
vor, findet § 490 Absatz 2 keine Anwen-
dung. 
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§ 501 § 501 

Kostenermäßigung bei vorzeitiger Rück-
zahlung und bei Kündigung 

Kostenermäßigung bei vorzeitiger Rück-
zahlung und bei Kündigung 

(1) Soweit der Darlehensnehmer 
seine Verbindlichkeiten aus einem Ver-
braucherdarlehensvertrag nach § 500 Ab-
satz 2 vorzeitig erfüllt, ermäßigen sich die 
Gesamtkosten des Kredits um die Zinsen 
und die Kosten entsprechend der verblei-
benden Laufzeit des Vertrags. 

(1) Soweit der Darlehensnehmer 
seine Verbindlichkeiten aus einem Ver-
braucherdarlehensvertrag nach § 500 Ab-
satz 2 vorzeitig erfüllt, ermäßigen sich die 
Gesamtkosten des Darlehens entspre-
chend der verbleibenden Laufzeit des Ver-
trags. Bei der Berechnung der Ermäßi-
gung werden neben den Zinsen nur 
Kosten berücksichtigt, die dem Darle-
hensnehmer vom Darlehensgeber aufer-
legt werden. 

(2) Soweit die Restschuld eines Ver-
braucherdarlehens vor der vereinbarten 
Zeit durch Kündigung fällig wird, ermäßigen 
sich die Gesamtkosten des Kredits um die 
Zinsen und die sonstigen laufzeitabhängi-
gen Kosten, die bei gestaffelter Berech-
nung auf die Zeit nach der Fälligkeit entfal-
len. 

(2) Soweit die Restschuld eines Ver-
braucherdarlehens vor der vereinbarten 
Zeit durch Kündigung fällig wird, ermäßigen 
sich die Gesamtkosten des Darlehens um 
die Zinsen und die sonstigen laufzeitabhän-
gigen Kosten, die bei gestaffelter Berech-
nung auf die Zeit nach der Fälligkeit entfal-
len. 

§ 504 § 504 

Eingeräumte Überziehungsmöglichkeit Eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 

(1) Ist ein Verbraucherdarlehen in der 
Weise gewährt, dass der Darlehensgeber 
in einem Vertragsverhältnis über ein lau-
fendes Konto dem Darlehensnehmer das 
Recht einräumt, sein Konto in bestimmter 
Höhe zu überziehen (Überziehungsmög-
lichkeit), hat der Darlehensgeber den Dar-
lehensnehmer in regelmäßigen Zeitabstän-
den über die Angaben zu unterrichten, die 
sich aus Artikel 247 § 16 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
ergeben. Ein Anspruch auf Vorfälligkeits-
entschädigung aus § 502 ist ausgeschlos-
sen. § 493 Abs. 3 ist nur bei einer Erhö-
hung des Sollzinssatzes anzuwenden und 
gilt entsprechend bei einer Erhöhung der 
vereinbarten sonstigen Kosten. § 499 
Abs. 1 ist nicht anzuwenden. 

(1) Ist ein Verbraucherdarlehen in der 
Weise gewährt, dass der Darlehensgeber 
in einem Vertragsverhältnis über ein lau-
fendes Konto dem Darlehensnehmer das 
Recht einräumt, sein Konto in bestimmter 
Höhe zu überziehen (Überziehungsmög-
lichkeit), hat der Darlehensgeber den Dar-
lehensnehmer in regelmäßigen Zeitabstän-
den, jedoch mindestens einmal im Mo-
nat, über die Angaben zu unterrichten, die 
sich aus Artikel 247 § 16 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
ergeben. Ein Anspruch auf Vorfälligkeits-
entschädigung aus § 502 ist ausgeschlos-
sen. § 493 Abs. 3 ist nur bei einer Erhö-
hung des Sollzinssatzes anzuwenden und 
gilt entsprechend bei einer Erhöhung der 
vereinbarten sonstigen Kosten. 
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(2) Ist in einer Überziehungsmöglich-
keit in Form des Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrags vereinbart, dass nach 
der Auszahlung die Laufzeit höchstens drei 
Monate beträgt oder der Darlehensgeber 
kündigen kann, ohne eine Frist einzuhal-
ten, sind § 491a Abs. 3, § 493 Absatz 7, 
die §§ 495, 499 Abs. 2 und § 500 Abs. 1 
Satz 2 nicht anzuwenden. § 492 Abs. 1 ist 
nicht anzuwenden, wenn außer den Soll-
zinsen keine weiteren laufenden Kosten 
vereinbart sind, die Sollzinsen nicht in kür-
zeren Zeiträumen als drei Monaten fällig 
werden und der Darlehensgeber dem Dar-
lehensnehmer den Vertragsinhalt spätes-
tens unverzüglich nach Vertragsabschluss 
auf einem dauerhaften Datenträger mitteilt. 

(2) Der Darlehensgeber hat den 
Darlehensnehmer nach einer Kündigung 
oder Teilkündigung der Überziehungs-
möglichkeit, mindestens 30 Tage bevor 
die Kündigung oder Teilkündigung wirk-
sam wird, in der vereinbarten Weise über 
die aufgrund der Kündigung eintretende 
Beendigung oder Kürzung der Überzie-
hungsmöglichkeit zu informieren. Hat 
der Darlehensnehmer die gekündigte 
Überziehungsmöglichkeit vor deren Be-
endigung oder Kürzung in Anspruch ge-
nommen, so muss der Darlehensgeber 
ihm vor Einleitung eines Zwangsvoll-
streckungsverfahrens anbieten, den in 
Anspruch genommenen Betrag im Um-
fang der erklärten Kündigung ohne zu-
sätzliche Kosten zu dem für die Überzie-
hungsmöglichkeit geltenden Sollzins-
satz in zwölf gleichen Monatsraten zu-
rückzuzahlen, es sei denn, der Darle-
hensnehmer entscheidet sich für eine 
frühere Rückzahlung. 

§ 504a § 504a 

Beratungspflicht bei Inanspruchnahme 
der Überziehungsmöglichkeit 

Beratungspflicht bei Inanspruchnahme 
der Überziehungsmöglichkeit 

(1) Der Darlehensgeber hat dem Dar-
lehensnehmer eine Beratung gemäß Ab-
satz 2 anzubieten, wenn der Darlehens-
nehmer eine ihm eingeräumte Überzie-
hungsmöglichkeit ununterbrochen über ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten und 
durchschnittlich in Höhe eines Betrags in 
Anspruch genommen hat, der 75 Prozent 
des vereinbarten Höchstbetrags übersteigt. 
Wenn der Rechnungsabschluss für das 
laufende Konto vierteljährlich erfolgt, ist der 
maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach Satz 1 der je-
weilige Rechnungsabschluss. Das Bera-
tungsangebot ist dem Darlehensnehmer in 
Textform auf dem Kommunikationsweg zu 
unterbreiten, der für den Kontakt mit dem 
Darlehensnehmer üblicherweise genutzt 
wird. Das Beratungsangebot ist zu doku-
mentieren. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Nimmt der Darlehensnehmer das 
Angebot an, ist eine Beratung zu mögli-
chen kostengünstigen Alternativen zur In-
anspruchnahme der Überziehungsmöglich-
keit und zu möglichen Konsequenzen einer 
weiteren Überziehung des laufenden Kon-
tos durchzuführen sowie gegebenenfalls 
auf geeignete Beratungseinrichtungen hin-
zuweisen. Die Beratung hat in Form eines 
persönlichen Gesprächs zu erfolgen. Für 
dieses können auch Fernkommunikations-
mittel genutzt werden. Der Ort und die Zeit 
des Beratungsgesprächs sind zu dokumen-
tieren. 

(2) Nimmt der Darlehensnehmer das 
Angebot an, ist eine Beratung zu mögli-
chen kostengünstigen Alternativen zur In-
anspruchnahme der Überziehungsmöglich-
keit und zu möglichen Konsequenzen einer 
weiteren Überziehung des laufenden Kon-
tos durchzuführen sowie auf geeignete Be-
ratungseinrichtungen hinzuweisen. Die Be-
ratung hat in Form eines persönlichen Ge-
sprächs zu erfolgen. Für dieses können 
auch Fernkommunikationsmittel genutzt 
werden. Der Ort und die Zeit des Bera-
tungsgesprächs sind zu dokumentieren. 

(3) Nimmt der Darlehensnehmer das 
Beratungsangebot nicht an oder wird ein 
Vertrag über ein geeignetes kostengünsti-
geres Finanzprodukt nicht geschlossen, hat 
der Darlehensgeber das Beratungsangebot 
bei erneutem Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 zu wiederholen. Dies 
gilt nicht, wenn der Darlehensnehmer aus-
drücklich erklärt, keine weiteren entspre-
chenden Beratungsangebote erhalten zu 
wollen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 505 § 505 

Geduldete Überziehung Geduldete Überziehung 

(1) Vereinbart ein Unternehmer in ei-
nem Vertrag mit einem Verbraucher über 
ein laufendes Konto ohne eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit ein Entgelt für 
den Fall, dass er eine Überziehung des 
Kontos duldet, müssen in diesem Vertrag 
die Angaben nach Artikel 247 § 17 Abs. 1 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche auf einem dauerhaften Da-
tenträger enthalten sein und dem Verbrau-
cher in regelmäßigen Zeitabständen auf ei-
nem dauerhaften Datenträger mitgeteilt 
werden. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein 
Darlehensgeber mit einem Darlehensneh-
mer in einem Vertrag über ein laufendes 
Konto mit eingeräumter Überziehungsmög-
lichkeit ein Entgelt für den Fall vereinbart, 
dass er eine Überziehung des Kontos über 
die vertraglich bestimmte Höhe hinaus dul-
det. 

(1) Vereinbart ein Unternehmer in ei-
nem Vertrag mit einem Verbraucher über 
ein laufendes Konto ohne eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit ein Entgelt für 
den Fall, dass er eine Überziehung des 
Kontos duldet, müssen die Angaben nach 
Artikel 247 § 17 Absatz 1 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
in diesem Vertrag auf Papier oder auf ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger ent-
halten sein und dem Verbraucher in regel-
mäßigen Zeitabständen auf Papier oder 
auf einem anderen im Vertrag über die 
Eröffnung des Kontos benannten dauer-
haften Datenträger nach Wahl des Ver-
brauchers mitgeteilt werden. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn ein Darlehensgeber 
mit einem Darlehensnehmer in einem Ver-
trag über ein laufendes Konto mit einge-
räumter Überziehungsmöglichkeit ein Ent-
gelt für den Fall vereinbart, dass er eine 
Überziehung des Kontos über die vertrag-
lich bestimmte Höhe hinaus duldet. 

(2) Kommt es im Fall des Absatzes 1 
zu einer erheblichen Überziehung von 
mehr als einem Monat, unterrichtet der 
Darlehensgeber den Darlehensnehmer un-
verzüglich auf einem dauerhaften Datenträ-
ger über die sich aus Artikel 247 § 17 Abs. 
2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche ergebenden Einzelhei-
ten. Wenn es im Fall des Absatzes 1 zu ei-
ner ununterbrochenen Überziehung von 
mehr als drei Monaten gekommen ist und 
der durchschnittliche Überziehungsbetrag 
die Hälfte des durchschnittlichen monatli-
chen Geldeingangs innerhalb der letzten 
drei Monate auf diesem Konto übersteigt, 
so gilt § 504a entsprechend. Wenn der 
Rechnungsabschluss für das laufende 
Konto vierteljährlich erfolgt, ist der maß-
gebliche Zeitpunkt für das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 der jeweilige 
Rechnungsabschluss. 

(2) Kommt es im Fall des Absatzes 1 
zu einer erheblichen Überziehung von 
mehr als einem Monat, unterrichtet der 
Darlehensgeber den Darlehensnehmer un-
verzüglich auf Papier oder auf einem an-
deren im Vertrag über die Eröffnung des 
Kontos benannten dauerhaften Datenträ-
ger nach Wahl des Darlehensnehmers 
über die sich aus Artikel 247 § 17 Absatz 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten. 
Wenn es im Fall des Absatzes 1 zu einer 
regelmäßigen Überziehung gekommen ist, 
gilt § 504a Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 ent-
sprechend. 
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(3) Verstößt der Unternehmer gegen 
Absatz 1 oder Absatz 2, kann der Darle-
hensgeber über die Rückzahlung des Dar-
lehens hinaus Kosten und Zinsen nicht ver-
langen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die §§ 491a bis 496 und 499 bis 
502 sind auf Allgemein-Verbraucherdarle-
hensverträge, die unter den in Absatz 1 ge-
nannten Voraussetzungen zustande kom-
men, nicht anzuwenden. 

(4) Die §§ 491a, 492 Absatz 1 bis 7, 
die §§ 492a bis 495, 499 bis 502 und 511 
dieses Gesetzes sowie Artikel 247a § 2 
und 3 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche sind auf Allge-
mein-Verbraucherdarlehensverträge, die 
unter den in Absatz 1 genannten Voraus-
setzungen zustande kommen, nicht anzu-
wenden. § 505a ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Kreditwürdigkeits-
prüfung vor Vereinbarung eines Ent-
gelts zu erfolgen hat, das der Unterneh-
mer für die Duldung der Überziehung ei-
nes laufenden Kontos ohne eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit oder für die 
Überziehung über die vertraglich be-
stimmte Höhe hinaus erhebt. 

 (5) § 504 Absatz 2 gilt entspre-
chend. 
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§ 505a § 505a 

Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei 
Verbraucherdarlehensverträgen 

Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei 
Verbraucherdarlehensverträgen 

(1) Der Darlehensgeber hat vor dem 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags die Kreditwürdigkeit des Darlehens-
nehmers zu prüfen. Der Darlehensgeber 
darf den Verbraucherdarlehensvertrag nur 
abschließen, wenn aus der Kreditwürdig-
keitsprüfung hervorgeht, dass bei einem 
Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag 
keine erheblichen Zweifel daran bestehen 
und dass es bei einem Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag wahrscheinlich ist, 
dass der Darlehensnehmer seinen Ver-
pflichtungen, die im Zusammenhang mit 
dem Darlehensvertrag stehen, vertragsge-
mäß nachkommen wird. 

(1) Der Darlehensgeber hat vor dem 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags die Kreditwürdigkeit des Darlehens-
nehmers eingehend zu prüfen. Der Darle-
hensgeber darf den Verbraucherdarlehens-
vertrag nur abschließen, wenn aus der Kre-
ditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass es 
wahrscheinlich ist, dass der Darlehensneh-
mer seinen Verpflichtungen, die im Zusam-
menhang mit dem Darlehensvertrag ste-
hen, vertragsgemäß nachkommen wird. 
Wenn der Darlehensgeber entscheidet, 
den Darlehensvertrag nicht abzuschlie-
ßen, muss er dies dem Darlehensneh-
mer unverzüglich mitteilen und ihn im 
Falle eines Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrags gegebenenfalls an Schuld-
nerberatungsdienste nach dem Gesetz 
über den Zugang zu Schuldnerbera-
tungsdiensten für Verbraucher verwei-
sen, die für den Darlehensneh-mer 
leicht zugänglich sind. nach dem Gesetz 
über den Zugang zu Schuldnerbera-
tungsdiensten für Verbraucher 

(2) Wird der Nettodarlehensbetrag 
nach Abschluss des Darlehensvertrags 
deutlich erhöht, so ist die Kreditwürdigkeit 
auf aktualisierter Grundlage neu zu prüfen, 
es sei denn, der Erhöhungsbetrag des Net-
todarlehens wurde bereits in die ursprüngli-
che Kreditwürdigkeitsprüfung einbezogen. 

(2) Wird der Nettodarlehensbetrag 
nach Abschluss des Darlehensvertrags 
deutlich erhöht, so ist die Kreditwürdigkeit 
auf aktualisierter Grundlage neu zu prüfen, 
es sei denn, der Erhöhungsbetrag des Net-
todarlehens wurde bei einem Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag bereits in 
die ursprüngliche Kreditwürdigkeitsprüfung 
einbezogen. 

(3) Bei Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträgen, die  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. im Anschluss an einen zwischen den 
Vertragsparteien abgeschlossenen 
Darlehensvertrag ein neues Kapitalnut-
zungsrecht zur Erreichung des von 
dem Darlehensnehmer mit dem voran-
gegangenen Darlehensvertrag verfolg-
ten Zweckes einräumen oder 
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2. einen anderen Darlehensvertrag zwi-
schen den Vertragsparteien zur Ver-
meidung von Kündigungen wegen 
Zahlungsverzugs des Darlehensneh-
mers oder zur Vermeidung von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ge-
gen den Darlehensnehmer ersetzen o-
der ergänzen, 

 

bedarf es einer erneuten Kreditwürdigkeits-
prüfung nur unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 2. Ist danach keine Kredit-
würdigkeitsprüfung erforderlich, darf der 
Darlehensgeber den neuen Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensvertrag nicht abschlie-
ßen, wenn ihm bereits bekannt ist, dass 
der Darlehensnehmer seinen Verpflichtun-
gen, die im Zusammenhang mit diesem 
Darlehensvertrag stehen, dauerhaft nicht 
nachkommen kann. Bei Verstößen gilt § 
505d entsprechend. 

 

§ 505b § 505b 

Grundlage der Kreditwürdigkeitsprüfung 
bei Verbraucherdarlehensverträgen 

Grundlage der Kreditwürdigkeitsprüfung 
bei Verbraucherdarlehensverträgen 

(1) Bei Allgemein-Verbraucherdarle-
hensverträgen können Grundlage für die 
Kreditwürdigkeitsprüfung Auskünfte des 
Darlehensnehmers und erforderlichenfalls 
Auskünfte von Stellen sein, die geschäfts-
mäßig personenbezogene Daten, die zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit von Ver-
brauchern genutzt werden dürfen, zum 
Zweck der Übermittlung erheben, spei-
chern, verändern oder nutzen. 

(1) Soll der Darlehensvertrag von 
mehr als einem Darlehensnehmer ge-
schlossen werden, führt der Darlehens-
geber die Kreditwürdigkeitsprüfung auf 
der Grundlage der gemeinsamen Rück-
zahlungsfähigkeit der Darlehensnehmer 
durch. 
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(2) Bei Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträgen hat der Darlehensgeber die 
Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers 
auf der Grundlage notwendiger, ausrei-
chender und angemessener Informationen 
zu Einkommen, Ausgaben sowie anderen 
finanziellen und wirtschaftlichen Umstän-
den des Darlehensnehmers eingehend zu 
prüfen. Dabei hat der Darlehensgeber die 
Faktoren angemessen zu berücksichtigen, 
die für die Einschätzung relevant sind, ob 
der Darlehensnehmer seinen Verpflichtun-
gen aus dem Darlehensvertrag voraus-
sichtlich nachkommen kann. Die Kreditwür-
digkeitsprüfung darf sich nicht hauptsäch-
lich darauf stützen, dass der Wert der 
Wohnimmobilie den Darlehensbetrag über-
steigt, oder auf die Annahme, dass der 
Wert der Wohnimmobilie zunimmt, es sei 
denn, der Darlehensvertrag dient zum Bau 
oder zur Renovierung der Wohnimmobilie. 

(2) Die Kreditwürdigkeitsprüfung 
erfolgt auf der Grundlage einschlägiger 
und genauer Informationen zu Einkom-
men, Ausgaben sowie anderen finanziellen 
und wirtschaftlichen Umständen des Darle-
hensnehmers, die erforderlich sind und 
deren Einholung in einem angemesse-
nen Verhältnis zu der Art, der Laufzeit, 
der Höhe und den Risiken des Darle-
hens für den Darlehensnehmer steht. 
Die einzuholenden Informationen dürfen 
bei Allgemein-Verbraucherdarlehen 
keine besonderen Kategorien personen-
bezogener Daten gemäß Artikel 9 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
umfassen. Der Darlehensgeber hat im 
Übrigen die Faktoren angemessen zu be-
rücksichtigen, die für die Einschätzung re-
levant sind, ob der Darlehensnehmer sei-
nen Verpflichtungen aus dem Darlehens-
vertrag voraussichtlich nachkommen kann. 
Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträgen darf sich die Kreditwürdig-
keitsprüfung nicht hauptsächlich darauf 
stützen, dass der Wert der Wohnimmobilie 
den Darlehensbetrag übersteigt, oder auf 
die Annahme, dass der Wert der Wohnim-
mobilie zunimmt, es sei denn, der Darle-
hensvertrag dient zum Bau oder zur Reno-
vierung der Wohnimmobilie. 

(3) Der Darlehensgeber ermittelt die 
gemäß Absatz 2 erforderlichen Informatio-
nen aus einschlägigen internen oder exter-
nen Quellen, wozu auch Auskünfte des 
Darlehensnehmers gehören. Der Darle-
hensgeber berücksichtigt auch die Aus-
künfte, die einem Darlehensvermittler erteilt 
wurden. Der Darlehensgeber ist verpflich-
tet, die Informationen in angemessener 
Weise zu überprüfen, soweit erforderlich 
auch durch Einsichtnahme in unabhängig 
nachprüfbare Unterlagen. 

(3) Der Darlehensgeber ermittelt die 
gemäß Absatz 2 erforderlichen Informatio-
nen aus einschlägigen internen oder exter-
nen Quellen, wozu auch Auskünfte des 
Darlehensnehmers gehören, erforderli-
chenfalls auch durch Abfrage bei einer 
Datenbank, aber nicht aus sozialen 
Netzwerken. Der Darlehensgeber berück-
sichtigt auch die Auskünfte, die einem Dar-
lehensvermittler erteilt wurden. Der Darle-
hensgeber ist verpflichtet, die Informatio-
nen in angemessener Weise zu überprü-
fen, soweit erforderlich auch durch Ein-
sichtnahme in unabhängig nachprüfbare 
Unterlagen. 

(4) Bei Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträgen ist der Darlehensgeber ver-
pflichtet, die Verfahren und Angaben, auf 
die sich die Kreditwürdigkeitsprüfung stützt, 
festzulegen, zu dokumentieren und die Do-
kumentation aufzubewahren. 

(4) Der Darlehensgeber ist verpflich-
tet, die Verfahren und Angaben, auf die 
sich die Kreditwürdigkeitsprüfung stützt, 
festzulegen, zu dokumentieren und die Do-
kumentation aufzubewahren. 
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(5) Die Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten bleiben unbe-
rührt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 505d § 505d 

Verstoß gegen die Pflicht zur Kreditwür-
digkeitsprüfung 

Verstoß gegen die Pflicht zur Kreditwür-
digkeitsprüfung 

(1) Hat der Darlehensgeber gegen die 
Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung versto-
ßen, so ermäßigt sich  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. ein im Darlehensvertrag vereinbarter 
gebundener Sollzins auf den marktübli-
chen Zinssatz am Kapitalmarkt für An-
lagen in Hypothekenpfandbriefe und 
öffentliche Pfandbriefe, deren Laufzeit 
derjenigen der Sollzinsbindung ent-
spricht und 

 

2. ein im Darlehensvertrag vereinbarter 
veränderlicher Sollzins auf den markt-
üblichen Zinssatz, zu dem europäische 
Banken einander Anleihen in Euro mit 
einer Laufzeit von drei Monaten ge-
währen. 

 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestim-
mung des marktüblichen Zinssatzes ge-
mäß Satz 1 ist der Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses sowie gegebenenfalls jeweils der 
Zeitpunkt vertraglich vereinbarter Zinsan-
passungen. Der Darlehensnehmer kann 
den Darlehensvertrag jederzeit fristlos kün-
digen; ein Anspruch auf eine Vorfälligkeits-
entschädigung besteht nicht. Der Darle-
hensgeber stellt dem Darlehensnehmer 
eine Abschrift des Vertrags zur Verfügung, 
in der die Vertragsänderungen berücksich-
tigt sind, die sich aus den Sätzen 1 bis 3 
ergeben. Die Sätze 1 bis 4 finden keine An-
wendung, wenn bei einer ordnungsgemä-
ßen Kreditwürdigkeitsprüfung der Darle-
hensvertrag hätte geschlossen werden dür-
fen. 
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(2) Kann der Darlehensnehmer Pflich-
ten, die im Zusammenhang mit dem Darle-
hensvertrag stehen, nicht vertragsgemäß 
erfüllen, so kann der Darlehensgeber keine 
Ansprüche wegen Pflichtverletzung geltend 
machen, wenn die Pflichtverletzung auf ei-
nem Umstand beruht, der bei ordnungsge-
mäßer Kreditwürdigkeitsprüfung dazu ge-
führt hätte, dass der Darlehensvertrag nicht 
hätte geschlossen werden dürfen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, soweit der Mangel der Kredit-
würdigkeitsprüfung darauf beruht, dass der 
Darlehensnehmer dem Darlehensgeber 
vorsätzlich oder grob fahrlässig Informatio-
nen im Sinne des § 505b Absatz 1 bis 3 
unrichtig erteilt oder vorenthalten hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, soweit der Mangel der Kredit-
würdigkeitsprüfung darauf beruht, dass der 
Darlehensnehmer dem Darlehensgeber 
vorsätzlich oder grob fahrlässig Informatio-
nen im Sinne des § 505b Absatz 2 und 3 
unrichtig erteilt oder vorenthalten hat. 

§ 506 § 506 

Zahlungsaufschub, sonstige Finanzie-
rungshilfe 

Zahlungsaufschub, sonstige Finanzie-
rungshilfe 

(1) Die für Allgemein-Verbraucherdar-
lehensverträge geltenden Vorschriften der 
§§ 358 bis 360 und 491a bis 502 sowie 
505a bis 505e sind mit Ausnahme des § 
492 Abs. 4 und vorbehaltlich der Absätze 3 
und 4 auf Verträge entsprechend anzuwen-
den, durch die ein Unternehmer einem Ver-
braucher einen entgeltlichen Zahlungsauf-
schub oder eine sonstige entgeltliche Fi-
nanzierungshilfe gewährt. Bezieht sich der 
entgeltliche Zahlungsaufschub oder die 
sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe auf 
den Erwerb oder die Erhaltung des Eigen-
tumsrechts an Grundstücken, an bestehen-
den oder zu errichtenden Gebäuden oder 
auf den Erwerb oder die Erhaltung von 
grundstücksgleichen Rechten oder ist der 
Anspruch des Unternehmers durch ein 
Grundpfandrecht oder eine Reallast besi-
chert, so sind die für Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensverträge geltenden, in Satz 1 
genannten Vorschriften sowie § 503 ent-
sprechend anwendbar. Ein unentgeltlicher 
Zahlungsaufschub gilt als entgeltlicher Zah-
lungsaufschub gemäß Satz 2, wenn er da-
von abhängig gemacht wird, dass die For-
derung durch ein Grundpfandrecht oder 
eine Reallast besichert wird. 

(1) Die für Allgemein-Verbraucherdar-
lehensverträge geltenden Vorschriften der 
§§ 358 bis 360, 491a bis 502, 505a bis 
505e und 511 sind mit Ausnahme des 
§ 492 Absatz 4 und vorbehaltlich der Ab-
sätze 3 und 4 auf Verträge entsprechend 
anzuwenden, durch die ein Unternehmer 
einem Verbraucher einen Zahlungsauf-
schub oder eine sonstige Finanzierungs-
hilfe gewährt. Keine Finanzierungshilfen 
im Sinne des Satzes 1 sind Verträge, 



 - 45 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

 1. die durch ein Grundpfandrecht oder 
eine Reallast besichert sind, 

 2. die für den Erwerb oder die Erhal-
tung des Eigentumsrechts an 
Grundstücken oder an bestehenden 
oder zu errichtenden Gebäuden be-
stimmt sind oder die für den Erwerb 
oder die Erhaltung von grund-
stücksgleichen Rechten bestimmt 
sind, 

 3. durch die eine bereits bestehende 
Forderung unentgeltlich gestundet 
wird oder 

 4. bei denen der Unternehmer dem 
Verbraucher selbst, ohne dass ein 
Dritter ein Darlehen, einen Zah-
lungsaufschub oder eine sonstige 
Finanzierungshilfe gewährt, unent-
geltlich eine Frist für die Bezahlung 
der von diesem Unternehmer gelie-
ferten Waren oder erbrachten Leis-
tungen von höchstens 50 Tagen 
nach Lieferung der Ware oder Er-
bringung der Leistung einräumt und 
dem Verbraucher bei Zahlungsver-
zug lediglich begrenzte Kosten ent-
stehen können. 

 Wenn ein Unternehmer, der kein Klein-
stunternehmen oder kein kleines oder 
mittleres Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG ist, Dienstleis-
tungen der Informationsgesellschaft ge-
mäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 anbietet, für 
deren Erbringung Fernabsatzverträge 
nach § 312c geschlossen werden, ist 
Satz 2 Nummer 4 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der Unternehmer dem 
Verbraucher für die vollständige Zah-
lung keine längere Frist als 14 Tage 
nach Lieferung der Ware oder Erbrin-
gung der Leistung einräumt und zusätz-
lich zu den dort genannten Vorausset-
zungen kein Dritter den Zahlungsan-
spruch gegen den Verbraucher aus dem 
Vertrag erwirbt. 
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 (1a) Bezieht sich ein entgeltlicher 
Zahlungsaufschub oder eine sonstige 
entgeltliche Finanzierungshilfe auf den 
Erwerb oder die Erhaltung des Eigen-
tumsrechts an Grundstücken oder an 
bestehenden oder zu errichtenden Ge-
bäuden oder auf den Erwerb oder die 
Erhaltung von grundstücksgleichen 
Rechten oder ist der Anspruch des Un-
ternehmers durch ein Grundpfandrecht 
oder eine Reallast besichert, so sind die 
für Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträge geltenden, in Absatz 1 Satz 1 
genannten Vorschriften sowie § 503 ent-
sprechend anwendbar. Ein unentgeltli-
cher Zahlungsaufschub gilt als entgeltli-
cher Zahlungsaufschub gemäß Satz 1, 
wenn er davon abhängig gemacht wird, 
dass die Forderung durch ein Grund-
pfandrecht oder eine Reallast besichert 
wird. 

(2) Verträge zwischen einem Unter-
nehmer und einem Verbraucher über die 
entgeltliche Nutzung eines Gegenstandes 
gelten als entgeltliche Finanzierungshilfe, 
wenn vereinbart ist, dass  

(2) Verträge zwischen einem Unter-
nehmer und einem Verbraucher über die 
Nutzung eines Gegenstandes gelten als Fi-
nanzierungshilfe nach Absatz 1 oder 1a, 
wenn vereinbart ist, dass  

1. der Verbraucher zum Erwerb des Ge-
genstandes verpflichtet ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

 1a. der Verbraucher das Recht zum Er-
werb des Gegenstandes hat, 

2. der Unternehmer vom Verbraucher 
den Erwerb des Gegenstandes verlan-
gen kann oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Verbraucher bei Beendigung des 
Vertrags für einen bestimmten Wert 
des Gegenstandes einzustehen hat. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Auf Verträge gemäß Satz 1 Nummer 3 sind 
§ 500 Absatz 2, § 501 Absatz 1 und § 502 
nicht anzuwenden. 

Auf Verträge gemäß Satz 1 Nummer 3 sind 
§ 500 Absatz 2, § 501 Absatz 1 und § 502 
nicht anzuwenden. 

(3) Für Verträge, die die Lieferung ei-
ner bestimmten Sache oder die Erbringung 
einer bestimmten anderen Leistung gegen 
Teilzahlungen zum Gegenstand haben 
(Teilzahlungsgeschäfte), gelten vorbehalt-
lich des Absatzes 4 zusätzlich die in den §§ 
507 und 508 geregelten Besonderheiten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  



 - 47 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

(4) Die Vorschriften dieses Untertitels 
sind in dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 bis 5, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 
bestimmten Umfang nicht anzuwenden. 
Soweit nach der Vertragsart ein Nettodarle-
hensbetrag (§ 491 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1) nicht vorhanden ist, tritt an seine 
Stelle der Barzahlungspreis oder, wenn der 
Unternehmer den Gegenstand für den Ver-
braucher erworben hat, der Anschaffungs-
preis. 

(4) Die Vorschriften dieses Untertitels 
sind in dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 bis 3, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 
bestimmten Umfang nicht anzuwenden. 

 (5) Soweit nach der Vertragsart ein 
Nettodarlehensbetrag nicht vorhanden 
ist, tritt an seine Stelle der Barzahlungs-
preis oder, wenn der Unternehmer den 
Gegenstand für den Verbraucher erwor-
ben hat, der Anschaffungspreis. 

§ 507 § 507 

Teilzahlungsgeschäfte Teilzahlungsgeschäfte 

(1) § 494 Abs. 1 bis 3 und 6 Satz 2 
zweiter Halbsatz ist auf Teilzahlungsge-
schäfte nicht anzuwenden. Gibt der Ver-
braucher sein Angebot zum Vertragsab-
schluss im Fernabsatz auf Grund eines 
Verkaufsprospekts oder eines vergleichba-
ren elektronischen Mediums ab, aus dem 
der Barzahlungspreis, der Sollzinssatz, der 
effektive Jahreszins, ein Tilgungsplan an-
hand beispielhafter Gesamtbeträge sowie 
die zu stellenden Sicherheiten und Versi-
cherungen ersichtlich sind, ist auch § 492 
Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn der Unter-
nehmer dem Verbraucher den Vertragsin-
halt spätestens unverzüglich nach Ver-
tragsabschluss auf einem dauerhaften Da-
tenträger mitteilt. 

(1) § 494 Abs. 1 bis 3 und 6 Satz 2 
zweiter Halbsatz ist auf Teilzahlungsge-
schäfte nicht anzuwenden. 
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(2) Das Teilzahlungsgeschäft ist nich-
tig, wenn die vorgeschriebene Schriftform 
des § 492 Abs. 1 nicht eingehalten ist oder 
im Vertrag eine der in Artikel 247 §§ 6, 12 
und 13 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche vorgeschriebenen 
Angaben fehlt. Ungeachtet eines Mangels 
nach Satz 1 wird das Teilzahlungsgeschäft 
gültig, wenn dem Verbraucher die Sache 
übergeben oder die Leistung erbracht wird. 
Jedoch ist der Barzahlungspreis höchstens 
mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzin-
sen, wenn die Angabe des Gesamtbetrags 
oder des effektiven Jahreszinses fehlt. Ist 
ein Barzahlungspreis nicht genannt, so gilt 
im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungs-
preis. Ist der effektive Jahreszins zu niedrig 
angegeben, so vermindert sich der Ge-
samtbetrag um den Prozentsatz, um den 
der effektive Jahreszins zu niedrig angege-
ben ist. 

(2) Das Teilzahlungsgeschäft ist nich-
tig, wenn die vorgeschriebene Form des 
§ 492 Abs. 1 nicht eingehalten ist oder im 
Vertrag eine der in Artikel 247 §§ 6, 12 und 
13 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche vorgeschriebenen An-
gaben fehlt. Ungeachtet eines Mangels 
nach Satz 1 wird das Teilzahlungsgeschäft 
gültig, wenn dem Verbraucher die Sache 
übergeben oder die Leistung erbracht wird. 
Jedoch ist der Barzahlungspreis höchstens 
mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzin-
sen, wenn die Angabe des Gesamtbetrags 
oder des effektiven Jahreszinses fehlt. Ist 
ein Barzahlungspreis nicht genannt, so gilt 
im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungs-
preis. Ist der effektive Jahreszins zu niedrig 
angegeben, so vermindert sich der Ge-
samtbetrag um den Prozentsatz, um den 
der effektive Jahreszins zu niedrig angege-
ben ist. 

(3) Abweichend von den §§ 491a und 
492 Abs. 2 dieses Gesetzes und von Arti-
kel 247 §§ 3, 6 und 12 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
müssen in der vorvertraglichen Information 
und im Vertrag der Barzahlungspreis und 
der effektive Jahreszins nicht angegeben 
werden, wenn der Unternehmer nur gegen 
Teilzahlungen Sachen liefert oder Leistun-
gen erbringt. Im Fall des § 501 ist der Be-
rechnung der Kostenermäßigung der ge-
setzliche Zinssatz (§ 246) zugrunde zu le-
gen. Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsent-
schädigung ist ausgeschlossen. 

entfällt 

§ 510 § 510 

Ratenlieferungsverträge Ratenlieferungsverträge 

(1) Der Vertrag zwischen einem Ver-
braucher und einem Unternehmer bedarf 
der schriftlichen Form, wenn der Vertrag  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Lieferung mehrerer als zusammen-
gehörend verkaufter Sachen in Teilleis-
tungen zum Gegenstand hat und das 
Entgelt für die Gesamtheit der Sachen 
in Teilzahlungen zu entrichten ist, 
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2. die regelmäßige Lieferung von Sachen 
gleicher Art zum Gegenstand hat oder 

 

3. die Verpflichtung zum wiederkehren-
den Erwerb oder Bezug von Sachen 
zum Gegenstand hat. 

 

Dies gilt nicht, wenn dem Verbraucher die 
Möglichkeit verschafft wird, die Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss 
abzurufen und in wiedergabefähiger Form 
zu speichern. Der Unternehmer hat dem 
Verbraucher den Vertragsinhalt in Textform 
mitzuteilen. 

 

(2) Dem Verbraucher steht vorbehalt-
lich des Absatzes 3 bei Verträgen nach Ab-
satz 1, die weder im Fernabsatz noch au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossen 
werden, ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Widerrufsrecht nach Absatz 2 
gilt nicht in dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 4 bestimmten Umfang. Dem in § 491 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 genannten Net-
todarlehensbetrag entspricht die Summe 
aller vom Verbraucher bis zum frühestmög-
lichen Kündigungszeitpunkt zu entrichten-
den Teilzahlungen. 

(3) Das Widerrufsrecht nach Absatz 2 
gilt nicht in dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 4 bestimmten 
Umfang. 
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Untertitel 4 Untertitel 4 

Beratungsleistungen bei Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensverträgen 

Beratungsleistungen bei Verbraucher-
darlehensverträgen 

§ 511 § 511 

Beratungsleistungen bei Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensverträgen 

Beratungsleistungen bei Verbraucher-
darlehensverträgen 

(1) Bevor der Darlehensgeber dem 
Darlehensnehmer individuelle Empfehlun-
gen zu einem oder mehreren Geschäften 
erteilt, die im Zusammenhang mit einem 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag 
stehen (Beratungsleistungen), hat er den 
Darlehensnehmer über die sich aus Artikel 
247 § 18 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden 
Einzelheiten in der dort vorgesehenen 
Form zu informieren. 

(1) Der Darlehensgeber hat den Dar-
lehensnehmer zu informieren, ob für ihn 
individuelle Empfehlungen zu einem oder 
mehreren Geschäften, die im Zusammen-
hang mit einem Verbraucherdarlehens-
vertrag stehen (Beratungsleistungen), er-
bracht werden oder erbracht werden 
können. Bevor der Darlehensgeber für 
den Darlehensnehmer solche Bera-
tungsleistungen erbringt, hat er den Dar-
lehensnehmer über die sich aus Artikel 247 
§ 18 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche ergebenden Einzelhei-
ten in der dort vorgesehenen Form zu infor-
mieren. 

(2) Vor Erbringung der Beratungsleis-
tung hat sich der Darlehensgeber über den 
Bedarf, die persönliche und finanzielle Situ-
ation sowie über die Präferenzen und Ziele 
des Darlehensnehmers zu informieren, so-
weit dies für eine passende Empfehlung ei-
nes Darlehensvertrags erforderlich ist. Auf 
Grundlage dieser aktuellen Informationen 
und unter Zugrundelegung realistischer An-
nahmen hinsichtlich der Risiken, die für 
den Darlehensnehmer während der Lauf-
zeit des Darlehensvertrags zu erwarten 
sind, hat der Darlehensgeber eine ausrei-
chende Zahl an Darlehensverträgen zumin-
dest aus seiner Produktpalette auf ihre Ge-
eignetheit zu prüfen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Darlehensgeber hat dem Dar-
lehensnehmer auf Grund der Prüfung ge-
mäß Absatz 2 ein geeignetes oder mehrere 
geeignete Produkte zu empfehlen oder ihn 
darauf hinzuweisen, dass er kein Produkt 
empfehlen kann. Die Empfehlung oder der 
Hinweis ist dem Darlehensnehmer auf ei-
nem dauerhaften Datenträger zur Verfü-
gung zu stellen. 

(3) Der Darlehensgeber hat dem Dar-
lehensnehmer auf Grund der Prüfung ge-
mäß Absatz 2 in dessen bestem Inte-
resse ein geeignetes oder mehrere geeig-
nete Produkte zu empfehlen oder ihn da-
rauf hinzuweisen, dass er kein Produkt 
empfehlen kann. Die Empfehlung oder der 
Hinweis ist dem Darlehensnehmer bei ei-
nem Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
vertrag auf einem dauerhaften Datenträger 
und bei einem Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag auf Papier oder auf ei-
nem anderen im Vertrag über die Erbrin-
gung der Beratungsleistung benannten 
dauerhaften Datenträger nach Wahl des 
Darlehensnehmers zur Verfügung zu stel-
len.  

 (4) Der Darlehensgeber ist ver-
pflichtet, den Darlehensnehmer zu war-
nen, wenn ein Verbraucherdarlehens-
vertrag unter Berücksichtigung der fi-
nanziellen Situation des Darlehensneh-
mers möglicherweise ein spezifisches 
Risiko für ihn birgt. 

§ 512 § 512 

Abweichende Vereinbarungen Abweichende Vereinbarungen 

Von den Vorschriften der §§ 491 bis 
511, 514 und 515 darf, soweit nicht ein an-
deres bestimmt ist, nicht zum Nachteil des 
Verbrauchers abgewichen werden. Diese 
Vorschriften finden auch Anwendung, wenn 
sie durch anderweitige Gestaltungen um-
gangen werden. 

Von den Vorschriften der §§ 491 
bis 511 darf, soweit nicht ein anderes be-
stimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrau-
chers abgewichen werden. Diese Vorschrif-
ten finden auch Anwendung, wenn sie 
durch anderweitige Gestaltungen umgan-
gen werden. 



 - 52 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

Untertitel 6 Untertitel 6 

Unentgeltliche Darlehensverträge und 
unentgeltliche Finanzierungshilfen zwi-
schen einem Unternehmer und einem 

Verbraucher 

entfällt 

§ 514 

 

Unentgeltliche Darlehensverträge  

(1) § 497 Absatz 1 und 3 sowie § 498 
und die §§ 505a bis 505c sowie 505d Ab-
satz 2 und 3 sowie § 505e sind entspre-
chend auf Verträge anzuwenden, durch die 
ein Unternehmer einem Verbraucher ein 
unentgeltliches Darlehen gewährt. Dies gilt 
nicht in dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 bestimmten Umfang. 

 

(2) Bei unentgeltlichen Darlehensver-
trägen gemäß Absatz 1 steht dem Verbrau-
cher ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. 
Dies gilt nicht, wenn bereits ein Widerrufs-
recht nach § 312g Absatz 1 besteht, und 
nicht bei Verträgen, die § 495 Absatz 2 
Nummer 1 entsprechen. Der Unternehmer 
hat den Verbraucher rechtzeitig vor der Ab-
gabe von dessen Willenserklärung gemäß 
Artikel 246 Absatz 3 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über 
sein Widerrufsrecht zu unterrichten. Der 
Unternehmer kann diese Pflicht dadurch 
erfüllen, dass er dem Verbraucher das in 
der Anlage 9 zum Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche vorgesehene 
Muster für die Widerrufsbelehrung ord-
nungsgemäß ausgefüllt in Textform über-
mittelt. 

 

§ 515 

 

Unentgeltliche Finanzierungshilfen  

§ 514 sowie die §§ 358 bis 360 gelten 
entsprechend, wenn ein Unternehmer ei-
nem Verbraucher einen unentgeltlichen 
Zahlungsaufschub oder eine sonstige un-
entgeltliche Finanzierungshilfe gewährt. 
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T i t e l  1 0  T i t e l  1 0  

M a k l e r v e r t r a g  M a k l e r v e r t r a g  

Untertitel 2 Untertitel 2 

Vermittlung von Verbraucherdarlehens-
verträgen und entgeltlichen Finanzie-

rungshilfen 

Vermittlung von Verbraucherdarlehens-
verträgen und Finanzierungshilfen 

§ 655a § 655a 

Darlehensvermittlungsvertrag Darlehensvermittlungsvertrag 

(1) Für einen Vertrag, nach dem es 
ein Unternehmer unternimmt, einem Ver-
braucher  

(1) Für einen Vertrag, nach dem es 
ein Unternehmer unternimmt, einem Ver-
braucher  

1. gegen eine vom Verbraucher oder ei-
nem Dritten zu leistende Vergütung ei-
nen Verbraucherdarlehensvertrag oder 
eine entgeltliche Finanzierungshilfe zu 
vermitteln, 

1. gegen eine vom Verbraucher oder ei-
nem Dritten zu leistende Vergütung ei-
nen Verbraucherdarlehensvertrag oder 
eine Finanzierungshilfe nach § 506 zu 
vermitteln, 

2. die Gelegenheit zum Abschluss eines 
Vertrags nach Nummer 1 nachzuwei-
sen oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. auf andere Weise beim Abschluss ei-
nes Vertrags nach Nummer 1 behilflich 
zu sein, 

3. u n v e r ä n d e r t  

gelten vorbehaltlich des Satzes 2 die fol-
genden Vorschriften dieses Untertitels. Bei 
entgeltlichen Finanzierungshilfen, die den 
Ausnahmen des § 491 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Satz 2 ent-
sprechen, gelten die Vorschriften dieses 
Untertitels nicht. 

gelten vorbehaltlich des Satzes 2 die fol-
genden Vorschriften dieses Untertitels. Bei 
Finanzierungshilfen nach § 506, die den 
Ausnahmen des § 491 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 3 Satz 2 ent-
sprechen, gelten die Vorschriften dieses 
Untertitels nicht. 
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(2) Der Darlehensvermittler ist ver-
pflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe 
des Artikels 247 § 13 Absatz 2 und § 13b 
Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. 
Der Darlehensvermittler ist gegenüber dem 
Verbraucher zusätzlich wie ein Darlehens-
geber gemäß § 491a verpflichtet. Satz 2 
gilt nicht für Warenlieferanten oder Dienst-
leistungserbringer, die in lediglich unterge-
ordneter Funktion als Darlehensvermittler 
von Allgemein-Verbraucherdarlehen oder 
von entsprechenden entgeltlichen Finan-
zierungshilfen tätig werden, etwa indem sie 
als Nebenleistung den Abschluss eines 
verbundenen Verbraucherdarlehensver-
trags vermitteln. 

(2) Der Darlehensvermittler ist ver-
pflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe 
des Artikels 247 § 13 Absatz 2 und § 13b 
Absatz 1 und des Artikels 247a § 2 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche zu informieren. Der Darle-
hensvermittler ist gegenüber dem Verbrau-
cher zusätzlich wie ein Darlehensgeber ge-
mäß § 491a verpflichtet. Satz 2 gilt hin-
sichtlich § 491a Absatz 1 und 2 nicht für 
Warenlieferanten oder Dienstleistungser-
bringer, die in lediglich untergeordneter 
Funktion als Darlehensvermittler von Allge-
mein-Verbraucherdarlehen oder von ent-
sprechenden Finanzierungshilfen tätig wer-
den, etwa indem sie als Nebenleistung den 
Abschluss eines verbundenen Verbrau-
cherdarlehensvertrags vermitteln. 

(3) Bietet der Darlehensvermittler im 
Zusammenhang mit der Vermittlung eines 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags 
oder entsprechender entgeltlicher Finanzie-
rungshilfen Beratungsleistungen gemäß § 
511 Absatz 1 an, so gilt § 511 entspre-
chend. § 511 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass der Darle-
hensvermittler eine ausreichende Zahl von 
am Markt verfügbaren Darlehensverträgen 
zu prüfen hat. Ist der Darlehensvermittler 
nur im Namen und unter der unbeschränk-
ten und vorbehaltlosen Verantwortung nur 
eines Darlehensgebers oder einer begrenz-
ten Zahl von Darlehensgebern tätig, die am 
Markt keine Mehrheit darstellt, so braucht 
der Darlehensvermittler abweichend von 
Satz 2 nur Darlehensverträge aus der Pro-
duktpalette dieser Darlehensgeber zu be-
rücksichtigen. 

(3) Bietet der Darlehensvermittler im 
Zusammenhang mit der Vermittlung eines 
Verbraucherdarlehensvertrags oder ei-
ner entsprechenden Finanzierungshilfe 
nach § 506 Beratungsleistungen gemäß 
§ 511 Absatz 1 an, so gilt § 511 entspre-
chend. § 511 Absatz 2 Satz 2 gilt bei der 
Vermittlung eines Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrages oder einer ent-
sprechenden Finanzierungshilfe entspre-
chend mit der Maßgabe, dass der Darle-
hensvermittler eine ausreichende Zahl von 
am Markt verfügbaren Darlehensverträgen 
zu prüfen hat. Ist der Darlehensvermittler 
nur im Namen und unter der unbeschränk-
ten und vorbehaltlosen Verantwortung nur 
eines Darlehensgebers oder einer begrenz-
ten Zahl von Darlehensgebern tätig, die am 
Markt keine Mehrheit darstellt, so braucht 
der Darlehensvermittler abweichend von 
Satz 2 nur Darlehensverträge aus der Pro-
duktpalette dieser Darlehensgeber zu be-
rücksichtigen. 
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§ 655b § 655b 

Schriftform bei einem Vertrag mit einem 
Verbraucher 

Textform bei einem Vertrag mit einem 
Verbraucher 

(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag 
mit einem Verbraucher bedarf der schriftli-
chen Form. Der Vertrag darf nicht mit dem 
Antrag auf Hingabe des Darlehens verbun-
den werden. Der Darlehensvermittler hat 
dem Verbraucher den Vertragsinhalt in 
Textform mitzuteilen. 

(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag 
mit einem Verbraucher bedarf der Text-
form. Der Vertrag darf nicht mit dem An-
trag auf Hingabe des Darlehens oder der 
Finanzierungshilfe gemäß § 506 verbun-
den werden. § 492 Absatz 1a gilt entspre-
chend. Der Darlehensvermittler hat dem 
Verbraucher den Vertragsinhalt in Textform 
mitzuteilen. 

(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag 
mit einem Verbraucher, der den Anforde-
rungen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 nicht 
genügt oder vor dessen Abschluss die 
Pflichten aus Artikel 247 § 13 Abs. 2 sowie 
§ 13b Absatz 1 und 3 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
nicht erfüllt worden sind, ist nichtig. 

(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag 
mit einem Verbraucher, der den Anforde-
rungen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 nicht 
genügt oder vor dessen Abschluss die 
Pflichten aus Artikel 247 § 13 Absatz 2, 
§ 13b Absatz 1 sowie § 18 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche nicht erfüllt worden sind, ist nichtig. 
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Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 

Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 

( - BGBEG) 
vom: 18.08.1896 - zuletzt geän-

dert durch Art. 15 G v. 
23.10.2024 I Nr. 323 

( - BGBEG) 
vom: 18.08.1896 - zuletzt geän-

dert durch Art. 15 G v. 
23.10.2024 I Nr. 323 

Artikel 46b Artikel 46b 

Verbraucherschutz für besondere Ge-
biete 

Verbraucherschutz für besondere Ge-
biete 

(1) Unterliegt ein Vertrag auf Grund 
einer Rechtswahl nicht dem Recht eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union o-
der eines anderen Vertragsstaats des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, weist der Vertrag jedoch ei-
nen engen Zusammenhang mit dem Gebiet 
eines dieser Staaten auf, so sind die im 
Gebiet dieses Staates geltenden Bestim-
mungen zur Umsetzung der Verbraucher-
schutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden. 

(1) Unterliegt ein Vertrag auf Grund 
einer Rechtswahl nicht dem Recht eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union o-
der eines anderen Vertragsstaats des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, weist der Vertrag jedoch ei-
nen engen Zusammenhang mit dem Gebiet 
eines dieser Staaten auf, so sind die im 
Gebiet dieses Staates geltenden Bestim-
mungen zur Umsetzung der Verbraucher-
schutzrichtlinie gleichwohl anzuwenden. 

(2) Ein enger Zusammenhang ist ins-
besondere anzunehmen, wenn der Unter-
nehmer  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. in dem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, eine berufliche oder ge-
werbliche Tätigkeit ausübt oder 

 

2. eine solche Tätigkeit auf irgendeinem 
Wege auf diesen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einen anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum o-
der auf mehrere Staaten, einschließlich 
dieses Staates, ausrichtet 

 

und der Vertrag in den Bereich dieser Tä-
tigkeit fällt. 
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(3) Verbraucherschutzrichtlinien im 
Sinne dieser Vorschrift sind in ihrer jeweils 
geltenden Fassung:  

(3) Verbraucherschutzrichtlinie im 
Sinne dieser Vorschrift ist die Richtli-
nie 93/13/EWG. 

1. die Richtlinie 93/13/EWG des Rates 
vom 5. April 1993 über missbräuchli-
che Klauseln in Verbraucherverträgen 
(ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29); 

entfällt 

2. die Richtlinie 2002/65/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
23. September 2002 über den Fernab-
satz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinie 90/619/EWG des Rates und 
der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG 
(ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16); 

entfällt 

3. die Richtlinie 2008/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 über Verbraucherkredit-
verträge und zur Aufhebung der Richt-
linie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 
133 vom 22.5.2008, S. 66). 

entfällt 

(4) Unterliegt ein Teilzeitnutzungsver-
trag, ein Vertrag über ein langfristiges Ur-
laubsprodukt, ein Wiederverkaufsvertrag o-
der ein Tauschvertrag im Sinne von Arti-
kel 2 Absatz 1 Buchstabe  a bis  d der 
Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Januar 
2009 über den Schutz der Verbraucher im 
Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teil-
zeitnutzungsverträgen, Verträgen über 
langfristige Urlaubsprodukte sowie Wieder-
verkaufs- und Tauschverträgen (ABl. L 33 
vom 3.2.2009, S. 10) nicht dem Recht ei-
nes Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaats des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, so darf Verbrauchern der in 
Umsetzung dieser Richtlinie gewährte 
Schutz nicht vorenthalten werden, wenn  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. eine der betroffenen Immobilien im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum belegen ist oder 
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2. im Falle eines Vertrags, der sich nicht 
unmittelbar auf eine Immobilie bezieht, 
der Unternehmer eine gewerbliche o-
der berufliche Tätigkeit in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union o-
der einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ausübt oder diese Tä-
tigkeit auf irgendeine Weise auf einen 
solchen Staat ausrichtet und der Ver-
trag in den Bereich dieser Tätigkeit 
fällt. 

 

Artikel 229 Artikel 229 

Weitere Überleitungsvorschriften u n v e r ä n d e r t  

(weggefallen)  

 

§ …. [einsetzen: nächste bei der Verkün-
dung freie Zählbezeichnung] 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2023/2225 über Verbraucherkreditver-
träge 



 - 4 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

 (1) Auf Schuldverhältnisse, die ein 
Verbraucherdarlehen, eine Finanzie-
rungshilfe, die damit verbundene Liefe-
rung einer Ware oder damit verbundene 
Erbringung einer anderen Leistung, die 
Vermittlung von Verbraucherdarlehens-
verträgen und Finanzierungshilfen oder 
Beratungsleistungen zu solchen Verträ-
gen zum Gegenstand haben und die vor 
dem 20. November 2026 bestanden, sind 
dieses Gesetz und das Bürgerliche Ge-
setzbuch jeweils in der vor dem 20. No-
vember 2026 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. Für Verbraucherdarle-
hensverträge gemäß § 504 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ist für das Bestehen 
des Vertrages auf den Zeitpunkt des Ab-
schlusses des Vertrags abzustellen, mit 
dem der Darlehensgeber dem Darle-
hensnehmer das Recht einräumt, sein 
laufendes Konto in bestimmter Höhe zu 
überziehen. Für Verbraucherdarlehens-
verträge gemäß § 505 Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs ist auf den Zeit-
punkt des Abschlusses des Vertrags ab-
zustellen, mit dem der Unternehmer mit 
dem Verbraucher ein Entgelt für den Fall 
vereinbart, dass er eine Überziehung 
seines laufenden Kontos duldet. 

 (2) Abweichend von Absatz 1 Satz 
1 sind auf unbefristete Allgemein-Ver-
braucherdarlehensverträge und entspre-
chende Finanzierungshilfen, die vor 
dem 20. November 2026 bestanden, Arti-
kel 247 § 15 und 17 dieses Gesetzes so-
wie § 492 Absatz 5 in Verbindung mit 
§ 493 Absatz 3, § 499 Absatz 1 und 2 
und § 504 Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie 
die §§ 496, 504, 504a und 505 Absatz 1 
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
ihrer ab dem 20. November 2026 gelten-
den Fassung anzuwenden. 
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Artikel 246e Artikel 246e 

Verbotene Verletzung von Verbraucher-
interessen und Bußgeldvorschriften 

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 § 1 

Verbotene Verletzung von Verbraucher-
interessen im Zusammenhang mit Ver-

braucherverträgen 

Verbotene Verletzung von Verbraucher-
interessen im Zusammenhang mit Ver-

braucherverträgen 

(1) Die Verletzung von Verbraucherin-
teressen im Zusammenhang mit Verbrau-
cherverträgen, bei der es sich um einen 
weitverbreiteten Verstoß gemäß Artikel 3 
Nummer 3 oder einen weitverbreiteten Ver-
stoß mit Unions-Dimension gemäß Artikel 3 
Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/2394 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 12. Dezember 2017 über die Zu-
sammenarbeit zwischen den für die Durch-
setzung der Verbraucherschutzgesetze zu-
ständigen nationalen Behörden und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, 
S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2019/771 (ABl. L 136 vom 22.5.2019, 
S. 28) geändert worden ist, handelt, ist ver-
boten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine Verletzung von Verbraucher-
interessen im Zusammenhang mit Verbrau-
cherverträgen im Sinne des Absatzes 1 
liegt vor, wenn  

(2) Eine Verletzung von Verbraucher-
interessen im Zusammenhang mit Verbrau-
cherverträgen im Sinne des Absatzes 1 
liegt vor, wenn 

1. gegenüber dem Verbraucher ein nach 
§ 241a Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs nicht begründeter Anspruch 
geltend gemacht wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. von einem Unternehmer in seinen All-
gemeinen Geschäftsbedingungen eine 
Bestimmung empfohlen oder verwen-
det wird,  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) die nach § 309 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs unwirksam ist oder 
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b) deren Empfehlung oder Verwen-
dung gegenüber Verbrauchern 
dem Unternehmer durch rechts-
kräftiges Urteil untersagt wurde, 

 

3. eine Identität oder der geschäftliche 
Zweck eines Anrufs nicht nach § 312a 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs offengelegt wird, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Verbraucher nicht nach § 312a Ab-
satz 2 Satz 1 oder § 312d Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs infor-
miert wird, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. eine Vereinbarung nach § 312a Absatz 
3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 
2, des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht 
ausdrücklich getroffen wird, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. eine nach § 312a Absatz 4 Nummer 2 
oder Absatz 5 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs unwirksame Vereinba-
rung abgeschlossen wird, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. von dem Verbraucher entgegen § 312e 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Er-
stattung der Kosten verlangt wird, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. eine Abschrift oder eine Bestätigung 
des Vertrags nach § 312f Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, 
oder nach Absatz 2 Satz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs nicht zur Verfü-
gung gestellt wird, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. im elektronischen Geschäftsverkehr 
gegenüber Verbrauchern  

9. u n v e r ä n d e r t  

a) eine zusätzliche Angabe nicht 
nach den Vorgaben des § 312j Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gemacht wird, 

 

b) eine Information nicht nach den 
Vorgaben des § 312j Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur 
Verfügung gestellt wird oder 

 

c) die Bestellsituation nicht nach den 
Vorgaben des § 312j Absatz 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gestal-
tet wird, 
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10. der Verbraucher nicht nach § 312l Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
informiert wird, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. eine Sache bei einem Verbrauchsgü-
terkauf nicht innerhalb einer dem Un-
ternehmer nach § 323 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gesetzten 
angemessenen Frist geliefert wird, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. nach einem wirksamen Widerruf des 
Vertrags durch den Verbraucher 

12. u n v e r ä n d e r t  

a) Inhalte entgegen § 327p Absatz 2 
Satz 1 in Verbindung mit § 357 
Absatz 8 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs genutzt werden, 

 

b) Inhalte nicht nach § 327p Absatz 3 
Satz 1 in Verbindung mit § 357 
Absatz 8 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bereitgestellt werden, 

 

c) eine empfangene Leistung dem 
Verbraucher nicht nach § 355 Ab-
satz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 
357 Absatz 1 bis 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zurückgewährt 
wird oder 

 

d) Ware nicht nach § 357 Absatz 7 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf 
eigene Kosten abgeholt wird, 

 

13. im Falle eines Rücktritts des Verbrau-
chers von einem Verbrauchsgüterkauf 
eine Leistung des Verbrauchers nicht 
nach § 346 Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zurückgewährt wird, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. der Zugang eines Widerrufs nicht nach 
§ 356 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs bestätigt wird oder 

14. der Zugang eines Widerrufs nicht nach 
§ 356 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs bestätigt wird, 
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 14a. eine elektronische Widerrufs-
funktion nach § 356a des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, auch in Verbin-
dung mit § 8 Absatz 1 Satz 3 des 
Versicherungsvertragsgesetzes, 
nicht oder nicht nach Maßgabe von 
§ 356a Absatz 1 bis 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zur Verfügung 
gestellt wird oder wenn dem Ver-
braucher keine Eingangsbestäti-
gung nach Maßgabe von § 356a Ab-
satz 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs übermittelt wird, 

15. eine Sache dem Verbraucher nicht in-
nerhalb der nach § 433 Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 475 Absatz 
1 Satz 1 und 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs maßgeblichen Leistungszeit 
übergeben wird. 

15. eine Sache dem Verbraucher nicht in-
nerhalb der nach § 433 Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 475 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs maßgeblichen Leistungs-
zeit übergeben wird, 

 16. der Verbraucher im Falle eines All-
gemein-Verbraucherdarlehensver-
trags oder einer Finanzierungshilfe 
nach § 506 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig nach § 491a Absatz 1 o-
der Absatz 5, § 493 Absatz 7 oder 
§ 505 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs oder Artikel 247a § 2 in-
formiert wird, 

 17. dem Verbraucher im Falle eines All-
gemein-Verbraucherdarlehensver-
trags oder einer Finanzierungshilfe 
nach § 506 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entgegen § 491a 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs kein Vertragsentwurf ausge-
händigt oder übermittelt wird, 

 18. dem Verbraucher im Falle eines All-
gemein-Verbraucherdarlehensver-
trags oder einer Finanzierungshilfe 
nach § 506 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entgegen § 491a 
Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs keine angemessenen Erläute-
rungen gegeben werden, 
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 19. eine Vereinbarung eines Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrags oder 
einer Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs nicht gemäß § 492 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu-
mindest in Textform abgeschlossen 
wird, 

 20. eine Vereinbarung eines Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrags oder 
einer Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entgegen § 492 Absatz 1a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs mittels 
einer Voreinstellung für die Erklä-
rung des Verbrauchers abgeschlos-
sen wird, 

 21. eine Vereinbarung eines Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrags oder 
einer Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entgegen § 492 Absatz 2 oder 
§ 505 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs die erforderlichen Anga-
ben nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise enthält, 

 22. nach Abschluss eines Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrags oder 
einer Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs dem Verbraucher entgegen 
§ 492 Absatz 3 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs keine Abschrift 
des Vertrags oder entgegen § 492 
Absatz 3 Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs kein Tilgungsplan zur 
Verfügung gestellt wird, 
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 23. der Verbraucher im Falle eines All-
gemein-Verbraucherdarlehensver-
trags oder einer Finanzierungshilfe 
nach § 506 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig nach § 493 Absatz 3, 
§ 496 Absatz 2, § 499 Absatz 2 
Satz 2, § 504 Absatz 1, § 505 Ab-
satz 2 und § 505a Absatz 1 Satz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs un-
terrichtet wird, 

 24. dem Verbraucher Geldmittel zum 
Zwecke der Vereinbarung eines All-
gemein-Verbraucherdarlehens oder 
einer Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entgegen § 492 Absatz 8 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zur Verfügung gestellt wer-
den, ohne dass dieser die Gewäh-
rung vorher angefordert oder ihrer 
Erbringung ausdrücklich zuge-
stimmt hat, 

 25. ein Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrag oder eine Finanzie-
rungshilfe nach § 506 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entgegen 
§ 492 Absatz 9 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs mit einem auffälligen 
Missverhältnis zwischen dem ver-
traglichen effektiven Jahreszinssatz 
und dem marktüblichen effektiven 
Jahreszinssatz abgeschlossen wird, 

 26. der Abschluss eines Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrags oder ei-
ner Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entgegen § 492a Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs davon 
abhängig gemacht wird, dass der 
Verbraucher oder ein Dritter weitere 
Finanzprodukte oder -dienstleistun-
gen erwirbt, 
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 27. im Falle eines Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrags oder einer Fi-
nanzierungshilfe nach § 506 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs dem Verbraucher entgegen 
§ 496 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ein Einwendungsverzicht 
entgegengehalten wird, dem Ver-
braucher entgegen der in § 499 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs vorgeschriebenen Weise ge-
kündigt wird oder dem Verbraucher 
entgegen § 500 Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs verwehrt 
wird, einen unbefristeten Vertrag je-
derzeit oder bei Vereinbarung einer 
Kündigungsfrist mit einer längeren 
Kündigungsfrist als einem Monat zu 
kündigen, 

 28. der Verbraucher entgegen § 497a 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs nicht an Schuldnerberatungs-
dienste verwiesen wird, 

 29. gegenüber dem Verbraucher entge-
gen § 497a Absatz 2 bis 4 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs keine ange-
messene Nachsicht walten gelassen 
wird oder entgegen § 504 Absatz 2 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs keine Rückzahlung in Raten 
angeboten wird, 

 30. im Falle eines Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrags oder einer Fi-
nanzierungshilfe nach § 506 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entgegen § 499 Absatz 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs durch 
den Unternehmer ein Vertrag been-
det oder seine Änderung verlangt 
wird, 

 31. im Falle einer vorzeitigen Rückzah-
lung eines Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrags oder einer Finan-
zierungshilfe nach § 506 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 
Verbraucher eine nicht den Vorga-
ben des § 502 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechende Vorfällig-
keitsentschädigung verlangt wird, 
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 32. im Falle einer Kündigung oder Teil-
kündigung einer eingeräumten 
Überziehungsmöglichkeit oder 
Überschreitungsmöglichkeit der 
Verbraucher entgegen § 504 Ab-
satz 2 Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs nicht, nicht in der verein-
barten Weise oder nicht rechtzeitig 
über diese informiert wird, 

 33. im Falle einer regelmäßigen gedul-
deten Überziehung gemäß § 505 Ab-
satz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entgegen § 504a Ab-
satz 1, 2 und Absatz 3 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs dem Ver-
braucher keine Beratung angeboten 
wird, 

 34. vor Abschluss eines Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrags oder ei-
ner Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entgegen den §§ 505a und 
505b des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
die Kreditwürdigkeitsprüfung nicht 
oder nicht richtig durchgeführt wird, 

 35. bei einem Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag oder einer Finan-
zierungshilfe nach § 506 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei 
Beratungsleistungen nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig gemäß § 511 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs informiert wird, 

 36. bei Erbringung einer Beratungsleis-
tung bei einem Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrag oder einer Fi-
nanzierungshilfe nach § 506 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs eine Empfehlung entgegen 
§ 511 Absatz 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs abgegeben wird, 
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 37. bei Erbringung einer Beratungsleis-
tung bei einem Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrag oder einer Fi-
nanzierungshilfe nach § 506 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entgegen § 511 Absatz 4 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht ge-
warnt wird, 

 38. der Verbraucher bei der Vermittlung 
eines Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrags oder einer Finanzie-
rungshilfe nach § 506 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig gemäß § 655a Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs informiert wird oder 

 39. der Verbraucher entgegen Arti-
kel 247a § 3 durch die Bedingungen 
für die Gewährung eines Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrags oder 
einer Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs benachteiligt wird. 

(3) Eine Verletzung von Verbraucher-
interessen im Zusammenhang mit Verbrau-
cherverträgen nach Absatz 1 liegt auch vor, 
wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Handlung oder Unterlassung die 
tatsächlichen Voraussetzungen eines 
der in Absatz 2 geregelten Fälle erfüllt 
und 

 

2. auf den Verbrauchervertrag das natio-
nale Recht eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union anwend-
bar ist, welches eine Vorschrift enthält, 
die der jeweiligen in Absatz 2 genann-
ten Vorschrift entspricht. 
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§ 2 § 2 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Ab-
satz 1 Verbraucherinteressen im Zusam-
menhang mit Verbraucherverträgen nach 
§ 1 Absatz 2 oder 3 verletzt. 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Ab-
satz 1 Verbraucherinteressen im Zusam-
menhang mit Verbraucherverträgen nach 
§ 1 Absatz 2 

 1. Nummer 1 bis 14a oder Nummer 15 
oder 

 2. Nummer 16 bis 38 oder Nummer 39, 

 jeweils auch in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 3, verletzt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. Gegenüber einem Un-
ternehmer, der in den von dem Verstoß be-
troffenen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in dem der Behördenentscheidung 
vorausgegangenen Geschäftsjahr mehr als 
eine Million zweihundertfünfzigtausend 
Euro Jahresumsatz erzielt hat, kann eine 
höhere Geldbuße verhängt werden; diese 
darf 4 Prozent des Jahresumsatzes nicht 
übersteigen. Die Höhe des Jahresumsat-
zes kann geschätzt werden. Liegen keine 
Anhaltspunkte für eine Schätzung des Jah-
resumsatzes vor, beträgt das Höchstmaß 
der Geldbuße zwei Millionen Euro. Abwei-
chend von den Sätzen 2 bis 4 gilt gegen-
über einem Täter oder einem Beteiligten, 
der im Sinne des § 9 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten für einen Unterneh-
mer handelt, und gegenüber einem Betei-
ligten im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 2 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, 
der kein Unternehmer ist, der Bußgeldrah-
men des Satzes 1. Das für die Ordnungs-
widrigkeit angedrohte Höchstmaß der 
Geldbuße im Sinne von § 30 Absatz 2 
Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist das nach den Sätzen 1 bis 4 an-
wendbare Höchstmaß. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. Gegenüber einem Un-
ternehmer, der in den von dem Verstoß be-
troffenen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in dem der Behördenentscheidung 
vorausgegangenen Geschäftsjahr mehr als 
eine Million zweihundertfünfzigtausend 
Euro Jahresumsatz erzielt hat, kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 eine 
höhere Geldbuße verhängt werden; diese 
darf 4 Prozent des Jahresumsatzes nicht 
übersteigen. Die Höhe des Jahresumsat-
zes kann geschätzt werden. Liegen keine 
Anhaltspunkte für eine Schätzung des Jah-
resumsatzes vor, beträgt das Höchstmaß 
der Geldbuße zwei Millionen Euro. Abwei-
chend von den Sätzen 2 bis 4 gilt gegen-
über einem Täter oder einem Beteiligten, 
der im Sinne des § 9 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten für einen Unterneh-
mer handelt, und gegenüber einem Betei-
ligten im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 2 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, 
der kein Unternehmer ist, der Bußgeldrah-
men des Satzes 1. Das für die Ordnungs-
widrigkeit angedrohte Höchstmaß der 
Geldbuße im Sinne von § 30 Absatz 2 
Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist das nach den Sätzen 1 bis 4 an-
wendbare Höchstmaß. 
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann nur 
im Rahmen einer koordinierten Durchset-
zungsmaßnahme nach Artikel 21 der Ver-
ordnung (EU) 2017/2394 geahndet werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist das Umwelt-
bundesamt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

Artikel 247 Artikel 247 

Informationspflichten bei Verbraucher-
darlehensverträgen, entgeltlichen Finan-

zierungshilfen und Darlehensvermitt-
lungsverträgen 

Informationspflichten bei Verbraucher-
darlehensverträgen, Finanzierungshilfen 

und Darlehensvermittlungsverträgen 

§ 1 § 1 

Vorvertragliche Informationen bei Immo-
biliar-Verbraucherdarlehensverträgen 

Vorvertragliche Informationen bei Immo-
biliar-Verbraucherdarlehensverträgen 

(1) Bei einem Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag muss der Darlehens-
geber dem Darlehensnehmer mitteilen, 
welche Informationen und Nachweise er in-
nerhalb welchen Zeitraums von ihm benö-
tigt, um eine ordnungsgemäße Kreditwür-
digkeitsprüfung durchführen zu können. Er 
hat den Darlehensnehmer darauf hinzuwei-
sen, dass eine Kreditwürdigkeitsprüfung für 
den Abschluss des Darlehensvertrags 
zwingend ist und nur durchgeführt werden 
kann, wenn die hierfür benötigten Informati-
onen und Nachweise richtig sind und voll-
ständig beigebracht werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Darlehensgeber muss dem 
Darlehensnehmer die vorvertraglichen In-
formationen in Textform übermitteln, und 
zwar unverzüglich nachdem er die Anga-
ben gemäß Absatz 1 erhalten hat und 
rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklä-
rung des Darlehensnehmers. Dafür muss 
der Darlehensgeber das entsprechend aus-
gefüllte Europäische Standardisierte Merk-
blatt gemäß dem Muster in Anlage 6 (E-
SIS-Merkblatt) verwenden. Der Darlehens-
geber hat das ESIS-Merkblatt auch jedem 
Vertragsangebot und jedem Vertragsvor-
schlag, an dessen Bedingungen er sich 
bindet, beizufügen. Dies gilt nicht, wenn 
der Darlehensnehmer bereits ein Merkblatt 
erhalten hat, das über die speziellen Bedin-
gungen des Vertragsangebots oder Ver-
tragsvorschlags informiert. Jeder bindende 
Vertragsvorschlag ist dem Darlehensneh-
mer in Textform zur Verfügung zu stellen. 
Ist der Darlehensvertrag zugleich ein au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlosse-
ner Vertrag oder ein Fernabsatzvertrag, 
gelten mit der Übermittlung des ESIS-
Merkblatts auch die Anforderungen des 
§ 312d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs als erfüllt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Weitere vorvertragliche Informatio-
nen sind, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, in einem gesonderten Dokument zu er-
teilen, das dem ESIS-Merkblatt beigefügt 
werden kann. Die weiteren vorvertraglichen 
Informationen müssen auch einen deutlich 
gestalteten Hinweis darauf enthalten, dass 
der Darlehensgeber Forderungen aus dem 
Darlehensvertrag ohne Zustimmung des 
Darlehensnehmers abtreten und das Ver-
tragsverhältnis auf einen Dritten übertragen 
darf, soweit nicht die Abtretung im Vertrag 
ausgeschlossen wird oder der Darlehens-
nehmer der Übertragung zustimmen muss. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wenn der Darlehensgeber ent-
scheidet, den Darlehensvertrag nicht abzu-
schließen, muss er dies dem Darlehens-
nehmer unverzüglich mitteilen. 

entfällt 
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§ 2 § 2 

Form, Zeitpunkt und Muster der vorver-
traglichen Informationen bei Allgemein-

Verbraucherdarlehensverträgen 

Form, Zeitpunkt und Muster der vorver-
traglichen Informationen bei Allgemein-

Verbraucherdarlehensverträgen 

(1) Bei einem Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag muss der Darlehensgeber 
den Darlehensnehmer über die Einzelhei-
ten nach den §§ 3 bis 5 und 8 bis 13 unter-
richten, und zwar rechtzeitig vor Abgabe 
der Vertragserklärung des Darlehensneh-
mers. Die Unterrichtung erfolgt in Textform. 

(1) Bei einem Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag muss der Darlehensgeber 
den Darlehensnehmer über die Einzelhei-
ten nach den §§ 3 bis 5 und 8 bis 13 unter-
richten, und zwar rechtzeitig vor Abgabe 
der Vertragserklärung des Darlehensneh-
mers. Die Unterrichtung erfolgt auf Papier 
oder auf einem anderen dauerhaften Da-
tenträger nach Wahl des Darlehensneh-
mers. 

(2) Für die Unterrichtung nach Absatz 
1 ist vorbehaltlich des Absatzes 3 die Euro-
päische Standardinformation für Verbrau-
cherkredite gemäß dem Muster in Anlage 4 
zu verwenden. 

(2) Für die vorvertragliche Unterrich-
tung nach Absatz 1 ist vorbehaltlich des 
Absatzes 3 die Europäische Standardinfor-
mation für Verbraucherkredite gemäß dem 
Muster in Anlage 4 zu verwenden. Alle In-
formationen in dem Muster sind in glei-
cher Weise hervorzuheben, müssen ko-
härent und gut lesbar sein und den tech-
nischen Einschränkungen des Datenträ-
gers, auf dem sie dargestellt werden, 
Rechnung tragen. Die Informationen 
sind auf den verschiedenen Kanälen an-
gemessen und in geeigneter Weise dar-
zustellen, wobei der Interoperabilität 
Rechnung zu tragen ist. 

(3) Soll ein Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag gemäß § 495 Absatz 2 
Nummer 1 oder § 504 Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs abgeschlossen 
werden, kann der Darlehensgeber zur Un-
terrichtung die Europäische Verbraucher-
kreditinformation gemäß dem Muster in An-
lage 5 verwenden. Verwendet der Darle-
hensgeber das Muster nicht, hat er bei der 
Unterrichtung alle nach den §§ 3 bis 5 und 
8 bis 13 erforderlichen Angaben gleichartig 
zu gestalten und hervorzuheben. 

(3) Soll ein Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag gemäß § 491 Absatz 5 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgeschlos-
sen werden, sind für die vorvertragliche 
Unterrichtung nach Absatz 1 die Europäi-
schen Informationen für Verbraucher-
kredite gemäß dem Muster in Anlage 5 zu 
verwenden. Absatz 2 Satz 2 und 3 ist ent-
sprechend anzuwenden. 
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(4) Die Verpflichtung zur Unterrich-
tung nach § 491a Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs gilt als erfüllt, wenn der Dar-
lehensgeber dem Darlehensnehmer das 
ordnungsgemäß ausgefüllte Muster in 
Textform übermittelt hat. Ist der Darlehens-
vertrag zugleich ein Fernabsatzvertrag o-
der ein außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossener Vertrag, gelten mit der 
Übermittlung des entsprechenden ausge-
füllten Musters auch die Anforderungen 
des § 312d Absatz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs als erfüllt. Die in diesem Absatz 
genannten Verpflichtungen gelten bis 31. 
Dezember 2010 auch bei Übermittlung des 
Musters in den Anlagen 4 und 5 in der Fas-
sung des Gesetzes zur Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtli-
chen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie so-
wie zur Neuordnung der Vorschriften über 
das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 
29.  Juli 2009 (BGBl. I S. 2355) als erfüllt. 

(4) Erfolgt die vorvertragliche Un-
terrichtung nach Absatz 1 weniger als ei-
nen Tag vor Abgabe der bindenden Ver-
tragserklärung des Darlehensnehmers, 
hat der Darlehensgeber den Darlehens-
nehmer auf Papier oder auf einem ande-
ren im Darlehensvertrag benannten dau-
erhaften Datenträger nach Wahl des 
Darlehensnehmers innerhalb von einem 
bis sieben Tagen nach Zugang der bin-
denden Vertragserklärung des Darle-
hensnehmers an die Möglichkeit des Wi-
derrufs gemäß § 495 Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs sowie an das Ver-
fahren für den Widerruf zu erinnern. 

§ 3 § 3 

Inhalt der vorvertraglichen Information 
bei Allgemein-Verbraucherdarlehensver-

trägen 

Inhalt der vorvertraglichen Information 
bei Allgemein-Verbraucherdarlehensver-

trägen 

(1) Die Unterrichtung vor Vertrags-
schluss muss folgende Informationen ent-
halten:  

(1) Die Unterrichtung vor Vertrags-
schluss muss folgende klare und ver-
ständliche Informationen enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift des Dar-
lehensgebers, 

1. den Namen, die Anschrift, die Tele-
fonnummer und die E-Mail-Adresse 
des Darlehensgebers, 

2. die Art des Darlehens, 12. u n v e r ä n d e r t  

3. den effektiven Jahreszins, 5. u n v e r ä n d e r t  

4. den Nettodarlehensbetrag, 2. den Nettodarlehensbetrag 

5. den Sollzinssatz, 4. den Sollzinssatz oder gegebenenfalls 
die Sollzinssätze, falls unter ver-
schiedenen Umständen unter-
schiedliche Sollzinssätze gelten, 

6. die Vertragslaufzeit, 3. u n v e r ä n d e r t  
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7. Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzel-
nen Teilzahlungen, 

8. den Betrag, die Zahl und die Fälligkeit 
der einzelnen Teilzahlungen sowie ge-
gebenenfalls die Information, in wel-
cher Reihenfolge die ausstehenden 
Forderungen des Darlehensgebers, 
für die unterschiedliche Sollzinss-
ätze gelten, durch die Teilzahlungen 
getilgt werden, 

8. den Gesamtbetrag, 6. den Gesamtbetrag  

9. die Auszahlungsbedingungen, 13. u n v e r ä n d e r t  

10. alle sonstigen Kosten, insbesondere in 
Zusammenhang mit der Auszahlung o-
der der Verwendung eines Zahlungsin-
struments, mit dem sowohl Zahlungs-
vorgänge als auch Abhebungen getä-
tigt werden können, sowie die Bedin-
gungen, unter denen die Kosten ange-
passt werden können, 

16. gegebenenfalls alle sonstigen Kosten, 
insbesondere für einen Kontofüh-
rungsvertrag, dessen Abschluss der 
Darlehensgeber vom Darlehensneh-
mer für die Buchung der Zahlungs-
vorgänge verlangt, oder für die Ver-
wendung eines Zahlungsinstruments, 
mit dem sowohl Zahlungsvorgänge als 
auch Abhebungen getätigt werden 
können, sowie die Bedingungen, unter 
denen die Kosten angepasst werden 
können, 

11. den Verzugszinssatz und die Art und 
Weise seiner etwaigen Anpassung so-
wie gegebenenfalls anfallende Ver-
zugskosten, 

7. u n v e r ä n d e r t  

12. einen Warnhinweis zu den Folgen aus-
bleibender Zahlungen, 

9. einen Warnhinweis zu den Folgen aus-
bleibender oder verspäteter Zahlun-
gen, 

13. das Bestehen oder Nichtbestehen ei-
nes Widerrufsrechts, 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen ei-
nes Widerrufsrechts und gegebenen-
falls die Widerrufsfrist, 

14. das Recht des Darlehensnehmers, das 
Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen, 

11. das Bestehen eines Rechts des Dar-
lehensnehmers, das Darlehen vorzeitig 
zurückzuzahlen und gegebenenfalls 
Informationen zum Anspruch des 
Darlehensgebers auf eine angemes-
sene Vorfälligkeitsentschädigung,  

15. die sich aus § 491a Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs ergebenden 
Rechte, 

23. die sich aus § 491a Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs ergebenden 
Rechte, 

16. die sich aus § 29 Abs. 7 des Bundes-
datenschutzgesetzes ergebenden 
Rechte. 

22. die sich aus § 30 Absatz 7 Satz 1 des 
Bundesdatenschutzgesetzes ergeben-
den Rechte, 



 - 20 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

 14. falls unter verschiedenen Umstän-
den unterschiedliche Sollzinssätze 
gelten, die Bedingungen für die An-
wendung jedes Sollzinssatzes und, 
soweit vorhanden, Indizes oder Re-
ferenzzinssätze, die auf jeden an-
fänglichen Sollzinssatz Anwendung 
finden, sowie die Zeiträume, die Be-
dingungen und die Art und Weise 
der Anpassung jedes Sollzinssat-
zes, 

 15. sofern der Darlehensvertrag meh-
rere Auszahlungsmöglichkeiten mit 
unterschiedlichen Kosten oder Soll-
zinssätzen vorsieht und die Berech-
nung des effektiven Jahreszinses 
auf der Vermutung beruht, dass die 
für die Art des Darlehens übliche 
Auszahlungsmöglichkeit vereinbart 
werde, einen Hinweis, dass die Nut-
zung anderer Auszahlungsmöglich-
keiten den effektiven Jahreszins er-
höhen kann, 

 17. ein repräsentatives Beispiel zur Ver-
anschaulichung des Gesamtbetrags 
und des effektiven Jahreszinses un-
ter Angabe sämtlicher in die Berech-
nung des effektiven Jahreszinses 
einfließender Annahmen und unter 
Berücksichtigung der vom Darle-
hensnehmer genannten Wünsche zu 
einzelnen Vertragsbedingungen, 

 18. falls zutreffend, einen Hinweis, dass 
der Darlehensnehmer infolge des 
Vertragsabschlusses Notarkosten 
zu tragen hat, 

 19. gegebenenfalls die Verpflichtung, 
zusätzlich zum Abschluss des Dar-
lehensvertrags einen zusammen-
hängenden Vertrag über eine Leis-
tung abzuschließen, wenn der Darle-
hensgeber den Abschluss des Dar-
lehensvertrags vom Abschluss die-
ses anderen Vertrags abhängig 
macht oder wenn die Bedingungen 
für den Darlehensvertrag von denen 
abweichen, zu denen er zusammen 
mit diesem angeboten wird, 



 - 21 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

 20. falls zutreffend, die Sicherheiten, die 
der Darlehensgeber verlangt, 

 21. Informationen zur Art der Berech-
nung des Anspruchs auf Vorfällig-
keitsentschädigung des Darlehens-
gebers, soweit der Darlehensgeber 
diesen Anspruch geltend machen 
will, falls der Darlehensnehmer das 
Darlehen vorzeitig zurückzahlt, 

 24. gegebenenfalls den Hinweis, dass 
der Preis auf Grundlage einer auto-
matisierten Datenverarbeitung, ein-
schließlich Profiling im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 in der Fassung vom 
27. April 2016, personalisiert worden 
ist, 

 25. gegebenenfalls den Zeitraum, für 
den sich der Darlehensgeber an die 
übermittelten Informationen bindet, 

 26. die für den Darlehensnehmer beste-
hende Möglichkeit des Zugangs zu 
einem außergerichtlichen Be-
schwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren und die Voraussetzungen für 
diesen Zugang, 

 27. einen Warnhinweis und eine Erläu-
terung der rechtlichen und finanziel-
len Folgen der Nichteinhaltung der 
sonstigen mit dem Darlehensvertrag 
verbundenen Verpflichtungen und 

 28. einen Tilgungsplan mit allen Zahlun-
gen und Rückzahlungen während 
der Vertragslaufzeit, falls zutreffend, 
auch für Leistungen, die gleichzeitig 
im Zusammenhang mit dem Darle-
hensvertrag angeboten werden, wo-
bei die Angaben, falls unter ver-
schiedenen Umständen unter-
schiedliche Sollzinssätze gelten, auf 
angemessenen Erhöhungen des 
Sollzinssatzes beruhen müssen. 



 - 22 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

 Die Informationen nach Satz 1 Num-
mer 1 bis 11 sind in auffallender Art und 
Weise unter dem Titel „Wesentliche An-
gaben“ im ersten Teil des Musters der 
Anlage 4 auf einer Seite und vor den 
weiteren Informationen darzustellen und 
von diesen erkennbar zu trennen. Falls 
die Informationen nach Satz 1 Nummer 
1 bis 11 nicht in auffallender Art und 
Weise auf einer Seite dargestellt werden 
können, sind sie im ersten Teil des Mus-
ters der Anlage 4 auf höchstens zwei 
Seiten darzustellen. In diesem Fall sind 
die Informationen nach Satz 1 Num-
mer 1 hinsichtlich des Namens und 
Satz 1 Nummer 2 bis 7 auf der ersten 
Seite darzustellen. Die Unterrichtung be-
schränkt sich auf Informationen nach 
Satz 1 Nummer 1 bis 11 bei Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträgen und Fi-
nanzierungshilfen gemäß § 506 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

 1. die unentgeltlich mit lediglich be-
grenzten Kosten, die vom Darle-
hensnehmer bei Zahlungsverzug zu 
zahlen sind, gewährt werden, 

 2. bei denen der Nettodarlehensbetrag 
weniger als 200 Euro beträgt oder 

 3. bei denen der Darlehensnehmer das 
Darlehen innerhalb von drei Mona-
ten zurückzuzahlen hat und nur ge-
ringe Kosten anfallen. 

(2) Gesamtbetrag ist die Summe aus 
Nettodarlehensbetrag und Gesamtkosten. 
Nettodarlehensbetrag ist der Höchstbetrag, 
auf den der Darlehensnehmer aufgrund 
des Darlehensvertrags Anspruch hat. Die 
Gesamtkosten und der effektive Jahreszins 
sind nach § 16 der Preisangabenverord-
nung zu berechnen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Gesamtbetrag und der effek-
tive Jahreszins sind anhand eines reprä-
sentativen Beispiels zu erläutern. Dabei 
sind sämtliche in die Berechnung des ef-
fektiven Jahreszinses einfließenden An-
nahmen anzugeben und die vom Darle-
hensnehmer genannten Wünsche zu ein-
zelnen Vertragsbedingungen zu berück-
sichtigen. Der Darlehensgeber hat darauf 
hinzuweisen, dass sich der effektive Jah-
reszins unter Umständen erhöht, wenn der 
Verbraucherdarlehensvertrag mehrere 
Auszahlungsmöglichkeiten mit unterschied-
lichen Kosten oder Sollzinssätzen vorsieht 
und die Berechnung des effektiven Jahres-
zinses auf der Vermutung beruht, dass die 
für die Art des Darlehens übliche Auszah-
lungsmöglichkeit vereinbart werde. 

entfällt 

(4) Die Angabe zum Sollzinssatz 
muss die Bedingungen und den Zeitraum 
für seine Anwendung sowie die Art und 
Weise seiner Anpassung enthalten. Ist der 
Sollzinssatz von einem Index oder Refe-
renzzinssatz abhängig, sind diese anzuge-
ben. Sieht der Verbraucherdarlehensver-
trag mehrere Sollzinssätze vor, sind die 
Angaben für alle Sollzinssätze zu erteilen. 
Sind im Fall des Satzes 3 Teilzahlungen 
vorgesehen, ist anzugeben, in welcher Rei-
henfolge die ausstehenden Forderungen 
des Darlehensgebers, für die unterschiedli-
che Sollzinssätze gelten, durch die Teilzah-
lungen getilgt werden. 

entfällt 

§ 4 § 4 

Weitere Angaben bei der vorvertragli-
chen Information bei Allgemein-Verbrau-

cherdarlehensverträgen 

Weitere Angaben bei der vorvertragli-
chen Information bei Allgemein-Verbrau-

cherdarlehensverträgen 

(1) Die Unterrichtung muss bei Allge-
mein-Verbraucherdarlehensverträgen fol-
gende Angaben enthalten, soweit sie für 
den in Betracht kommenden Vertragsab-
schluss erheblich sind:  

(1) Etwaige weitere Informationen 
des Darlehensgebers im Rahmen der 
vorvertraglichen Unterrichtung über den 
Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag 
müssen gut lesbar sein und in einem 
Dokument erteilt werden, das von dem 
Formular, das die Angaben gemäß den 
§§ 3 und 8 bis 13a enthält, getrennt ist, 
ihm jedoch beigefügt werden kann. 
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1. einen Hinweis, dass der Darlehens-
nehmer infolge des Vertragsabschlus-
ses Notarkosten zu tragen hat, 

entfällt 

2. Sicherheiten, die der Darlehensgeber 
verlangt, 

entfällt 

3. den Anspruch auf Vorfälligkeitsent-
schädigung und dessen Berechnungs-
methode, soweit der Darlehensgeber 
diesen Anspruch geltend macht, falls 
der Darlehensnehmer das Darlehen 
vorzeitig zurückzahlt, 

entfällt 

4. gegebenenfalls den Zeitraum, für den 
sich der Darlehensgeber an die über-
mittelten Informationen bindet. 

entfällt 

(2) Weitere Hinweise des Darlehens-
gebers müssen räumlich getrennt von den 
Angaben nach Absatz 1 und nach den §§ 3 
und 8 bis 13a übermittelt werden. 

entfällt 

(3) Wird in einem Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrag auf einen Referenz-
wert im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Num-
mer 3 der Verordnung (EU) 2016/1011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Fi-
nanzinstrumenten und Finanzkontrakten 
als Referenzwert oder zur Messung der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
(ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1) Bezug 
genommen, teilt der Darlehensgeber dem 
Darlehensnehmer in einem gesonderten 
Dokument, das dem Formular „Europäi-
sche Standardinformationen für Verbrau-
cherkredite“ beigefügt werden kann, die 
Bezeichnung des Referenzwerts und den 
Namen des Administrators sowie die mögli-
chen Auswirkungen auf den Darlehensneh-
mer mit. 

(2) Wird in einem Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrag auf einen Referenz-
wert im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Num-
mer 3 der Verordnung (EU) 2016/1011 Be-
zug genommen, teilt der Darlehensgeber 
dem Darlehensnehmer in einem gesonder-
ten Dokument, das dem Formular „Europäi-
sche Standardinformationen für Verbrau-
cherkredite“ beigefügt werden kann, die 
Bezeichnung des Referenzwerts und den 
Namen des Administrators sowie die mögli-
chen Auswirkungen auf den Darlehensneh-
mer mit. Satz 1 gilt nicht bei Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträgen und Fi-
nanzierungshilfen im Sinne von § 3 Ab-
satz 1 Satz 5. 
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§ 5 § 5 

Information bei besonderen Kommuni-
kationsmitteln 

Information bei besonderen Kommuni-
kationsmitteln 

(1) Wählt der Darlehensnehmer für 
die Vertragsanbahnung bei Allgemein-Ver-
braucherdarlehensverträgen Kommunikati-
onsmittel, die die Übermittlung der vorste-
henden Informationen in der in § 2 vorge-
sehenen Form nicht gestatten, ist die voll-
ständige Unterrichtung nach § 2 unverzüg-
lich nachzuholen. Bei Telefongesprächen 
muss die Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 
Nummer 5 zumindest die Angaben nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 9, Abs. 3 und 4 enthal-
ten. 

(1) Bei Telefongesprächen zur Ver-
tragsanbahnung bei Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensverträgen muss die Be-
schreibung der wesentlichen Merkmale 
nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 Nummer 6 
zumindest die Angaben nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 11 und gegebenen-
falls § 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 
§ 13a Absatz 1 Satz 1 enthalten. In die-
sem Fall ist die vollständige Unterrich-
tung gemäß § 2 unverzüglich nach Ver-
tragsschluss auf einem dauerhaften Da-
tenträger nachzuholen. 

(2) Bei Telefongesprächen, die sich 
auf Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
träge beziehen, muss die Beschreibung der 
wesentlichen Merkmale nach Artikel 246b 
§ 1 Absatz 1 Nummer 5 zumindest die An-
gaben nach Teil A Abschnitt 3 bis 6 des E-
SIS-Merkblatts gemäß dem Muster in An-
lage 6 enthalten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 6 § 6 

Vertragsinhalt Vertragsinhalt 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag 
muss klar und verständlich folgende Anga-
ben enthalten:  

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag 
muss klar und prägnant folgende Angaben 
enthalten: 

1. die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 14 und Abs. 
4 genannten Angaben, 

1. die Art des Darlehens, 

2. den Namen und die Anschrift des Dar-
lehensnehmers, 

3. den Namen, die Anschrift, die Tele-
fonnummer und die E-Mail-Adresse 
des Darlehensnehmers, 

3. die für den Darlehensgeber zuständige 
Aufsichtsbehörde, 

23. den Namen und die Anschrift der für 
den Darlehensgeber zuständigen Auf-
sichtsbehörde und  
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4. einen Hinweis auf den Anspruch des 
Darlehensnehmers auf einen Tilgungs-
plan nach § 492 Abs. 3 Satz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, 

11. im Falle der Darlehenstilgung bei ei-
nem Darlehen mit fester Laufzeit ei-
nen Hinweis auf den Anspruch des 
Darlehensnehmers, kostenlos und zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt während 
der Vertragslaufzeit, einen Tilgungs-
plan nach § 492 Absatz 3 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu erhal-
ten,, 

5. das einzuhaltende Verfahren bei der 
Kündigung des Vertrags, 

20. u n v e r ä n d e r t  

6. sämtliche weitere Vertragsbedingun-
gen. 

22. sämtliche weitere Vertragsbedingun-
gen, 

 2. den Namen, die Anschrift, die Tele-
fonnummer und die E-Mail-Adresse 
des Darlehensgebers 

 4. den Nettodarlehensbetrag 

 5. die Auszahlungsbedingungen, 

 6. die Vertragslaufzeit, 

 7. den Sollzinssatz oder gegebenen-
falls die Sollzinssätze, falls unter 
verschiedenen Umständen unter-
schiedliche Sollzinssätze gelten, die 
Bedingungen für die Anwendung je-
des Sollzinssatzes und, soweit vor-
handen, Indizes oder Referenzzinss-
ätze, die auf jeden anfänglichen 
Sollzinssatz Anwendung finden, so-
wie die Zeiträume, die Bedingungen 
und die Art und Weise der Anpas-
sung jedes Sollzinssatzes, 

 8. den effektiven Jahreszins, 

 9. den Gesamtbetrag, 

 10. den Betrag, die Zahl und die Fällig-
keit der einzelnen Teilzahlungen so-
wie gegebenenfalls die Angabe, in 
welcher Reihenfolge die ausstehen-
den Forderungen des Darlehensge-
bers, für die unterschiedliche Soll-
zinssätze gelten, durch die Teilzah-
lungen getilgt werden, 
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 12. gegebenenfalls alle sonstigen Kos-
ten, insbesondere für einen Konto-
führungsvertrag, dessen Abschluss 
der Darlehensgeber vom Darlehens-
nehmer für die Buchung der Zah-
lungsvorgänge verlangt, oder für die 
Verwendung eines Zahlungsinstru-
ments, mit dem sowohl Zahlungs-
vorgänge als auch Abhebungen ge-
tätigt werden können, sowie die Be-
dingungen, unter denen die Kosten 
angepasst werden können, 

 13. den Verzugszinssatz und die Art 
und Weise seiner etwaigen Anpas-
sung sowie gegebenenfalls anfal-
lende Verzugskosten, 

 14. einen Warnhinweis zu den Folgen 
ausbleibender oder verspäteter Zah-
lungen, 

 15. soweit zutreffend, einen Hinweis, 
dass der Darlehensnehmer Notar-
kosten zu tragen hat, 

 16. soweit zutreffend, die Sicherheiten 
und Versicherungen, die der Darle-
hensgeber verlangt, 

 17. das Bestehen oder Nichtbestehen 
eines Widerrufsrechts, 

 18. die Art des dauerhaften Datenträ-
gers, die der Darlehensnehmer für 
die Übermittlung von Informationen 
und Erklärungen gemäß § 492 Ab-
satz 5 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 493 Absatz 3 oder 7 oder gegebe-
nenfalls mit § 499 Absatz 1 oder 2 o-
der mit § 504 Absatz 1 Satz 1 oder 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
gegebenenfalls gemäß § 2 Absatz 4 
auswählt, 
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 19. einen Hinweis auf das Recht des 
Darlehensnehmers, das Darlehen 
vorzeitig zurückzuzahlen, das Ver-
fahren für die vorzeitige Rückzah-
lung und gegebenenfalls Informatio-
nen zum Anspruch des Darlehens-
gebers nach § 502 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs auf eine angemessene 
Vorfälligkeitsentschädigung sowie 
eine transparente und verständliche 
Erläuterung, wie dieser Anspruch zu 
berechnen ist, 

 21. die für den Darlehensnehmer beste-
hende Möglichkeit des Zugangs zu 
einem außergerichtlichen Be-
schwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren und die Voraussetzungen für 
diesen Zugang, 

 24. die einschlägigen Kontaktdaten von 
Anbietern von unabhängigen 
Schuldnerberatungsdiensten nach 
dem Gesetz über den Zugang zu 
Schuldnerberatungsdiensten für 
Verbraucher und eine Empfehlung, 
sich im Falle von Rückzahlungs-
schwierigkeiten an diese zu wen-
den. 

Bei einem Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrag sind abweichend von Satz 1 
nur die in § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 7, 10 
und 13 sowie Absatz 4 genannten Anga-
ben zwingend. Abweichend von § 3 Absatz 
1 Nummer 7 ist die Anzahl der Teilzahlun-
gen nicht anzugeben, wenn die Laufzeit 
des Darlehensvertrags von dem Zeitpunkt 
der Zuteilung eines Bausparvertrags ab-
hängt. 

Die Angaben nach Satz 1 müssen gut 
lesbar sein, den technischen Einschrän-
kungen des Datenträgers, auf dem sie 
dargestellt werden, Rechnung tragen 
und sind auf den verschiedenen Kanä-
len angemessen und in geeigneter 
Weise darzustellen. Bei einem Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag sind abwei-
chend von Satz 1 nur die in Satz 1 Num-
mer 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 und 17 genann-
ten Angaben zwingend. Abweichend von 
Satz 1 Nummer 10 ist die Anzahl der Teil-
zahlungen nicht anzugeben, wenn die 
Laufzeit des Darlehensvertrags von dem 
Zeitpunkt der Zuteilung eines Bausparver-
trags abhängt. 
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(2) Besteht ein Widerrufsrecht nach 
§ 495 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, müs-
sen im Vertrag Angaben zur Frist und zu 
anderen Umständen für die Erklärung des 
Widerrufs sowie ein Hinweis auf die Ver-
pflichtung des Darlehensnehmers enthalten 
sein, ein bereits ausbezahltes Darlehen zu-
rückzuzahlen und Zinsen zu vergüten. Der 
pro Tag zu zahlende Zinsbetrag ist anzuge-
ben. Enthält der Verbraucherdarlehensver-
trag eine Vertragsklausel in hervorgehobe-
ner und deutlich gestalteter Form, die bei 
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen 
dem Muster in Anlage 7 und bei Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensverträgen dem 
Muster in Anlage 8 entspricht, genügt diese 
Vertragsklausel den Anforderungen der 
Sätze 1 und 2. Dies gilt bis zum Ablauf des 
4. November 2011 auch bei entsprechen-
der Verwendung dieses Musters in der 
Fassung des Gesetzes zur Einführung ei-
ner Musterwiderrufsinformation für Ver-
braucherdarlehensverträge, zur Änderung 
der Vorschriften über das Widerrufsrecht 
bei Verbraucherdarlehensverträgen und 
zur Änderung des Darlehensvermittlungs-
rechts vom 24. Juli 2010 (BGBl. I S. 977). 
Der Darlehensgeber darf unter Beachtung 
von Satz 3 in Format und Schriftgröße je-
weils von dem Muster abweichen. 

(2) Besteht ein Widerrufsrecht nach 
§ 495 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, müs-
sen im Vertrag Angaben zur Frist und zu 
anderen Umständen für die Erklärung des 
Widerrufs, bei Allgemein-Verbraucher-
darlehensverträgen einschließlich des 
für die Erklärung zu verwendenden dau-
erhaften Datenträgers gemäß § 356b Ab-
satz 1a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
den der Darlehensnehmer im Vertrag 
wählt, sowie ein Hinweis auf die Verpflich-
tung des Darlehensnehmers enthalten 
sein, ein bereits ausbezahltes Darlehen 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 
30 Tagen zurückzuzahlen und Zinsen zu 
vergüten. Der pro Tag zu zahlende Zinsbe-
trag ist anzugeben. Enthält ein Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag eine Ver-
tragsklausel in hervorgehobener und deut-
lich gestalteter Form, die dem Muster in 
Anlage 8 entspricht, so genügt diese Ver-
tragsklausel den Anforderungen der 
Sätze 1 und 2. Der Darlehensgeber darf 
unter Beachtung von Satz 3 in Format und 
Schriftgröße jeweils von dem Muster ab-
weichen. 

(3) Bei Allgemein-Verbraucherdarle-
hensverträgen hat die Angabe des Ge-
samtbetrags und des effektiven Jahreszin-
ses unter Angabe der Annahmen zu erfol-
gen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des Vertrags bekannt sind und die in die 
Berechnung des effektiven Jahreszinses 
einfließen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 7 § 7 

Weitere Angaben im Vertrag Weitere Angaben bei Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensverträgen 

(1) Der Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrag muss folgende klar und ver-
ständlich formulierte weitere Angaben ent-
halten, soweit sie für den Vertrag bedeut-
sam sind:  

entfällt 
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1. einen Hinweis, dass der Darlehens-
nehmer Notarkosten zu tragen hat, 

entfällt 

2. die vom Darlehensgeber verlangten Si-
cherheiten und Versicherungen, im Fall 
von entgeltlichen Finanzierungshilfen 
insbesondere einen Eigentumsvorbe-
halt, 

entfällt 

3. die Berechnungsmethode des An-
spruchs auf Vorfälligkeitsentschädi-
gung, soweit der Darlehensgeber be-
absichtigt, diesen Anspruch geltend zu 
machen, falls der Darlehensnehmer 
das Darlehen vorzeitig zurückzahlt, 

entfällt 

4. den Zugang des Darlehensnehmers zu 
einem außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren und gege-
benenfalls die Voraussetzungen für 
diesen Zugang. 

entfällt 

(2) Der Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrag muss folgende klar und ver-
ständlich formulierte weitere Angaben ent-
halten, soweit sie für den Vertrag bedeut-
sam sind:  

u n v e r ä n d e r t  

1. die Voraussetzungen und die Berech-
nungsmethode für den Anspruch auf 
Vorfälligkeitsentschädigung, soweit der 
Darlehensgeber beabsichtigt, diesen 
Anspruch geltend zu machen, falls der 
Darlehensnehmer das Darlehen vor-
zeitig zurückzahlt, und die sich aus § 
493 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs ergebenden Pflichten, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. bei einem Immobiliar-Verbraucherdar-
lehensvertrag in Fremdwährung auch 
die sich aus den §§ 503 und 493 Ab-
satz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ergebenden Rechte des Darlehens-
nehmers. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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§ 8 § 8 

Verträge mit Zusatzleistungen Verträge mit Zusatzleistungen 

(1) Verlangt der Darlehensgeber zum 
Abschluss eines Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrags, dass der Darlehensneh-
mer zusätzliche Leistungen des Darlehens-
gebers annimmt oder einen weiteren Ver-
trag abschließt, insbesondere einen Versi-
cherungsvertrag oder Kontoführungsver-
trag, hat der Darlehensgeber dies zusam-
men mit der vorvertraglichen Information 
anzugeben. In der vorvertraglichen Infor-
mation sind Kontoführungsgebühren sowie 
die Bedingungen, unter denen sie ange-
passt werden können, anzugeben. 

entfällt 

(2) Werden im Zusammenhang mit ei-
nem Verbraucherdarlehensvertrag Konto-
führungsgebühren erhoben, so sind diese 
sowie die Bedingungen, unter denen die 
Gebühren angepasst werden können, im 
Vertrag anzugeben. 

entfällt 

(3) Dienen die vom Darlehensnehmer 
geleisteten Zahlungen nicht der unmittelba-
ren Darlehenstilgung, sind die Zeiträume 
und Bedingungen für die Zahlung der Soll-
zinsen und der damit verbundenen wieder-
kehrenden und nicht wiederkehrenden 
Kosten im Verbraucherdarlehensvertrag 
aufzustellen. Verpflichtet sich der Darle-
hensnehmer mit dem Abschluss eines Ver-
braucherdarlehensvertrags auch zur Ver-
mögensbildung, muss aus der vorvertragli-
chen Information und aus dem Verbrau-
cherdarlehensvertrag klar und verständlich 
hervorgehen, dass weder die während der 
Vertragslaufzeit fälligen Zahlungsverpflich-
tungen noch die Ansprüche, die der Darle-
hensnehmer aus der Vermögensbildung er-
wirbt, die Tilgung des Darlehens gewähr-
leisten, es sei denn, dies wird vertraglich 
vereinbart. 

Dienen die vom Darlehensnehmer geleiste-
ten Zahlungen nicht der unmittelbaren Dar-
lehenstilgung, sind die Zeiträume und Be-
dingungen für die Zahlung der Sollzinsen 
und der damit verbundenen wiederkehren-
den und nicht wiederkehrenden Kosten im 
Verbraucherdarlehensvertrag aufzustellen. 
Verpflichtet sich der Darlehensnehmer mit 
dem Abschluss eines Verbraucherdarle-
hensvertrags auch zur Vermögensbildung, 
muss aus der vorvertraglichen Information 
und aus dem Verbraucherdarlehensvertrag 
klar und verständlich hervorgehen, dass 
weder die während der Vertragslaufzeit fäl-
ligen Zahlungsverpflichtungen noch die An-
sprüche, die der Darlehensnehmer aus der 
Vermögensbildung erwirbt, die Tilgung des 
Darlehens gewährleisten, es sei denn, dies 
wird vertraglich vereinbart. Bei Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträgen und Fi-
nanzierungshilfen im Sinne von § 3 Ab-
satz 1 Satz 5 muss der Vertrag die Anga-
ben nach Satz 2 nicht enthalten. 
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§ 9 § 9 

(weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 10 § 10 

Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Überziehungsmöglichkeiten gemäß § 
504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs 

entfällt 

(1) Bei Überziehungsmöglichkeiten im 
Sinne des § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind abweichend von den §§ 
3, 4 und 6 nur anzugeben:  

 

1. in der vorvertraglichen Information   

a) die Angaben nach § 3 Absatz 1 
Nummer 1 bis 6, 10, 11 und 16, 
Absatz 3 und 4 sowie gegebenen-
falls nach § 4 Abs. 1 Nr. 4, 

 

b) die Bedingungen zur Beendigung 
des Darlehensverhältnisses und 

 

c) der Hinweis, dass der Darlehens-
nehmer jederzeit zur Rückzahlung 
des gesamten Darlehensbetrags 
aufgefordert werden kann, falls ein 
entsprechendes Kündigungsrecht 
für den Darlehensgeber vereinbart 
werden soll; 

 

2. im Vertrag   

a) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 6, 9 und 10, Abs. 4, 

 

b) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 
und 5, 

 

c) die Gesamtkosten sowie  

d) gegebenenfalls der Hinweis nach 
Nummer 1 Buchstabe c. 
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(2) In den Fällen des § 5 Absatz 1 
muss die Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 
Nummer 5 zumindest die Angaben nach § 
3 Absatz 1 Nummer 3 bis 5, 10, Absatz 3 
und 4 sowie nach Absatz 1 Nr. 1 Buch-
stabe c enthalten. 

 

(3) Die Angabe des effektiven Jahres-
zinses ist entbehrlich, wenn der Darlehens-
geber außer den Sollzinsen keine weiteren 
Kosten verlangt und die Sollzinsen nicht in 
kürzeren Zeiträumen als drei Monaten fällig 
werden. 

 

§ 11 § 11 

Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträ-
gen zur Umschuldung gemäß § 495 Ab-
satz 2 Nummer 1 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs 

Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträ-
gen zur Umschuldung gemäß § 491 Ab-
satz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Bei Allgemein-Verbraucherdarle-
hensverträgen zur Umschuldung gemäß 
§ 495 Absatz 2 Nummer 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sind abweichend von 
den §§ 3, 4 und 6 nur anzugeben:  

(1) Bei Allgemein-Verbraucherdarle-
hensverträgen zur Umschuldung gemäß 
§ 491 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sind abweichend von § 2 Absatz 4, 
§ 3 Absatz 1 und den §§ 4, 6 und 8 nur zu 
übermitteln: 

1. in der vorvertraglichen Information 1. in den vorvertraglichen Informationen 
klar und verständlich 

a) die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 7, 10, 11, 14 und 16, Abs. 3 
und 4, 

a) die Angaben nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 9 und 11, 

b) die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 
3, 

b) die Angaben nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 12, 21, 22, 24 bis 
28, 

c) die Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 
1 Buchstabe b sowie 

c) die Angabe zum Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Widerrufs-
rechts, 
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d) gegebenenfalls die Angaben nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 

d) falls unter verschiedenen Um-
ständen unterschiedliche Soll-
zinssätze gelten, die Bedingun-
gen für die Anwendung jedes 
Sollzinssatzes und, soweit vor-
handen, die Indizes oder Refe-
renzzinssätze, die auf den an-
fänglichen Sollzinssatz Anwen-
dung finden, die vom Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses an zu 
zahlenden Entgelte und gegebe-
nenfalls die Bedingungen, unter 
denen diese Entgelte geändert 
werden können, 

 e) ein repräsentatives Beispiel zur 
Veranschaulichung des Ge-
samtbetrags und des effektiven 
Jahreszinses unter Angabe 
sämtlicher in die Berechnung 
des effektiven Jahreszinses ein-
fließender Annahmen, 

 f) die Bedingungen und das Ver-
fahren zur Beendigung des Dar-
lehensvertrags und 

 g) falls ein entsprechendes Kündi-
gungsrecht für den Darlehens-
geber vereinbart werden soll, 
der Hinweis, dass der Darle-
hensnehmer jederzeit zur Rück-
zahlung des gesamten Darle-
hensbetrags aufgefordert wer-
den kann, 

2. im Vertrag  2. im Vertrag klar und prägnant die An-
gaben nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 10 und 13 und nach 
§ 8 Satz 2. 

a) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 9, 11 und 14, Abs. 3 und 4 so-
wie 

entfällt 

b) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 
bis 4 und 6. 

entfällt 
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 Die Informationen nach Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a und c sind in auffal-
lender Art und Weise unter dem Titel 
„Wesentliche Angaben“ im ersten Teil 
des Musters der Anlage 5 auf einer Seite 
und vor den weiteren Informationen dar-
zustellen und von diesen erkennbar zu 
trennen. Falls die Informationen nach 
Satz 2 nicht in auffallender Art und 
Weise auf einer Seite dargestellt werden 
können, sind sie im ersten Teil des Mus-
ters der Anlage 5 auf höchstens zwei 
Seiten darzustellen. In diesem Fall sind 
die Informationen nach Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hinsicht-
lich des Namens und nach Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 7 auf 
der ersten Seite darzustellen. Bei Allge-
mein-Verbraucherdarlehensverträgen 
und Finanzierungshilfen im Sinne von 
§ 3 Absatz 1 Satz 5 beschränkt sich die 
Unterrichtung nach Satz 1 Nummer 1 
auf die Informationen nach Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a und c. 

(2) In den Fällen des § 5 Absatz 1 
muss die Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 
Nummer 5 zumindest die Angaben nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 6, 10 sowie Abs. 3 und 
4 enthalten. 

(2) In den Fällen des § 5 Absatz 1 
muss die Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 
Nummer 5 zumindest die Angaben nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
und c und gegebenenfalls § 12 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und § 13a Absatz 1 
Satz 1 enthalten. 

(3) Wird ein Verbraucherdarlehens-
vertrag gemäß § 495 Absatz 2 Nummer 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Überzie-
hungsmöglichkeit im Sinne des § 504 
Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs abgeschlossen, gilt § 10. Die Ab-
sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden. 

entfällt 
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§ 12 § 12 

Verbundene Verträge und entgeltliche 
Finanzierungshilfen 

Verbundene Verträge und Finanzie-
rungshilfen 

(1) Die §§ 1 bis 11 gelten entspre-
chend für die in § 506 Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bezeichneten Verträge 
über entgeltliche Finanzierungshilfen. Bei 
diesen Verträgen oder Verbraucherdarle-
hensverträgen, die mit einem anderen Ver-
trag gemäß § 358 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs verbunden sind oder in denen 
eine Ware oder Leistung gemäß § 360 Ab-
satz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs angegeben ist, muss enthalten:  

(1) Die §§ 1 bis 11 gelten entspre-
chend für die in § 506 Absatz 1 und 1a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten 
Verträge über Finanzierungshilfen. Bei die-
sen Verträgen oder Verbraucherdarlehens-
verträgen, die mit einem anderen Vertrag 
gemäß § 358 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verbunden sind oder in denen eine 
Ware oder Leistung gemäß § 360 Absatz 2 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an-
gegeben ist, muss 

1. die vorvertragliche Information, auch in 
den Fällen des § 5, den Gegenstand 
und den Barzahlungspreis, 

1. die vorvertragliche Information, auch in 
den Fällen des § 5, den Gegenstand 
und den Barzahlungspreis enthalten, 

2. der Vertrag  2. der Vertrag folgende Angaben ent-
halten: 

a) den Gegenstand und den Barzah-
lungspreis sowie 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Informationen über die sich aus 
den §§ 358 und 359 oder § 360 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs er-
gebenden Rechte und über die 
Bedingungen für die Ausübung 
dieser Rechte. 

b) u n v e r ä n d e r t  
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Enthält der Verbraucherdarlehensvertrag 
eine Vertragsklausel in hervorgehobener 
und deutlich gestalteter Form, die bei Allge-
mein-Verbraucherdarlehensverträgen dem 
Muster in Anlage 7 und bei Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensverträgen dem Muster in 
Anlage 8 entspricht, genügt diese Vertrags-
klausel bei verbundenen Verträgen sowie 
Geschäften gemäß § 360 Absatz 2 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs den in Satz 
2 Nummer 2 Buchstabe b gestellten Anfor-
derungen. Dies gilt bis zum Ablauf des 4. 
November 2011 auch bei entsprechender 
Verwendung dieses Musters in der Fas-
sung des Gesetzes zur Einführung einer 
Musterwiderrufsinformation für Verbrau-
cherdarlehensverträge, zur Änderung der 
Vorschriften über das Widerrufsrecht bei 
Verbraucherdarlehensverträgen und zur 
Änderung des Darlehensvermittlungsrechts 
vom 24. Juli 2010 (BGBl. I S. 977). Bei Ver-
trägen über eine entgeltliche Finanzie-
rungshilfe treten diese Rechtsfolgen nur 
ein, wenn die Informationen dem im Einzel-
fall vorliegenden Vertragstyp angepasst 
sind. Der Darlehensgeber darf unter Be-
achtung von Satz 3 in Format und Schrift-
größe von dem Muster abweichen. 

Die Information nach Satz 2 Nummer 1 
ist zusätzlich zu den Informationen nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 2 oder § 11 Absatz 1 
Satz 2 in auffallender Art und Weise un-
ter dem Titel „Wesentliche Angaben“ im 
ersten Teil des Musters der Anlage 4 o-
der Anlage 5 auf einer Seite, vor und er-
kennbar getrennt von den weiteren In-
formationen darzustellen. Falls die Infor-
mationen nach Satz 3 nicht in auffallen-
der Art und Weise auf einer Seite darge-
stellt werden können, sind sie im ersten 
Teil des Musters der Anlage 4 oder der 
Anlage 5 auf höchstens zwei Seiten dar-
zustellen. In diesem Fall ist zusätzlich 
zu den Informationen nach § 3 Absatz 1 
Satz 4 oder § 11 Absatz 1 Satz 4 auch 
die Information nach Satz 2 Nummer 1 
auf der ersten Seite darzustellen. Enthält 
der Verbraucherdarlehensvertrag eine Ver-
tragsklausel in hervorgehobener und deut-
lich gestalteter Form, die bei Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträgen dem Mus-
ter in Anlage 8 entspricht, genügt diese 
Vertragsklausel bei verbundenen Verträgen 
sowie Geschäften gemäß § 360 Absatz 2 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den 
in Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b gestellten 
Anforderungen. Bei Verträgen über eine 
entgeltliche Finanzierungshilfe nach § 506 
Absatz 1a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs treten diese Rechtsfolgen nur ein, 
wenn die Informationen dem im Einzelfall 
vorliegenden Vertragstyp angepasst sind. 
Der Darlehensgeber darf unter Beachtung 
von Satz 6 in Format und Schriftgröße von 
dem Muster abweichen. 

(2) Bei Verträgen gemäß § 506 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind die Angaben nach § 3 
Abs. 1 Nr. 14, § 4 Abs. 1 Nr. 3 und § 7 
Nummer 3 entbehrlich. § 14 Abs. 1 Satz 2 
ist nicht anzuwenden. Hat der Unternehmer 
den Gegenstand für den Verbraucher er-
worben, tritt an die Stelle des Barzahlungs-
preises der Anschaffungspreis. 

(2) Bei Verträgen gemäß § 506 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind die Angaben nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 und 21 und 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 19 entbehr-
lich. § 14 Abs. 1 Satz 2 ist nicht anzuwen-
den. Hat der Unternehmer den Gegenstand 
für den Verbraucher erworben, tritt an die 
Stelle des Barzahlungspreises der An-
schaffungspreis. 
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§ 13 § 13 

Darlehensvermittler bei Verbraucherdar-
lehensverträgen 

Darlehensvermittler bei Verbraucherdar-
lehensverträgen 

(1) Ist bei der Anbahnung oder beim 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags oder eines Vertrags über eine entgelt-
liche Finanzierungshilfe ein Darlehensver-
mittler beteiligt, so ist der Vertragsinhalt 
nach § 6 Abs. 1 um den Namen und die 
Anschrift des beteiligten Darlehensvermitt-
lers zu ergänzen. 

(1) Ist bei der Anbahnung oder beim 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags oder eines Vertrags über eine Finan-
zierungshilfe gemäß § 506 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ein Darlehensvermitt-
ler beteiligt, so ist der Vertragsinhalt nach 
§ 6 Abs. 1 um den Namen und die An-
schrift des beteiligten Darlehensvermittlers 
zu ergänzen. 

(2) Wird der Darlehensvermittlungs-
vertrag im Sinne des § 655a des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs mit einem Verbraucher 
abgeschlossen, so hat der Darlehensver-
mittler den Verbraucher rechtzeitig vor Ab-
schluss des Darlehensvermittlungsvertrags 
auf einem dauerhaften Datenträger zu un-
terrichten über  

(2) Wird der Darlehensvermittlungs-
vertrag im Sinne des § 655a des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs mit einem Verbraucher 
abgeschlossen, so hat der Darlehensver-
mittler den Verbraucher rechtzeitig vor Ab-
schluss des Darlehensvermittlungsvertrags 
auf einem dauerhaften Datenträger zu un-
terrichten über  

1. die Höhe einer vom Verbraucher ver-
langten Vergütung, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Tatsache, ob er für die Vermittlung 
von einem Dritten ein Entgelt oder 
sonstige Anreize erhält sowie gegebe-
nenfalls die Höhe, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Umfang seiner Befugnisse, insbe-
sondere, ob er ausschließlich für einen 
oder mehrere bestimmte Darlehensge-
ber oder unabhängig tätig wird, und 

3. den Umfang seiner Befugnisse und 
darüber, ob er ausschließlich für einen 
oder mehrere bestimmte Darlehensge-
ber oder unabhängig tätig wird, und 

4. gegebenenfalls weitere vom Verbrau-
cher verlangte Nebenentgelte sowie 
deren Höhe, soweit diese zum Zeit-
punkt der Unterrichtung bekannt ist, 
andernfalls einen Höchstbetrag. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Wird der Darlehensvermittlungsvertrag im 
Sinne des § 655a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ausschließlich mit einem Dritten 
abgeschlossen, so hat der Darlehensver-
mittler den Verbraucher rechtzeitig vor Ab-
schluss eines vermittelten Vertrags im 
Sinne von Absatz 1 auf einem dauerhaften 
Datenträger über die Einzelheiten gemäß 
Satz 1 Nummer 2 und 3 zu unterrichten. 

Wird der Darlehensvermittlungsvertrag im 
Sinne des § 655a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ausschließlich mit einem Dritten 
abgeschlossen, so hat der Darlehensver-
mittler den Verbraucher rechtzeitig vor Ab-
schluss eines vermittelten Vertrags im 
Sinne von Absatz 1 auf einem dauerhaften 
Datenträger über die Einzelheiten gemäß 
Satz 1 Nummer 2 und 3 zu unterrichten. 
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(3) Der Darlehensvermittler hat dem 
Darlehensgeber die Höhe der von ihm ver-
langten Vergütung vor der Annahme des 
Auftrags mitzuteilen. Darlehensvermittler 
und Darlehensgeber haben sicherzustellen, 
dass die andere Partei eine Abschrift des 
Vertrags im Sinne von Absatz 1 erhält. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wirbt der Darlehensvermittler ge-
genüber einem Verbraucher für den Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags oder eines Vertrags über eine entgelt-
liche Finanzierungshilfe, so hat er hierbei 
die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 einzubeziehen. 

(4) Wirbt der Darlehensvermittler ge-
genüber einem Verbraucher für den Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags oder eines Vertrags über eine Finan-
zierungshilfe gemäß § 506 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, so hat er hierbei die 
Angaben nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
einzubeziehen. 

§ 13a § 13a 

Besondere Regelungen für Darlehens-
vermittler bei Allgemein-Verbraucher-

darlehensverträgen 

Besondere Regelungen für Darlehens-
vermittler bei Allgemein-Verbraucher-

darlehensverträgen 

Ist bei der Anbahnung oder beim Ab-
schluss eines Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrags oder eines Vertrags über eine 
entsprechende entgeltliche Finanzierungs-
hilfe ein Darlehensvermittler beteiligt, so 
sind die vorvertraglichen Informationen 
nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 um den Na-
men und die Anschrift des beteiligten Dar-
lehensvermittlers zu ergänzen. 

(1) Ist bei der Anbahnung oder beim 
Abschluss eines Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrags oder eines Vertrags über 
eine entsprechende Finanzierungshilfe ge-
mäß § 506 Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ein Darlehensvermittler be-
teiligt, so sind die vorvertraglichen Informa-
tionen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
um den Namen, die Anschrift, die Tele-
fonnummer und die E-Mail-Adresse des 
beteiligten Darlehensvermittlers zu ergän-
zen. § 3 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und § 11 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 sind mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Regelungen 
zu den Angaben über den Darlehensge-
ber entsprechend auch für den Darle-
hensvermittler gelten. 

 (2) Bei Allgemein-Verbraucherdar-
lehensverträgen hat der Darlehensver-
mittler dem Darlehensgeber die erfor-
derlichen Informationen, die er von dem 
Darlehensnehmer erhalten hat, zum 
Zweck der Kreditwürdigkeitsprüfung 
richtig und vollständig zu übermitteln. 
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§ 13b § 13b 

Besondere Regelungen für Darlehens-
vermittler bei Immobiliar-Verbraucher-

darlehensverträgen 

Besondere Regelungen für Darlehens-
vermittler bei Immobiliar-Verbraucher-

darlehensverträgen 

(1) Bei der Vermittlung von Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensverträgen muss 
der Darlehensvermittler mit der Unterrich-
tung nach § 13 Absatz 2 Folgendes zusätz-
lich mitteilen:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. seine Identität und Anschrift,  

2. in welches Register er eingetragen 
wurde, gegebenenfalls die Registrie-
rungsnummer, und auf welche Weise 
der Registereintrag eingesehen wer-
den kann, 

 

3. ob er an einen oder mehrere Darle-
hensgeber gemäß § 655a Absatz 3 
Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gebunden oder ausschließlich für ei-
nen oder mehrere Darlehensgeber tä-
tig ist, und wenn ja, die Namen der 
Darlehensgeber, 

 

4. ob er Beratungsleistungen anbietet,  

5. die Methode, nach der seine Vergü-
tung berechnet wird, falls die Höhe 
noch nicht genau benannt werden 
kann, 

 

6. welche interne Verfahren für Be-
schwerden von Verbrauchern oder an-
deren interessierten Parteien über Dar-
lehensvermittler zur Verfügung stehen 
sowie einen möglichen Zugang des 
Verbrauchers zu einem außergerichtli-
chen Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren, 
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7. ob ihm für seine im Zusammenhang 
mit dem Darlehensvertrag stehende 
Dienstleistung Provisionen oder sons-
tige Anreize von einem Dritten gewährt 
werden, und wenn ja, in welcher Höhe; 
ist die Höhe noch nicht bekannt, so ist 
mitzuteilen, dass der tatsächliche Be-
trag zu einem späteren Zeitpunkt im E-
SIS-Merkblatt angegeben wird. 

 

Beginnt der Darlehensvermittler seine Ver-
mittlungstätigkeit vor Abschluss des Ver-
mittlungsvertrags, so sind die Informations-
pflichten gemäß Satz 1 rechtzeitig vor Aus-
übung der Vermittlungstätigkeit zu erteilen. 

 

(2) Bei Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträgen hat der Darlehensvermittler 
dem Darlehensgeber die Informationen ge-
mäß § 1 Absatz 1, die er von dem Darle-
hensnehmer erhalten hat, zum Zweck der 
Kreditwürdigkeitsprüfung richtig und voll-
ständig zu übermitteln. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bietet der Darlehensvermittler im 
Zusammenhang mit der Vermittlung eines 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags 
Beratungsleistungen an, gilt § 18 entspre-
chend. 

entfällt 

§ 15 § 15 

Unterrichtungen bei Zinsanpassungen Unterrichtungen bei Zinsanpassungen 

(1) Eine Zinsanpassung in einem Ver-
braucherdarlehensvertrag oder einem Ver-
trag über eine entgeltliche Finanzierungs-
hilfe wird erst wirksam, nachdem der Darle-
hensgeber den Darlehensnehmer über  

(1) Eine Zinsanpassung in einem Ver-
braucherdarlehensvertrag oder einem Ver-
trag über eine Finanzierungshilfe gemäß 
§ 506 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
wird erst wirksam, nachdem der Darlehens-
geber den Darlehensnehmer rechtzeitig 
über Folgendes unterrichtet hat: 

1. den angepassten Sollzinssatz, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. die angepasste Höhe der Teilzahlun-
gen und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Zahl und die Fälligkeit der Teilzah-
lungen, sofern sich diese ändern, 

3. die Zahl und die Fälligkeit der Teilzah-
lungen, sofern sich diese ändern. 

unterrichtet hat.  
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(2) Geht die Anpassung des Sollzins-
satzes auf die Änderung eines Referenz-
zinssatzes zurück, können die Vertragspar-
teien einen von Absatz 1 abweichenden 
Zeitpunkt für die Wirksamkeit der Zinsan-
passung vereinbaren. In diesen Fällen 
muss der Vertrag eine Pflicht des Darle-
hensgebers vorsehen, den Darlehensneh-
mer nach Absatz 1 in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu unterrichten. Bei einem Immo-
biliar-Verbraucherdarlehensvertrag muss 
der Vertrag ferner die Pflicht vorsehen, 
auch über den neuen Referenzzinssatz zu 
unterrichten. Außerdem muss der Darle-
hensnehmer die Höhe des Referenzzins-
satzes in den Geschäftsräumen des Darle-
hensgebers einsehen können. 

(2) Geht die Anpassung des Sollzins-
satzes auf die Änderung eines Referenz-
zinssatzes zurück, können die Vertragspar-
teien einen von Absatz 1 abweichenden 
Zeitpunkt für die Wirksamkeit der Zinsan-
passung vereinbaren. In diesen Fällen 
muss der Vertrag eine Pflicht des Darle-
hensgebers vorsehen, den Darlehensneh-
mer nach Absatz 1 in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu unterrichten. Bei einem Immo-
biliar-Verbraucherdarlehensvertrag muss 
der Vertrag ferner die Pflicht vorsehen, 
auch über den neuen Referenzzinssatz zu 
unterrichten. Außerdem muss der Darle-
hensnehmer eines Verbraucherdarlehens 
die Höhe des Referenzzinssatzes in den 
Geschäftsräumen des Darlehensgebers 
sowie, sofern der Darlehensgeber über 
einen Internetauftritt verfügt, in diesem 
Internetauftritt und, sofern der Darle-
hensgeber über eine mobile Anwendung 
verfügt, über diese mobile Anwendung 
einsehen können. 

(3) Werden bei einem Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensvertrag Änderungen des 
Sollzinssatzes im Wege der Versteigerung 
auf den Kapitalmärkten festgelegt und kann 
der Darlehensgeber den Darlehensnehmer 
daher nicht vor dem Wirksamwerden der 
Änderung über diese in Kenntnis setzen, 
so hat der Darlehensgeber den Darlehens-
nehmer abweichend von Absatz 1 rechtzei-
tig vor der Versteigerung über das bevor-
stehende Verfahren zu unterrichten und 
darauf hinzuweisen, wie sich die Versteige-
rung auf den Sollzinssatz auswirken 
könnte. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 17 § 17 

Angaben bei geduldeten Überziehungen Angaben bei geduldeten Überziehungen 

(1) Die Unterrichtung nach § 505 Abs. 
1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss fol-
gende Angaben enthalten:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Sollzinssatz, die Bedingungen für 
seine Anwendung und, soweit vorhan-
den, Indizes oder Referenzzinssätze, 
auf die sich der Sollzinssatz bezieht, 
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2. sämtliche Kosten, die ab dem Zeit-
punkt der Überziehung anfallen, sowie 
die Bedingungen, unter denen die Kos-
ten angepasst werden können. 

 

(2) Die Unterrichtung nach § 505 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
muss folgende Angaben enthalten:  

(2) Die Unterrichtung nach § 505 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
muss folgende Angaben enthalten:  

1. das Vorliegen einer Überziehung, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. den Betrag der Überziehung, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Sollzinssatz und 3. den Sollzinssatz, 

4. etwaige Vertragsstrafen, Kosten und 
Verzugszinsen. 

4. etwaige Vertragsstrafen, Kosten und 
Verzugszinsen und 

 5. den Rückzahlungstermin. 

§ 18 § 18 

Vorvertragliche Informationen bei Bera-
tungsleistungen für Immobiliar-Verbrau-

cherdarlehensverträge 

Vorvertragliche Informationen bei Bera-
tungsleistungen für Verbraucherdarle-

hensverträge 

(1) Bevor der Darlehensgeber Bera-
tungsleistungen für einen Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensvertrag erbringt oder ei-
nen entsprechenden Beratungsvertrag 
schließt, hat er den Darlehensnehmer dar-
über zu informieren,  

(1) Bevor der Darlehensgeber Bera-
tungsleistungen für einen Verbraucherdar-
lehensvertrag erbringt oder einen entspre-
chenden Beratungsvertrag schließt, hat er 
den Darlehensnehmer darüber zu informie-
ren,  

1. wie hoch das Entgelt ist, sofern ein sol-
ches für die Beratungsleistungen ver-
langt wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ob der Darlehensgeber seiner Empfeh-
lung  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) nur oder im Wesentlichen eigene 
Produkte zugrunde legt oder 

 

b) neben eigenen Produkten auch 
eine größere Anzahl von Produk-
ten anderer Anbieter zugrunde 
legt. 

 

Lässt sich die Höhe des Entgelts nach 
Satz 1 Nummer 1 noch nicht bestimmen, 
ist über die Methode zu informieren, die für 
die Berechnung verwendet wird. 

Lässt sich die Höhe des Entgelts nach 
Satz 1 Nummer 1 noch nicht bestimmen, 
ist über die Methode zu informieren, die für 
die Berechnung verwendet wird. 
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(2) Die Informationen sind auf einem 
dauerhaften Datenträger zu übermitteln; sie 
können in der gleichen Art und Weise wie 
weitere vorvertragliche Informationen ge-
mäß § 1 Absatz 3 Satz 1 erteilt werden. 

(2) Die Informationen sind bei Immo-
biliar-Verbraucherdarlehensverträgen 
auf einem dauerhaften Datenträger und 
bei Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trägen auf Papier oder auf einem ande-
ren dauerhaften Datenträger nach Wahl 
des Darlehensnehmers zu übermitteln; 
sie können in der gleichen Art und Weise 
wie weitere vorvertragliche Informationen 
gemäß § 1 Absatz 3 Satz 1 oder § 4 Ab-
satz 1 erteilt werden. 

Artikel 247a Artikel 247a 

Allgemeine Informationspflichten bei 
Verbraucherdarlehensverträgen, Verträ-
gen über entgeltliche Finanzierungshil-

fen und deren Vermittlung 

Allgemeine Pflichten bei Verbraucher-
darlehensverträgen, Verträgen über Fi-
nanzierungshilfen und deren Vermitt-

lung 

§ 1 § 1 

Allgemeine Informationspflichten bei Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensverträ-

gen und entsprechenden Finanzierungs-
hilfen 

Allgemeine Informationspflichten bei Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensverträ-

gen und entsprechenden Finanzierungs-
hilfen 

(1) Unternehmer, die den Abschluss 
von Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trägen oder deren Vermittlung durch ge-
bundene Darlehensvermittler gemäß 
§ 655a Absatz 3 Satz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs anbieten, stellen für Stan-
dardgeschäfte nach § 675a des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs in Textform unentgelt-
lich Informationen über Entgelte und Ausla-
gen der Geschäftsbesorgung zur Verfü-
gung, soweit nicht eine Preisfestsetzung 
nach § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
erfolgt oder die Entgelte und Auslagen ge-
setzlich verbindlich geregelt sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Informationen nach Absatz 1 
müssen zumindest folgende Angaben ent-
halten:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Identität und Anschrift des Darle-
hensgebers oder Darlehensvermittlers, 

 

2. die Zwecke, für die das Darlehen ver-
wendet werden kann, 
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3. die möglichen Formen von Sicherhei-
ten, gegebenenfalls einschließlich ei-
nes Hinweises darauf, dass die Grund-
stücke oder grundstücksgleichen 
Rechte, an denen die Sicherheiten be-
stellt werden, in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union be-
legen sein dürfen, 

 

4. die möglichen Laufzeiten der Darle-
hensverträge, 

 

5. die angebotenen Arten von Sollzinssät-
zen, jeweils mit dem Hinweis, ob diese 
als feste oder veränderliche Zinssätze 
oder in beiden Varianten angeboten 
werden; die Merkmale eines festen 
und eines veränderlichen Zinssatzes, 
einschließlich der sich hieraus erge-
benden Konsequenzen für den Darle-
hensnehmer, sind kurz darzustellen, 

 

6. ein repräsentatives Beispiel des Netto-
darlehensbetrags, der Gesamtkosten, 
des Gesamtbetrags und des effektiven 
Jahreszinses, 

 

7. einen Hinweis auf mögliche weitere, im 
Zusammenhang mit einem Darlehens-
vertrag anfallende Kosten, die nicht in 
den Gesamtkosten des Darlehens ent-
halten sind, 

 

8. die verschiedenen möglichen Optionen 
zur Rückzahlung des Darlehens ein-
schließlich der Anzahl, Häufigkeit und 
Höhe der regelmäßigen Rückzahlungs-
raten, 

 

9. gegebenenfalls einen klaren und präg-
nanten Hinweis darauf, dass die Ein-
haltung der Bedingungen des Darle-
hensvertrags nicht in jedem Fall ge-
währleistet, dass damit der in An-
spruch genommene Darlehensbetrag 
vollständig zurückgezahlt werden wird, 

 

10. die Bedingungen, die für eine vorzei-
tige Rückzahlung gelten, 
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11. Auskunft darüber, ob für den Vertrags-
schluss eine Bewertung des Werts des 
belasteten Grundstücks oder des 
Werts des zu erwerbenden oder zu er-
haltenden Grundstücks, Gebäudes o-
der grundstücksgleichen Rechts erfor-
derlich ist und, falls ja, wer dafür ver-
antwortlich ist, dass die Bewertung 
durchgeführt wird, sowie Informationen 
darüber, ob dem Darlehensnehmer 
hierdurch Kosten entstehen, 

 

12. Auskunft über die Nebenleistungen, 
die der Darlehensnehmer erwerben 
muss, damit ihm das Darlehen über-
haupt oder nach den vorgesehenen 
Vertragsbedingungen gewährt wird, 
und gegebenenfalls einen Hinweis da-
rauf, dass die Nebenleistungen von ei-
nem anderen Anbieter als dem Darle-
hensgeber erworben werden können, 

 

13. eine allgemeine Warnung vor mögli-
chen Konsequenzen für den Fall, dass 
der Darlehensnehmer die mit dem Dar-
lehensvertrag eingegangenen Ver-
pflichtungen nicht einhält, und 

 

14. falls Verträge angeboten werden, in 
denen auf einen Referenzwert im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 
3 der Verordnung (EU) 2016/1011 Be-
zug genommen wird, die Bezeichnun-
gen der Referenzwerte und die Namen 
der Administratoren sowie die mögli-
chen Auswirkungen auf den Darle-
hensnehmer. 

 

Werden Verträge in einer anderen Wäh-
rung als der Landeswährung des Darle-
hensnehmers nach § 503 Absatz 1 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeboten, 
so sind die in Betracht kommenden auslän-
dischen Währungen anzugeben sowie die 
möglichen Konsequenzen eines Darlehens 
in Fremdwährung für den Darlehensneh-
mer zu erläutern. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend, wenn der Abschluss von Ver-
trägen über entgeltliche Finanzierungshil-
fen gemäß § 506 Absatz 1 Satz 2 und 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder deren 
Vermittlung durch gebundene Darlehens-
vermittler gemäß § 655a Absatz 3 Satz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeboten 
wird. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend, wenn der Abschluss von Ver-
trägen über entgeltliche Finanzierungshil-
fen gemäß § 506 Absatz 1a Satz 1 und 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder deren 
Vermittlung durch gebundene Darlehens-
vermittler gemäß § 655a Absatz 3 Satz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeboten 
wird. 

§ 2 § 2 

Allgemeine Informationspflichten bei 
Überziehungsmöglichkeiten und Ent-

geltvereinbarungen für die Duldung ei-
ner Überziehung 

Allgemeine Informationspflichten bei 
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträ-
gen und entsprechenden Finanzierungs-

hilfen 

(1) Unternehmer, die den Abschluss 
von Verträgen über die Einräumung von 
Überziehungsmöglichkeiten gemäß § 504 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder deren 
Vermittlung durch gebundene Darlehens-
vermittler gemäß § 655a Absatz 3 Satz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anbieten, 
stellen für Standardgeschäfte nach § 675a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Textform 
unentgeltlich Informationen über Entgelte 
und Auslagen der Geschäftsbesorgung zur 
Verfügung, soweit nicht eine Preisfestset-
zung nach § 315 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs erfolgt oder die Entgelte und Ausla-
gen gesetzlich verbindlich geregelt sind. 

(1) Unternehmer, die Allgemein-Ver-
braucherdarlehensverträge anbieten o-
der vermitteln, stellen auf Papier oder auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger 
nach Wahl des Verbrauchers jederzeit 
unentgeltlich allgemeine Informationen 
über die von ihnen angebotenen oder zu 
vermittelnden Allgemein-Verbraucher-
darlehensverträge gemäß Absatz 2 zur 
Verfügung. In den Geschäftsräumen des 
Unternehmers sind diese Informationen 
zumindest auf Papier zur Verfügung zu 
stellen. 

(2) Der Sollzinssatz, der für die Über-
ziehungsmöglichkeit berechnet wird, ist in 
den nach Absatz 1 zur Verfügung zu stel-
lenden Informationen klar, eindeutig und in 
auffallender Weise anzugeben. Verfügt 
derjenige, der gemäß Absatz 1 Informatio-
nen bereitzustellen hat, über einen Inter-
netauftritt, so ist der Sollzinssatz in ent-
sprechender Weise auch dort anzugeben. 

(2) Die Informationen nach Absatz 1 
müssen klar und verständlich sein und 
zumindest folgende Angaben enthalten: 

 1. die Identität, Anschrift, Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse des Urhe-
bers der Informationen, 

 2. eine Beschreibung des Widerrufs-
rechts und 
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 3. die Angaben gemäß § 1 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, 4 bis 8, 10, 12 und 
13. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Unternehmer, die den Ab-
schluss von Entgeltvereinbarungen für die 
Duldung von Überziehungen gemäß § 505 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anbieten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht 
im Hinblick auf die Duldung von Überzie-
hungen gemäß § 505 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs und Umschuldungen gemäß 
§ 491 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. 

 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend für das Angebot von Finan-
zierungshilfen gemäß § 506 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs und de-
ren Vermittlung. 

 

§ 3 

 Bedingungen für Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensverträge und entspre-

chende Finanzierungshilfen 

 (1) Ein Verbraucher, der seinen 
rechtmäßigen Aufenthalt in der Europäi-
schen Union hat, darf durch die für die 
Gewährung eines Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrags zu erfüllenden 
Bedingungen nicht aus Gründen seiner 
Staatsangehörigkeit oder seines Wohn-
sitzes oder aus einem der in Artikel 21 
der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union genannten Gründe benach-
teiligt werden, wenn er einen Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrag abschlie-
ßen will, abschließt oder abgeschlossen 
hat. Die Möglichkeit, den Zugang zu ei-
nem Darlehen unter unterschiedlichen 
Bedingungen zu gewähren, die durch 
objektive Kriterien hinreichend gerecht-
fertigt sind, bleibt von Satz 1 unberührt. 

 (2) Absatz 1 gilt entsprechend für 
Finanzierungshilfen gemäß § 506 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 Anlagen 4 und 5 

 [Die Anlagen 4 und 5 wurden umfassend 
neugestaltet, so dass eine Synopse 
nicht erstellt wurde] 
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Anlage 7 

 

entfällt 

Anlage 8 Anlage 8 

Gestaltungshinweis [5g] Bei einem 
verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der 
nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten 
zum Gegenstand hat, sind hier folgende 
Überschrift und folgender Hinweis einzufü-
gen: 

Gestaltungshinweis [5g] Bei einem 
verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der 
nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten 
zum Gegenstand hat, sind hier folgende 
Überschrift und folgender Hinweis einzufü-
gen: 

„Einwendungen bei verbundenen Ver-
trägen“ 

„Einwendungen bei verbundenen Ver-
trägen“ 

„Der Darlehensnehmer kann die Rückzah-
lung des Darlehens verweigern, soweit ihn 
Einwendungen berechtigen würden, seine 
Leistung gegenüber dem Vertragspartner 
aus dem verbundenen Vertrag zu verwei-
gern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte 
Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder 
wenn der Rechtsgrund für die Einwendung 
auf einer Vereinbarung beruht, die zwi-
schen dem Darlehensnehmer und dem an-
deren Vertragspartner nach dem Abschluss 
des Darlehensvertrags getroffen wurde. 
Kann der Darlehensnehmer von dem ande-
ren Vertragspartner Nacherfüllung verlan-
gen, so kann er die Rückzahlung des Dar-
lehens erst verweigern, wenn die Nacher-
füllung fehlgeschlagen ist.“ 

„Der Darlehensnehmer kann die Rückzah-
lung des Darlehens verweigern, soweit ihn 
Einwendungen berechtigen würden, seine 
Leistung gegenüber dem Vertragspartner 
aus dem verbundenen Vertrag zu verwei-
gern. Dies gilt nicht, wenn der Rechtsgrund 
für die Einwendung auf einer Vereinbarung 
beruht, die zwischen dem Darlehensneh-
mer und dem anderen Vertragspartner 
nach dem Abschluss des Darlehensver-
trags getroffen wurde. Kann der Darlehens-
nehmer von dem anderen Vertragspartner 
Nacherfüllung verlangen, so kann er die 
Rückzahlung des Darlehens erst verwei-
gern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschla-
gen ist.“ 

Dieser Hinweis und die Überschrift können 
entfallen, wenn der Darlehensgeber weiß, 
dass das finanzierte Entgelt weniger als 
200 Euro beträgt. 

entfällt 

Anlage 9 

 

entfällt 
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Bundesdatenschutzgesetz Bundesdatenschutzgesetz 

( - BDSG) 
vom: 30.06.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 6.5.2024 I 

Nr. 149 

( - BDSG) 
vom: 30.06.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 6.5.2024 I 

Nr. 149 

§ 30 § 30 

Verbraucherkredite Verbraucherkredite 

(1) Eine Stelle, die geschäftsmäßig 
personenbezogene Daten, die zur Bewer-
tung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern 
genutzt werden dürfen, zum Zweck der 
Übermittlung erhebt, speichert oder verän-
dert, hat Auskunftsverlangen von Darle-
hensgebern aus anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union genauso zu be-
handeln wie Auskunftsverlangen inländi-
scher Darlehensgeber. 

(1) Eine Stelle, die geschäftsmäßig 
personenbezogene Daten, die zur Bewer-
tung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern 
genutzt werden dürfen, zum Zweck der 
Übermittlung erhebt, speichert oder verän-
dert, hat Auskunftsverlangen von Darle-
hensgebern aus anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union genauso zu be-
handeln wie Auskunftsverlangen inländi-
scher Darlehensgeber. 

(2) Wer den Abschluss eines Verbrau-
cherdarlehensvertrags oder eines Vertrags 
über eine entgeltliche Finanzierungshilfe 
mit einem Verbraucher infolge einer Aus-
kunft einer Stelle im Sinne des Absatzes 1 
ablehnt, hat den Verbraucher unverzüglich 
hierüber sowie über die erhaltene Auskunft 
zu unterrichten. Die Unterrichtung unter-
bleibt, soweit hierdurch die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung gefährdet würde. 
§  37 bleibt unberührt. 

(7) Wer den Abschluss eines Verbrau-
cherdarlehensvertrags infolge der Auskunft 
einer Stelle im Sinne des Absatzes 1 ab-
lehnt, hat den Verbraucher unverzüglich 
hierüber sowie über die erhaltene Auskunft, 
die Einzelheiten der konsultierten Da-
tenbank und über die berücksichtigten 
Datenkategorien zu unterrichten. Stützt 
sich die Kreditwürdigkeitsprüfung unab-
hängig von Satz 1 auf eine automati-
sierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten, so hat der Darlehensgeber den 
Darlehensnehmer im Falle einer Ableh-
nung des Abschlusses eines Verbrau-
cherdarlehensvertrags über diese Tatsa-
che zu unterrichten sowie bei Allge-
mein-Verbraucherdarlehensverträgen 
über das Recht des Darlehensnehmers 
auf eine Prüfung durch eine Person und 
über das Verfahren zur Anfechtung der 
Entscheidung des Darlehensgebers, die 
Darlehensgewährung abzulehnen. 
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 (2) Eine Stelle im Sinne des Absat-
zes 1 darf nur Auskunftsverlangen sol-
cher Darlehensgeber von Allgemein-
Verbraucherdarlehen entsprechen, die 
unter der Aufsicht der national jeweils 
darlehensrechtlich zuständigen Be-
hörde stehen und die die Gewähr dafür 
bieten, dass sie die Verordnung (EU) 
2016/679 in vollem Umfang einhalten. 

 (3) Datenbanken, die von Stellen im 
Sinne des Absatzes 1 betrieben werden 
und Informationen über Allgemein-Ver-
braucherdarlehensverträge enthalten, 
müssen zumindest Informationen über 
Zahlungsrückstände von Verbrauchern 
bei der Rückzahlung ihrer Darlehen, die 
jeweilige Art des Darlehens und die 
Identität des Darlehensgebers enthalten. 
Die betreibende Stelle hat den Verbrau-
cher über Folgendes zu unterrichten: 

 1. innerhalb von 30 Tagen nach der 
Eintragung von etwaigen Rückstän-
den bei der Darlehensrückzahlung 
in einer Datenbank über diese Ein-
tragung sowie 

 2. über seine Rechte gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2016/679. 

 (4) Eine Stelle im Sinne des Absat-
zes 1 hat für die Zwecke von Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträgen über 
Verfahren zu verfügen, mit denen sie si-
cherstellt, dass die in der von ihr betrie-
benen Datenbank enthaltenen Informati-
onen aktuell und zutreffend sind. 

 (5) Darlehensgeber und Darlehens-
vermittler von Allgemein-Verbraucher-
darlehensverträgen dürfen weder be-
sondere Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 noch verarbei-
tete personenbezogene Daten aus sozi-
alen Netzwerken verarbeiten, die mög-
licherweise in den von Stellen im Sinne 
des Absatzes 1 betriebenen Datenban-
ken enthalten sind. 
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 (6) Beinhaltet im Fall von Allge-
mein-Verbraucherdarlehensverträgen 
die Kreditwürdigkeitsprüfung eine auto-
matisierte Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, kann der Darlehensnehmer 
vom Darlehensgeber das Eingreifen ei-
ner Person verlangen. Dies umfasst das 
Recht auf 

 1. klare und verständliche Erläuterun-
gen zu der Kreditwürdigkeitsprü-
fung, einschließlich der Logik und 
der Risiken der automatisierten Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
sowie ihrer Bedeutung für die Ent-
scheidung des Darlehensgebers 
über die Darlehensgewährung und 
ihrer Auswirkungen auf die Ent-
scheidung, 

 2. die Darlegung des eigenen Stand-
punkts des Darlehensnehmers und 

 3. die Überprüfung der Kreditwürdig-
keitsprüfung und der Entscheidung 
über die Darlehensgewährung durch 
den Darlehensgeber. 

 Der Darlehensgeber muss den Darle-
hensnehmer nach Abschluss der auto-
matisierten Verarbeitung personenbezo-
gener Daten über seine Rechte nach 
den Sätzen 1 und 2 unterrichten. 

 (8) Eine Stelle im Sinne des Absat-
zes 1 hat über Verfahren zu verfügen, 
um Verbrauchern für die Zwecke von 
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträ-
gen eine Beschwerde über den Inhalt 
der betriebenen Datenbanken, ein-
schließlich der Daten, die Dritte aus die-
sen Datenbanken erhalten können, zu 
erleichtern. 

 (9) Die Absätze 1 bis 8 gelten auch 
für die Anbieter und Vermittler der je-
weils entsprechenden Finanzierungshil-
fen gemäß § 506 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs. 
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§ 43 § 43 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunfts-
verlangen nicht richtig behandelt oder 

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunfts-
verlangen nicht richtig behandelt, 

2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen 
Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
richtet. 

2. entgegen § 30 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 1, Absatz 6 Satz 3 oder Absatz 7 
einen Verbraucher oder einen Darle-
hensnehmer nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
richtet oder 

 3. entgegen § 30 Absatz 5 Daten verar-
beitet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Gegen Behörden und sonstige öf-
fentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 
werden keine Geldbußen verhängt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der 
Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Be-
nachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 
Verfahren nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten gegen den Meldepflichti-
gen oder Benachrichtigenden oder seine in 
§ 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen nur mit Zustim-
mung des Meldepflichtigen oder Benach-
richtigenden verwendet werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über Unterlassungskla-
gen bei Verbraucherrechts- und 

anderen Verstößen 

Gesetz über Unterlassungskla-
gen bei Verbraucherrechts- und 

anderen Verstößen 

(Unterlassungsklagengesetz - 
UKlaG) 

vom: 26.11.2001 - zuletzt geän-
dert durch Art. 18 G v. 6.5.2024 

I Nr. 149 

(Unterlassungsklagengesetz - 
UKlaG) 

vom: 26.11.2001 - zuletzt geän-
dert durch Art. 18 G v. 6.5.2024 

I Nr. 149 

§ 2 § 2 

Ansprüche bei verbraucherschutzge-
setzwidrigen Praktiken 

Ansprüche bei verbraucherschutzge-
setzwidrigen Praktiken 

(1) Wer in anderer Weise als durch 
Verwendung oder Empfehlung von Allge-
meinen Geschäftsbedingungen Vorschrif-
ten zuwiderhandelt, die dem Schutz der 
Verbraucher dienen (Verbraucherschutzge-
setze), kann im Interesse des Verbraucher-
schutzes auf Unterlassung und Beseitigung 
in Anspruch genommen werden. Werden 
die Zuwiderhandlungen in einem Unterneh-
men von einem Mitarbeiter oder Beauftrag-
ten begangen, so ist der Unterlassungsan-
spruch oder der Beseitigungsanspruch 
auch gegen den Inhaber des Unterneh-
mens begründet. Bei Zuwiderhandlungen 
gegen die in Absatz 2 Nummer 13 genann-
ten Vorschriften richtet sich der Beseiti-
gungsanspruch nach den entsprechenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Verbraucherschutzgesetze im 
Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere  

(2) Verbraucherschutzgesetze im 
Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere  

1. die Vorschriften des Bürgerlichen 
Rechts, die für folgende Verträge zwi-
schen Unternehmern und Verbrau-
chern gelten:  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge, 

 

b) Fernabsatzverträge,  
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c) Verträge im elektronischen Ge-
schäftsverkehr, 

 

d) Verbraucherverträge über digitale 
Produkte, 

 

e) Kaufverträge,  

f) Teilzeit-Wohnrechteverträge, Ver-
träge über langfristige Urlaubspro-
dukte sowie Vermittlungsverträge 
und Tauschsystemverträge, 

 

g) Verbraucherdarlehensverträge, Fi-
nanzierungshilfen und Ratenliefe-
rungsverträge, 

 

h) Bauverträge,  

i) Pauschalreiseverträge, Verträge 
über die Vermittlung von Reisen 
und verbundener Reiseleistungen, 

 

j) Darlehensvermittlungsverträge so-
wie 

 

k) Zahlungsdiensteverträge,  

2. die Vorschriften des Fernunterrichts-
schutzgesetzes, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. diejenigen Vorschriften des Digitale-
Dienste-Gesetzes, die das Verhältnis 
zwischen Anbietern von elektronischen 
Informations- und Kommunikations-
diensten und Verbrauchern regeln, die 
§§ 8, 9, 70, 74 und 98 des Medien-
staatsvertrags vom 14. bis 28. April 
2020, die §§ 4, 5, 5a, 5b und 6 des Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrags vom 
10. bis 27. September 2002 und die §§ 
10 und 11 des Deutsche-Welle-Geset-
zes, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. diejenigen Vorschriften des Telekom-
munikation-Digitale-Dienste-Daten-
schutz-Gesetzes, die das Verhältnis 
zwischen Unternehmern und Verbrau-
chern regeln, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Vorschriften des Arzneimittelgeset-
zes, die das Verhältnis zwischen Un-
ternehmern und Verbrauchern regeln, 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. die §§ 3 bis 13 des Heilmittelwerbege-
setzes, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. diejenigen Vorschriften des Kapitalan-
lagegesetzbuchs, die das Verhältnis 
zwischen Kapitalverwaltungsgesell-
schaften und Verbrauchern regeln, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. diejenigen Vorschriften des Abschnitts 
11 des Wertpapierhandelsgesetzes, 
die das Verhältnis zwischen Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen und 
Verbrauchern regeln, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. die Vorschriften des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. § 79 Absatz 2 und 3 sowie § 80 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. die Vorschriften des Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetzes, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. § 2 Absatz 2 sowie die §§ 36 und 37 
des Verbraucherstreitbeilegungsgeset-
zes und Artikel 14 der Verordnung 
(EU) Nr. 524/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. 
Mai 2013 über die Online-Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 
und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 
2009/22/EG (Verordnung über Online-
Streitbeilegung in Verbraucherangele-
genheiten) (ABl. L 165 vom 18.6.2013, 
S. 1), 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; 
L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 
vom 23.5.2018, S. 2; L 074 vom 
4.3.2021, S. 35) in der jeweils gelten-
den Fassung, die für die Verarbeitung 
von Daten von Verbrauchern durch 
Unternehmer gelten, 

13. u n v e r ä n d e r t  
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14. § 31 des Bundesdatenschutzgesetzes, 14. die §§ 30 und 31 des Bundesdaten-
schutzgesetzes, 

15. diejenigen Vorschriften des Zahlungs-
kontengesetzes, die das Verhältnis 
zwischen Zahlungsdienstleistern und 
Verbrauchern regeln, 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. diejenigen Vorschriften des Telekom-
munikationsgesetzes, die das Verhält-
nis zwischen Anbietern von öffentlich 
zugänglichen Telekommunikationsleis-
tungen und Verbrauchern regeln, 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. die Vorschriften des Produkthaftungs-
gesetzes, 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. die Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 2027/97 des Rates vom 9. Oktober 
1997 über die Haftung bei der Beförde-
rung von Fluggästen und deren Ge-
päck im Luftverkehr (ABl. L 285 vom 
17.10.1997, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 889/2002 (ABl. L 
140 vom 30.5.2002, S. 2), geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. die Vorschriften der Preisangabenver-
ordnung, 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. die §§ 3 bis 7 des Produktsicherheits-
gesetzes, § 7 des Gasgerätedurchfüh-
rungsgesetzes, § 7 des PSA-Durchfüh-
rungsgesetzes und die Vorschriften der 
Verordnung über elektrische Betriebs-
mittel, der Verordnung über die Sicher-
heit von Spielzeug, der Verordnung 
über einfache Druckbehälter, der Ma-
schinenverordnung, der Verordnung 
über Sportboote und Wassermotorrä-
der, der Explosionsschutzverordnung, 
der Aufzugsverordnung, der Aerosol-
packungsverordnung sowie der Druck-
geräteverordnung, soweit diese Pflich-
ten von Unternehmern zum Schutz der 
Verbraucher regeln, 

20. u n v e r ä n d e r t  
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21. die Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), die zu-
letzt durch die Verordnung (EU) 
2019/1381 (ABl. L 231 vom 6.9.2019, 
S. 1) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, soweit sie 
das Verhältnis zwischen Unternehmern 
und Verbrauchern regeln, 

21. u n v e r ä n d e r t  

22. die Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 261/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Februar 
2004 über die gemeinsame Regelung 
für Ausgleichs und Unterstützungsleis-
tungen für Fluggäste im Fall der Nicht-
beförderung und bei Annullierung oder 
großer Verspätung von Flügen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
295/91 (ABl. L 46 vom 17.2.2004, S. 1; 
L 119 vom 7.5.2019, S. 202) in der je-
weils geltenden Fassung, 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. die Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. Juli 
2006 über die Rechte von behinderten 
Flugreisenden und Flugreisenden mit 
eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 
vom 26.7.2006, S. 1; L 26 vom 
26.1.2013, S. 34), in der jeweils gelten-
den Fassung, 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2021/782 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 
2021 über die Rechte und Pflichten der 
Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. 
L 172 vom 17.5.2021, S. 1), in der je-
weils geltenden Fassung, 

24. u n v e r ä n d e r t  
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25. Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Septem-
ber 2008 über gemeinsame Vorschrif-
ten für die Durchführung von Luftver-
kehrsdiensten in der Gemeinschaft 
(ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3), die 
zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2020/2115 (ABl. L 426 vom 
17.12.2020, S. 4) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. die Artikel 1 bis 35 der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung 
und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (ABl. L 353 vom 
31.12.2008, S. 1; L 16 vom 20.1.2011, 
S. 1; L 94 vom 10.4.2015, S. 9; L 349 
vom 21.12.2016, S. 1; L 190 vom 
27.7.2018, S. 20; L 55 vom 25.2.2019, 
S. 18; L 117 vom 3.5.2019, S. 8), die 
zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1962 (ABl. L 400 vom 
12.11.2021, S. 16) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. die §§ 20a, 36, 40 bis 41, 41b, 42, 53a 
und 111a des Energiewirtschaftsgeset-
zes, 

27. u n v e r ä n d e r t  

28. die Vorschriften des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes, die das Verhältnis 
zwischen E-Geldinstituten und Ver-
brauchern regeln, 

28. u n v e r ä n d e r t  

29. die §§ 4 und 5 des Energieverbrauchs-
relevante-Produkte-Gesetzes, 

29. u n v e r ä n d e r t  

30. die §§ 1a, 6a, 7 bis 9, 59 Absatz 1 Satz 
2 und 3 und Absatz 4 Satz 2, die §§ 
152, 154 und 155, auch in Verbindung 
mit den §§ 176 und 177 Absatz 1 des 
Versicherungsvertragsgesetzes, 

30. u n v e r ä n d e r t  

31. die VVG-Informationspflichtenverord-
nung, 

31. u n v e r ä n d e r t  
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32. die Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 392/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April 
2009 über die Unfallhaftung von Beför-
derern von Reisenden auf See (ABl. L 
131 vom 28.5.2009, S. 24), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2019/1243 
(ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 241) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, 

32. u n v e r ä n d e r t  

33. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2021/1230 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Juli 
2021 über grenzüberschreitende Zah-
lungen in der Union (ABl. L 274 vom 
30.7.2021, S. 20), in der jeweils gelten-
den Fassung, 

33. u n v e r ä n d e r t  

34. die Artikel 4 bis 7 der Verordnung (EU) 
2020/740 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. Mai 
2020 über die Kennzeichnung von Rei-
fen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz 
und andere Parameter, zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2017/1369 und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1222/2009 (ABl. L 177 vom 
5.6.2020, S. 1; L 241 vom 27.7.2020, 
S. 46; L 147 vom 30.4.2021, S. 23; L 
382 vom 28.10.2021, S. 52), in der je-
weils geltenden Fassung, 

34. u n v e r ä n d e r t  

35. die Artikel 3 bis 8 und die Artikel 19 bis 
21 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. November 2009 über 
kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 
22.12.2009, S. 59; L 318 vom 
15.11.2012, S. 74; L 72 vom 
15.3.2013, S. 16), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2022/135 (ABl. L 22 
vom 1.2.2022, S. 2) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

35. u n v e r ä n d e r t  

36. die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 66/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2009 über das EU-Umwelt-
zeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 
1), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2017/1941 (ABl. L 275 vom 
25.10.2017, S. 9) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, 

36. u n v e r ä n d e r t  
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37. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1177/2010 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. No-
vember 2010 über die Fahrgastrechte 
im See- und Binnenschiffsverkehr und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 (ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 1), in der jeweils gelten-
den Fassung, 

37. u n v e r ä n d e r t  

38. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 181/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Februar 
2011 über die Fahrgastrechte im 
Kraftomnibusverkehr und zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, 
S. 1), in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

38. u n v e r ä n d e r t  

39. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. Okto-
ber 2011 betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
87/250/EWG der Kommission, der 
Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der 
Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, 
der Richtlinie 2000/13/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG 
der Kommission und der Verordnung 
(EG) Nr. 608/2004 der Kommission 
(ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18; L 
331 vom 18.11.2014, S. 41; L 50 vom 
21.2.2015, S. 48; L 266 vom 
30.9.2016, S. 7), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2015/2283 (ABl. L 
327 vom 11.12.2015, S. 1) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

39. u n v e r ä n d e r t  

40. die §§ 4 bis 11 der Verordnung über 
Heizkostenabrechnung, die §§ 3 bis 5 
der Fernwärme- oder Fernkälte-Ver-
brauchserfassungs- und -Abrech-
nungsverordnung und die §§ 29 bis 32 
des Messstellenbetriebsgesetzes, 

40. u n v e r ä n d e r t  
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41. die §§ 11 bis 18 der Gasgrundversor-
gungsverordnung, 

41. u n v e r ä n d e r t  

42. die §§ 11 bis 18 der Stromgrundversor-
gungsverordnung, 

42. u n v e r ä n d e r t  

43. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. März 
2012 zur Festlegung der technischen 
Vorschriften und der Geschäftsanfor-
derungen für Überweisungen und Last-
schriften in Euro und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 
94 vom 30.3.2012, S. 22), die durch 
die Verordnung (EU) Nr. 248/2014 
(ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 1) geän-
dert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, 

43. u n v e r ä n d e r t  

44. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 531/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Juni 
2012 über das Roaming in öffentlichen 
Mobilfunknetzen in der Union (ABl. L 
172 vom 30.6.2012, S. 10), in der je-
weils geltenden Fassung, 

44. u n v e r ä n d e r t  

45. die Vorschriften des Mess- und Eich-
gesetzes sowie der Mess- und Eich-
verordnung, soweit sie das Verhältnis 
zwischen Unternehmern und Verbrau-
chern regeln, 

45. u n v e r ä n d e r t  

46. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. No-
vember 2014 über Basisinformations-
blätter für verpackte Anlageprodukte 
für Kleinanleger und Versicherungsan-
lageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 
9.12.2014, S. 1; L 358 vom 
13.12.2014, S. 50), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2021/2259 (ABl. 
L 455 vom 20.12.2021, S. 1) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

46. u n v e r ä n d e r t  
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47. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2015/760 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 
2015 über europäische langfristige In-
vestmentfonds (ABl. L 123 vom 
19.5.2015, S. 98), die durch die Dele-
gierte Verordnung (EU) 2018/480 (ABl. 
L 81 vom 23.3.2018, S. 1) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

47. u n v e r ä n d e r t  

48. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2015/2120 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. Novem-
ber 2015 über Maßnahmen zum Zu-
gang zum offenen Internet und zur Än-
derung der Richtlinie 2002/22/EG über 
den Universaldienst und Nutzerrechte 
bei elektronischen Kommunikations-
netzen und -diensten sowie der Ver-
ordnung (EU) Nr. 531/2012 über das 
Roaming in öffentlichen Mobilfunknet-
zen in der Union (ABl. L 310 vom 
26.11.2015, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2018/1971 (ABl. L 
321 vom 17.12.2018, S. 1) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

48. u n v e r ä n d e r t  

49. die Vorschriften des Kapitels II der Ver-
ordnung (EU) 2017/745 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
5. April 2017 über Medizinprodukte, 
zur Änderung der Richtlinie 
2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 
178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 
1223/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 90/385/EWG und 
93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 
5.5.2017, S. 1; L 117 vom 3.5.2019, S. 
9; L 334 vom 27.12.2019, S. 165; L 
241 vom 8.7.2021, S. 7), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2020/561 
(ABl. L 130 vom 24.4.2020, S. 18) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, 

49. u n v e r ä n d e r t  
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50. die Vorschriften des Kapitels II der Ver-
ordnung (EU) 2017/746 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
98/79/EG und des Beschlusses 
2010/227/EU der Kommission (ABl. L 
117 vom 5.5.2017, S. 176; L 117 vom 
3.5.2019, S. 11; L 334 vom 
27.12.2019, S. 167; L 233 vom 
1.7.2021, S. 9), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2022/112 (ABl. L 19 
vom 28.1.2022, S. 3) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

50. u n v e r ä n d e r t  

51. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2017/1128 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Juni 
2017 zur grenzüberschreitenden Porta-
bilität von Online-Inhaltediensten im 
Binnenmarkt (ABl. L 168 vom 
30.6.2017, S. 1; L 198 vom 28.7.2017, 
S. 42), in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

51. u n v e r ä n d e r t  

52. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2017/1129 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Juni 
2017 über den Prospekt, der beim öf-
fentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel 
an einem geregelten Markt zu veröf-
fentlichen ist, und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 
30.6.2017, S. 12), die zuletzt durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2021/528 
(ABl. L 106 vom 26.3.2021, S. 32) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, 

52. u n v e r ä n d e r t  

53. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2017/1131 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Juni 
2017 über Geldmarktfonds (ABl. L 169 
vom 30.6.2017, S. 8), die zuletzt durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 
2018/990 (ABl. L 177 vom 13.7.2018, 
S. 1) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, 

53. u n v e r ä n d e r t  
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54. die Artikel 3 bis 6 der Verordnung (EU) 
2017/1369 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4. Juli 2017 
zur Festlegung eines Rahmens für die 
Energieverbrauchskennzeichnung und 
zur Aufhebung der Richtlinie 
2010/30/EU (ABl. L 198 vom 
28.7.2017, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2020/740 (ABl. L 177 
vom 5.6.2020, S. 1) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

54. u n v e r ä n d e r t  

55. die Artikel 3 bis 5 der Verordnung (EU) 
2018/302 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Februar 
2018 über Maßnahmen gegen unge-
rechtfertigtes Geoblocking und andere 
Formen der Diskriminierung aufgrund 
der Staatsangehörigkeit, des Wohnsit-
zes oder des Ortes der Niederlassung 
des Kunden innerhalb des Binnen-
markts und zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 
2017/2394 sowie der Richtlinie 
2009/22/EG (ABl. L 60 I vom 2.3.2018, 
S. 1; L 66 vom 8.3.2018, S. 1), in der 
jeweils geltenden Fassung, 

55. u n v e r ä n d e r t  

56. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2022/1925 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Septem-
ber 2022 über bestreitbare und faire 
Märkte im digitalen Sektor und zur Än-
derung der Richtlinien (EU) 2019/1937 
und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digi-
tale Märkte) (ABl. L 265 vom 
12.10.2022, S. 1), in der jeweils gelten-
den Fassung und 

56. u n v e r ä n d e r t  

57. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2022/2065 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Oktober 
2022 über einen Binnenmarkt für digi-
tale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über di-
gitale Dienste) (ABl. L 277 vom 
27.10.2022, S. 1), in der jeweils gelten-
den Fassung. 

57. u n v e r ä n d e r t  

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 14 § 14 

Schlichtungsverfahren und Verord-
nungsermächtigung 

Schlichtungsverfahren und Verord-
nungsermächtigung 

(1) Bei Streitigkeiten aus der Anwen-
dung  

(1) Bei Streitigkeiten aus der Anwen-
dung  

1. der Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs betreffend Fernabsatzver-
träge über Finanzdienstleistungen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der §§ 491 bis 508, 511 und 655a bis 
655d des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie Artikel 247a § 1 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche, 

2. der §§ 491 bis 508, 511 und 655a bis 
655d des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie Artikel 247a § 1 bis 3 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche, 

3. der Vorschriften betreffend Zahlungs-
diensteverträge in  

3. der Vorschriften betreffend Zahlungs-
diensteverträge in 

a) den §§ 675c bis 676c des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Verordnung (EU) 2021/1230 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Juli 2021 über 
grenzüberschreitende Zahlungen 
in der Union (kodifizierter Text) 
(ABl. L 274 vom 30.7.2021, S. 20) 

b) der Verordnung (EU) 2021/1230, 

c) der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. März 2012 zur 
Festlegung der technischen Vor-
schriften und der Geschäftsanfor-
derungen für Überweisungen und 
Lastschriften in Euro und zur Än-
derung der Verordnung (EG) Nr. 
924/2009 (ABl. L 94 vom 
30.3.2012, S. 22), die durch die 
Verordnung (EU) Nr. 248/2014 
(ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 1) 
geändert worden ist, 

c) der Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012, 

d) der Verordnung (EU) 2015/751 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2015 über 
Interbankenentgelte für kartenge-
bundene Zahlungsvorgänge (ABl. 
L 123 vom 19.5.2015, S. 1), 

d) der Verordnung (EU) 2015/751, 
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4. der Vorschriften des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes, soweit sie Pflichten 
von E-Geld-Emittenten oder Zahlungs-
dienstleistern gegenüber ihren Kunden 
begründen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. der Vorschriften des Zahlungskonten-
gesetzes, die das Verhältnis zwischen 
einem Zahlungsdienstleister und einem 
Verbraucher regeln, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. der Vorschriften des Kapitalanlagege-
setzbuchs, wenn an der Streitigkeit 
Verbraucher beteiligt sind, oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. sonstiger Vorschriften im Zusammen-
hang mit Verträgen, die Bankgeschäfte 
nach § 1 Absatz 1 Satz 2 des Kredit-
wesengesetzes oder Finanzdienstleis-
tungen nach § 1 Absatz 1a Satz 2 des 
Kreditwesengesetzes betreffen, zwi-
schen Verbrauchern und nach dem 
Kreditwesengesetz beaufsichtigten Un-
ternehmen 

7. u n v e r ä n d e r t  

können die Beteiligten unbeschadet ihres 
Rechts, die Gerichte anzurufen, eine vom 
Bundesamt für Justiz für diese Streitigkei-
ten anerkannte private Verbraucherschlich-
tungsstelle oder die bei der Deutschen 
Bundesbank oder die bei der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein-
gerichtete Verbraucherschlichtungsstelle 
anrufen. Die bei der Deutschen Bundes-
bank eingerichtete Verbraucherschlich-
tungsstelle ist für die Streitigkeiten nach 
Satz 1 Nummer 1 bis 5 zuständig; die bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht eingerichtete Verbraucher-
schlichtungsstelle ist für die Streitigkeiten 
nach Satz 1 Nummer 6 und 7 zuständig. 
Diese behördlichen Verbraucherschlich-
tungsstellen sind nur zuständig, wenn es 
für die Streitigkeit keine zuständige aner-
kannte Verbraucherschlichtungsstelle gibt. 

können die Beteiligten unbeschadet ihres 
Rechts, die Gerichte anzurufen, eine vom 
Bundesamt für Justiz für diese Streitigkei-
ten anerkannte private Verbraucherschlich-
tungsstelle oder die bei der Deutschen 
Bundesbank oder die bei der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein-
gerichtete Verbraucherschlichtungsstelle 
anrufen. Die bei der Deutschen Bundes-
bank eingerichtete Verbraucherschlich-
tungsstelle ist für die Streitigkeiten nach 
Satz 1 Nummer 1 bis 5 zuständig; die bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht eingerichtete Verbraucher-
schlichtungsstelle ist für die Streitigkeiten 
nach Satz 1 Nummer 6 und 7 zuständig. 
Diese behördlichen Verbraucherschlich-
tungsstellen sind nur zuständig, wenn es 
für die Streitigkeit keine zuständige aner-
kannte Verbraucherschlichtungsstelle gibt. 
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(2) Jede Verbraucherschlichtungs-
stelle nach Absatz 1 muss mit mindestens 
zwei Schlichtern besetzt sein, die die Befä-
higung zum Richteramt haben. Die Schlich-
ter müssen unabhängig sein und das 
Schlichtungsverfahren fair und unparteiisch 
führen. Sie sollen ihre Schlichtungsvor-
schläge am geltenden Recht ausrichten 
und sie sollen insbesondere die zwingen-
den Verbraucherschutzgesetze beachten. 
Für das Schlichtungsverfahren kann von ei-
nem Verbraucher kein Entgelt verlangt wer-
den. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Bundesamt für Justiz erkennt 
auf Antrag eine Schlichtungsstelle als pri-
vate Verbraucherschlichtungsstelle nach 
Absatz 1 Satz 1 an, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der Träger der Schlichtungsstelle ein 
eingetragener Verein ist, 

 

2. die Schlichtungsstelle für die Streitig-
keiten nach Absatz 1 Satz 1 zuständig 
ist und 

 

3. die Organisation, Finanzierung und 
Verfahrensordnung der Schlichtungs-
stelle den Anforderungen dieses Ge-
setzes und der Rechtsverordnung ent-
spricht, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen wurde. 

 

Die Verfahrensordnung einer anerkannten 
Schlichtungsstelle kann nur mit Zustim-
mung des Bundesamts für Justiz geändert 
werden. 

 

(4) Das Bundesamt für Justiz nimmt 
die Verbraucherschlichtungsstellen nach 
Absatz 1 in die Liste nach § 33 Absatz 1 
des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes 
auf und macht die Anerkennung und den 
Widerruf oder die Rücknahme der Aner-
kennung im Bundesanzeiger bekannt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz regelt im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, entsprechend den Anforderungen der 
Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
2013 über die alternative Beilegung ver-
braucherrechtlicher Streitigkeiten und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG 
(ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 63)  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. die näheren Einzelheiten der Organisa-
tion und des Verfahrens der bei der 
Deutschen Bundesbank und der bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht nach diesem Gesetz ein-
gerichteten Verbraucherschlichtungs-
stellen, insbesondere auch die Kosten 
des Schlichtungsverfahrens für einen 
am Schlichtungsverfahren beteiligten 
Unternehmer, 

 

2. die Voraussetzungen und das Verfah-
ren für die Anerkennung einer privaten 
Verbraucherschlichtungsstelle und für 
die Aufhebung dieser Anerkennung so-
wie die Voraussetzungen und das Ver-
fahren für die Zustimmung zur Ände-
rung der Verfahrensordnung, 

 

3. die Zusammenarbeit der behördlichen 
Verbraucherschlichtungsstellen und 
der privaten Verbraucherschlichtungs-
stellen mit  

 

a) staatlichen Stellen, insbesondere 
der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, und 

 

b) vergleichbaren Stellen zur außer-
gerichtlichen Streitbeilegung in an-
deren Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum. 
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Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb 

Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb 

( - UWG) 
vom: 03.07.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 21 G v. 6.5.2024 

I Nr. 149 

( - UWG) 
vom: 03.07.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 21 G v. 6.5.2024 

I Nr. 149 

§ 5c § 5c 

Verbotene Verletzung von Verbraucher-
interessen durch unlautere geschäftli-

che Handlungen 

Verbotene Verletzung von Verbraucher-
interessen durch unlautere geschäftli-

che Handlungen 

(1) Die Verletzung von Verbraucherin-
teressen durch unlautere geschäftliche 
Handlungen ist verboten, wenn es sich um 
einen weitverbreiteten Verstoß gemäß Arti-
kel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2017/2394 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2017 
über die Zusammenarbeit zwischen den für 
die Durchsetzung der Verbraucherschutz-
gesetze zuständigen nationalen Behörden 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, 
S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2019/771 (ABl. L 136 vom 22.5.2019, 
S. 28; L 305 vom 26.11.2019, S. 66) geän-
dert worden ist, oder einen weitverbreiteten 
Verstoß mit UnionsDimension gemäß Arti-
kel 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2017/2394 handelt. 

(1) Die Verletzung von Verbraucherin-
teressen durch unlautere geschäftliche 
Handlungen ist verboten, wenn es sich um 
einen weitverbreiteten Verstoß gemäß Arti-
kel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2017/2394, oder einen weitverbreiteten 
Verstoß mit Unions-Dimension gemäß Ar-
tikel 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2017/2394 handelt. 

(2) Eine Verletzung von Verbraucher-
interessen durch unlautere geschäftliche 
Handlungen im Sinne des Absatzes 1 liegt 
vor, wenn 

(2) Eine Verletzung von Verbraucher-
interessen durch unlautere geschäftliche 
Handlungen im Sinne des Absatzes 1 liegt 
vor, wenn 

1. eine unlautere geschäftliche Handlung 
nach § 3 Absatz 3 in Verbindung mit 
den Nummern 1 bis 31 des Anhangs 
vorgenommen wird, 

1. eine unlautere geschäftliche Handlung 
nach § 3 Absatz 3 in Verbindung mit 
den Nummern 1 bis 31 oder 33 des 
Anhangs vorgenommen wird, 

2. eine aggressive geschäftliche Hand-
lung nach § 4a Absatz 1 Satz 1 vorge-
nommen wird, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. eine irreführende geschäftliche Hand-
lung nach § 5 Absatz 1 oder § 5a Ab-
satz 1 vorgenommen wird oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. eine unlautere geschäftliche Handlung 
nach § 3 Absatz 1 fortgesetzt vorge-
nommen wird, die durch eine vollzieh-
bare Anordnung der zuständigen Be-
hörde im Sinne des Artikels 3 Nummer 
6 der Verordnung (EU) 2017/2394 oder 
durch eine vollstreckbare Entschei-
dung eines Gerichts untersagt worden 
ist, sofern die Handlung nicht bereits 
von den Nummern 1 bis 3 erfasst ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(3) Eine Verletzung von Verbraucher-
interessen durch unlautere geschäftliche 
Handlungen im Sinne des Absatzes 1 liegt 
auch vor, wenn 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. eine geschäftliche Handlung die tat-
sächlichen Voraussetzungen eines der 
in Absatz 2 geregelten Fälle erfüllt und 

 

2. auf die geschäftliche Handlung das na-
tionale Recht eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union an-
wendbar ist, welches eine Vorschrift 
enthält, die der jeweiligen in Absatz 2 
genannten Vorschrift entspricht. 

 

§ 9 § 9 

Schadensersatz Schadensersatz 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine nach § 3 oder § 7 unzulässige ge-
schäftliche Handlung vornimmt, ist den Mit-
bewerbern zum Ersatz des daraus entste-
henden Schadens verpflichtet. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine nach § 3 unzulässige geschäftliche 
Handlung vornimmt und hierdurch Verbrau-
cher zu einer geschäftlichen Entscheidung 
veranlasst, die sie andernfalls nicht getrof-
fen hätten, ist ihnen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. Dies 
gilt nicht für unlautere geschäftliche Hand-
lungen nach den §§ 3a, 4 und 6 sowie 
nach Nummer 32 des Anhangs. 

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine nach § 3 unzulässige geschäftliche 
Handlung vornimmt und hierdurch Verbrau-
cher zu einer geschäftlichen Entscheidung 
veranlasst, die sie andernfalls nicht getrof-
fen hätten, ist ihnen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. Dies 
gilt nicht für unlautere geschäftliche Hand-
lungen nach den §§ 3a, 4 und 6 sowie 
nach den Nummern 23d, 32 und 33 des 
Anhangs. 
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(3) Gegen verantwortliche Personen 
von periodischen Druckschriften kann der 
Anspruch auf Schadensersatz nach den 
Absätzen 1 und 2 nur bei einer vorsätzli-
chen Zuwiderhandlung geltend gemacht 
werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

Anlage: Anhang Anlage: Anhang 

(zu § 3 Absatz 3) (zu § 3 Absatz 3) 

Folgende geschäftliche Handlungen sind 
gegenüber Verbrauchern stets unzulässig: 

u n v e r ä n d e r t  

Irreführende geschäftliche Handlungen u n v e r ä n d e r t  

1. unwahre Angabe über die Unterzeich-
nung eines Verhaltenskodexes 

1. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe eines Unterneh-
mers, zu den Unterzeichnern eines 
Verhaltenskodexes zu gehören; 

 

2. unerlaubte Verwendung von Gütezei-
chen und Ähnlichem 

2. u n v e r ä n d e r t  

die Verwendung von Gütezeichen, 
Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem 
ohne die erforderliche Genehmigung; 

 

3. unwahre Angabe über die Billigung ei-
nes Verhaltenskodexes 

3. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe, ein Verhaltens-
kodex sei von einer öffentlichen oder 
anderen Stelle gebilligt; 

 

4. unwahre Angabe über Anerkennungen 
durch Dritte 

4. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe,   

a) ein Unternehmer, eine von ihm 
vorgenommene geschäftliche 
Handlung oder eine Ware oder 
Dienstleistung sei von einer öffent-
lichen oder privaten Stelle bestä-
tigt, gebilligt oder genehmigt wor-
den, oder 

 

b) den Bedingungen für die Bestäti-
gung, Billigung oder Genehmigung 
werde entsprochen; 
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5. Lockangebote ohne Hinweis auf Unan-
gemessenheit der Bevorratungsmenge 

5. u n v e r ä n d e r t  

Waren- oder Dienstleistungsangebote 
im Sinne des § 5b Absatz 1 zu einem 
bestimmten Preis, wenn der Unterneh-
mer nicht darüber aufklärt, dass er hin-
reichende Gründe für die Annahme 
hat, er werde nicht in der Lage sein, 
diese oder gleichartige Waren oder 
Dienstleistungen für einen angemesse-
nen Zeitraum in angemessener Menge 
zum genannten Preis bereitzustellen o-
der bereitstellen zu lassen; ist die Be-
vorratung kürzer als zwei Tage, obliegt 
es dem Unternehmer, die Angemes-
senheit nachzuweisen; 

 

6. Lockangebote zum Absatz anderer 
Waren oder Dienstleistungen 

6. u n v e r ä n d e r t  

Waren- oder Dienstleistungsangebote 
im Sinne des § 5b Absatz 1 zu einem 
bestimmten Preis, wenn der Unterneh-
mer sodann in der Absicht, stattdessen 
eine andere Ware oder Dienstleistung 
abzusetzen,  

 

a) eine fehlerhafte Ausführung der 
Ware oder Dienstleistung vorführt, 

 

b) sich weigert zu zeigen, was er be-
worben hat, oder 

 

c) sich weigert, Bestellungen dafür 
anzunehmen oder die beworbene 
Leistung innerhalb einer vertretba-
ren Zeit zu erbringen; 

 

7. unwahre Angabe über zeitliche Be-
grenzung des Angebots 

7. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe, bestimmte Wa-
ren oder Dienstleistungen seien allge-
mein oder zu bestimmten Bedingungen 
nur für einen sehr begrenzten Zeitraum 
verfügbar, um den Verbraucher zu ei-
ner sofortigen geschäftlichen Entschei-
dung zu veranlassen, ohne dass dieser 
Zeit und Gelegenheit hat, sich auf 
Grund von Informationen zu entschei-
den; 
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8. Sprachenwechsel für Kundendienst-
leistungen bei einer in einer Fremd-
sprache geführten Vertragsverhand-
lung 

8. u n v e r ä n d e r t  

Kundendienstleistungen in einer ande-
ren Sprache als derjenigen, in der die 
Verhandlungen vor dem Abschluss des 
Geschäfts geführt worden sind, wenn 
die ursprünglich verwendete Sprache 
nicht Amtssprache desjenigen Mitglied-
staats der Europäischen Union ist, in 
dem der Unternehmer niedergelassen 
ist; dies gilt nicht, soweit Verbraucher 
vor dem Abschluss des Geschäfts dar-
über aufgeklärt werden, dass diese 
Leistungen in einer anderen als der ur-
sprünglich verwendeten Sprache er-
bracht werden; 

 

9. unwahre Angabe über die Verkehrsfä-
higkeit 

9. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe oder das Erwe-
cken des unzutreffenden Eindrucks, 
eine Ware oder Dienstleistung sei ver-
kehrsfähig; 

 

10. Darstellung gesetzlicher Verpflichtun-
gen als Besonderheit eines Angebots 

10. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe oder das Erwe-
cken des unzutreffenden Eindrucks, 
gesetzlich bestehende Rechte stellten 
eine Besonderheit des Angebots dar; 

 

11. als Information getarnte Werbung 11. u n v e r ä n d e r t  

der vom Unternehmer finanzierte Ein-
satz redaktioneller Inhalte zu Zwecken 
der Verkaufsförderung, ohne dass sich 
dieser Zusammenhang aus dem Inhalt 
oder aus der Art der optischen oder 
akustischen Darstellung eindeutig 
ergibt; 

 

11a. verdeckte Werbung in Suchergeb-
nissen 

11a. u n v e r ä n d e r t  
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die Anzeige von Suchergebnissen auf-
grund der Online-Suchanfrage eines 
Verbrauchers, ohne dass etwaige be-
zahlte Werbung oder spezielle Zahlun-
gen, die dazu dienen, ein höheres 
Ranking der jeweiligen Waren oder 
Dienstleistungen im Rahmen der Su-
chergebnisse zu erreichen, eindeutig 
offengelegt werden; 

 

12. unwahre Angabe über Gefahren für die 
persönliche Sicherheit 

12. u n v e r ä n d e r t  

unwahre Angaben über Art und Aus-
maß einer Gefahr für die persönliche 
Sicherheit des Verbrauchers oder sei-
ner Familie für den Fall, dass er die an-
gebotene Ware nicht erwirbt oder die 
angebotene Dienstleistung nicht in An-
spruch nimmt; 

 

13. Täuschung über betriebliche Herkunft 13. u n v e r ä n d e r t  

Werbung für eine Ware oder Dienst-
leistung, die der Ware oder Dienstleis-
tung eines bestimmten Herstellers ähn-
lich ist, wenn in der Absicht geworben 
wird, über die betriebliche Herkunft der 
beworbenen Ware oder Dienstleistung 
zu täuschen; 

 

14. Schneeball- oder Pyramidensystem 14. u n v e r ä n d e r t  

die Einführung, der Betrieb oder die 
Förderung eines Systems zur Ver-
kaufsförderung, bei dem vom Verbrau-
cher ein finanzieller Beitrag für die 
Möglichkeit verlangt wird, eine Vergü-
tung allein oder zumindest hauptsäch-
lich durch die Einführung weiterer Teil-
nehmer in das System zu erlangen; 

 

15. unwahre Angabe über Geschäftsauf-
gabe 

15. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe, der Unternehmer 
werde demnächst sein Geschäft aufge-
ben oder seine Geschäftsräume verle-
gen; 

 

16. Angaben über die Erhöhung der Ge-
winnchancen bei Glücksspielen 

16. u n v e r ä n d e r t  
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die Angabe, durch eine bestimmte 
Ware oder Dienstleistung ließen sich 
die Gewinnchancen bei einem Glücks-
spiel erhöhen; 

 

17. unwahre Angaben über die Heilung 
von Krankheiten 

17. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe, eine Ware oder 
Dienstleistung könne Krankheiten, 
Funktionsstörungen oder Missbildun-
gen heilen; 

 

18. unwahre Angabe über Marktbedingun-
gen oder Bezugsquellen 

18. u n v e r ä n d e r t  

eine unwahre Angabe über die Markt-
bedingungen oder Bezugsquellen, um 
den Verbraucher dazu zu bewegen, 
eine Ware oder Dienstleistung zu weni-
ger günstigen Bedingungen als den all-
gemeinen Marktbedingungen abzuneh-
men oder in Anspruch zu nehmen; 

 

19. Nichtgewährung ausgelobter Preise 19. u n v e r ä n d e r t  

das Angebot eines Wettbewerbs oder 
Preisausschreibens, wenn weder die in 
Aussicht gestellten Preise noch ein an-
gemessenes Äquivalent vergeben wer-
den; 

 

20. unwahre Bewerbung als kostenlos 20. u n v e r ä n d e r t  

das Angebot einer Ware oder Dienst-
leistung als „gratis“, „umsonst“, „kos-
tenfrei“ oder dergleichen, wenn für die 
Ware oder Dienstleistung gleichwohl 
Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht 
für Kosten, die im Zusammenhang mit 
dem Eingehen auf das Waren- oder 
Dienstleistungsangebot oder für die 
Abholung oder Lieferung der Ware o-
der die Inanspruchnahme der Dienst-
leistung unvermeidbar sind; 

 

21. Irreführung über das Vorliegen einer 
Bestellung 

21. u n v e r ä n d e r t  
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die Übermittlung von Werbematerial 
unter Beifügung einer Zahlungsauffor-
derung, wenn damit der unzutreffende 
Eindruck vermittelt wird, die bewor-
bene Ware oder Dienstleistung sei be-
reits bestellt; 

 

22. Irreführung über Unternehmereigen-
schaft 

22. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe oder das Erwe-
cken des unzutreffenden Eindrucks, 
der Unternehmer sei Verbraucher oder 
nicht für Zwecke seines Geschäfts, 
Handels, Gewerbes oder Berufs tätig; 

 

23. Irreführung über Kundendienst in an-
deren Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union 

23. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe oder das Erwe-
cken des unzutreffenden Eindrucks, es 
sei im Zusammenhang mit Waren oder 
Dienstleistungen in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union als 
dem des Warenverkaufs oder der 
Dienstleistung ein Kundendienst ver-
fügbar; 

 

23a. Wiederverkauf von Eintrittskarten 
für Veranstaltungen 

23a. u n v e r ä n d e r t  

der Wiederverkauf von Eintrittskarten 
für Veranstaltungen an Verbraucher, 
wenn der Unternehmer diese Eintritts-
karten unter Verwendung solcher auto-
matisierter Verfahren erworben hat, die 
dazu dienen, Beschränkungen zu um-
gehen in Bezug auf die Zahl der von 
einer Person zu erwerbenden Eintritts-
karten oder in Bezug auf andere für 
den Verkauf der Eintrittskarten gel-
tende Regeln; 

 

23b. Irreführung über die Echtheit von 
Verbraucherbewertungen 

23b. u n v e r ä n d e r t  
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die Behauptung, dass Bewertungen ei-
ner Ware oder Dienstleistung von sol-
chen Verbrauchern stammen, die 
diese Ware oder Dienstleistung tat-
sächlich erworben oder genutzt haben, 
ohne dass angemessene und verhält-
nismäßige Maßnahmen zur Überprü-
fung ergriffen wurden, ob die Bewer-
tungen tatsächlich von solchen Ver-
brauchern stammen; 

 

23c. gefälschte Verbraucherbewertungen 23c. gefälschte Verbraucherbewertungen 

die Übermittlung oder Beauftragung 
gefälschter Bewertungen oder Empfeh-
lungen von Verbrauchern sowie die fal-
sche Darstellung von Bewertungen o-
der Empfehlungen von Verbrauchern 
in sozialen Medien zu Zwecken der 
Verkaufsförderung; 

die Übermittlung oder Beauftragung 
gefälschter Bewertungen oder Empfeh-
lungen von Verbrauchern sowie die fal-
sche Darstellung von Bewertungen o-
der Empfehlungen von Verbrauchern 
in sozialen Medien zu Zwecken der 
Verkaufsförderung; 

 23d.Irreführung bei Werbung für Kredit-
produkte 

 die Werbung für Kreditprodukte ge-
mäß § 491 Absatz 2 oder § 506 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, wenn 

 a) diese ohne einen klaren und 
auffallenden Warnhinweis auf 
die mit der Kreditaufnahme ver-
bundenen Kosten erfolgt, wobei 
die Formulierung „Achtung! 
Kreditaufnahme kostet Geld“ o-
der eine gleichwertige Formulie-
rung zu verwenden ist, 

 b) Verbraucher zur Kreditauf-
nahme ermutigt werden, indem 
suggeriert wird, ein Kredit 
würde ihre finanzielle Situation 
verbessern, 

 c) angegeben wird, dass laufende 
Kreditverträge oder in Daten-
banken eingetragene Kredite 
geringen oder keinen Einfluss 
auf die Bewertung eines Kredi-
tantrages hätten, oder 
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 d) fälschlicherweise suggeriert 
wird, dass ein Kredit die Finanz-
mittel erhöhen, einen Ersatz für 
Ersparnisse darstellen oder den 
Lebensstandard des Verbrau-
chers anheben würde; 

Aggressive geschäftliche Handlungen u n v e r ä n d e r t  

24. räumliches Festhalten des Verbrau-
chers 

24. u n v e r ä n d e r t  

das Erwecken des Eindrucks, der Ver-
braucher könne bestimmte Räumlich-
keiten nicht ohne vorherigen Vertrags-
abschluss verlassen; 

 

25. Nichtverlassen der Wohnung des Ver-
brauchers trotz Aufforderung 

25. u n v e r ä n d e r t  

bei persönlichem Aufsuchen des Ver-
brauchers in dessen Wohnung die 
Nichtbeachtung seiner Aufforderung, 
die Wohnung zu verlassen oder nicht 
zu ihr zurückzukehren, es sei denn, 
das Aufsuchen ist zur rechtmäßigen 
Durchsetzung einer vertraglichen Ver-
pflichtung gerechtfertigt; 

 

26. unzulässiges hartnäckiges Ansprechen 
über Fernabsatzmittel 

26. u n v e r ä n d e r t  

hartnäckiges und unerwünschtes An-
sprechen des Verbrauchers mittels Te-
lefonanrufen, unter Verwendung eines 
Faxgerätes, elektronischer Post oder 
sonstiger für den Fernabsatz geeigne-
ter Mittel der kommerziellen Kommuni-
kation, es sei denn, dieses Verhalten 
ist zur rechtmäßigen Durchsetzung ei-
ner vertraglichen Verpflichtung ge-
rechtfertigt; 

 

27. Verhinderung der Durchsetzung ver-
traglicher Rechte im Versicherungsver-
hältnis 

27. u n v e r ä n d e r t  

Maßnahmen, durch die der Verbrau-
cher von der Durchsetzung seiner ver-
traglichen Rechte aus einem Versiche-
rungsverhältnis dadurch abgehalten 
werden soll, dass  
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a) von ihm bei der Geltendmachung 
eines Anspruchs die Vorlage von 
Unterlagen verlangt wird, die zum 
Nachweis dieses Anspruchs nicht 
erforderlich sind, oder 

 

b) Schreiben zur Geltendmachung ei-
nes Anspruchs systematisch nicht 
beantwortet werden; 

 

28. Kaufaufforderung an Kinder 28. u n v e r ä n d e r t  

die in eine Werbung einbezogene un-
mittelbare Aufforderung an Kinder, 
selbst die beworbene Ware zu erwer-
ben oder die beworbene Dienstleistung 
in Anspruch zu nehmen oder ihre El-
tern oder andere Erwachsene dazu zu 
veranlassen; 

 

29. Aufforderung zur Bezahlung nicht be-
stellter Waren oder Dienstleistungen 

29. u n v e r ä n d e r t  

die Aufforderung zur Bezahlung nicht 
bestellter, aber gelieferter Waren oder 
erbrachter Dienstleistungen oder eine 
Aufforderung zur Rücksendung oder 
Aufbewahrung nicht bestellter Waren; 

 

30. Angaben über die Gefährdung des Ar-
beitsplatzes oder des Lebensunterhalts 

30. u n v e r ä n d e r t  

die ausdrückliche Angabe, dass der 
Arbeitsplatz oder der Lebensunterhalt 
des Unternehmers gefährdet sei, wenn 
der Verbraucher die Ware oder Dienst-
leistung nicht abnehme; 

 

31. Irreführung über Preis oder Gewinn 31. u n v e r ä n d e r t  

die unwahre Angabe oder das Erwe-
cken des unzutreffenden Eindrucks, 
der Verbraucher habe bereits einen 
Preis gewonnen oder werde ihn gewin-
nen oder werde durch eine bestimmte 
Handlung einen Preis gewinnen oder 
einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn  

 

a) es einen solchen Preis oder Vorteil 
tatsächlich nicht gibt oder 
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b) die Möglichkeit, einen solchen 
Preis oder Vorteil zu erlangen, von 
der Zahlung eines Geldbetrags o-
der der Übernahme von Kosten 
abhängig gemacht wird. 

 

32. Aufforderung zur Zahlung bei unerbe-
tenen Besuchen in der Wohnung eines 
Verbrauchers am Tag des Vertrags-
schlusses 

32. u n v e r ä n d e r t  

bei einem im Rahmen eines unerbete-
nen Besuchs in der Wohnung eines 
Verbrauchers geschlossenen Vertrag 
die an den Verbraucher gerichtete Auf-
forderung zur Bezahlung der Ware o-
der Dienstleistung vor Ablauf des Ta-
ges des Vertragsschlusses; dies gilt 
nicht, wenn der Verbraucher einen Be-
trag unter 50 Euro schuldet. 
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§ 11a § 11a 

Vermittlerregister Vermittlerregister 

(1) Jede Industrie- und Handelskam-
mer (Registerbehörde) führt ein Register 
der nach § 34d Absatz 10 Satz 1, § 34f Ab-
satz 5, § 34h Absatz 1 Satz 4 und § 34i Ab-
satz 8 Eintragungspflichtigen. Die örtliche 
Zuständigkeit richtet sich nach dem Lan-
desrecht. Zweck des Registers ist es insbe-
sondere, der Allgemeinheit, vor allem Anle-
gern und Versicherungsunternehmen so-
wie Darlehensnehmern und Darlehensge-
bern, die Überprüfung der Zulassung sowie 
des Umfangs der zugelassenen Tätigkeit 
der Eintragungspflichtigen zu ermöglichen. 
Die Registerbehörden bedienen sich bei 
der Führung des Registers der in § 32 Abs. 
2 des Umweltauditgesetzes bezeichneten 
gemeinsamen Stelle (gemeinsame Stelle). 
Die Registerbehörde unterliegt der Aufsicht 
der obersten Landesbehörde. 

(1) Jede Industrie- und Handelskam-
mer (Registerbehörde) führt ein Register 
der nach § 34d Absatz 10 Satz 1, § 34f Ab-
satz 5, § 34h Absatz 1 Satz 4, § 34i Ab-
satz 8 und § 34k Absatz 8 Eintragungs-
pflichtigen. Die örtliche Zuständigkeit richtet 
sich nach dem Landesrecht. Zweck des 
Registers ist es insbesondere, der Allge-
meinheit, vor allem Anlegern und Versiche-
rungsunternehmen sowie Darlehensneh-
mern und Darlehensgebern, die Überprü-
fung der Zulassung sowie des Umfangs der 
zugelassenen Tätigkeit der Eintragungs-
pflichtigen zu ermöglichen. Die Registerbe-
hörden bedienen sich bei der Führung des 
Registers der in § 32 Abs. 2 des Umweltau-
ditgesetzes bezeichneten gemeinsamen 
Stelle (gemeinsame Stelle). Die Register-
behörde unterliegt der Aufsicht der obers-
ten Landesbehörde. 

(1a) In das Register sind auch die Da-
ten zu den nach § 34i Absatz 4 von der Er-
laubnispflicht befreiten Gewerbetreibenden 
einzutragen, die von den zuständigen Be-
hörden eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum übermittelt 
werden. Erhält die Registerbehörde die Mit-
teilung, dass ein nach § 34i Absatz 4 von 
der Erlaubnispflicht befreiter Gewerbetrei-
bender nicht mehr im Anwendungsbereich 
dieser Vorschrift tätig ist oder nicht mehr im 
Besitz der Erlaubnis eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, so hat die Registerbehörde unver-
züglich die gespeicherten Daten der be-
troffenen Person zu löschen. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Auskünfte aus dem Register wer-
den im Wege des automatisierten Abrufs 
über das Internet oder schriftlich erteilt. Die 
Registerbehörden gewährleisten, dass eine 
gleichzeitige Abfrage bei allen Registern 
nach Absatz 1 Satz 1 möglich ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die für eine Untersagung nach 
§ 35 zuständige Behörde teilt der Register-
behörde eine Untersagung unverzüglich 
mit. Bei Aufhebung der Erlaubnis nach 
§ 34d Absatz 1 oder Absatz 2 oder der Er-
laubnisbefreiung nach § 34d Absatz 6 oder 
einer Mitteilung nach Satz 1 oder § 48 Ab-
satz 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
hat die Registerbehörde unverzüglich die 
zu der betroffenen Person gespeicherten 
Daten zu löschen. Der Familienname, der 
Vorname, die Registrierungsnummer sowie 
der Tag der Löschung werden im Register 
in einem täglich aktualisierten Verzeichnis 
gespeichert. Zugang zu diesem Verzeich-
nis erhalten nur Versicherungsunterneh-
men. Die Angaben werden einen Monat 
nach der Speicherung in diesem Verzeich-
nis gelöscht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Die für die Erlaubniserteilung nach 
§ 34f Absatz 1 zuständige Behörde teilt der 
Registerbehörde unverzüglich die für die 
Eintragung nach § 34f Absatz 5 erforderli-
chen Angaben sowie die Aufhebung der 
Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 mit. Die für 
die Erlaubniserteilung nach § 34h Absatz 1 
zuständige Behörde teilt der Registerbe-
hörde unverzüglich die Angaben mit, die für 
die Eintragung nach § 34h Absatz 1 Satz 4 
in Verbindung mit § 34f Absatz 5 erforder-
lich sind, sowie die Aufhebung der Erlaub-
nis nach § 34h Absatz 1. Bei Erhalt der Mit-
teilung über die Aufhebung der Erlaubnis 
nach § 34f Absatz 1 und § 34h Absatz 1 
hat die Registerbehörde unverzüglich die 
zu der betroffenen Person gespeicherten 
Daten zu löschen. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  
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(3b) Die für die Erlaubniserteilung nach 
§ 34i Absatz 1 zuständige Behörde teilt der 
Registerbehörde unverzüglich die für die 
Eintragung nach § 34i Absatz 8 Nummer 1 
erforderlichen Angaben, die Aufhebung der 
Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 sowie die für 
die Eintragung nach § 34i Absatz 9 erfor-
derlichen Angaben mit. Bei Erhalt der Mit-
teilung über die Aufhebung der Erlaubnis 
nach § 34i Absatz 1 hat die Registerbe-
hörde die gespeicherten Daten der be-
troffenen Person unverzüglich zu löschen. 
Bei Erhalt der Mitteilung, dass die Bekannt-
machung nach § 34i Absatz 9 nicht mehr 
erforderlich ist, hat die Registerbehörde die 
gespeicherten Daten unverzüglich zu lö-
schen; unabhängig von dieser Mitteilung 
hat die Registerbehörde die Daten aber 
spätestens nach fünf Jahren zu löschen. 

(3b) u n v e r ä n d e r t  

 (3c) Die für die Erlaubniserteilung 
nach § 34k Absatz 1 zuständige Be-
hörde teilt der Registerbehörde unver-
züglich die für die Eintragung nach 
§ 34k Absatz 8 Nummer 1 erforderlichen 
Angaben sowie die Aufhebung der Er-
laubnis nach § 34k Absatz 1 mit. Bei Er-
halt der Mitteilung über die Aufhebung 
der Erlaubnis nach § 34k Absatz 1 hat 
die Registerbehörde unverzüglich die 
gespeicherten Daten der betroffenen 
Person zu löschen. 

(4) Beabsichtigt ein nach § 34d Ab-
satz 10 Satz 1 und nach § 34i Absatz 8 
Nummer 1 Eintragungspflichtiger, in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum tätig zu werden, hat er 
dies zuvor der Registerbehörde mitzuteilen. 
Wenn die Registerbehörde nicht zugleich 
Erlaubnisbehörde ist, hat der nach Satz 1 
Eintragungspflichtige die Mitteilung an die 
Erlaubnisbehörde zu richten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes Vorschriften erlassen über die Einzel-
heiten der Registerführung, insbesondere 
über  

(5) u n v e r ä n d e r t  
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1. die in dem Register zu speichernden 
Angaben; gespeichert werden dürfen 
nur Angaben zur Identifizierung (insbe-
sondere Familienname, Vorname, Ge-
schäftsanschrift, Geburtstag und Re-
gistrierungsnummer), zur Zulassung 
und zum Umfang der zugelassenen 
Tätigkeit der Eintragungspflichtigen 
und der nach § 34i Absatz 4 von der 
Erlaubnispflicht befreiten Gewerbetrei-
benden sowie bekanntzumachende 
Angaben nach Maßgabe des § 34i Ab-
satz 9; gespeichert werden dürfen 
auch Angaben zur Identifizierung des 
Kreditinstituts, in dessen Namen der 
nach § 34i Absatz 4 von der Erlaubnis-
pflicht befreite Gewerbetreibende han-
delt, 

 

2. Angaben, die nicht allgemein zugäng-
lich sein sollen, sowie die Stellen, die 
Zugang zu diesen Angaben erhalten. 

 

(6) (weggefallen) (6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Die Registerbehörde, die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
und die Behörden, die für die Erlaubniser-
teilung nach § 34d Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2 Satz 1, § 34f Absatz 1 Satz 1, auch 
in Verbindung mit § 34h Absatz 1 Satz 4, 
und nach § 34i Absatz 1 Satz 1, für die Un-
tersagung nach § 35, für die Entgegen-
nahme der Gewerbeanzeige nach § 14 o-
der für die Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten zuständig sind, dürfen einander 
auch ohne Ersuchen Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten 
übermitteln. Die Registerbehörde richtet 
eine elektronische Zugriffsmöglichkeit für 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht ein, die dieser eine unmittel-
bare Einsicht in die über Versicherungsver-
mittler gespeicherten Daten ermöglicht. 
Satz 1 gilt nur, soweit dies zur Erfüllung der 
jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, die je-
weils mit der Tätigkeit von Versicherungs-
vermittlern, Versicherungsberatern, Finanz-
anlagenvermittlern, Honorar-Finanzanla-
genberatern und Immobiliardarlehensver-
mittlern zusammenhängen. Die in Satz 1 
genannten Stellen stellen der Europäi-
schen Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung nach Maßgabe des Artikels 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäi-
sche Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/79/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48) auf 
Verlangen alle Informationen zur Verfü-
gung, die zur Erfüllung von deren Aufgaben 
auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 
1094/2010 erforderlich sind. 

(7) Die Registerbehörde, die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
und die Behörden, die für die Erlaubniser-
teilung nach § 34d Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2 Satz 1, § 34f Absatz 1 Satz 1, auch 
in Verbindung mit § 34h Absatz 1 Satz 4, 
§ 34i Absatz 1 Satz 1 und § 34k Absatz 1, 
für die Untersagung nach §  35, für die Ent-
gegennahme der Gewerbeanzeige nach 
§ 14 oder für die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten zuständig sind, dürfen einan-
der auch ohne Ersuchen Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten 
übermitteln. Die Registerbehörde richtet 
eine elektronische Zugriffsmöglichkeit für 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht ein, die dieser eine unmittel-
bare Einsicht in die über Versicherungsver-
mittler gespeicherten Daten ermöglicht. 
Satz 1 gilt nur, soweit dies zur Erfüllung der 
jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, die je-
weils mit der Tätigkeit von Versicherungs-
vermittlern, Versicherungsberatern, Finanz-
anlagenvermittlern, Honorar-Finanzanla-
genberatern, Immobiliardarlehensver-
mittlern und Darlehensvermittlern zu-
sammenhängen. Die in Satz 1 genannten 
Stellen stellen der Europäischen Aufsichts-
behörde für das Versicherungswesen und 
die betriebliche Altersversorgung nach 
Maßgabe des Artikels 35 der Verordnung 
(EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. November 
2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichts-
behörde für das Versicherungswesen und 
die betriebliche Altersversorgung), zur Än-
derung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG 
und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 
vom 15.12.2010, S. 48) auf Verlangen alle 
Informationen zur Verfügung, die zur Erfül-
lung von deren Aufgaben auf Grund der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 erforder-
lich sind. 
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(8) In Bezug auf Versicherungsver-
mittler, Versicherungsberater, Finanzanla-
genvermittler, Honorar-Finanzanlagenbera-
ter und Immobiliardarlehensvermittler un-
terliegen alle Personen, die im Rahmen 
des Registrierungsverfahrens oder im Rah-
men der Überprüfung der Einhaltung der 
Voraussetzungen für die Tätigkeit zur Ent-
gegennahme oder Erteilung von Informatio-
nen verpflichtet sind, dem Berufsgeheim-
nis. § 309 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes gilt entsprechend. 

(8) In Bezug auf Versicherungsver-
mittler, Versicherungsberater, Finanzanla-
genvermittler, Honorar-Finanzanlagenbera-
ter, Immobiliardarlehensvermittler und 
Darlehensvermittler unterliegen alle Per-
sonen, die im Rahmen des Registrierungs-
verfahrens oder im Rahmen der Überprü-
fung der Einhaltung der Voraussetzungen 
für die Tätigkeit zur Entgegennahme oder 
Erteilung von Informationen verpflichtet 
sind, dem Berufsgeheimnis. § 309 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes gilt entspre-
chend. 

§ 13b § 13b 

Anerkennung ausländischer Unterlagen 
und Bescheinigungen 

Anerkennung ausländischer Unterlagen 
und Bescheinigungen 

(1) Soweit nach diesem Gesetz oder 
einer auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung die Zuverlässigkeit 
oder die Vermögensverhältnisse einer Per-
son zu prüfen sind, sind als Nachweis für 
die Zuverlässigkeit und für geordnete Ver-
mögensverhältnisse von Gewerbetreiben-
den aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum Unterlagen 
als ausreichend anzuerkennen, die im Her-
kunftsstaat ausgestellt wurden und die be-
legen, dass die Anforderungen an die Zu-
verlässigkeit und die geordneten Vermö-
gensverhältnisse des Gewerbetreibenden 
erfüllt werden. Dabei kann verlangt werden, 
dass die Unterlagen in beglaubigter Kopie 
und beglaubigter deutscher Übersetzung 
vorgelegt werden. Werden im Herkunfts-
staat solche Unterlagen nicht ausgestellt, 
so können sie durch eine Versicherung an 
Eides statt des Gewerbetreibenden oder 
nach dem Recht des Herkunftsstaats ver-
gleichbare Handlungen ersetzt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Soweit in diesem Gesetz oder ei-
ner auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung ein Nachweis darüber 
verlangt wird, dass ein Gewerbetreibender 
gegen die finanziellen Risiken seiner beruf-
lichen Tätigkeit haftpflichtversichert ist, ist 
von Gewerbetreibenden aus einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum als Nachweis eine Bescheini-
gung über den Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung als hinreichend anzuer-
kennen, die von einem Kreditinstitut oder 
einem Versicherungsunternehmen in ei-
nem anderen Mitgliedstaat oder Vertrags-
staat ausgestellt wurde, sofern die in die-
sem Staat abgeschlossene Berufshaft-
pflichtversicherung im Wesentlichen ver-
gleichbar ist zu der, die von Inländern ver-
langt wird, und zwar hinsichtlich der Zweck-
bestimmung, der vorgesehenen Deckung 
bezüglich des versicherten Risikos, der 
Versicherungssumme und möglicher Aus-
nahmen von der Deckung. Bei nur teilwei-
ser Gleichwertigkeit kann eine zusätzliche 
Sicherheit verlangt werden, die die nicht 
gedeckten Risiken absichert. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit Tätigkei-
ten nach den §§ 30, 31, 33c, 33d, 34, 34a, 
34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, den 
§§ 34d, 34f, 34h, 34i oder nach § 60a aus-
geübt werden. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit Tätigkei-
ten nach den §§ 30, 31, 33c, 33d, 34, 34a, 
34d, 34f, 34h, 34i oder nach § 60a ausge-
übt werden. 

§ 29 § 29 

Auskunft und Nachschau Auskunft und Nachschau 

(1) Gewerbetreibende oder sonstige 
Personen,  

(1) Gewerbetreibende oder sonstige 
Personen,  

1. die einer Erlaubnis nach den §§ 30, 31, 
33a, 33c, 33d, 33i, 34, 34a, 34b, 34c, 
34d, 34f, 34h oder 34i bedürfen oder 
nach § 34i Absatz 4 von der Erlaubnis-
pflicht befreit sind, 

1. die einer Erlaubnis nach den §§ 30, 31, 
33a, 33c, 33d, 33i, 34, 34a, 34b, 34c, 
34d, 34f, 34h, 34i oder 34k bedürfen o-
der nach § 34i Absatz 4 von der Er-
laubnispflicht befreit sind, 

2. die nach § 34b Abs. 5 oder § 36 öffent-
lich bestellt sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. die ein überwachungsbedürftiges Ge-
werbe im Sinne des § 38 Abs. 1 betrei-
ben, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. gegen die ein Untersagungsverfahren 
nach § 35 oder § 59 eröffnet oder ab-
geschlossen wurde oder 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. soweit diese einer gewerblichen Tätig-
keit nach § 42 Absatz 1 des Kulturgut-
schutzgesetzes nachgehen, 

5. u n v e r ä n d e r t  

(Betroffene), haben den Beauftragten der 
zuständigen öffentlichen Stelle auf Verlan-
gen die für die Überwachung des Ge-
schäftsbetriebs erforderlichen mündlichen 
und schriftlichen Auskünfte unentgeltlich zu 
erteilen. 

(Betroffene), haben den Beauftragten der 
zuständigen öffentlichen Stelle auf Verlan-
gen die für die Überwachung des Ge-
schäftsbetriebs erforderlichen mündlichen 
und schriftlichen Auskünfte unentgeltlich zu 
erteilen. 

(2) Die Beauftragten sind befugt, zum 
Zwecke der Überwachung Grundstücke 
und Geschäftsräume des Betroffenen wäh-
rend der üblichen Geschäftszeit zu betre-
ten, dort Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen, sich die geschäftlichen Un-
terlagen vorlegen zu lassen und in diese 
Einsicht zu nehmen. Zur Verhütung drin-
gender Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung können die Grundstücke 
und Geschäftsräume tagsüber auch außer-
halb der in Satz 1 genannten Zeit sowie 
tagsüber auch dann betreten werden, wenn 
sie zugleich Wohnzwecken des Betroffe-
nen dienen; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Betroffene kann die Auskunft 
auf solche Fragen verweigern, deren Be-
antwortung ihn selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßord-
nung bezeichneten Angehörigen der Ge-
fahr strafgerichtlicher Verfolgung oder ei-
nes Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auch 
Anwendung, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, daß ein erlaubnis-
pflichtiges, überwachungsbedürftiges oder 
untersagtes Gewerbe ausgeübt wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 34c § 34c 

Immobilienmakler, Darlehensvermittler, 
Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobili-
enverwalter, Verordnungsermächtigung 

Immobilienmakler, Bauträger, Baube-
treuer, Wohnimmobilienverwalter, Ver-

ordnungsermächtigung 

(1) Wer gewerbsmäßig  (1) Wer gewerbsmäßig  

1. den Abschluss von Verträgen über 
Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte, gewerbliche Räume oder 
Wohnräume vermitteln oder die Gele-
genheit zum Abschluss solcher Ver-
träge nachweisen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. den Abschluss von Darlehensverträ-
gen, mit Ausnahme von Verträgen im 
Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1, ver-
mitteln oder die Gelegenheit zum Ab-
schluss solcher Verträge nachweisen, 

entfällt 

3. Bauvorhaben 3. u n v e r ä n d e r t  

a) als Bauherr im eigenen Namen für 
eigene oder fremde Rechnung 
vorbereiten oder durchführen und 
dazu Vermögenswerte von Erwer-
bern, Mietern, Pächtern oder sons-
tigen Nutzungsberechtigten oder 
von Bewerbern um Erwerbs- oder 
Nutzungsrechte verwenden, 

 

b) als Baubetreuer im fremden Na-
men für fremde Rechnung wirt-
schaftlich vorbereiten oder durch-
führen, 

 

4. das gemeinschaftliche Eigentum von 
Wohnungseigentümern im Sinne des § 
1 Absatz 2, 3, 5 und 6 des Wohnungs-
eigentumsgesetzes oder für Dritte 
Mietverhältnisse über Wohnräume im 
Sinne des § 549 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs verwalten (Wohnimmobilien-
verwalter) 

4. u n v e r ä n d e r t  
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will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen 
Behörde. Die Erlaubnis kann inhaltlich be-
schränkt und mit Auflagen verbunden wer-
den, soweit dies zum Schutze der Allge-
meinheit oder der Auftraggeber erforderlich 
ist; unter denselben Voraussetzungen ist 
auch die nachträgliche Aufnahme, Ände-
rung und Ergänzung von Auflagen zuläs-
sig. 

will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen 
Behörde. Die Erlaubnis kann inhaltlich be-
schränkt und mit Auflagen verbunden wer-
den, soweit dies zum Schutze der Allge-
meinheit oder der Auftraggeber erforderlich 
ist; unter denselben Voraussetzungen ist 
auch die nachträgliche Aufnahme, Ände-
rung und Ergänzung von Auflagen zuläs-
sig. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, 
wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß der Antragsteller oder eine der mit 
der Leitung des Betriebes oder einer 
Zweigniederlassung beauftragten Per-
sonen die für den Gewerbebetrieb er-
forderliche Zuverlässigkeit nicht be-
sitzt; die erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzt in der Regel nicht, wer in den 
letzten fünf Jahren vor Stellung des 
Antrages wegen eines Verbrechens o-
der wegen Diebstahls, Unterschla-
gung, Erpressung, Betruges, Untreue, 
Geldwäsche, Urkundenfälschung, Heh-
lerei, Wuchers oder einer Insolvenz-
straftat rechtskräftig verurteilt worden 
ist, 

 

2. der Antragsteller in ungeordneten Ver-
mögensverhältnissen lebt; dies ist in 
der Regel der Fall, wenn über das Ver-
mögen des Antragstellers das Insol-
venzverfahren eröffnet worden oder er 
in das vom Vollstreckungsgericht zu 
führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 In-
solvenzordnung, § 882b Zivilprozeß-
ordnung) eingetragen ist, 

 

3. der Antragsteller, der ein Gewerbe 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 be-
treiben will, den Nachweis einer Be-
rufshaftpflichtversicherung nicht erbrin-
gen kann. 

 



 - 12 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

(2a) Gewerbetreibende nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 und 4 sind verpflichtet, 
sich in einem Umfang von 20 Stunden in-
nerhalb eines Zeitraums von drei Kalender-
jahren weiterzubilden; das Gleiche gilt ent-
sprechend für unmittelbar bei der erlaub-
nispflichtigen Tätigkeit mitwirkende be-
schäftigte Personen. Der erste Weiterbil-
dungszeitraum beginnt am 1. Januar des 
Kalenderjahres, in dem  

(2a) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 oder 4 erteilt wurde oder 

 

2. eine weiterbildungspflichtige Tätigkeit 
durch eine unmittelbar bei dem Gewer-
betreibenden beschäftigte Person auf-
genommen wurde. 

 

Für den Gewerbetreibenden ist es ausrei-
chend, wenn der Weiterbildungsnachweis 
durch eine im Hinblick auf eine ordnungs-
gemäße Wahrnehmung der erlaubnispflich-
tigen Tätigkeit angemessene Zahl von 
beim Gewerbetreibenden beschäftigten na-
türlichen Personen erbracht wird, denen 
die Aufsicht über die direkt bei der Vermitt-
lung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
der Verwaltung nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 mitwirkenden Personen übertragen 
ist und die den Gewerbetreibenden vertre-
ten dürfen. 

 

(3) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes, soweit zum Schutz der Allgemeinheit 
und der Auftraggeber erforderlich, Vor-
schriften erlassen  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. über den Umfang der Verpflichtungen 
des Gewerbetreibenden bei der Aus-
übung des Gewerbes, insbesondere 
die Pflicht,  

 

a) ausreichende Sicherheiten zu leis-
ten oder eine zu diesem Zweck 
geeignete Versicherung abzu-
schließen, sofern der Gewerbetrei-
bende Vermögenswerte des Auf-
traggebers erhält oder verwendet, 
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b) die erhaltenen Vermögenswerte 
des Auftraggebers getrennt zu ver-
walten, 

 

c) nach der Ausführung des Auftra-
ges dem Auftraggeber Rechnung 
zu legen, 

 

d) der zuständigen Behörde Anzeige 
beim Wechsel der mit der Leitung 
des Betriebes oder einer Zweig-
niederlassung beauftragten Perso-
nen zu erstatten und hierbei be-
stimmte Angaben zu machen, 

 

e) dem Auftraggeber die für die Beur-
teilung des Auftrages und des zu 
vermittelnden oder nachzuweisen-
den Vertrages jeweils notwendi-
gen Informationen schriftlich oder 
mündlich zu geben, 

 

f) Bücher zu führen einschließlich 
der Aufzeichnung von Daten über 
einzelne Geschäftsvorgänge so-
wie über die Auftraggeber; 

 

2. zum Umfang an die nach Absatz 2 
Nummer 3 erforderliche Haftpflichtver-
sicherung und zu ihren inhaltlichen An-
forderungen, insbesondere über die 
Höhe der Mindestversicherungssum-
men, die Bestimmung der zuständigen 
Behörde im Sinne des § 117 Absatz 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes, 
über den Nachweis über das Bestehen 
der Haftpflichtversicherung und Anzei-
gepflichten des Versicherungsunter-
nehmens gegenüber den Behörden; 

 

3. über die Verpflichtung des Gewerbe-
treibenden und der beschäftigten Per-
sonen nach Absatz 2a zu einer regel-
mäßigen Weiterbildung, einschließlich  

 

a) der Befreiung von der Weiterbil-
dungsverpflichtung, 

 

b) der gegenüber der zuständigen 
Behörde zu erbringenden Nach-
weise und 
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c) der Informationspflichten gegen-
über dem Auftraggeber über die 
berufliche Qualifikation und absol-
vierten Weiterbildungsmaßnah-
men des Gewerbetreibenden und 
der unmittelbar bei der erlaubnis-
pflichtigen Tätigkeit mitwirkenden 
beschäftigten Personen. 

 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann 
ferner die Befugnis des Gewerbetreiben-
den zur Entgegennahme und zur Verwen-
dung von Vermögenswerten des Auftrag-
gebers beschränkt werden, soweit dies 
zum Schutze des Auftraggebers erforder-
lich ist. Außerdem kann in der Rechtsver-
ordnung der Gewerbetreibende verpflichtet 
werden, die Einhaltung der nach Satz 1 
Nummer 1 und 3 und Satz 2 erlassenen 
Vorschriften auf seine Kosten regelmäßig 
sowie aus besonderem Anlaß prüfen zu 
lassen und den Prüfungsbericht der zu-
ständigen Behörde vorzulegen, soweit es 
zur wirksamen Überwachung erforderlich 
ist; hierbei können die Einzelheiten der 
Prüfung, insbesondere deren Anlaß, Zeit-
punkt und Häufigkeit, die Auswahl, Bestel-
lung und Abberufung der Prüfer, deren 
Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, 
der Inhalt des Prüfungsberichts, die Ver-
pflichtungen des Gewerbetreibenden ge-
genüber dem Prüfer sowie das Verfahren 
bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem Prüfer und dem Gewerbetreibenden, 
geregelt werden. 

 

(4) (weggefallen) (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für  (5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für  
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1. Kreditinstitute, für die eine Erlaubnis 
nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesen-
gesetzes erteilt wurde, Wertpapierinsti-
tute, für die eine Erlaubnis nach § 15 
Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgeset-
zes erteilt wurde oder nach § 86 Ab-
satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes 
als erteilt gilt, Zweigstellen von Unter-
nehmen im Sinne des § 53b Absatz 1 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes sowie 
Zweigniederlassungen und vertraglich 
gebundene Vermittler von Wertpapier-
instituten im Sinne des § 73 Absatz 1 
Satz 1 des Wertpapierinstitutsgeset-
zes, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. Kapitalverwaltungsgesellschaften, für 
die eine Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 
des Kapitalanlagegesetzbuchs erteilt 
wurde, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. Gewerbetreibende, die lediglich zur Fi-
nanzierung der von ihnen abgeschlos-
senen Warenverkäufe oder zu erbrin-
genden Dienstleistungen den Abschluß 
von Verträgen über Darlehen vermit-
teln oder die Gelegenheit zum Ab-
schluß solcher Verträge nachweisen, 

entfällt 

3. Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz 
in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, die nach § 53b Abs. 
7 des Kreditwesengesetzes Darlehen 
zwischen Kreditinstituten vermitteln 
dürfen, soweit sich ihre Tätigkeit nach 
Absatz 1 auf die Vermittlung von Darle-
hen zwischen Kreditinstituten be-
schränkt, 

entfällt 

4. Verträge, soweit Teilzeitnutzung von 
Wohngebäuden im Sinne des § 481 
des Bürgerlichen Gesetzesbuchs ge-
mäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 nachgewie-
sen oder vermittelt wird. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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§ 34j § 34j 

Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/17/EU, zur Umsetzung der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), 
die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU 
(ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geän-
dert worden ist, oder zum Schutz der Allge-
meinheit und der Darlehensnehmer Vor-
schriften erlassen über  

 

1. den Umfang der Verpflichtungen des 
Immobiliardarlehensvermittlers bei der 
Ausübung des Gewerbes, insbeson-
dere über  

 

a) die Pflicht, die erhaltenen Vermö-
genswerte des Darlehensnehmers 
getrennt zu verwalten, 

 

b) die Pflicht, nach der Ausführung 
des Auftrags dem Darlehensneh-
mer Rechnung zu legen, 

 

c) die Pflicht, der zuständigen Be-
hörde Anzeige beim Wechsel der 
mit der Leitung des Betriebes oder 
einer Zweigniederlassung beauf-
tragten Personen zu erstatten und 
hierbei bestimmte Angaben zu 
machen, 

 

d) die Verhaltens- und Informations-
pflichten gegenüber dem Darle-
hensnehmer, einschließlich der 
Pflicht, Provisionen und andere 
Zuwendungen offenzulegen, 

 

e) die Pflicht, Bücher zu führen und 
die notwendigen Daten über ein-
zelne Geschäftsvorgänge sowie 
über die Darlehensnehmer aufzu-
zeichnen, 
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f) die Pflicht, Beschwerden zu be-
handeln, 

 

2. die Inhalte und das Verfahren für eine 
Sachkundeprüfung nach § 34i Absatz 
2 Nummer 4, über die Ausnahmen von 
der Erforderlichkeit der Sachkundeprü-
fung, über die Gleichstellung anderer 
Berufsqualifikationen mit dem Nach-
weis der Sachkunde, über die örtliche 
Zuständigkeit der Industrie- und Han-
delskammern sowie über die Berufung 
eines Aufgabenauswahlausschusses, 

 

3. den Umfang und die inhaltlichen Anfor-
derungen an die nach § 34i Absatz 2 
Nummer 3 erforderliche Haftpflichtver-
sicherung und die gleichwertige Garan-
tie, insbesondere über die Höhe der 
Mindestversicherungssumme, die nach 
dem in Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe 
a der Richtlinie 2014/17/EU vorgese-
henen Verfahren festgelegt wird; über 
die Bestimmung der zuständigen Stelle 
nach § 117 Absatz 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes; über den 
Nachweis des Bestehens einer Haft-
pflichtversicherung und einer gleich-
wertigen Garantie sowie über die An-
zeigepflichten des Versicherungsunter-
nehmens gegenüber den Behörden 
und den Versicherungsnehmern, 

 

4. die Anforderungen und Verfahren, die 
zur Durchführung der Richtlinie 
2005/36/EG Anwendung finden sollen 
auf Inhaber von Berufsqualifikationen, 
die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem 
Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum er-
worben worden sind und deren Inhaber 
im Inland vorübergehend oder dauer-
haft als Immobiliardarlehensvermittler 
tätig werden wollen und nicht die Vo-
raussetzungen des § 34i Absatz 4 er-
füllen, 
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5. die Anforderungen und Verfahren für 
die grenzüberschreitende Verwaltungs-
zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union, mit den 
zuständigen Behörden eines Vertrags-
staates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum sowie der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
im Sinne von Artikel 32 Absatz 3, Arti-
kel 34 Absatz 2 bis 5, Artikel 36 und 37 
der Richtlinie 2014/17/EU, insbeson-
dere über  

 

a) Einzelheiten des in § 11a Absatz 4 
festgelegten Verfahrens, 

 

b) Einzelheiten der Zusammenarbeit 
und des Informationsaustauschs 
mit den zuständigen Behörden ei-
nes anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, mit den zu-
ständigen Behörden eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschafts-
raum sowie mit der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde, ein-
schließlich Einzelheiten der Befug-
nis der zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates eines 
Gewerbetreibenden nach § 34i 
Absatz 4, in den Geschäftsräumen 
der Zweigniederlassung in Beglei-
tung der für die Ausführung dieses 
Gesetzes zuständigen Behörden 
Prüfungen des Betriebs vorzuneh-
men, soweit es zum Zwecke der 
Überwachung erforderlich ist. 
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(2) Gewerbetreibende nach § 34i Ab-
satz 1 und 5 können in der Verordnung ver-
pflichtet werden, die Einhaltung der nach 
Absatz 1 Nummer 1 erlassenen Vorschrif-
ten auf eigene Kosten aus besonderem An-
lass prüfen zu lassen und den Prüfungsbe-
richt der zuständigen Behörde vorzulegen, 
soweit dies zur wirksamen Überwachung 
erforderlich ist. Hierbei können die Einzel-
heiten der Prüfung, insbesondere deren 
Anlass, Zeitpunkt und Häufigkeit, die Aus-
wahl, Bestellung und Abberufung der Prü-
fer, deren Rechte, Pflichten und Verant-
wortlichkeit, der Inhalt des Prüfungsbe-
richts, die Verpflichtungen der Gewerbetrei-
benden gegenüber dem Prüfer sowie das 
Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen dem Prüfer und dem Gewerbe-
treibenden geregelt werden. 

 

 

§ 34k 

 Darlehensvermittler 

 (1) Wer gewerbsmäßig den Ab-
schluss von Darlehensverträgen oder 
Finanzierungshilfen nach § 506 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, mit Ausnahme 
von Verträgen im Sinne des § 34i Ab-
satz 1 Satz 1, vermitteln oder die Gele-
genheit zum Abschluss solcher Ver-
träge nachweisen oder in anderer Weise 
beim Abschluss eines solchen Vertra-
ges behilflich sein will (Darlehensver-
mittler), bedarf nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen der Erlaubnis 
der zuständigen Behörde. 

 (2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 
kann inhaltlich beschränkt und mit Ne-
benbestimmungen verbunden werden, 
soweit dies zum Schutz der Allgemein-
heit oder der Darlehensnehmer erforder-
lich ist; unter denselben Voraussetzun-
gen ist auch die nachträgliche Auf-
nahme, Änderung und Ergänzung von 
Nebenbestimmungen zulässig. 

 (3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 ist 
zu versagen, wenn 
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 1. Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass der Antragsteller die für 
den Gewerbebetrieb erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt, oder 

 2. der Antragsteller in ungeordneten 
Vermögensverhältnissen lebt. 

 Die erforderliche Zuverlässigkeit nach 
Satz 1 Nummer 1 besitzt in der Regel 
nicht, wer in den letzten fünf Jahren vor 
Stellung des Antrages wegen eines Ver-
brechens oder wegen Diebstahls, Unter-
schlagung, Erpressung, Betruges, Un-
treue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, 
Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenz-
straftat rechtskräftig verurteilt worden 
ist. Ungeordnete Vermögensverhält-
nisse im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 
liegen in der Regel vor, wenn über das 
Vermögen des Antragstellers das Insol-
venzverfahren eröffnet worden oder er 
in das Schuldnerverzeichnis nach 
§ 882b der Zivilprozessordnung einge-
tragen ist. 

 (4) Einer Erlaubnis nach Absatz 1 
bedürfen nicht: 

 1. Kreditinstitute, für die eine Erlaub-
nis nach § 32 Absatz 1 des Kredit-
wesengesetzes erteilt wurde, Wert-
papierinstitute, für die eine Erlaub-
nis nach § 15 Absatz 1 des Wertpa-
pierinstitutsgesetzes erteilt wurde o-
der für die eine Erlaubnis nach § 86 
Absatz 1 des Wertpapierinstitutsge-
setzes als erteilt gilt, Zweigstellen 
von Unternehmen im Sinne des 
§ 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwe-
sengesetzes sowie Zweigniederlas-
sungen und vertraglich gebundene 
Vermittler von Wertpapierinstituten 
im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 
des Wertpapierinstitutsgesetzes, 

 2. Kapitalverwaltungsgesellschaften, 
für die eine Erlaubnis nach § 20 Ab-
satz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs erteilt wurde, 
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 3. Gewerbetreibende, die als Klein-
stunternehmen oder kleine oder 
mittlere Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG gelten und 
die lediglich zur Finanzierung der 
von ihnen abgeschlossenen Waren-
verkäufe oder zu erbringenden 
Dienstleistungen den Abschluss 
von Darlehensverträgen vermitteln 
oder die Gelegenheit zum Ab-
schluss solcher Verträge nachwei-
sen, 

 4. Zweigstellen von Unternehmen mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, die nach 
§ 53b Absatz 7 des Kreditwesenge-
setzes Darlehen zwischen Kreditin-
stituten vermitteln dürfen, soweit 
sich ihre Tätigkeit nach Absatz 1 auf 
die Vermittlung von Darlehen zwi-
schen Kreditinstituten beschränkt. 

 (5) Gewerbetreibende nach Ab-
satz 1, die eine unabhängige Beratung 
anbieten oder als unabhängige Berater 
auftreten, 

 1. müssen für ihre Empfehlung eine 
ausreichende Zahl von auf dem 
Markt verfügbaren Darlehensverträ-
gen einbeziehen und 

 2. dürfen für ihre Beratungsleistung 
keine Zuwendung von einem oder 
mehreren Darlehensgebern erhal-
ten. 
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 (6) Gewerbetreibende nach Ab-
satz 1, die gewerbsmäßig den Ab-
schluss von Allgemein-Verbraucherdar-
lehensverträgen im Sinne des § 491 Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs o-
der von Finanzierungshilfen nach § 506 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vermitteln oder die Gelegenheit zum Ab-
schluss solcher Verträge nachweisen o-
der in anderer Weise beim Abschluss ei-
nes solchen Vertrages behilflich sein 
wollen, müssen sicherstellen, dass sie 
für die Mitwirkung an der Vermittlung o-
der Beratung oder für eine leitende Po-
sition bei diesen Tätigkeiten nur solche 
Personen beschäftigen, die über einen 
Sachkundenachweis verfügen. Der 
Sachkundenachweis wird durch eine 
vor der Industrie- und Handelskammer 
erfolgreich abgelegte Prüfung erworben. 
Gewerbetreibende nach Absatz 1 sind 
verpflichtet, sicherzustellen, dass die 
bei ihnen beschäftigten Personen, die 
über einen Sachkundenachweis verfü-
gen müssen, sich regelmäßig in einem 
Umfang von fünf Stunden je Kalender-
jahr nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung nach § 34l Absatz 1 Nummer 4 
Buchstabe a weiterbilden. Sofern der 
Gewerbetreibende eine natürliche Per-
son ist und selbst Tätigkeiten nach 
Satz 1 ausübt, muss er ebenfalls über 
einen Sachkundenachweis verfügen; die 
Sätze 2 und 3 finden entsprechend An-
wendung. Die Beschäftigung einer bei 
der Vermittlung oder Beratung mitwir-
kenden Person kann dem Gewerbetrei-
benden untersagt werden, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass 
die Person die für ihre Tätigkeit erfor-
derliche Sachkunde nicht besitzt. Dem 
Gewerbetreibenden kann es untersagt 
werden, selbst als natürliche Person Tä-
tigkeiten nach Satz 1 auszuüben, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass er die erforderliche Sachkunde 
nicht besitzt. 
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 (7) Bei Gewerbetreibenden nach 
Absatz 1 darf die Struktur der Vergütung 
der in dem Gewerbebetrieb beschäftig-
ten Personen nicht deren Fähigkeit be-
einträchtigen, im besten Interesse des 
Darlehensnehmers zu handeln; insbe-
sondere darf die Vergütungsstruktur 
nicht an Absatzziele gekoppelt sein. 

 (8) Gewerbetreibende nach Ab-
satz 1 sind verpflichtet, 

 1. sich unverzüglich nach Aufnahme 
ihrer Tätigkeit in das Register nach 
§ 11a Absatz 1 Satz 1 eintragen zu 
lassen, 

 2. die unmittelbar bei der Vermittlung 
und Beratung mitwirkenden Perso-
nen unverzüglich nach Aufnahme 
ihrer Tätigkeit in das Register nach 
§ 11a Absatz 1 Satz 1 eintragen zu 
lassen und 

 3. Änderungen gegenüber den im Re-
gister gespeicherten Daten der Re-
gisterbehörde unverzüglich mitzu-
teilen. 

 

§ 34l 

 Verordnungsermächtigung 

 (1) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz kann zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/2225 in der Fassung vom 18. Okto-
ber 2023, zur Umsetzung der Richtlinie 
2005/36/EG in der Fassung vom 4. März 
2024 oder zum Schutz der Allgemeinheit 
und der Darlehensnehmer durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Vorschriften erlassen über 

 1. das Erlaubnisverfahren nach § 34k 
Absatz 1, einschließlich der vom An-
tragsteller mitzuteilenden Angaben, 

 2. den Umfang der Verpflichtungen 
des Gewerbetreibenden bei der Aus-
übung des Gewerbes nach § 34k 
Absatz 1, insbesondere über 
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 a) die Pflicht, die erhaltenen Ver-
mögenswerte des Darlehens-
nehmers getrennt zu verwalten, 

 b) die Pflicht, nach der Ausführung 
des Auftrags dem Darlehens-
nehmer Rechnung zu legen, 

 c) die Verhaltens- und Informati-
onspflichten gegenüber dem 
Darlehensnehmer, einschließ-
lich der Pflicht, Provisionen und 
andere Zuwendungen offenzule-
gen, 

 d) die Pflicht, Bücher zu führen 
und die notwendigen Daten 
über einzelne Geschäftsvor-
gänge sowie über die Darle-
hensnehmer aufzuzeichnen, 

 e) die Pflicht, Beschwerden zu be-
handeln, 

 3. die Inhalte und das Verfahren für 
eine Sachkundeprüfung nach § 34k 
Absatz 6 Satz 2, über die Ausnah-
men von der Erforderlichkeit der 
Sachkundeprüfung, über die Gleich-
stellung anderer Berufsqualifikatio-
nen mit dem Sachkundenachweis, 
über die örtliche Zuständigkeit der 
Industrie- und Handelskammern so-
wie über die Berufung eines Aufga-
benauswahlausschusses, 

 4. die Verpflichtung des Gewerbetrei-
benden, sicherzustellen, dass die 
bei ihm beschäftigten sachkunde-
pflichtigen Personen und er selbst 
im Fall des § 34k Absatz 6 Satz 4 
sich regelmäßig weiterbilden, ein-
schließlich 

 a) der Inhalte der Weiterbildung, 
der Überwachung der Weiterbil-
dungsverpflichtung und der Be-
freiung von der Weiterbildungs-
verpflichtung und 

 b) der gegenüber der zuständigen 
Behörde zu erbringenden Nach-
weise. 
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 (2) In der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 können ferner die Anforderun-
gen und Verfahren geregelt werden, die 
zur Durchführung der Richtlinie 
2005/36/EG in der Fassung vom 4. März 
2024 Anwendung finden sollen auf Inha-
ber von Berufsqualifikationen, die in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum erwor-
ben worden sind und deren Inhaber im 
Inland vorübergehend oder dauerhaft 
als Darlehensvermittler tätig werden 
wollen und nicht die Voraussetzungen 
des § 34k Absatz 6 erfüllen. 

§ 47 § 47 

Stellvertretung in besonderen Fällen Stellvertretung in besonderen Fällen 

Inwiefern für die nach den §§ 31, 33i, 
34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i und 
36 konzessionierten oder angestellten Per-
sonen eine Stellvertretung zulässig ist, hat 
in jedem einzelnen Falle die Behörde zu 
bestimmen, welcher die Konzessionierung 
oder Anstellung zusteht. 

Inwiefern für die nach den §§ 31, 33i, 
34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 34k 
und 36 konzessionierten oder angestellten 
Personen eine Stellvertretung zulässig ist, 
hat in jedem einzelnen Falle die Behörde 
zu bestimmen, welcher die Konzessionie-
rung oder Anstellung zusteht. 

§ 57 § 57 

Versagung der Reisegewerbekarte Versagung der Reisegewerbekarte 

(1) Die Reisegewerbekarte ist zu ver-
sagen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß der Antragsteller die für 
die beabsichtigte Tätigkeit erforderliche Zu-
verlässigkeit nicht besitzt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Falle der Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes, des Gewerbes der Mak-
ler, Bauträger und Baubetreuer, Wohnim-
mobilienverwalter, des Versicherungsver-
mittlergewerbes, des Versicherungsbera-
tergewerbes, des Gewerbes des Finanzan-
lagenvermittlers und Honorar-Finanzanla-
genberaters sowie des Gewerbes des Im-
mobiliardarlehensvermittlers gelten die Ver-
sagungsgründe der §§ 34a, 34c, 34d, 34f, 
34h oder 34i entsprechend. 

(2) Im Falle der Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes, des Gewerbes der Mak-
ler, Bauträger und Baubetreuer, Wohnim-
mobilienverwalter, des Versicherungsver-
mittlergewerbes, des Versicherungsbera-
tergewerbes, des Gewerbes des Finanzan-
lagenvermittlers und Honorar-Finanzanla-
genberaters, des Gewerbes des Immobili-
ardarlehensvermittlers oder des Gewer-
bes des Darlehensvermittlers gelten die 
Versagungsgründe der §§ 34a, 34c, 34d, 
34f, 34h, 34i oder 34k entsprechend. 
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(3) Die Ausübung des Versteigererge-
werbes als Reisegewerbe ist nur zulässig, 
wenn der Gewerbetreibende die nach § 
34b Abs. 1 erforderliche Erlaubnis besitzt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 61a § 61a 

Anwendbarkeit von Vorschriften des 
stehenden Gewerbes für die Ausübung 

als Reisegewerbe 

Anwendbarkeit von Vorschriften des 
stehenden Gewerbes für die Ausübung 

als Reisegewerbe 

(1) Für die Ausübung des Reisege-
werbes gilt § 29 entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Für die Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes, des Versteigerergewer-
bes, des Gewerbes der Makler, Bauträger 
und Baubetreuer, Wohnimmobilienverwal-
ter, des Versicherungsvermittlergewerbes, 
des Versicherungsberatergewerbes, des 
Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers o-
der Honorar-Finanzanlagenberaters sowie 
des Gewerbes des Immobiliardarlehens-
vermittlers gelten § 34a Absatz 1a Satz 1 
und Absatz 2 bis 5, § 34b Absatz 5 bis 8 
und 10, § 34c Absatz 2a, 3 und 5, § 34d 
Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 2 Satz 3 bis 
6, Absatz 3 und 8 bis 10, § 34f Absatz 4 bis 
6, auch in Verbindung mit § 34h Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 2 und 3, die §§ 34g, 34i 
Absatz 5 bis 8 und § 34j sowie die auf 
Grund des § 34a Absatz 2, des § 34b Ab-
satz 8, des § 34c Absatz 3, des § 34e so-
wie der §§ 34g und 34j erlassenen Rechts-
vorschriften entsprechend. Die zuständige 
Behörde kann für die Versteigerung leicht 
verderblicher Waren für ihren Bezirk Aus-
nahmen zulassen. 

(2) Für die Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes, des Versteigerergewer-
bes, des Gewerbes der Makler, Bauträger 
und Baubetreuer, Wohnimmobilienverwal-
ter, des Versicherungsvermittlergewerbes, 
des Versicherungsberatergewerbes, des 
Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers o-
der Honorar-Finanzanlagenberaters, des 
Gewerbes des Immobiliardarlehensver-
mittlers sowie des Gewerbes des Darle-
hensvermittlers gelten § 34a Absatz 1a 
Satz 1 und Absatz 2 bis 5, § 34b Absatz 5 
bis 8 und 10, § 34c Absatz 2a, 3 und 5, § 
34d Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 2 Satz 3 
bis 6, Absatz 3 und 8 bis 10, § 34f Absatz 4 
bis 6, auch in Verbindung mit § 34h Absatz 
1 Satz 4 und Absatz 2 und 3, die §§ 34g, 
34i Absatz 5 bis 8, die §§ 34j und 34k so-
wie die auf Grund des § 34a Absatz 2, des 
§ 34b Absatz 8, des § 34c Absatz 3, des § 
34e sowie der §§ 34g, 34j und 34l erlasse-
nen Rechtsvorschriften entsprechend. Die 
zuständige Behörde kann für die Versteige-
rung leicht verderblicher Waren für ihren 
Bezirk Ausnahmen zulassen. 
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§ 70a § 70a 

Untersagung der Teilnahme an einer 
Veranstaltung 

Untersagung der Teilnahme an einer 
Veranstaltung 

(1) Die zuständige Behörde kann ei-
nem Aussteller oder Anbieter die Teil-
nahme an einer bestimmten Veranstaltung 
oder einer oder mehreren Arten von Veran-
staltungen im Sinne der §§ 64 bis 68 unter-
sagen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß er die hierfür erforderli-
che Zuverlässigkeit nicht besitzt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Falle der selbständigen Aus-
übung des Bewachungsgewerbes, des Ge-
werbes der Makler, Bauträger und Baube-
treuer, Wohnimmobilienverwalter, des Ge-
werbes des Versicherungsvermittlers und 
Versicherungsberaters, des Gewerbes des 
Finanzanlagenvermittlers und Honorar-Fi-
nanzanlagenberaters sowie des Gewerbes 
des Immobiliardarlehensvermittlers auf ei-
ner Veranstaltung im Sinne der §§ 64 bis 
68 gelten die Versagungsgründe der §§ 
34a, 34c, 34d, 34f, 34h oder 34i entspre-
chend. 

(2) Im Falle der selbständigen Aus-
übung des Bewachungsgewerbes, des Ge-
werbes der Makler, Bauträger und Baube-
treuer, Wohnimmobilienverwalter, des Ge-
werbes des Versicherungsvermittlers und 
Versicherungsberaters, des Gewerbes des 
Finanzanlagenvermittlers und Honorar-Fi-
nanzanlagenberaters, des Gewerbes des 
Immobiliardarlehensvermittlers oder des 
Gewerbes des Darlehensvermittlers auf 
einer Veranstaltung im Sinne der §§ 64 bis 
68 gelten die Versagungsgründe der 
§§ 34a, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i oder 34k 
entsprechend. 

(3) Die selbständige Ausübung des 
Versteigerergewerbes auf einer Veranstal-
tung im Sinne der §§ 64 bis 68 ist nur zu-
lässig, wenn der Gewerbetreibende die 
nach § 34b Abs. 1 erforderliche Erlaubnis 
besitzt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 71b § 71b 

Anwendbarkeit von Vorschriften des 
stehenden Gewerbes für die Ausübung 
im Messe-, Ausstellungs- und Marktge-

werbe 

Anwendbarkeit von Vorschriften des 
stehenden Gewerbes für die Ausübung 
im Messe-, Ausstellungs- und Marktge-

werbe 

(1) Für die Ausübung des Messe-, 
Ausstellungs- und Marktgewerbes gilt § 29 
entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Für die Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes, des Versteigerergewer-
bes, des Gewerbes der Makler, Bauträger 
und Baubetreuer, Wohnimmobilienverwal-
ter, des Versicherungsvermittlergewerbes, 
des Versicherungsberatergewerbes, des 
Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers 
und Honorar-Finanzanlagenberaters sowie 
des Gewerbes des Immobiliardarlehens-
vermittlers gelten § 34a Absatz 1a Satz 1 
und Absatz 2 bis 5, § 34b Absatz 5 bis 8 
und 10, § 34c Absatz 2a, 3 und 5, § 34d 
Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 2 Satz 3 bis 
6, Absatz 3 und 8 bis 10, § 34f Absatz 4 bis 
6, § 34h Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 und 
3, § 34i Absatz 5 bis 8 sowie die auf Grund 
des § 34a Absatz 2, des § 34b Absatz 8, 
des § 34c Absatz 3, des § 34e sowie der 
§§ 34g und 34j erlassenen Rechtsvorschrif-
ten entsprechend. Die zuständige Behörde 
kann für die Versteigerung leicht verderbli-
cher Waren für ihren Bezirk Ausnahmen 
zulassen. 

(2) Für die Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes, des Versteigerergewer-
bes, des Gewerbes der Makler, Bauträger 
und Baubetreuer, Wohnimmobilienverwal-
ter, des Versicherungsvermittlergewerbes, 
des Versicherungsberatergewerbes, des 
Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers 
und Honorar-Finanzanlagenberaters, des 
Gewerbes des Immobiliardarlehensvermitt-
lers oder des Gewerbes des Darlehens-
vermittlers gelten § 34a Absatz 1a Satz 1 
und Absatz 2 bis 5, § 34b Absatz 5 bis 8 
und 10, § 34c Absatz 2a, 3 und 5, § 34d 
Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 2 Satz 3 bis 
6, Absatz 3 und 8 bis 10, § 34f Absatz 4 bis 
6, § 34h Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 und 
3, § 34i Absatz 5 bis 8, § 34k Absatz 4 
bis 8 sowie die auf Grund des § 34a Ab-
satz 2, des § 34b Absatz 8, des § 34c Ab-
satz 3, des § 34e sowie der §§ 34g, 34j 
und 34l erlassenen Rechtsvorschriften ent-
sprechend. Die zuständige Behörde kann 
für die Versteigerung leicht verderblicher 
Waren für ihren Bezirk Ausnahmen zulas-
sen. 

§ 144 § 144 

Verletzung von Vorschriften über er-
laubnisbedürftige stehende Gewerbe 

Verletzung von Vorschriften über er-
laubnisbedürftige stehende Gewerbe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. ohne die erforderliche Erlaubnis 1. ohne die erforderliche Erlaubnis 

a) (weggefallen), a) u n v e r ä n d e r t  

b) nach § 30 Abs. 1 eine dort be-
zeichnete Anstalt betreibt, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) nach § 33a Abs. 1 Satz 1 Schau-
stellungen von Personen in seinen 
Geschäftsräumen veranstaltet o-
der für deren Veranstaltung seine 
Geschäftsräume zur Verfügung 
stellt, 

c) u n v e r ä n d e r t  



 - 29 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

d) nach § 33c Abs. 1 Satz 1 ein 
Spielgerät aufstellt, nach § 33d 
Abs. 1 Satz 1 ein anderes Spiel 
veranstaltet oder nach § 33i Abs. 1 
Satz 1 eine Spielhalle oder ein 
ähnliches Unternehmen betreibt, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) nach § 34 Abs. 1 Satz 1 das Ge-
schäft eines Pfandleihers oder 
Pfandvermittlers betreibt, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) nach § 34a Abs. 1 Satz 1 Leben o-
der Eigentum fremder Personen 
bewacht, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) nach § 34b Abs. 1 fremde bewegli-
che Sachen, fremde Grundstücke 
oder fremde Rechte versteigert, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 2 den Ab-
schluß von Verträgen der dort be-
zeichneten Art vermittelt oder die 
Gelegenheit hierzu nachweist, 

h) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 den Abschluß von Verträ-
gen der dort bezeichneten Art ver-
mittelt oder die Gelegenheit hierzu 
nachweist, 

i) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 ein Bauvorhaben vorbereitet 
oder durchführt, 

i) u n v e r ä n d e r t  

j) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 Wohnimmobilien verwaltet, 

j) u n v e r ä n d e r t  

k) nach § 34d Absatz 1 Satz 1 den 
Abschluss eines dort genannten 
Vertrages vermittelt, 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) nach § 34d Absatz 2 Satz 1 über 
eine Versicherung oder Rückversi-
cherung berät, 

l) u n v e r ä n d e r t  

m) nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Anla-
geberatung oder Anlagevermitt-
lung erbringt, 

m) u n v e r ä n d e r t  

n) nach § 34h Absatz 1 Satz 1 Anla-
geberatung erbringt oder 

n) nach § 34h Absatz 1 Satz 1 Anla-
geberatung erbringt, 

o) nach § 34i Absatz 1 Satz 1 den 
Abschluss von Verträgen der dort 
bezeichneten Art vermittelt oder 
Dritte zu solchen Verträgen berät, 

o) nach § 34i Absatz 1 Satz 1 den 
Abschluss von Verträgen der dort 
bezeichneten Art vermittelt oder 
Dritte zu solchen Verträgen berät 
oder 
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 p) nach § 34k Absatz 1 den Ab-
schluss eines Darlehensvertra-
ges oder einer Finanzierungs-
hilfe vermittelt oder die Gele-
genheit zum Abschluss eines 
solchen Vertrages nachweist, 

2. ohne Zulassung nach § 31 Absatz 1 
Leben oder Eigentum fremder Perso-
nen auf einem Seeschiff bewacht, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einer vollziehbaren Auflage nach § 31 
Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. ohne eine nach § 47 erforderliche Er-
laubnis das Gewerbe durch einen 
Stellvertreter ausüben läßt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig  

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer Rechtsverordnung nach § 31 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 3 Buch-
stabe a bis c oder Buchstabe d oder 
Nummer 4 oder Satz 2 oder einer voll-
ziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. einer Rechtsverordnung nach § 33f 
Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 oder ei-
ner vollziehbaren Anordnung aufgrund 
einer solchen Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

1b. einer Rechtsverordnung nach § 33g 
Nr. 2, § 34 Abs. 2, § 34a Abs. 2, § 34b 
Abs. 8, § 34e Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2, 4 oder 7, Absatz 2 oder 3 oder § 38 
Abs. 3 oder einer vollziehbaren Anord-
nung auf Grund einer solchen Rechts-
verordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 

1b. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 34 Abs. 4 bewegliche Sa-
chen mit Gewährung des Rückkauf-
rechts ankauft, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. einer vollziehbaren Auflage nach § 33a 
Abs. 1 Satz 3, § 33c Abs. 1 Satz 3, § 
33d Abs. 1 Satz 2, § 33e Abs. 3, § 33i 
Abs. 1 Satz 2, § 34 Abs. 1 Satz 2, § 
34a Abs. 1 Satz 2, § 34b Abs. 3, § 34d 
Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Absatz 6 Satz 3, oder § 36 Abs. 1 
Satz 3 oder einer vollziehbaren Anord-
nung nach § 33c Abs. 3 Satz 3 oder § 
34a Abs. 4 zuwiderhandelt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. ein Spielgerät ohne die nach § 33c 
Abs. 3 Satz 1 erforderliche Bestätigung 
der zuständigen Behörde aufstellt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

4a. entgegen § 33c Absatz 3 Satz 4 eine 
Person beschäftigt, 

4a. u n v e r ä n d e r t  

5. einer vollziehbaren Auflage nach § 34c 
Abs. 1 Satz 2, § 34f Absatz 1 Satz 2, 
§ 34h Absatz 1 Satz 2 oder § 34i Ab-
satz 1 Satz 2 zuwiderhandelt, 

5. einer vollziehbaren Auflage nach § 34c 
Abs. 1 Satz 2, § 34f Absatz 1 Satz 2, 
§ 34h Absatz 1 Satz 2, § 34i Absatz 1 
Satz 2 oder § 34k Absatz 2 zuwider-
handelt, 

5a. entgegen § 34c Absatz 2a Satz 1 in 
Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 34c Absatz 3 Nummer 3 
sich nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig weiterbildet, 

5a. u n v e r ä n d e r t  

6. einer Rechtsverordnung nach § 34c 
Abs. 3 oder § 34g Absatz 1 Satz 1 o-
der Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 
4 oder Satz 2 oder § 34j oder einer 
vollziehbaren Anordnung auf Grund ei-
ner solchen Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

6. einer Rechtsverordnung nach § 34c 
Abs. 3 oder § 34g Absatz 1 Satz 1 o-
der Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 
4 oder Satz 2, § 34j oder § 34l Ab-
satz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 4 
oder Absatz 2 oder einer vollziehba-
ren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwiderhan-
delt, soweit die Rechtsverordnung für 
einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

7. entgegen § 34d Absatz 1 Satz 7 eine 
Sondervergütung gewährt oder ver-
spricht, 

7. u n v e r ä n d e r t  

7a. entgegen § 34d Absatz 2 Satz 4, auch 
in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 34e Absatz 1 Nummer 3, 
eine Zuwendung annimmt, 

7a. u n v e r ä n d e r t  
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7b. entgegen § 34d Absatz 2 Satz 6 die 
Auskehrung einer Zuwendung nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
veranlasst, 

7b. u n v e r ä n d e r t  

7c. entgegen § 34d Absatz 3, § 34h Ab-
satz 2 Satz 1 oder § 34i Absatz 5 Satz 
2 ein Gewerbe oder eine Tätigkeit aus-
übt, 

7c. u n v e r ä n d e r t  

7d. entgegen § 34d Absatz 9 Satz 2 in 
Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 34e Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe c sich nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig weiterbildet, 

7d. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 34d Absatz 10 Satz 1 oder 
§ 34f Absatz 5 oder 6 Satz 1 eine Ein-
tragung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig vornehmen lässt, 

8. entgegen § 34d Absatz 10 Satz 1, 
§ 34f Absatz 5 oder Absatz 6 Satz 1 o-
der § 34k Absatz 8 Nummer 1 oder 
Nummer 2 eine Eintragung nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig vorneh-
men lässt, 

9. entgegen § 34d Absatz 10 Satz 2, 
§ 34f Absatz 5 oder Absatz 6 Satz 2 o-
der § 34i Absatz 8 Nummer 3 eine Mit-
teilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 

9. entgegen § 34d Absatz 10 Satz 2, 
§ 34f Absatz 5 oder Absatz 6 Satz 2, 
§ 34i Absatz 8 Nummer 3 oder § 34k 
Absatz 8 Nummer 3 eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig macht, 

10. entgegen § 34h Absatz 3 Satz 2 oder § 
34i Absatz 5 eine Zuwendung annimmt 
oder 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 34h Absatz 3 Satz 3 eine 
Zuwendung nicht, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig auskehrt. 

11. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig bei einer 
Versteigerung einer Vorschrift des § 34b 
Abs. 6 oder 7 zuwiderhandelt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
Buchstabe m und n und Nummer 2 mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
Buchstabe a bis l und o, Nummer 3 und 4 
und des Absatzes 2 Nummer 1, 1a und 5 
bis 11 mit einer Geldbuße bis zu fünftau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 1b und 2 bis 4a mit einer Geld-
buße bis zu dreitausend Euro und in den 
Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße 
bis zu eintausend Euro geahndet werden. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
Buchstabe m und n und Nummer 2 mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
Buchstabe a bis l, o und p, Nummer 3 und 
4 und des Absatzes 2 Nummer 1, 1a und 5 
bis 11 mit einer Geldbuße bis zu fünftau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 1b und 2 bis 4a mit einer Geld-
buße bis zu dreitausend Euro und in den 
Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße 
bis zu eintausend Euro geahndet werden. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 2 und 3 und des 
Absatzes 2 Nummer 1 das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 145 § 145 

Verletzung von Vorschriften über das 
Reisegewerbe 

Verletzung von Vorschriften über das 
Reisegewerbe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. ohne Erlaubnis nach § 55 Abs. 2  

a) eine Tätigkeit nach § 34f Absatz 1 
Satz 1 oder § 34h Absatz 1 Satz 1 
oder 

 

b) eine sonstige Tätigkeit als Reise-
gewerbe betreibt, 

 

2. einer auf Grund des § 55f erlassenen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, 

 

2a. entgegen § 57 Abs. 3 das Verstei-
gerergewerbe als Reisegewerbe aus-
übt, 

 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
59 Satz 1, durch die 
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a) eine reisegewerbliche Tätigkeit 
nach § 34f Absatz 1 Satz 1 oder § 
34h Absatz 1 Satz 1 oder 

 

b) eine sonstige reisegewerbliche Tä-
tigkeit untersagt wird, zuwiderhan-
delt oder 

 

4. ohne die nach § 60a Abs. 2 Satz 2 o-
der Abs. 3 Satz 1 erforderliche Erlaub-
nis ein dort bezeichnetes Reisege-
werbe betreibt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig  

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer auf Grund des § 60a Abs. 2 Satz 
4 in Verbindung mit § 33f Abs. 1 oder 
§ 33g Nr. 2 erlassenen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit sie für ei-
nen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Waren im Reisegewerbe 2. u n v e r ä n d e r t  

a) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 1 ver-
treibt, 

 

b) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 2 feilbie-
tet oder ankauft oder 

 

c) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 3 feilbie-
tet, 

 

3. bis 5. (weggefallen)  

6. entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 6 Rückkauf- 
oder Darlehensgeschäfte abschließt o-
der vermittelt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. einer vollziehbaren Auflage nach 7. u n v e r ä n d e r t  

a) § 55 Abs. 3, auch in Verbindung 
mit § 56 Abs. 2 Satz 3 zweiter 
Halbsatz, 

 

b) § 60a Abs. 2 Satz 4 in Verbindung 
mit § 33d Abs. 1 Satz 2 oder 

 

c) § 60a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung 
mit § 33i Abs. 1 Satz 2 

 

zuwiderhandelt,  
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8. einer Rechtsverordnung nach § 61a 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34a 
Abs. 2, § 34b Abs. 8, § 34e Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2, 4 oder 7, Absatz 2 
oder 3 oder einer vollziehbaren Anord-
nung auf Grund einer solchen Rechts-
verordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist oder 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. einer Rechtsverordnung nach § 61a 
Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 34c Absatz 3, mit § 34g Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1, 2 oder 4 oder Satz 2, mit § 34j Ab-
satz 1 Nummer 1 oder 3 oder Absatz 2 
oder einer vollziehbaren Anordnung 
auf Grund dieser Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver-
ordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 

9. einer Rechtsverordnung nach § 61a 
Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 
34c Absatz 3, mit § 34g Absatz 1 Satz 
1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 o-
der 4 oder Satz 2, mit § 34j Absatz 1 
Nummer 1 oder Nummer 3 oder Ab-
satz 2 oder mit § 34l Absatz 1 Num-
mer 2 oder einer vollziehbaren Anord-
nung auf Grund dieser Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist. 

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen § 55c oder § 56a Absatz 2 
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, 
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstat-
tet, 

 

2. an Sonn- oder Feiertagen eine im 
§ 55e Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit im 
Reisegewerbe ausübt, 

 

3. entgegen § 56a Absatz 4 Satz 1 nicht 
sicherstellt, dass in der öffentlichen An-
kündigung die dort genannten Informa-
tionen enthalten sind, 

 

4. entgegen § 56a Absatz 4 Satz 2 eine 
Zuwendung ankündigt, 

 

5. entgegen § 56a Absatz 5 Satz 1 ein 
Wanderlager leitet, 

 

6. entgegen § 56a Absatz 6 Satz 1 eine 
Leistung oder Ware vertreibt oder ver-
mittelt, 
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7. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 56a Absatz 7 zuwiderhandelt, 

 

8. entgegen § 60c Abs. 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit § 56 Abs. 2 Satz 3 
zweiter Halbsatz oder § 60c Abs. 2 
Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2, die Reise-
gewerbekarte oder eine dort genannte 
Unterlage nicht bei sich führt oder nicht 
oder nicht rechtzeitig vorzeigt oder 
eine dort genannte Tätigkeit nicht oder 
nicht rechtzeitig einstellt, 

 

9. entgegen § 60c Abs. 1 Satz 2, auch in 
Verbindung mit § 56 Abs. 2 Satz 3, die 
geführten Waren nicht vorlegt, 

 

10. entgegen § 60c Abs. 2 Satz 1 eine 
Zweitschrift oder eine beglaubigte Ko-
pie der Reisegewerbekarte nicht oder 
nicht rechtzeitig aushändigt oder 

 

11. entgegen § 60c Abs. 3 Satz 1 eine dort 
genannte Unterlage nicht mit sich führt. 

 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe 
a und Nr. 3 Buchstabe a mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro, in den 
Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2, 2a, 3 
Buchstabe b, Nr. 4 und des Absatzes 2 Nr. 
9 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend 
Euro und in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 
1 bis 8 mit einer Geldbuße bis zu zweitau-
sendfünfhundert Euro geahndet werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 146 § 146 

Verletzung sonstiger Vorschriften über 
die Ausübung eines Gewerbes 

Verletzung sonstiger Vorschriften über 
die Ausübung eines Gewerbes 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. einer vollziehbaren Anordnung  

a) nach § 35 Abs. 1 Satz 1 oder 2,  
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b) nach § 35 Abs. 7a Satz 1, 3 in 
Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 oder 
2 oder 

 

c) nach § 35 Abs. 9 in Verbindung 
mit den in den Buchstaben a oder 
b genannten Vorschriften 

 

zuwiderhandelt,  

1a. einer mit einer Erlaubnis nach § 35 
Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 9, 
verbundenen vollziehbaren Auflage zu-
widerhandelt oder 

 

2. entgegen einer vollziehbaren Anord-
nung nach § 51 Satz 1 eine gewerbli-
che Anlage benutzt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer Rechtsverordnung nach § 6c o-
der einer vollziehbaren Anordnung auf 
Grund einer solchen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 2, oder § 11b Ab-
satz 6 Satz 2 oder 3 eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig macht, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen  2. u n v e r ä n d e r t  

a) § 13a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 
6 Satz 2, 

 

b) § 14 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, Absatz 2 oder 
einer Rechtsverordnung nach § 14 
Absatz 14 Satz 2 Nummer 1, oder 

 

c) § 14 Absatz 3 Satz 1  

eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstat-
tet, 
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3. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 2 oder 
Satz 3 eine dort genannte Angabe 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig anbringt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 29 Abs. 1, auch in Verbin-
dung mit Abs. 4, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 61a Abs. 1 oder § 71b 
Abs. 1, eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erteilt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. im Wochenmarktverkehr andere als 
nach § 67 Abs. 1 oder 2 zugelassene 
Waren feilbietet, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 69 Abs. 3 eine Anzeige 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
erstattet, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. einer vollziehbaren Auflage nach § 69a 
Abs. 2, auch in Verbindung mit § 60b 
Abs. 2 erster Halbsatz, zuwiderhandelt, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
70a Abs. 1, auch in Verbindung mit § 
60b Abs. 2, zuwiderhandelt, durch die 
die Teilnahme an einer dort genannten 
Veranstaltung 

8. u n v e r ä n d e r t  

a) zum Zwecke der Ausübung einer 
Tätigkeit nach § 34f Absatz 1 Satz 
1 oder § 34h Absatz 1 Satz 1 oder 

 

b) zum Zwecke der Ausübung einer 
sonstigen gewerbsmäßigen Tätig-
keit untersagt wird, 

 

9. entgegen § 70a Abs. 3 das Verstei-
gerergewerbe auf einer Veranstaltung 
im Sinne der §§ 64 bis 68 ausübt, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. (weggefallen) 10. u n v e r ä n d e r t  
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11. einer Rechtsverordnung nach § 71b 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34a 
Abs. 2, § 34b Abs. 8, § 34e Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2, 4 oder 7, Absatz 2 
oder 3 oder einer vollziehbaren Anord-
nung auf Grund einer solchen Rechts-
verordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 

11. u n v e r ä n d e r t  

11a. einer Rechtsverordnung nach § 71b 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34c 
Abs. 3, § 34g Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder Num-
mer 4 oder Satz 2 oder § 34j oder ei-
ner vollziehbaren Anordnung auf 
Grund dieser Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist o-
der 

11a. einer Rechtsverordnung nach § 71b 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34c 
Abs. 3, § 34g Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder Num-
mer 4 oder Satz 2, § 34j oder § 34l Ab-
satz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 4 
oder Absatz 2 oder einer vollziehba-
ren Anordnung auf Grund dieser 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist oder 

12. entgegen einer nach § 133 Abs. 2 Satz 
1 ergangenen Rechtsverordnung die 
Berufsbezeichnung "Baumeister" oder 
eine Berufsbezeichnung führt, die das 
Wort "Baumeister" enthält und auf eine 
Tätigkeit im Baugewerbe hinweist. 

12. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Nr. 8 Buchstabe 
a mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 
Nummer 1a und 11a mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 2 Nr. 4 und 7 mit einer Geldbuße 
bis zu zweitausendfünfhundert Euro, in den 
übrigen Fällen des Absatzes 2 mit einer 
Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet 
werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 161 § 161 

Übergangsregelung zu § 14 Absatz 4 u n v e r ä n d e r t  

(1) § 14 Absatz 4 Satz 1 ist, soweit 
die Mitteilung der Wirtschaftsidentifikations-
nummer nach § 139c der Abgabenordnung 
und des Unterscheidungsmerkmals nach § 
139c Absatz 5a der Abgabenordnung be-
troffen ist, bis zu dem Tag, an dem das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz im Bundesgesetzblatt bekannt 
gibt, dass diese Identifikationsmerkmale 
eingeführt worden sind, in der bis zum 31. 
Dezember 2022 geltenden Fassung anzu-
wenden. 

 

(2) § 14 Absatz 4 Satz 2 ist bis zu 
dem Tag, an dem das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz im Bundes-
gesetzblatt bekannt gibt, dass die techni-
schen und organisatorischen Vorausset-
zungen für die automatisierte und medien-
bruchfreie Übermittlung der Daten aus der 
steuerlichen Abmeldung von den Finanzbe-
hörden an die Gewerbebehörden bundes-
weit vorliegen, in der bis zum 31. Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung anzuwenden. 

 

 

§ 162 

 Übergangsregelungen zu 34k 

 (1) Gewerbetreibende, die am 1. Ja-
nuar 2026 eine Erlaubnis nach § 34c Ab-
satz 1 Satz 1 haben, welche zur Vermitt-
lung des Abschlusses von Darlehens-
verträgen berechtigt, und die Darlehens-
verträge im Sinne des § 34k Absatz 1 
weiterhin vermitteln wollen, müssen bis 
zum Ablauf des 19. November 2026 eine 
Erlaubnis als Darlehensvermittler nach 
§ 34k Absatz 1 erwerben und sich selbst 
sowie die nach § 34k Absatz 8 Num-
mer 2 einzutragenden Personen in dem 
Register nach § 11a Absatz 1 Satz 1 re-
gistrieren lassen. 
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 (2) Wird die Erlaubnis nach§ 34k 
Absatz 1 unter Vorlage der bisherigen 
Erlaubnisurkunde nach § 34k Absatz 1 
Satz 1 beantragt, so erfolgt keine Prü-
fung der Zuverlässigkeit und der Vermö-
gensverhältnisse nach § 34k Absatz 3. 
Eine Prüfung der Zuverlässigkeit und 
der Vermögensverhältnisse ist in der 
Regel auch dann nicht erforderlich, 
wenn der Gewerbetreibende eine Er-
laubnis nach § 34d Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1, § 34f Absatz 1 Satz 1, 
§ 34h Absatz 1 Satz 1 oder § 34i Ab-
satz 1 Satz 1 besitzt, für die Ausübung 
dieser Tätigkeiten ein Gewerbe nach 
§ 14 Absatz 1 Satz 1 angezeigt hat und 
die Erlaubnisurkunde bei der Antrag-
stellung vorlegt. 

 (3) Die Erlaubnisse nach § 34c Ab-
satz 1 Satz 1, die zur Vermittlung des 
Abschlusses von Darlehensverträgen 
berechtigen, erlöschen für die Vermitt-
lung von Verträgen im Sinne des § 34k 
Absatz 1 mit der Erteilung der Erlaubnis 
nach § 34k Absatz 1, spätestens aber 
mit Ablauf des 19.  November 2026. Bis 
zu diesem Zeitpunkt gelten die Erlaub-
nisse als Erlaubnis nach § 34k Absatz 1 
fort. 

 (4) Beschäftigte im Sinne des § 34k 
Absatz 6 sind verpflichtet, bis zum Ab-
lauf des 19. November 2026 einen Sach-
kundenachweis im Sinne des § 34k Ab-
satz 6 Satz 2 zu erwerben. Beschäftigte, 
die erfolgreich eine Sachkundeprüfung 
nach § 34i Absatz 2 Nummer 4 abgelegt 
haben, bedürfen keiner Sachkundeprü-
fung nach § 34k Absatz 6 Satz 2 und 3. 
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 (5) Gewerbetreibende nach § 34k 
Absatz 1, die lediglich zur Finanzierung 
der von ihnen abgeschlossenen Waren-
verkäufe oder zu erbringenden Dienst-
leistungen den Abschluss von Darle-
hensverträgen vermitteln oder die Gele-
genheit zum Abschluss solcher Ver-
träge nachweisen und die nicht als 
Kleinstunternehmen oder kleine oder 
mittlere Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG gelten, müs-
sen bis zum Ablauf des 19.  November 
2026 eine Erlaubnis als Darlehensver-
mittler nach § 34k Absatz 1 erwerben 
und sich selbst sowie die nach § 34k 
Absatz 8 Nummer 2 einzutragenden Per-
sonen in dem Register nach § 11a Ab-
satz 1 Satz 1 registrieren lassen. 

 (6) Für Gewerbetreibende nach 
§ 34k Absatz 6 Satz 4, die im Besitz ei-
ner Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 sind 
oder erfolgreich eine Sachkundeprüfung 
nach § 34i Absatz 2 Nummer 4 abgelegt 
haben, gilt der erforderliche Sachkunde-
nachweis nach § 34k Absatz 6 Satz 1 in 
Verbindung mit Satz 4 als erbracht. 



 - 1 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

Preisangabenverordnung Preisangabenverordnung 

( - PAngV) 
vom: 12.11.2021 

( - PAngV) 
vom: 12.11.2021 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Abschnitt 4  

Bestimmungen zu Finanzdienstleistungen  

u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Entgeltliche Finanzierungshilfen § 19 Finanzierungshilfen 

 Nachfolgend Regelungsteil 

§ 16 § 16 

Verbraucherdarlehen Verbraucherdarlehen 

(1) Wer als Unternehmer den Ab-
schluss von Verbraucherdarlehen im Sinne 
des § 491 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
anbietet, hat als Preis die nach den Absät-
zen 2 bis 6 und 8 berechneten Gesamtkos-
ten des Verbraucherdarlehens für den Ver-
braucher, ausgedrückt als jährlicher Pro-
zentsatz des Nettodarlehensbetrags, so-
weit zutreffend, einschließlich der Kosten 
gemäß Absatz 3 Satz 2 Nummer 2, anzu-
geben und als effektiven Jahreszins zu be-
zeichnen. 

(1) Wer als Unternehmer den Ab-
schluss von Verbraucherdarlehen im Sinne 
des § 491 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
anbietet, hat als Preis die nach den Absät-
zen 2 bis 7 berechneten Gesamtkosten des 
Verbraucherdarlehens für den Verbrau-
cher, ausgedrückt als jährlicher Prozent-
satz des Nettodarlehensbetrags, soweit zu-
treffend, einschließlich der Kosten gemäß 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 2, anzugeben 
und als effektiven Jahreszins zu bezeich-
nen. 

(2) Der effektive Jahreszins ist mit der 
in der Anlage angegebenen mathemati-
schen Formel und nach den in der Anlage 
zugrunde gelegten Vorgehensweisen zu 
berechnen. Bei der Berechnung des effekti-
ven Jahreszinses wird von der Annahme 
ausgegangen, dass der Verbraucherdarle-
hensvertrag für den vereinbarten Zeitraum 
gilt und dass Darlehensgeber und Verbrau-
cher ihren Verpflichtungen zu den im Ver-
braucherdarlehensvertrag niedergelegten 
Bedingungen und Terminen nachkommen. 

(2) Der effektive Jahreszins ist mit der 
in der Nummer 1 der Anlage angegebenen 
mathematischen Formel und nach den dort 
zugrunde gelegten Vorgehensweisen zu 
berechnen. Bei der Berechnung des effekti-
ven Jahreszinses wird von der Annahme 
ausgegangen, dass der Verbraucherdarle-
hensvertrag für den vereinbarten Zeitraum 
gilt und dass Darlehensgeber und Verbrau-
cher ihren Verpflichtungen zu den im Ver-
braucherdarlehensvertrag niedergelegten 
Bedingungen und Terminen nachkommen. 
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(3) In die Berechnung des effektiven 
Jahreszinses sind als Gesamtkosten die 
vom Verbraucher zu entrichtenden Zinsen 
und alle sonstigen Kosten einzubeziehen, 
die der Verbraucher im Zusammenhang mit 
dem Verbraucherdarlehensvertrag zu ent-
richten hat und die dem Darlehensgeber 
bekannt sind. Zu den sonstigen Kosten 
nach Satz 1 gehören:  

(3) In die Berechnung des effektiven 
Jahreszinses sind als Gesamtkosten die 
vom Verbraucher zu entrichtenden Zinsen 
und alle sonstigen Kosten einzubeziehen, 
die der Verbraucher im Zusammenhang mit 
dem Verbraucherdarlehensvertrag zu ent-
richten hat und die dem Darlehensgeber 
bekannt sind. Zu den sonstigen Kosten 
nach Satz 1 gehören:  

1. Kosten für die Vermittlung des Ver-
braucherdarlehens; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Kosten für die Eröffnung und Führung 
eines spezifischen Kontos, Kosten für 
die Verwendung eines Zahlungsmit-
tels, mit dem sowohl Geschäfte auf 
diesem Konto getätigt als auch Ver-
braucherdarlehensbeträge in Anspruch 
genommen werden können, sowie 
sonstige Kosten für Zahlungsge-
schäfte, wenn die Eröffnung oder Füh-
rung eines Kontos Voraussetzung da-
für ist, dass das Verbraucherdarlehen 
überhaupt oder nach den vorgesehe-
nen Vertragsbedingungen gewährt 
wird; 

2. Kosten für die Eröffnung und Führung 
eines Kontos, dessen Eröffnung der 
Darlehensgeber vom Darlehensneh-
mer verlangt und auf dem sowohl 
Zahlungsvorgänge als auch in An-
spruch genommene Verbraucher-
darlehensbeträge verbucht werden, 
Kosten für die Verwendung eines Zah-
lungsmittels, mit dem sowohl Zah-
lungsvorgänge auf diesem Konto ge-
tätigt als auch Verbraucherdarlehens-
beträge in Anspruch genommen wer-
den können, sowie sonstige Kosten für 
Zahlungsgeschäfte; 

3. Kosten für die Immobilienbewertung, 
sofern eine solche Bewertung für die 
Gewährung des Verbraucherdarlehens 
erforderlich ist. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(4) Nicht in die Berechnung der Ge-
samtkosten einzubeziehen sind:  

(4) Nicht in die Berechnung der Ge-
samtkosten einzubeziehen sind:  

1. Kosten, die vom Verbraucher bei 
Nichterfüllung seiner Verpflichtungen 
aus dem Verbraucherdarlehensvertrag 
zu tragen sind; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Kosten für solche Versicherungen und 
für solche anderen Zusatzleistungen, 
die keine Voraussetzung für die Ver-
braucherdarlehensvergabe überhaupt 
oder zu den vorgesehenen Vertragsbe-
dingungen sind; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Kosten mit Ausnahme des Kaufprei-
ses, die vom Verbraucher beim Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen un-
abhängig davon zu tragen sind, ob es 
sich um ein Bar- oder Verbraucherdar-
lehensgeschäft handelt; 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. Gebühren für die Eintragung der Ei-
gentumsübertragung oder der Übertra-
gung eines grundstücksgleichen 
Rechts in das Grundbuch; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Notarkosten. 5. Notarkosten; 

 6. Kosten eines freiwillig eröffneten 
Kontos, wenn die mit dem Konto 
verbundenen Kosten im Verbrau-
cherdarlehensvertrag oder in einem 
anderen mit dem Verbraucher ge-
schlossenen Vertrag klar und sepa-
rat ausgewiesen werden. 

(5) Ist eine Änderung des Zinssatzes 
oder sonstiger in die Berechnung des ef-
fektiven Jahreszinses einzubeziehender 
Kosten vorbehalten und ist ihre zahlenmä-
ßige Bestimmung im Zeitpunkt der Berech-
nung des effektiven Jahreszinses nicht 
möglich, so wird bei der Berechnung von 
der Annahme ausgegangen, dass der Soll-
zinssatz und die sonstigen Kosten gemes-
sen an der ursprünglichen Höhe fest blei-
ben und bis zum Ende des Verbraucher-
darlehensvertrags gelten. 

(5) Ist eine Änderung des Sollzins-
satzes oder sonstiger in die Berechnung 
des effektiven Jahreszinses einzubezie-
hender Kosten vorbehalten und ist ihre 
zahlenmäßige Bestimmung im Zeitpunkt 
der Berechnung des effektiven Jahreszin-
ses nicht möglich, so wird bei der Berech-
nung von der Annahme ausgegangen, 
dass der Sollzinssatz und die sonstigen 
Kosten gemessen an der ursprünglichen 
Höhe fest bleiben und bis zum Ende des 
Verbraucherdarlehensvertrags gelten. 

(6) Soweit die in der Anlage niederge-
legten Annahmen zutreffend sind, sind 
diese bei der Berechnung des effektiven 
Jahreszinses zu berücksichtigen. 

(6) Soweit die in den Nummern 2 
bis 4 der Anlage niedergelegten Annah-
men zutreffend sind, sind diese bei der Be-
rechnung des effektiven Jahreszinses zu 
berücksichtigen. 

(7) Ist der Abschluss eines Vertrags 
über die Inanspruchnahme einer Neben-
leistung, insbesondere eines Versiche-
rungsvertrags oder allgemein einer Mit-
gliedschaft, zwingende Voraussetzung da-
für, dass das Verbraucherdarlehen über-
haupt oder nach den vorgesehenen Ver-
tragsbedingungen gewährt wird, und kön-
nen die Kosten der Nebenleistung nicht im 
Voraus bestimmt werden, so ist in klarer, 
eindeutiger und auffallender Art und Weise 
darauf hinzuweisen,  

entfällt 

1. dass eine Verpflichtung zum Abschluss 
des Vertrages über die Nebenleistung 
besteht und 

 

2. wie hoch der effektive Jahreszins des 
Verbraucherdarlehens ist. 
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(8) Bei Bauspardarlehen ist bei der 
Berechnung des effektiven Jahreszinses 
davon auszugehen, dass im Zeitpunkt der 
Auszahlung des Verbraucherdarlehens das 
vertragliche Mindestsparguthaben ange-
spart ist. Von der Abschlussgebühr ist im 
Zweifel lediglich der Teil zu berücksichti-
gen, der auf den Verbraucherdarlehensan-
teil der Bausparvertragssumme entfällt. Bei 
Verbraucherdarlehen, die der Vor- oder 
Zwischenfinanzierung von Leistungen einer 
Bausparkasse aus Bausparverträgen die-
nen und deren preisbestimmende Faktoren 
bis zur Zuteilung unveränderbar sind, ist 
als Laufzeit von den Zuteilungsfristen aus-
zugehen, die sich aus der Zielbewertungs-
zahl für Bausparverträge gleicher Art erge-
ben. Bei vor- oder zwischenfinanzierten 
Bausparverträgen nach Satz 3 ist für das 
Gesamtprodukt aus Vor- oder Zwischenfi-
nanzierungsdarlehen und Bausparvertrag 
der effektive Jahreszins für die Gesamtlauf-
zeit anzugeben. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 17 § 17 

Werbung für Verbraucherdarlehen Werbung für Verbraucherdarlehen 

(1) Jegliche Kommunikation für 
Werbe- und Marketingzwecke, die Verbrau-
cherdarlehen betrifft, hat den Kriterien der 
Redlichkeit und Eindeutigkeit zu genügen 
und darf nicht irreführend sein. Insbeson-
dere sind Formulierungen unzulässig, die 
bei Verbrauchern falsche Erwartungen we-
cken über die Kosten eines Verbraucher-
darlehens oder in Bezug auf die Möglich-
keit, ein Verbraucherdarlehen zu erhalten. 

(1) Jegliche Kommunikation für 
Werbe- und Marketingzwecke, die Verbrau-
cherdarlehen betrifft, hat den Kriterien der 
Redlichkeit und Eindeutigkeit zu genügen 
und darf nicht irreführend sein. Insbeson-
dere sind Formulierungen unzulässig, die 
bei Verbrauchern falsche Erwartungen we-
cken über die Kosten eines Verbraucher-
darlehens über den vom Verbraucher zu 
zahlenden Gesamtbetrag oder in Bezug 
auf die Möglichkeit, ein Verbraucherdarle-
hen zu erhalten. 

(2) Wer gegenüber Verbrauchern für 
den Abschluss eines Verbraucherdarle-
hensvertrags mit Zinssätzen oder sonsti-
gen Zahlen, die die Kosten betreffen, wirbt, 
hat in klarer, eindeutiger und auffallender 
Art und Weise anzugeben:  

(2) Wer gegenüber Verbrauchern für 
den Abschluss eines Verbraucherdarle-
hensvertrags mit Zinssätzen oder sonsti-
gen Zahlen, die die Kosten betreffen, wirbt, 
hat in klarer, eindeutiger und auffallender 
Art und Weise sowie gut lesbar oder, 
falls zutreffend, akustisch gut verständ-
lich und den technischen Einschränkun-
gen des für die Werbung verwendeten 
Mediums angepasst Folgendes anzuge-
ben: 
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1. die Identität und Anschrift des Darle-
hensgebers oder gegebenenfalls des 
Darlehensvermittlers, 

entfällt 

2. den Nettodarlehensbetrag, 1. u n v e r ä n d e r t  

3. den Sollzinssatz und die Auskunft, ob 
es sich um einen festen oder einen va-
riablen Zinssatz oder um eine Kombi-
nation aus beiden handelt, sowie Ein-
zelheiten aller für den Verbraucher an-
fallenden, in die Gesamtkosten einbe-
zogenen Kosten, 

2. den Sollzinssatz und die Auskunft, ob 
es sich um einen festen oder einen va-
riablen Zinssatz oder um eine Kombi-
nation aus beiden handelt, sowie Ein-
zelheiten aller für den Verbraucher an-
fallenden, in die Gesamtkosten einbe-
zogenen Kosten 

4. den effektiven Jahreszins. 3. u n v e r ä n d e r t  

In der Werbung ist der effektive Jahreszins 
mindestens genauso hervorzuheben wie 
jeder andere Zinssatz. 

In der Werbung ist der effektive Jahreszins 
mindestens genauso hervorzuheben wie 
jeder andere Zinssatz. 

(3) In der Werbung nach Absatz 2 
sind ferner, soweit zutreffend, folgende An-
gaben zu machen:  

(3) In der Werbung nach Absatz 2 
sind ferner, soweit zutreffend, folgende An-
gaben zu machen: 

1. der vom Verbraucher zu zahlende Ge-
samtbetrag, 

1. die Laufzeit des Verbraucherdarle-
hensvertrags, 

2. die Laufzeit des Verbraucherdarle-
hensvertrags, 

2. der vom Verbraucher zu zahlende 
Gesamtbetrag, 

3. die Höhe der Raten, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Anzahl der Raten, 4. bei einem Verbraucherdarlehen in 
Form eines Zahlungsaufschubs für 
bestimmte Waren oder Dienstleis-
tungen der Barzahlungspreis und 
der Betrag etwaiger Anzahlungen, 

5. bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen 
der Hinweis, dass der Verbraucherdar-
lehensvertrag durch ein Grundpfand-
recht oder eine Reallast besichert wird, 

5. bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen: 

 a) die Anzahl der Raten, 

 b) der Hinweis, dass der Verbrau-
cherdarlehensvertrag durch ein 
Grundpfandrecht oder eine Re-
allast besichert ist, 
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6. bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen in 
Fremdwährung ein Warnhinweis, dass 
sich mögliche Wechselkursschwankun-
gen auf die Höhe des vom Verbrau-
cher zu zahlenden Gesamtbetrags 
auswirken könnten. 

6. bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen, 
die in Fremdwährung abgeschlossen 
werden, zusätzlich zu den Angaben 
nach Nummer 5 ein Warnhinweis, 
dass sich mögliche Wechselkurs-
schwankungen auf die Höhe des vom 
Verbraucher zu zahlenden Gesamtbe-
trags auswirken könnten. 

 Satz 1 Nummer 1 bis 4 ist nicht anzu-
wenden auf Werbung für Allgemein-Ver-
braucherdarlehen nach § 491 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die die 
Voraussetzungen des Artikels 247 § 3 
Absatz 1 Satz 5 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche er-
füllen. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Angaben sind mit Ausnahme der 
Angaben nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
und Absatz 3 Nummer 5 und 6 mit einem 
Beispiel zu versehen. Bei der Auswahl des 
Beispiels muss der Werbende von einem 
effektiven Jahreszins ausgehen, von dem 
der Werbende erwarten darf, dass mindes-
tens zwei Drittel der auf Grund der Wer-
bung zustande kommenden Verträge zu 
dem angegebenen oder einem niedrigeren 
effektiven Jahreszins abgeschlossen wer-
den. 

(4) Für Allgemein-Verbraucherdar-
lehen nach § 491 Absatz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs gilt Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 bis 4 in besonderen und be-
gründeten Fällen nicht, in denen das für 
die Werbung nach den Absätzen 2 und 3 
gewählte Medium die visuelle Darstel-
lung der Informationen nicht zulässt. 

(5) Verlangt der Werbende den Ab-
schluss eines Versicherungsvertrags oder 
eines Vertrags über andere Zusatzleistun-
gen und können die Kosten für diesen Ver-
trag nicht im Voraus bestimmt werden, ist 
auf die Verpflichtung zum Abschluss dieses 
Vertrags klar und verständlich an gestalte-
risch hervorgehobener Stelle zusammen 
mit dem effektiven Jahreszins hinzuweisen. 

(5) Bei Allgemein-Verbraucherdar-
lehen nach § 491 Absatz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs muss der Verbrau-
cher in besonderen und begründeten 
Fällen, in denen das elektronische Me-
dium, das zur Übermittlung der Informa-
tionen nach den Absätzen 2 und 3 ver-
wendet wird, die visuelle Darstellung der 
Informationen in klarer und auffallender 
Art und Weise nicht zulässt, durch Kli-
cken, Scrollen oder Wischen auf die in 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bis 4 genann-
ten Informationen zugreifen können. 
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(6) Die Informationen nach den Absät-
zen 2, 3 und 5 müssen in Abhängigkeit 
vom Medium, das für die Werbung gewählt 
wird, akustisch gut verständlich oder deut-
lich lesbar sein. 

(6) Die in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Angaben sind mit Ausnahme 
der Angabe nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 5 Buchstabe b und Nummer 6 mit ei-
nem Beispiel zu versehen. Bei der Aus-
wahl des Beispiels muss der Werbende 
von einem effektiven Jahreszins ausge-
hen, von dem der Werbende erwarten 
darf, dass mindestens zwei Drittel der 
auf Grund der Werbung zustande kom-
menden Verträge zu dem angegebenen 
oder einem niedrigeren effektiven Jah-
reszins abgeschlossen werden. 

(7) Auf Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträge nach § 491 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sind die Absätze 2 bis 6 nicht anwendbar. 

(7) Ist der Abschluss eines Ver-
trags über eine Nebenleistung, insbe-
sondere eines Versicherungsvertrags, 
zwingende Voraussetzung dafür, dass 
das Darlehen überhaupt oder zu den 
vorgegebenen Vertragsbedingungen ge-
währt wird, und können die Kosten der 
Nebenleistung nicht im Voraus be-
stimmt werden, so ist auf die Verpflich-
tung zum Abschluss des Vertrags über 
die Nebenleistung klar und verständlich 
in gestalterisch hervorgehobener Art 
und Weise zusammen mit den Angaben 
nach den Absätzen 2 und 3 hinzuwei-
sen. 

 (8) Auf Immobiliar-Verbraucherdar-
lehensverträge nach § 491 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs sind die Absätze 2 bis 7 nicht 
anwendbar. 

§ 19 § 19 

Entgeltliche Finanzierungshilfen Finanzierungshilfen 

Die §§ 16 und 17 sind auf Verträge 
entsprechend anzuwenden, durch die ein 
Unternehmer einem Verbraucher einen 
entgeltlichen Zahlungsaufschub oder eine 
sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe im 
Sinne des § 506 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gewährt. 

Die §§ 16 und 17 sind auf Verträge 
entsprechend anzuwenden, durch die ein 
Unternehmer einem Verbraucher einen 
Zahlungsaufschub oder eine sonstige Fi-
nanzierungshilfe im Sinne des § 506 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gewährt. 
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§ 20 § 20 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 des Wirtschafts-
strafgesetzes 1954 handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

Ordnungswidrig im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 des Wirtschafts-
strafgesetzes 1954 handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

1. entgegen § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2, § 3 Absatz 1, auch in Verbindung 
mit Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3, ent-
gegen § 4 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 
2, § 6 Absatz 1 oder 2, § 7 Satz 1, § 10 
Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 2, entgegen § 10 Absatz 2, 3 
oder 4, § 11 Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit Absatz 3, entgegen § 13 Ab-
satz 1 Satz 1 oder Absatz 4, § 14 Ab-
satz 1, 2 oder 3, § 15 Absatz 1 Satz 1, 
§ 17 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Absatz 3, oder entgegen § 18 
eine Angabe oder Auszeichnung nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig 
macht, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 4, auch 
in Verbindung mit § 10 Absatz 5, ein 
Preisverzeichnis nicht, nicht richtig o-
der nicht vollständig bereithält, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 12 Absatz 3 ein Angebot 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht in der vorgeschriebenen 
Weise macht, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 ein 
Preisverzeichnis nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 16 Absatz 7 einen Hinweis 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
gibt. 

5. entgegen § 17 Absatz 7 einen Hinweis 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
gibt. 

Anlage (zu § 16) Anlage (zu § 16) 

Berechnung des effektiven Jah-
reszinses 

u n v e r ä n d e r t  
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 [Die Anlage wurde umfassend umge-
stellt und angepasst, so dass eine Sy-

nopse nicht erstellt wurde] 
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Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  u n v e r ä n d e r t  

V o r s c h r i f t e n  f ü r  I n s t i t u t e ,  I n -

s t i t u t s g r u p p e n ,  F i n a n z h o l d i n g -

G r u p p e n ,  g e m i s c h t e  F i n a n z h o l -

d i n g - G r u p p e n  u n d  g e m i s c h t e  

H o l d i n g g e s e l l s c h a f t e n  

u n v e r ä n d e r t  

2 . K r e d i t g e s c h ä f t  u n v e r ä n d e r t  

§ 18a Verbraucherdarlehen und entgeltliche Finanzie-
rungshilfen; Verordnungsermächtigung 

§ 18a Verbraucherdarlehen und Finanzierungshilfen; 
Verordnungsermächtigung 

 Nachfolgend Regelungsteil 

§ 8 § 8 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

(1) (weggefallen) (1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Werden gegen Inhaber oder Ge-
schäftsleiter von Instituten sowie gegen In-
haber bedeutender Beteiligungen von Insti-
tuten oder deren gesetzliche oder sat-
zungsmäßige Vertreter oder persönlich haf-
tende Gesellschafter oder gegen Perso-
nen, die die Geschäfte einer Finanzhol-
ding-Gesellschaft oder einer gemischten 
Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich füh-
ren, Steuerstrafverfahren eingeleitet oder 
unterbleibt dies auf Grund einer Selbstan-
zeige nach § 371 der Abgabenordnung, so 
steht § 30 der Abgabenordnung Mitteilun-
gen an die Bundesanstalt über das Verfah-
ren und über den zugrunde liegenden 
Sachverhalt nicht entgegen; das Gleiche 
gilt, wenn sich das Verfahren gegen Perso-
nen richtet, die das Vergehen als Bediens-
tete eines Instituts oder eines Inhabers ei-
ner bedeutenden Beteiligung an einem 
Institut begangen haben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Bundesanstalt und, soweit sie 
im Rahmen dieses Gesetzes tätig wird, die 
Deutsche Bundesbank arbeiten bei der 
Aufsicht über Institute, die in einem ande-
ren Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums Bankgeschäfte betreiben oder Fi-
nanzdienstleistungen erbringen, sowie bei 
der Aufsicht über Institutsgruppen, Finanz-
holding-Gruppen oder gemischte Finanz-
holding-Gruppen im Sinne des § 10a Abs. 
1 bis 5 mit den zuständigen Stellen im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum sowie der Eu-
ropäischen Bankenaufsichtsbehörde und 
der Europäischen Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde zusammen. Bei der Beur-
teilung nach § 2c Abs. 1a und 1b arbeitet 
die Bundesanstalt mit den zuständigen 
Stellen im Europäischen Wirtschaftsraum 
zusammen, wenn der Anzeigepflichtige  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. ein CRR-Kreditinstitut, ein Erst- oder 
Rückversicherungsunternehmen oder 
eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne 
des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Ver-
waltungsgesellschaft) ist, das bezie-
hungsweise die in einem anderen Mit-
gliedstaat oder anderen Sektor als 
dem, in dem der Erwerb beabsichtigt 
wird, zugelassen ist; 
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2. ein Mutterunternehmen eines CRR-
Kreditinstituts, eines Erst- oder Rück-
versicherungsunternehmens oder einer 
OGAW-Verwaltungsgesellschaft ist, 
das beziehungsweise die in einem an-
deren Mitgliedstaat oder anderen Sek-
tor als dem, in dem der Erwerb beab-
sichtigt wird, zugelassen ist oder 

 

3. eine natürliche oder juristische Person 
ist, die ein CRR-Kreditinstitut, ein Erst- 
oder Rückversicherungsunternehmen 
oder eine OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft kontrolliert, das beziehungs-
weise die in einem anderen Mitglied-
staat oder anderen Sektor als dem, in 
dem der Erwerb beabsichtigt wird, zu-
gelassen ist. 

 

Wird der interessierte Erwerber einer be-
deutenden Beteiligung gleichzeitig mit der 
Beurteilung nach § 2c Absatz 1a auch auf 
Grund eines Antrags auf Erteilung einer 
Zulassung nach Artikel 21a der Richtlinie 
2013/36/EU beurteilt, so stimmt sich die 
Bundesanstalt ab  

 

1. mit der Stelle, die für die Beaufsichti-
gung der Gruppe auf zusammenge-
fasster Basis zuständig ist, der das 
Institut, an dem eine bedeutende Be-
teiligung erworben werden soll, ange-
hört, und 

 

2. auch mit der zuständigen Stelle des 
Staates des Europäischen Wirtschafts-
raums, in dem der interessierte Erwer-
ber seinen Sitz hat. 
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Vorbehaltlich der allgemeinen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere des 
§ 25 Absatz 1 des Bundesdatenschutzge-
setzes, tauschen die Bundesanstalt und die 
Deutsche Bundesbank mit den zuständigen 
Stellen im Europäischen Wirtschaftsraum 
alle zweckdienlichen und grundlegenden 
Informationen aus, die für die Durchführung 
der Aufsicht erforderlich sind. Grundle-
gende Informationen können auch ohne 
entsprechende Anfrage der zuständigen 
Stelle weitergegeben werden. Als grundle-
gend in diesem Sinne gelten alle Informati-
onen, die Einfluss auf die Beurteilung der 
Finanzlage eines Instituts in dem betreffen-
den Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums haben können. Hierzu gehören ins-
besondere:  

 

1. die Offenlegung der rechtlichen und or-
ganisatorischen Struktur sowie die 
Grundlagen einer ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung der Gruppe, ein-
schließlich aller beaufsichtigten Unter-
nehmen, nichtbeaufsichtigten Unter-
nehmen, nichtbeaufsichtigten Tochter-
gesellschaften und bedeutender 
Zweigniederlassungen der Gruppe, so-
wie Ermittlung der jeweils für die Auf-
sicht zuständigen Stellen, 

 

2. Verfahren für die Sammlung und Über-
prüfung von Informationen von grup-
penangehörigen Instituten, 

 

3. nachteilige Entwicklungen bei Institu-
ten oder anderen Unternehmen einer 
Gruppe, die die Institute ernsthaft be-
einträchtigen könnten, und 

 

4. schwerwiegende oder außergewöhnli-
che bankaufsichtliche Maßnahmen, die 
die Bundesanstalt nach Maßgabe die-
ses Gesetzes oder der zu seiner 
Durchführung erlassenen Rechtsver-
ordnungen ergriffen hat. 

 

Die Bundesanstalt übermittelt der zuständi-
gen Stelle im Aufnahmemitgliedstaat  

 

1. alle Informationen für die Beurteilung 
der Zuverlässigkeit und fachlichen Eig-
nung der in § 1 Absatz 2 Satz 1 ge-
nannten Personen; 
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2. alle Informationen für die Beurteilung 
der Zuverlässigkeit der Inhaber einer 
bedeutenden Beteiligung an Unterneh-
men derselben Gruppe mit Sitz im In-
land, die erforderlich sind für die Ertei-
lung einer Erlaubnis und die laufende 
Aufsicht über ein Unternehmen im 
Sinne des § 33b Satz 1, das beabsich-
tigt, im Aufnahmemitgliedstaat Bankge-
schäfte entsprechend § 1 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1, 2, 4 und 10 oder Fi-
nanzdienstleistungen entsprechend § 1 
Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 bis 4 zu 
erbringen; 

 

3. unverzüglich bei der Überwachung der 
Liquidität des Instituts gewonnene In-
formationen und Erkenntnisse, die für 
die Beaufsichtigung der Zweigstelle 
aus Gründen des Einleger- und Anle-
gerschutzes oder der Finanzstabilität 
des Aufnahmemitgliedstaates notwen-
dig sind, und 

 

4. Informationen darüber, dass Liquidi-
tätsschwierigkeiten auftreten oder aller 
Wahrscheinlichkeit nach zu erwarten 
sind, sowie Einzelheiten zur Planung 
und Umsetzung eines Sanierungsplans 
und zu allen in diesem Zusammen-
hang ergriffenen aufsichtlichen Maß-
nahmen. 
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Informationen nach Satz 6 Nummer 3 und 
4 sind auch der zuständigen Stelle in dem 
Aufnahmemitgliedstaat zu übermitteln, in 
dem ein CRR-Kreditinstitut über Zweignie-
derlassungen verfügt, die als bedeutend 
eingestuft worden sind. Übermittelt eine zu-
ständige Stelle in einem anderen Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums erforderli-
che Informationen nicht, kann die Bundes-
anstalt nach Maßgabe des Artikels 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die Euro-
päische Bankenaufsichtsbehörde um Hilfe 
ersuchen. Sie kann ferner die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde oder die Europäi-
sche Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
hörde nach Maßgabe des Artikels 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 um Hilfe 
ersuchen, wenn ein Ersuchen um Zusam-
menarbeit, insbesondere um Informations-
austausch, von einer zuständigen Stelle 
zurückgewiesen oder einem solchen Ersu-
chen nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nachgekommen wurde. 

 

(3a) Die zuständige Stelle im 
Sinne des Absatzes 3 Satz 1 kann die Bun-
desanstalt um Zusammenarbeit bei einer 
Überwachung, einer Prüfung oder Ermitt-
lung ersuchen. Die Bundesanstalt macht 
bei Ersuchen im Sinne des Satzes 1 zum 
Zwecke der Überwachung der Einhaltung 
dieses Gesetzes und entsprechender Best-
immungen dieser Staaten von allen ihr 
nach dem Gesetz zustehenden Befugnis-
sen Gebrauch, soweit dies geeignet und 
erforderlich ist, den Ersuchen nachzukom-
men. Die Bundesanstalt kann eine Unter-
suchung, die Übermittlung von Informatio-
nen oder die Teilnahme von Bediensteten 
dieser ausländischen Stellen an solchen 
Prüfungen verweigern, wenn  

(3a) u n v e r ä n d e r t  

1. hierdurch die Souveränität, die Sicher-
heit oder die öffentliche Ordnung der 
Bundesrepublik Deutschland beein-
trächtigt werden könnte oder 

 

2. auf Grund desselben Sachverhaltes 
gegen die betreffenden Personen be-
reits ein gerichtliches Verfahren einge-
leitet worden oder eine unanfechtbare 
Entscheidung ergangen ist. 
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Kommt die Bundesanstalt einem entspre-
chenden Ersuchen nicht nach oder macht 
sie von ihrem Recht nach Satz 1 Ge-
brauch, teilt sie dies der ersuchenden 
Stelle unverzüglich mit und legt die Gründe 
dar; im Falle einer Verweigerung nach Satz 
3 Nr. 2 sind genaue Informationen über das 
gerichtliche Verfahren oder die unanfecht-
bare Entscheidung zu übermitteln. 

 

(3b) Die Bundesanstalt arbeitet 
im Rahmen ihrer Aufsicht über Institute eng 
mit den zentralen Meldestellen und den Be-
hörden in anderen Staaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraums zusammen, die 
gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinan-
zierung, zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2005/60/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73), die durch 
die Richtlinie (EU) 2018/843 (ABl. L 156 
vom 19.6.2018, S. 43) geändert worden ist, 
für die Überwachung der in Artikel 2 Absatz 
1 Nummer 1 und 2 der Richtlinie aufgeführ-
ten Verpflichteten zuständig sind. Sie stellt 
den zentralen Meldestellen und den ge-
nannten Behörden die für die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben relevanten Informati-
onen bereit, sofern hierdurch keine laufen-
den Ermittlungen gefährdet werden. Bein-
halten diese Informationen personenbezo-
gene Daten im Sinne der Verordnung (EU) 
2016/679, sind die Informationen zu über-
mitteln, soweit sie für die Wahrnehmung 
von Aufgaben nach der Richtlinie 
2013/36/EU, der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 oder der Richtlinie (EU) 2015/849 
erforderlich sind. 

(3b) u n v e r ä n d e r t  
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(4) In den Fällen, in denen die Bun-
desanstalt für die Aufsicht über EU-Mutter-
institute oder Institute, die von einer EU-
Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder ei-
ner gemischten EU-Mutterfinanzholding-
Gesellschaft kontrolliert werden, zuständig 
ist, übermittelt sie den zuständigen Stellen 
in den anderen Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums, die für die Aufsicht über 
Tochterunternehmen dieser Institute zu-
ständig sind, auf Anfrage alle zweckdienli-
chen Informationen. Als zweckdienlich in 
diesem Sinne gelten alle Informationen, die 
die Beurteilung der finanziellen Solidität ei-
nes Instituts in einem anderen Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums wesentlich 
beeinflussen können. Der Umfang der In-
formationspflicht richtet sich insbesondere 
nach der Bedeutung des Tochterunterneh-
mens für das Finanzsystem des betreffen-
den Staates. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Mitteilungen der zuständigen Stel-
len eines anderen Staates dürfen nur für 
folgende Zwecke verwendet werden:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Prüfung der Zulassung zum Ge-
schäftsbetrieb eines Instituts, 

 

2. zur Überwachung der Tätigkeit der In-
stitute auf Einzelbasis oder auf zusam-
mengefasster Basis, 

 

3. für Anordnungen der Bundesanstalt 
sowie zur Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten durch die 
Bundesanstalt, 

 

4. im Rahmen eines Verwaltungsverfah-
rens über Rechtsbehelfe gegen eine 
Entscheidung der Bundesanstalt oder 

 

5. im Rahmen von Verfahren vor Verwal-
tungsgerichten, Insolvenzgerichten, 
Staatsanwaltschaften oder für Straf- 
und Bußgeldsachen zuständigen Ge-
richten. 

 

(6) Vor der Entscheidung über fol-
gende Sachverhalte hört die Bundesanstalt 
regelmäßig die zuständigen Stellen im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum an, sofern die 
Entscheidung von Bedeutung für deren 
Aufsichtstätigkeit ist:  

(6) u n v e r ä n d e r t  
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1. Änderungen in der Struktur der Inha-
ber, der Organisation oder der Ge-
schäftsleitung gruppenangehöriger In-
stitute, die der Zustimmung der Bun-
desanstalt bedürfen, 

 

2. schwerwiegende oder außergewöhnli-
che bankaufsichtliche Maßnahmen. In 
diesen Fällen ist stets zumindest die 
für die Aufsicht auf zusammengefass-
ter Basis zuständige Stelle anzuhören, 
sofern diese Zuständigkeit nicht bei der 
Bundesanstalt liegt. 

 

Die Bundesanstalt kann bei Gefahr im Ver-
zug von einer vorherigen Anhörung der zu-
ständigen Stellen absehen. Das Gleiche 
gilt, wenn die vorherige Anhörung die Wirk-
samkeit der Maßnahme gefährden könnte; 
in diesen Fällen informiert die Bundesan-
stalt die zuständigen Stellen unverzüglich 
nach Erlass oder Durchführung der Maß-
nahme. 
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(7) Ist die Bundesanstalt für die Auf-
sicht über eine Institutsgruppe, Finanzhol-
ding-Gruppe oder gemischte Finanzhol-
ding-Gruppe auf zusammengefasster Basis 
zuständig und tritt eine Krisensituation auf, 
insbesondere bei widrigen Entwicklungen 
an den Finanzmärkten, die eine Gefahr für 
die Marktliquidität und die Stabilität des Fi-
nanzsystems eines Staates innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums darstellt, in 
dem eines der gruppenangehörigen Unter-
nehmen seinen Sitz hat oder eine Zweig-
niederlassung als bedeutend angesehen 
wurde, hat die Bundesanstalt unverzüglich 
das Bundesministerium der Finanzen, die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde, den 
Europäischen Ausschuss für Systemrisi-
ken, die Deutsche Bundesbank sowie die 
Zentralregierungen der anderen Mitglied-
staaten, sofern sie betroffen sind, zu unter-
richten und ihnen alle für die Durchführung 
ihrer Aufgaben wesentlichen Informationen 
zu übermitteln. Erhält die Bundesanstalt in 
sonstigen Fällen Kenntnis von einer Krisen-
situation im Sinne des Satzes 1, hat sie un-
verzüglich die für die Aufsicht auf zusam-
mengefasster Basis über die betroffenen 
Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen o-
der gemischte Finanzholding-Gruppen zu-
ständigen Stellen und die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde zu unterrichten. § 
9 bleibt unberührt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Bundesanstalt teilt den zustän-
digen Stellen des Aufnahmemitgliedstaates 
Maßnahmen mit, die sie ergreifen wird, um 
Verstöße eines Instituts gegen Rechtsvor-
schriften des Aufnahmemitgliedstaates zu 
beenden, über die sie durch die zuständi-
gen Stellen des Aufnahmemitgliedstaates 
unterrichtet worden ist und erteilt auf Auf-
forderung entsprechende Erläuterungen. 
Ist die Bundesanstalt mit Maßnahmen, die 
eine zuständige Stelle des Aufnahmemit-
gliedstaates ergreift, um Verstöße eines In-
stituts gegen Rechtsvorschriften des Auf-
nahmemitgliedstaates zu beenden, nicht 
einverstanden, kann sie die Angelegenheit 
nach Maßgabe von Artikel 19 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010 an die Europäi-
sche Bankenaufsichtsbehörde verweisen 
und diese um Unterstützung bitten. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Hat die Bundesanstalt hinrei-
chende Anhaltspunkte für einen Verstoß 
gegen Vorschriften dieses Gesetzes, ge-
gen die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 o-
der entsprechende Vorschriften der Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraums, 
teilt sie diese der für die Zusammenarbeit 
bei der Aufsicht über Institute zuständigen 
Stelle mit, auf dessen Gebiet die vor-
schriftswidrige Handlung stattgefunden hat. 
Erhält die Bundesanstalt eine entspre-
chende Mitteilung von zuständigen Stellen 
anderer Staaten, unterrichtet sie diese über 
die Ergebnisse daraufhin eingeleiteter Un-
tersuchungen. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Hat die Bundesanstalt hinrei-
chende Anhaltspunkte für einen Verstoß 
gegen die Artikel 6 bis 27 der Verordnung 
(EU) 2017/2402, so unterrichtet sie die ge-
mäß dieser Verordnung zuständigen Stel-
len. Im Falle einer unrichtigen oder irrefüh-
renden Meldung im Sinne des Artikels 27 
Absatz 1 dieser Verordnung unterrichtet die 
Bundesanstalt unverzüglich die zuständige 
Behörde der insoweit gemäß Artikel 27 Ab-
satz 1 dieser Verordnung benannten ersten 
Anlaufstelle. Wird die Bundesanstalt als zu-
ständige Stelle über einen möglichen Ver-
stoß gegen die Artikel 6 bis 27 der Verord-
nung (EU) 2017/2402 informiert, handelt 
sie unter Beachtung des Verfahrens nach 
Artikel 36 Absatz 6 dieser Verordnung. 

(10) u n v e r ä n d e r t  
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(11) Ergibt sich für die Bundesanstalt 
auf Grund der Überprüfung, insbesondere 
der Evaluierung der Unternehmensfüh-
rungsregelung, des Geschäftsmodells oder 
der Tätigkeiten eines CRR-Kreditinstituts, 
der begründete Verdacht, dass im Zusam-
menhang mit diesem CRR-Kreditinstitut 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
stattfindet, stattgefunden hat oder diese 
Straftaten versucht wurden oder dass ein 
erhöhtes Risiko hierfür besteht, so meldet 
die Bundesanstalt diesen Verdacht unver-
züglich der Behörde oder Stelle, die das 
Institut gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 
beaufsichtigt und die Einhaltung dieser 
Richtlinie sicherzustellen hat. Besteht der 
Verdacht auf ein erhöhtes Risiko für Geld-
wäsche oder Terrorismusfinanzierung und 
ist die Bundesanstalt die zuständige Be-
hörde, so nimmt die Bundesanstalt zusam-
men mit der Behörde oder Stelle, die das 
CRR-Kreditinstitut gemäß der Richtlinie 
(EU) 2015/849 beaufsichtigt und dafür zu-
ständig ist, die Einhaltung dieser Richtlinie 
sicherzustellen, Kontakt mit der Europäi-
schen Bankenaufsichtsbehörde auf, um 
ihre gemeinsame Bewertung unverzüglich 
zu übermitteln. Ist die Bundesanstalt die 
zuständige Behörde, so ergreift sie Maß-
nahmen, soweit dies erforderlich ist. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

 (12) Die Bundesanstalt und die für 
die Aufsicht über Kreditvermittler zu-
ständigen Stellen haben einander Be-
obachtungen und Feststellungen mitzu-
teilen, die für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich sind. 
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§ 18a § 18a 

Verbraucherdarlehen und entgeltliche 
Finanzierungshilfen; Verordnungser-

mächtigung 

Verbraucherdarlehen und Finanzie-
rungshilfen; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Kreditinstitute prüfen vor Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags die Kreditwürdigkeit des Darlehens-
nehmers. Das Kreditinstitut darf den Ver-
braucherdarlehensvertrag nur abschließen, 
wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung 
hervorgeht, dass bei einem Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrag keine erhebli-
chen Zweifel an der Kreditwürdigkeit beste-
hen und dass es bei einem Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensvertrag wahrscheinlich 
ist, dass der Darlehensnehmer seinen Ver-
pflichtungen, die im Zusammenhang mit 
dem Darlehensvertrag stehen, vertragsge-
mäß nachkommen wird. 

(1) Die Kreditinstitute prüfen vor Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags eingehend die Kreditwürdigkeit des 
Darlehensnehmers. Das Kreditinstitut darf 
den Verbraucherdarlehensvertrag nur ab-
schließen, wenn aus der Kreditwürdigkeits-
prüfung hervorgeht, dass es wahrscheinlich 
ist, dass der Darlehensnehmer seinen Ver-
pflichtungen, die im Zusammenhang mit 
dem Darlehensvertrag stehen, vertragsge-
mäß nachkommen wird. 

 (1a) Soll der Darlehensvertrag von 
mehr als einem Darlehensnehmer ge-
schlossen werden, führen Kreditinsti-
tute die Kreditwürdigkeitsprüfung auf 
Grundlage der gemeinsamen Rückzah-
lungsfähigkeit der Darlehensnehmer 
durch. 

 (1b) Kreditinstitute sind verpflichtet, 
Darlehensnehmer zu warnen, wenn ein 
Verbraucherdarlehensvertrag unter Be-
rücksichtigung der finanziellen Situation 
des Darlehensnehmers möglicherweise 
ein spezifisches Risiko für den Darle-
hensnehmer birgt. 

(2) Wird der Nettodarlehensbetrag 
nach Abschluss des Darlehensvertrags 
deutlich erhöht, so ist die Kreditwürdigkeit 
auf aktualisierter Grundlage neu zu prüfen, 
es sei denn, der Erhöhungsbetrag des Net-
todarlehens wurde bereits in die ursprüngli-
che Kreditwürdigkeitsprüfung einbezogen. 

(2) Wird der Nettodarlehensbetrag 
nach Abschluss des Verbraucherdarle-
hensvertrags deutlich erhöht, so ist die 
Kreditwürdigkeit auf aktualisierter Grund-
lage neu zu prüfen, es sei denn, der Erhö-
hungsbetrag des Nettodarlehens wurde bei 
einem Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrag bereits in die ursprüngliche 
Kreditwürdigkeitsprüfung einbezogen. 

(2a) Bei Immobiliar-Verbraucher-
darlehensverträgen, die  

(2a) u n v e r ä n d e r t  
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1. im Anschluss an einen zwischen den 
Vertragsparteien abgeschlossenen 
Darlehensvertrag ein neues Kapitalnut-
zungsrecht zur Erreichung des von 
dem Darlehensnehmer mit dem voran-
gegangenen Darlehensvertrag verfolg-
ten Zwecks einräumen oder 

 

2. einen anderen Darlehensvertrag zwi-
schen den Vertragsparteien zur Ver-
meidung von Kündigungen wegen 
Zahlungsverzuges des Darlehensneh-
mers oder zur Vermeidung von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ge-
gen den Darlehensnehmer ersetzen o-
der ergänzen, 

 

bedarf es einer erneuten Kreditwürdigkeits-
prüfung nur unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 2. Ist danach keine Kredit-
würdigkeitsprüfung erforderlich, darf der 
Darlehensgeber den neuen Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensvertrag nicht abschlie-
ßen, wenn ihm bereits bekannt ist, dass 
der Darlehensnehmer seinen Verpflichtun-
gen, die im Zusammenhang mit diesem 
Darlehensvertrag stehen, dauerhaft nicht 
nachkommen kann. 

 

 (2b) Eine Kreditwürdigkeitsprüfung 
ist nicht erneut durchzuführen, wenn die 
Bedingungen des Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrags nach Absatz 8b 
Satz 2 Nummer 2 geändert werden, ohne 
dass der vom Darlehensnehmer zu zah-
lende Gesamtbetrag durch diese Ände-
rung deutlich erhöht wird. 

(3) Grundlage für die Kreditwürdig-
keitsprüfung können Auskünfte des Darle-
hensnehmers und erforderlichenfalls Aus-
künfte von Stellen sein, die geschäftsmäßig 
personenbezogene Daten, die zur Bewer-
tung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern 
genutzt werden dürfen, zum Zwecke der 
Übermittlung erheben, speichern, verän-
dern oder nutzen. Das Kreditinstitut ist ver-
pflichtet, die Informationen in angemesse-
ner Weise zu überprüfen, soweit erforder-
lich auch durch Einsichtnahme in unabhän-
gig nachprüfbare Unterlagen. 

(3) Das Kreditinstitut ermittelt die 
gemäß Absatz 4 erforderlichen Informa-
tionen aus einschlägigen internen oder 
externen Quellen, wozu auch Auskünfte 
des Darlehensnehmers gehören, erforder-
lichenfalls auch durch Abfrage einer Da-
tenbank, aber nicht aus sozialen Netz-
werken. Das Kreditinstitut ist verpflichtet, 
die Informationen in angemessener Weise 
zu überprüfen, soweit erforderlich auch 
durch Einsichtnahme in unabhängig nach-
prüfbare Unterlagen. 
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(4) Bei Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträgen hat das Kreditinstitut die 
Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers 
auf der Grundlage notwendiger, ausrei-
chender und angemessener Informationen 
zu Einkommen, Ausgaben sowie zu ande-
ren finanziellen und wirtschaftlichen Um-
ständen des Darlehensnehmers eingehend 
zu prüfen. Dabei hat das Kreditinstitut die 
Faktoren angemessen zu berücksichtigen, 
die für die Einschätzung relevant sind, ob 
der Darlehensnehmer seinen Verpflichtun-
gen aus dem Darlehensvertrag voraus-
sichtlich nachkommen kann. Die Kreditwür-
digkeitsprüfung darf sich nicht hauptsäch-
lich darauf stützen, dass der Wert der 
Wohnimmobilie den Darlehensbetrag über-
steigt, oder auf die Annahme, dass der 
Wert der Wohnimmobilie zunimmt, es sei 
denn, der Darlehensvertrag dient zum Bau 
oder zur Renovierung der Wohnimmobilie. 

(4) Die Kreditwürdigkeitsprüfung 
erfolgt auf der Grundlage einschlägiger 
und genauer Informationen zu Einkom-
men, Ausgaben sowie anderen finanziellen 
und wirtschaftlichen Umständen des Darle-
hensnehmers, die bei Verbraucherdarle-
hensverträgen erforderlich sind und de-
ren Einholung in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Art, der Laufzeit, der 
Höhe und den Risiken des Darlehens für 
den Darlehensnehmer steht. Die einzu-
holenden Informationen dürfen bei All-
gemein-Verbraucherdarlehen keine be-
sonderen Kategorien personenbezoge-
ner Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 umfassen. 
Das Kreditinstitut hat im Übrigen die 
Faktoren angemessen zu berücksichtigen, 
die für die Einschätzung relevant sind, ob 
der Darlehensnehmer seinen Verpflichtun-
gen aus dem Darlehensvertrag voraus-
sichtlich nachkommen kann. Bei Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensverträgen darf 
sich die Kreditwürdigkeitsprüfung nicht 
hauptsächlich darauf stützen, dass der 
Wert der Wohnimmobilie den Darlehensbe-
trag übersteigt, oder auf die Annahme, 
dass der Wert der Wohnimmobilie zu-
nimmt, es sei denn, der Darlehensvertrag 
dient zum Bau oder zur Renovierung der 
Wohnimmobilie. 

(5) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, 
die Verfahren und Angaben, auf die sich 
die Kreditwürdigkeitsprüfung stützt, nach 
Maßgabe von § 25a Absatz 1 Satz 6 Num-
mer 2 zu dokumentieren und die Dokumen-
tation aufzubewahren. 

(5) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, 
die Verfahren und Angaben, auf die sich 
die Kreditwürdigkeitsprüfung stützt, festzu-
legen, nach Maßgabe von § 25a Absatz 1 
Satz 6 Nummer 2 zu dokumentieren und 
die Dokumentation aufzubewahren. 
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(6) Die mit der Vergabe von Immobi-
liar-Verbraucherdarlehen befassten inter-
nen und externen Mitarbeiter müssen über 
angemessene Kenntnisse und Fähigkeiten 
in Bezug auf das Gestalten, Anbieten, Ver-
mitteln, Abschließen von Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensverträgen oder das Er-
bringen von Beratungsleistungen in Bezug 
auf diese Verträge verfügen und ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf aktuellem 
Stand halten. 

(6) Die mit der Vergabe von Verbrau-
cherdarlehen befassten internen und ex-
ternen Mitarbeiter müssen über angemes-
sene Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug 
auf das Gestalten, das Anbieten, das Ver-
mitteln, das Abschließen von Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträgen und das 
Erbringen von Beratungsleistungen in Be-
zug auf diese Verträge verfügen. Sie müs-
sen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
aktuellem Stand halten. Beinhaltet der 
Abschluss eines Darlehensvertrags da-
mit verbundene Nebenleistungen, so 
sind angemessene Kenntnisse und Fä-
higkeiten für die Erbringung dieser Ne-
benleistungen erforderlich. 

(7) Kreditinstitute, die grundpfand-
rechtlich oder durch eine Reallast besi-
cherte Immobiliar-Verbraucherdarlehen 
vergeben, haben  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. bei der Bewertung der Immobilie zu-
verlässige Standards zu verwenden 
und 

 

2. sicherzustellen, dass interne und ex-
terne Gutachter, die Immobilienbewer-
tungen für sie vornehmen, fachlich 
kompetent und so unabhängig vom 
Darlehensvergabeprozess sind, dass 
sie eine objektive Bewertung vorneh-
men können. 

 

Das Kreditinstitut ist verpflichtet, Bewertun-
gen für Immobilien, die als Sicherheit für 
Immobiliar-Verbraucherdarlehen dienen, 
nach Maßgabe von § 25a Absatz 1 Satz 6 
Nummer 2 auf einem dauerhaften Daten-
träger zu dokumentieren und die Dokumen-
tation aufzubewahren. 

 

(8) Soweit Kreditinstitute Beratungs-
leistungen gemäß § 511 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu Immobiliar-Verbraucher-
darlehen oder Nebenleistungen gewähren, 
vermitteln oder erbringen, sind Informatio-
nen über die Umstände des Verbrauchers, 
von ihm angegebene konkrete Bedürfnisse 
und realistische Annahmen bezüglich der 
Risiken für die Situation des Verbrauchers 
während der Laufzeit des Darlehensver-
trags zugrunde zu legen. 

(8) Soweit Kreditinstitute Beratungs-
leistungen gemäß § 511 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu Verbraucherdarlehen o-
der Nebenleistungen gewähren, vermitteln 
oder erbringen, sind Informationen über die 
Umstände des Darlehensnehmers, von 
ihm angegebene konkrete Bedürfnisse und 
realistische Annahmen bezüglich der Risi-
ken für die Situation des Darlehensneh-
mers während der Laufzeit des Darlehens-
vertrags zugrunde zu legen. 
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(8a) Eine Genehmigung für Kop-
pelungsgeschäfte bei Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensverträgen nach § 492b Ab-
satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs darf 
nur erteilt werden, wenn der Darlehensge-
ber gegenüber der für ihn zuständigen Auf-
sichtsbehörde nachweisen kann, dass die 
zu ähnlichen Vertragsbedingungen ange-
botenen gekoppelten Produkte oder Pro-
duktkategorien, die nicht separat erhältlich 
sind, unter gebührender Berücksichtigung 
der Verfügbarkeit und der Preise der ein-
schlägigen auf dem Markt angebotenen 
Produkte einen klaren Nutzen für den Ver-
braucher bieten und es sich um Produkte 
handelt, die nach dem 20. März 2014 ver-
trieben werden. 

(8a) Eine Genehmigung für Kop-
pelungsgeschäfte bei Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensverträgen nach § 492b Ab-
satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs darf 
nur erteilt werden, wenn der Darlehensge-
ber gegenüber der für ihn zuständigen Auf-
sichtsbehörde nachweisen kann, dass die 
zu ähnlichen Vertragsbedingungen ange-
botenen gekoppelten Produkte oder Pro-
duktkategorien, die nicht separat erhältlich 
sind, unter gebührender Berücksichtigung 
der Verfügbarkeit und der Preise der ein-
schlägigen auf dem Markt angebotenen 
Produkte einen klaren Nutzen für den Dar-
lehensnehmer bieten und es sich um Pro-
dukte handelt, die nach dem 20. März 2014 
vertrieben werden. 

(8b) Kreditinstitute müssen über 
geeignete Strategien und Verfahren verfü-
gen, damit sie sich bemühen, sofern ange-
bracht, angemessene Nachsicht walten zu 
lassen, bevor Zwangsvollstreckungsverfah-
ren auf Grund eines Verbraucherdarle-
hensvertrags eingeleitet werden. Die gege-
benenfalls zu ergreifenden Maßnahmen 
müssen unter anderem den individuellen 
Umständen des jeweiligen Verbrauchers 
Rechnung tragen und können unter ande-
rem Folgendes umfassen:  

(8b) Kreditinstitute müssen über 
geeignete Strategien und Verfahren verfü-
gen, damit sie sich bemühen, sofern ange-
bracht, angemessene Nachsicht walten zu 
lassen, bevor Zwangsvollstreckungsverfah-
ren auf Grund eines Verbraucherdarle-
hensvertrags eingeleitet werden. Die gege-
benenfalls zu ergreifenden Maßnahmen 
müssen unter anderem den individuellen 
Umständen des jeweiligen Verbrauchers 
Rechnung tragen und können unter ande-
rem Folgendes umfassen:  

1. eine vollständige oder anteilige Um-
schuldung des Darlehensvertrags oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Änderung der Bedingungen des 
Darlehensvertrags, die unter anderem 
Folgendes umfassen kann:  

2. eine Änderung der Bedingungen des 
Darlehensvertrags, die unter anderem 
Folgendes umfassen kann:  

a) eine Verlängerung der Laufzeit 
des Darlehensvertrags, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) eine Änderung der Art des Darle-
hensvertrags, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) einen Zahlungsaufschub für alle o-
der einen Teil der Rückzahlungs-
raten in einem bestimmten Zeit-
raum, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) eine Änderung des Zinssatzes, d) eine Herabsetzung des Sollzins-
satzes, 

e) ein Angebot einer Zahlungsunter-
brechung, 

e) u n v e r ä n d e r t  
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f) Teilrückzahlungen, f) u n v e r ä n d e r t  

g) Währungsumrechnungen, g) u n v e r ä n d e r t  

h) einen Teilerlass und eine Schul-
denkonsolidierung. 

h) u n v e r ä n d e r t  

Bei einem Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrag umfassen die Umstände, die 
bei den Bemühungen, Nachsicht walten zu 
lassen, zu berücksichtigen sind, insbeson-
dere die Frage, ob der Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag durch eine Wohnim-
mobilie besichert ist, bei der es sich um 
den Hauptwohnsitz des Verbrauchers han-
delt. 

Bei einem Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrag umfassen die Umstände, die 
bei den Bemühungen, Nachsicht walten zu 
lassen, zu berücksichtigen sind, insbeson-
dere die Frage, ob der Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag durch eine Wohnim-
mobilie besichert ist, bei der es sich um 
den Hauptwohnsitz des Verbrauchers han-
delt. 

 (8c) Kreditinstitute müssen über ge-
eignete Verfahren und Strategien verfü-
gen, um Darlehensnehmer von Allge-
mein-Verbraucherdarlehen, die in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten sind, 
frühzeitig zu erkennen. Kreditinstitute 
sind verpflichtet, Darlehensnehmer von 
Allgemein-Verbraucherdarlehen, die 
Schwierigkeiten bei der Erfüllung ihrer 
finanziellen Verpflichtungen haben, an 
Schuldnerberatungsdienste nach dem 
Gesetz über den Zugang zu Schuldner-
beratungsdiensten für Verbraucher zu 
verweisen, die für den Verbraucher 
leicht zugänglich sind.nach dem Gesetz 
über den Zugang zu Schuldnerbera-
tungsdiensten für Verbraucher 

(9) Die Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten bleiben unbe-
rührt. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten auch 
für die jeweils entsprechenden entgeltli-
chen Finanzierungshilfen. 

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten auch 
für die jeweils entsprechenden Finanzie-
rungshilfen. 

(10a) Das Bundesministerium der 
Finanzen und das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz werden 
ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes Leitlinien zu den Kriterien und Metho-
den der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen 
nach den Absätzen 1 bis 5 festzulegen. 
Durch die Rechtsverordnung können insbe-
sondere Leitlinien festgelegt werden:  

(10a) Das Bundesministerium der 
Finanzen und das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz werden 
ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes Leitlinien zu den Kriterien und Metho-
den der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen 
nach den Absätzen 1 bis 5 festzulegen. 
Durch die Rechtsverordnung können insbe-
sondere Leitlinien festgelegt werden zu:  
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1. zu den Faktoren, die für die Einschät-
zung relevant sind, ob der Darlehens-
nehmer seinen Verpflichtungen aus 
dem Darlehensvertrag voraussichtlich 
nachkommen kann, 

1. den Faktoren, die für die Einschätzung 
relevant sind, ob der Darlehensnehmer 
seinen Verpflichtungen aus dem Darle-
hensvertrag voraussichtlich nachkom-
men kann, 

2. zu den anzuwendenden Verfahren und 
der Erhebung und Prüfung von Infor-
mationen. 

2. den anzuwendenden Verfahren und 
der Erhebung und Prüfung von Infor-
mationen. 

(11) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, nähere Bestimmungen 
über die nach Absatz 6 erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten der mit der 
Darlehensvergabe befassten internen und 
externen Mitarbeiter zu erlassen. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann die Er-
mächtigung nach Satz 1 durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt übertragen. 

(11) u n v e r ä n d e r t  



 - 1 - Bearbeitungsstand: 13.05.2025  11:20 

Gegenwärtiges Gesetzesrecht Neues Gesetzesrecht 

Verordnung über die aufsichts-
rechtlichen Anforderungen an 
Vergütungssysteme von Insti-

tuten 

Verordnung über die aufsichts-
rechtlichen Anforderungen an 
Vergütungssysteme von Insti-

tuten 

(Institutsvergütungsverord-
nung - InstitutsVergV) 

vom: 16.12.2013 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 14.2.2023 I 

Nr. 41 

(Institutsvergütungsverord-
nung - InstitutsVergV) 

vom: 16.12.2013 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 14.2.2023 I 

Nr. 41 

§ 5 § 5 

Angemessenheit der Vergütung und der 
Vergütungssysteme 

Angemessenheit der Vergütung und der 
Vergütungssysteme 

(1) Die Vergütungssysteme sind an-
gemessen ausgestaltet, wenn  

(1) Die Vergütungssysteme sind an-
gemessen ausgestaltet, wenn  

1. Anreize für die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, unverhältnismäßig hohe 
Risiken einzugehen, vermieden wer-
den; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Vergütungssysteme nicht der Über-
wachungsfunktion der Kontrolleinhei-
ten und des für die Risikosteuerung zu-
ständigen Mitglieds der Geschäftslei-
tung zuwiderlaufen; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. sie die Verbraucherrechte und -interes-
sen berücksichtigen; insbesondere 
dürfen nicht ausschließlich quantitative 
Vergütungsparameter verwendet wer-
den, sofern unmittelbar Verbraucherin-
teressen betroffen sind; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. sie nicht der Einhaltung der Verpflich-
tung zuwiderlaufen, bei der Erbringung 
von Beratungsleistungen gemäß § 511 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs im bes-
ten Interesse des Darlehensnehmers 
zu handeln; insbesondere darf die Ver-
gütung nicht an Absatzziele in Bezug 
auf Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträge gemäß § 491 Absatz 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gekoppelt 
sein; 

4. sie nicht der Einhaltung der Verpflich-
tung zuwiderlaufen, bei der Erbringung 
von Beratungsleistungen gemäß § 511 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs im bes-
ten Interesse des Darlehensnehmers 
zu handeln; insbesondere darf die Ver-
gütung nicht an Absatzziele in Bezug 
auf Verbraucherdarlehensverträge 
gemäß § 491 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs gekoppelt sein; 
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5. die Vergütung der für die Prüfung der 
Kreditwürdigkeit zuständigen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen nicht von der 
Zahl oder dem Anteil der genehmigten 
Anträge auf Abschluss eines Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensvertrags ge-
mäß § 491 Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs abhängt; und 

5. die Vergütung der für die Prüfung der 
Kreditwürdigkeit zuständigen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen nicht von der 
Zahl oder dem Anteil der genehmigten 
Anträge auf Abschluss eines Verbrau-
cherdarlehensvertrags gemäß § 491 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs abhängt und die Vergütungs-
politik an der Geschäftsstrategie, 
den Zielen, Werten und langfristigen 
Interessen des Instituts ausgerichtet 
ist und Maßnahmen zur Vermeidung 
von Interessenskonflikten beinhal-
tet; 

 5a. die Vergütungspolitik der für die 
Prüfung der Kreditwürdigkeit zu-
ständigen Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen mit einem soliden und wirk-
samen Risikomanagement vereinbar 
und diesem förderlich ist und 

6. sie geschlechtsneutral sind, so dass 
eine Entgeltbenachteiligung wegen des 
Geschlechts bei gleicher oder gleich-
wertiger Arbeit ausgeschlossen ist. 

6. u n v e r ä n d e r t  

(2) In der Regel sind Vergütungssys-
teme nicht angemessen ausgestaltet, wenn 
trotz negativer Erfolgsbeiträge ein der 
Höhe nach unveränderter Anspruch auf die 
variable Vergütung besteht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Anreize, unverhältnismäßig hohe 
Risiken einzugehen, liegen insbesondere 
vor, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. eine signifikante Abhängigkeit der Mit-
arbeiter oder Mitarbeiterinnen von der 
variablen Vergütung besteht oder 

 

2. einzelvertraglich für den Fall der Been-
digung der Tätigkeit Ansprüche auf 
Leistungen begründet werden und 
diese Ansprüche selbst bei negativen 
individuellen Erfolgsbeiträgen oder bei 
Fehlverhalten der Höhe nach unverän-
dert bleiben. 
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(4) Vergütungssysteme laufen der 
Überwachungsfunktion der Kontrolleinhei-
ten insbesondere zuwider, wenn sich die 
Höhe der variablen Vergütung von Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen der Kontrol-
leinheiten und den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen der von ihnen kontrollierten Or-
ganisationseinheiten maßgeblich nach 
gleichlaufenden Vergütungsparametern be-
stimmt und die Gefahr eines Interessen-
konfliktes besteht. Im Hinblick auf das für 
die Risikosteuerung zuständige Mitglied 
der Geschäftsleitung gilt dies entspre-
chend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Eine variable Vergütung darf nur 
garantiert werden  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. für die ersten zwölf Monate nach Auf-
nahme eines Arbeits-, Geschäftsbesor-
gungs- oder Dienstverhältnisses bei 
dem Institut, 

 

2. unter der Voraussetzung, dass die un-
mittelbar vorangegangene Tätigkeit 
des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin 
nicht in derselben Gruppe erfolgte, und 

 

3. unter der Bedingung, dass das Institut 
zum Zeitpunkt der Auszahlung die An-
forderungen gemäß § 7 Absatz 1 Satz 
3 erfüllt. 

 

In bedeutenden Instituten gemäß § 1 Ab-
satz 3c des Kreditwesengesetzes sind die 
Anforderungen der §§ 20 und 22 darauf 
nicht anzuwenden. Bei der Berechnung 
des Verhältnisses zwischen der variablen 
und der fixen jährlichen Vergütung gemäß 
§ 25a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes 
kann eine garantierte variable Vergütung 
nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn 
sie vor Beginn der Tätigkeit zugesagt wor-
den ist. 
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(6) Abfindungen und vertraglich fest-
gelegte Karenzentschädigungen für die 
Dauer eines nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbots gelten als variable Vergü-
tung. Das Institut hat in Bezug auf die Zu-
sage von Abfindungen schriftlich oder 
elektronisch Grundsätze festzulegen, in de-
nen insbesondere ein Höchstbetrag oder 
die Kriterien für die Bestimmung der Abfin-
dungsbeträge zu regeln sind. Abfindungen 
sind im Einklang mit dem Rahmenkonzept 
gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 3 zu ge-
währen und angemessen zu dokumentie-
ren. Sie müssen vorbehaltlich Satz 5 der 
Leistung des Mitarbeiters oder der Mitar-
beiterin im Zeitverlauf Rechnung tragen 
und dürfen negative Erfolgsbeiträge oder 
Fehlverhalten des Mitarbeiters oder der 
Mitarbeiterin nicht belohnen. Folgende Ver-
gütungen fallen nicht in den Anwendungs-
bereich der §§ 7 und 20 und müssen bei 
der Berechnung des Verhältnisses der vari-
ablen zur fixen Vergütung gemäß § 25a 
Absatz 5 Satz 2 bis 5 des Kreditwesenge-
setzes nicht berücksichtigt werden:  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. Abfindungen,   

a) auf die ein gesetzlicher Anspruch 
besteht, 

 

b) die aufgrund eines Sozialplans ge-
mäß § 112 Absatz 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes oder gemäß 
§ 75 Absatz 3 Nummer 13 des 
Bundespersonalvertretungsgeset-
zes oder gemäß den entsprechen-
den landesrechtlichen Regelungen 
geleistet werden, 

 

c) die aufgrund eines rechtskräftigen 
Urteils oder Prozessvergleichs zu 
leisten sind, oder 

 

d) die im Fall einer einvernehmlichen 
oder institutsseitigen betriebsbe-
dingten Vertragsbeendigung oder 
bei Abwendung eines unmittelbar 
drohenden gerichtlichen Verfah-
rens einen Betrag nicht über-
schreiten, der anhand einer vorher 
in den Grundsätzen gemäß Satz 2 
festgelegten allgemeinen Formel 
berechnet wurde; 
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2. vertraglich festgelegten Karenzent-
schädigungen für die Dauer eines 
nachvertraglichen Wettbewerbsver-
bots, sofern die Zahlungen vorbehalt-
lich § 74 Absatz 2 des Handelsgesetz-
buchs die ursprünglich geschuldete 
Fixvergütung nicht überschreiten, und 

 

3. sonstige Abfindungen, sofern das Insti-
tut der Aufsichtsbehörde gemäß § 1 
Absatz 5 des Kreditwesengesetzes die 
Gründe für die Gewährung sowie die 
Angemessenheit des Betrages schlüs-
sig dargelegt hat; bei Abfindungen bis 
zu einer Höhe, die  

 

a) 200 000 Euro nicht überschreitet 
und 

 

b) nicht mehr als 200 Prozent der fi-
xen Vergütung des Mitarbeiters o-
der der Mitarbeiterin im letzten ab-
geschlossenen Geschäftsjahr ent-
spricht, 

 

gilt der Betrag als angemessen, und es 
kann auf eine Darlegung verzichtet 
werden. 

 

Setzt sich die Vergütung aus mehreren Be-
standteilen gemäß den Nummern 1 bis 3 
zusammen, so ist in jedem Fall eine Darle-
gung bei der Aufsichtsbehörde gemäß 
Nummer 3 notwendig. 

 

(7) Zusätzliche variable Vergütungen, 
die zum Zweck der Bindung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen an das Institut ge-
währt werden (Halteprämien), sind nur zu-
lässig, wenn das Institut in der Lage ist, 
sein berechtigtes Interesse an der Gewäh-
rung von Halteprämien zu begründen. Sie 
müssen insbesondere den Anforderungen 
gemäß den §§ 4 und 7 genügen. Bei der 
Berechnung des Verhältnisses gemäß § 
25a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes 
sind Halteprämien entweder zeitanteilig o-
der mit dem Gesamtbetrag zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit zu berücksichtigen. Bei Risi-
koträgern und Risikoträgerinnen von be-
deutenden Instituten gemäß § 1 Absatz 3c 
des Kreditwesengesetzes sind zusätzlich 
auch die Anforderungen der §§ 20 und 22 
einzuhalten. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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Kapitel 5 u n v e r ä n d e r t  

Lebensversicherung u n v e r ä n d e r t  

§ 157 Unrichtige Altersangabe § 157 Unrichtige Altersangabe; onkologische Er-

krankung 

§ 213 Erhebung personenbezogener Gesundheits-

daten bei Dritten 

§ 213 u n v e r ä n d e r t  

 § 213a Verbot der Verwendung bestimmter personen-

bezogener Gesundheitsdaten bei auf Allgemein-Ver-

braucherdarlehensverträge bezogenen Restschuldver-

sicherungsverträgen 

[Nachfolgend Regelungsteil] u n v e r ä n d e r t  

§ 157 § 157 

Unrichtige Altersangabe Unrichtige Altersangabe; onkologische 
Erkrankung 

Ist das Alter der versicherten Person 
unrichtig angegeben worden, verändert 
sich die Leistung des Versicherers nach 
dem Verhältnis, in welchem die dem wirkli-
chen Alter entsprechende Prämie zu der 
vereinbarten Prämie steht. Das Recht, we-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht von 
dem Vertrag zurückzutreten, steht dem 
Versicherer abweichend von § 19 Abs. 2 
nur zu, wenn er den Vertrag bei richtiger 
Altersangabe nicht geschlossen hätte. 

(1) Ist das Alter der versicherten Per-
son unrichtig angegeben worden, verändert 
sich die Leistung des Versicherers nach 
dem Verhältnis, in welchem die dem wirkli-
chen Alter entsprechende Prämie zu der 
vereinbarten Prämie steht. Das Recht, we-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht von 
dem Vertrag zurückzutreten, steht dem 
Versicherer abweichend von § 19 Absatz 2 
nur zu, wenn er den Vertrag bei richtiger 
Altersangabe nicht geschlossen hätte. 
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 (2) Eine onkologische Erkrankung 
der versicherten Person ist bei einem 
Rest-schuldversicherungsvertrag, der 
sich auf einen Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag oder eine entspre-
chende Finanzierungshilfe bezieht, kein 
erheblicher Gefahrumstand im Sinne 
des § 19 Absatz 1, wenn die medizini-
sche Behandlung dieser Erkrankung bei 
Abgabe der Vertragserklärung des Ver-
sicherungsnehmers bereits seit mindes-
tens 15 Jahren beendet ist. 

§ 213 § 213 
u n v e r ä n d e r t  

 

§ 213a 

 Verbot der Verwendung bestimmter per-
sonenbezogener Gesundheitsdaten bei 
auf Allgemein-Verbraucherdarlehens-
verträge bezogenen Restschuldversi-

cherungsverträgen 

 Der Versicherer darf personenbezogene 
Gesundheitsdaten über eine onkologi-
sche Erkrankung der versicherten Per-
son nicht für die Zwecke eines Rest-
schuldversicherungsvertrages, der sich 
auf einen Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrag oder eine entsprechende 
Finanzierungshilfe bezieht, verwenden, 
wenn die medizinische Behandlung die-
ser Erkrankung bereits seit mindestens 
15 Jahren beendet ist. 
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